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Ausgangslage

Ausgangslage und Gutachtenfragen

Die Hilfeleistung in Steuersachen ist nach dem geltenden deutschen Recht den 
Angehörigen bestimmter Berufsgruppen vorbehalten. Durch das Alleinwahrneh-
mungsrecht soll sichergestellt werden, dass nur Berufsangehörige, die über eine 
entsprechende Qualifikation und Kompetenz verfügen, diese komplexe Aufgabe 
wahrnehmen. Auch die Ausübung der steuerberatenden Tätigkeit durch Dienst-
leister aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union setzt die Erfüllung 
qualitativer Zulassungsschranken voraus. Dahinter steht die Überlegung des Ge-
setzgebers, dass nur eine qualitativ hochwertige Beratung den Dienstleistungs-
empfänger schützen und das staatliche Steueraufkommen sicherstellen kann.

Auf der anderen Seite geht mit der Reglementierung der Hilfeleistung in Steuer-
sachen eine Beschränkung des freien Dienstleitungsverkehrs und des freien Wett-
bewerbs innerhalb der Europäischen Union einher. Von der EU-Kommission 
wird die deutsche Reglementierung daher zunehmend kritisch hinterfragt. In den 
Jahren 2012/2013 hat die EU-Kommission eine Evaluation durchgeführt, in der 
überprüft wurde, inwieweit insbesondere das Berufsrecht in den Mitgliedstaaten 
nach der in den letzten Jahren erfolgten Implementation der Maßgaben aus der 
Berufsanerkennungs- und der Dienstleistungsrichtlinie noch weiteres Liberalisie-
rungspotenzial aufweist. Einen besonderen Fokus richtet die Kommission hierbei 
auf die Reglementierung der Freien Berufe, deren Umfang sie weiterhin als nicht 
geboten bewertet.1 Damit rücken auch die Vorbehaltsaufgaben der Steuerberater 
erneut in den Blickpunkt des Liberalisierungsinteresses der Kommission. Auch 
wenn der Europäische Gerichtshof (EuGH) den Mitgliedstaaten bisher einen 
weiten Ermessenspielraum bei der Reglementierung Freier Berufe eingeräumt 
hat, auf den auch die neue Verhältnismäßigkeits-Richtlinie 2018/9582 in Art. 1 
rekurriert, ist nicht auszuschließen, dass die EU-Kommission den politischen 
Druck auf die Mitgliedstaaten erhöhen wird, um diese zu weiteren Liberalisie-
rungsanstrengungen im Recht der Freien Berufe zu bewegen. Einen aktuellen 
Ansatz in dieser Richtung bietet zum einen die sekundärrechtlich eingeführte 
Pflicht zur Verhältnismäßigkeitsprüfung beim Erlass oder der Änderung berufs-

1 EU Kommission, Mitteilung zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, COM (2012) 261 
draft, S. 6.

2 Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über 
eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen, ABl. EU Nr. L 
173/25 vom 09.07.2018.
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Die Vorbehaltsaufgaben der steuerberatenden Berufe auf dem Prüfstand 
des Verfassungs- und Unionsrechts

rechtlicher Vorschriften3 und zur Dokumentation4 und Mitteilung der insoweit 
erwogenen Gründe an die Kommission5. Zum anderen hat die Binnenmarktkom-
missarin Elźbieta Bieńkowska unlängst ganz konkret in einem „Mahnschreiben“ 
vom 19.07.2018 im Namen der Europäischen Kommission eine Vereinbarkeit des 
deutschen Steuerberaterrechts mit Art. 49 AEUV und Art. 59 Abs. 3 der Richt-
linie 2005/36/EG bezweifelt und die Deutsche Bundesregierung in Vorbereitung 
eines Vertragsverletzungsverfahrens gem. Art. 258 AEUV zur Stellungnahme 
aufgefordert.6

Die Aktualität der aufgeworfenen Fragestellung zeigt sich drittens an einem be-
sonderen Anwendungsfall: Die Interessenverbände der Geprüften Bilanzbuchhal-
ter in Deutschland unternehmen auf politischer Ebene zum wiederholten Male7 
den Vorstoß, in einigen der bisher den Steuerberatern zugewiesenen Vorbehalts-
aufgaben tätig werden zu dürfen. Hierzu verweisen sie insbesondere auf die wei-
tergehenden Befugnisse, die den österreichischen Bilanzbuchhaltern rechtlich 
zuerkannt sind.8

Um die Diskussionen auf eine sachliche Grundlage zu stellen, hat die Bundes-
steuerberaterkammer den Unterzeichner gebeten, zu zwei miteinander verwobe-
nen Fragen rechtsgutachtlich Stellung zu nehmen; es soll untersucht werden,

1. ob die Vorbehaltsaufgaben der steuerberatenden Berufe mit dem Europarecht 
vereinbar sind, und

3 Eine Prüfung, die nach deutschem Recht aus rechtsstaatlichen Gründen ohnehin selbstver-
ständlich ist.

4 Vgl. Art. 11 der Richtlinie (EU) 2018/958.
5 Gemäß Art. 59 Abs. 5 der sog. Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG vom 07.09.2005, 

ABl. L 255 vom 30.09.2005, S. 22.
6 EU-Kommission, Aufforderungsschreiben Vertragsverletzung Nr. 2018/2171, C (2018) 4650 

final, S. 10 ff.
7 Zu früheren Forderungen der Verbände der selbstständigen Bilanzbuchhalter vgl. den „Bericht 

der Bundesregierung über das Ergebnis der Prüfung einer möglichen Erweiterung der Be-
fugnisse der geprüften Bilanzbuchhalter nach dem Steuerberatungsgesetz“ vom 10.05.2002, 
BT-Drucks. 14/9021, S. 4 sowie das unveröffentlichte Gutachten von Kleine-Cosack, „Rechts-
stellung selbstständiger Buchhalter und Bilanzbuchhalter im Bereich der Hilfeleistung von 
Steuersachen“ von März 2006.

8 Vgl. das Positionspapier des Bundesverbandes der Bilanzbuchhalter und Controller e.V. 
(BVBC) „Die Forderungen der selbstständigen Bilanzbuchhalter nach freier Berufsausübung 
und Deregulierung des Marktes“ vom Oktober 2013.
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Ausgangslage

2. ob sich aus dem Unionsrecht oder dem nationalen Verfassungsrecht eine 
Pflicht des deutschen Gesetzgebers herleiten lässt, in Entsprechung zu den ös-
terreichischen Bilanzbuchhaltern auch die Befugnisse inländischer Geprüfter 
Bilanzbuchhalter zu erweitern.
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Erster Teil:  Grundlegung – Die Vorbehaltsaufgaben 
der steuerberatenden Berufe im 
deutschen Recht

Bevor die Vereinbarkeit der Vorbehaltsaufgaben der steuerberatenden Berufe mit 
dem Unionsrecht untersucht werden kann, ist es erforderlich, sich über die gesetz-
liche Ausgestaltung dieser Vorbehaltsaufgaben im deutschen Recht zu vergewis-
sern. Hierzu sind kurz die einschlägigen Rechtsnormen (dazu A.) und die hinter 
diesen Vorschriften stehenden Motive (dazu B.) in den Blick zu nehmen.

A. Gesetzliche Ausgestaltung

Als zentrale normative Aussage über die Vorbehaltsaufgaben steuerberatender 
Berufe fungieren einerseits § 33 StBerG9, welcher den sachlich vorbehaltenen 
Aufgabenbereich umschreibt, und andererseits § 3 StBerG, welcher den zur 
(unbeschränkten) Hilfeleistung in Steuersachen berechtigten Personenkreis be-
stimmt.

I. Zur Reichweite der Vorbehaltsaufgaben

Nach § 33 S. 1 StBerG haben Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuer-
beratergesellschaften die Aufgabe, „im Rahmen ihres Auftrags ihre Auftraggeber 
in Steuersachen zu beraten, sie zu vertreten und ihnen bei der Bearbeitung ihrer 
Steuerangelegenheiten und bei der Erfüllung ihrer steuerlichen Pflichten Hilfe zu 
leisten“. Dass hiervon auch die Hilfeleistung in Steuerstrafsachen und in Buß-
geldsachen wegen einer Steuerordnungswidrigkeit sowie die Hilfeleistung bei der 
Erfüllung von Buchführungspflichten, die auf Grund von Steuergesetzen beste-
hen, insbesondere die Aufstellung von Steuerbilanzen und deren steuerrechtliche 
Beurteilung, erfasst sind, ist in § 33 S. 2 StBerG ausdrücklich normiert. Auf die-
ser gesetzlichen Grundlage wurde der Umfang der Vorbehaltsaufgaben in Recht-
sprechung und Literatur näher konkretisiert und eingegrenzt.

9 Steuerberatungsgesetz – StBerG – in der Fassung vom 04.11.1975, BGBl. I 1975, S. 2735, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.10.2017 (BGBl. I S. 3618).
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1. Insbesondere: Hilfeleistung bei der Erfüllung von 
Buchführungspflichten

So sollen mit Blick auf die Erfüllung von Buchführungspflichten lediglich die 
Einrichtung der Buchführung (Finanz- und Lohnbuchhaltung)10 und das Erstel-
len des Jahresabschlusses einschließlich der vorbereitenden Abschlussarbeiten 
ausschließlich den steuerberatenden Berufen vorbehalten sein.11 Bereits aus dem 
Gesetz ergibt sich, dass die laufende Buchführung sowie die laufende Lohnab-
rechnung und das Fertigen der Lohnsteuer-Anmeldung hingegen nicht von den 
Vorbehaltsaufgaben umfasst sind (§ 6 Nr. 4 StBerG). Auch die Durchführung me-
chanischer Arbeitsgänge bei der Führung von Büchern, wozu nicht das Kontieren 
von Belegen und das Erteilen von Buchungsanweisungen gehören, ist nach § 6 
Nr. 3 StBerG ausdrücklich von den Vorbehaltsaufgaben ausgenommen.12

2. Konfliktfall Umsatzsteuer-Voranmeldung

Zu den bislang anerkannten Vorbehaltsaufgaben gehören zudem die umsatzsteu-
erliche Berechnung sowie die Erstellung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen, 
durch welche die bereits angefallene Umsatzsteuer innerhalb eines vorgegebe-
nen (Monats- oder Vierteljahres-)Zeit-raums an das Finanzamt zu melden und 
abzuführen ist.13 Gerade auf dieses Feld konzentrieren sich nun die aktuellen 
Liberalisierungsforderungen der Interessenverbände der Geprüften Bilanzbuch-
halter, welche für die von ihnen vertretenen Berufsangehörigen unter Verweis 
auf die Befugnisse der österreichischen Bilanzbuchhalter reklamieren, Umsatz-
steuer-Voranmeldungen tätigen zu dürfen.14 Hierauf wird im Dritten Teil dieser 
Untersuchung noch ausführlich zurückzukommen sein.

II. Individuelle Befugnis zur Ausübung der Vorbehaltsaufgaben

Von der Beschreibung des sachlichen Aufgabenbereichs nach § 33 StBerG zu 
unterscheiden ist die individuelle Befugnis zur Ausübung dieser Tätigkeiten. 
Die unbeschränkte Hilfeleistung in Steuersachen darf geschäftsmäßig nur von 
Personen und Vereinigungen ausgeübt werden, die hierzu befugt sind (§ 2 S. 1 
StBerG), wobei sich die Befugnis aus § 3 Nr. 1 bis 3 StBerG ergibt. Allen anderen 

10 Vgl. BFHE 152, 393.
11 Koslowski, StBerG, § 33 Rn. 8. 
12 Vgl. hierzu BFHE 152, 393.
13 Vgl. BFHE 138, 129.
14 Vgl. etwa Hundt/Jana, BC 2012, 295 (299); Pruns, BC 2017, 37 (39 ff.).
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Personen und Vereinigungen ist die unbeschränkte geschäftsmäßige Hilfeleistung 
in Steuersachen nach § 5 Abs. 1 S. 1 StBerG ausdrücklich versagt. Dies gilt un-
geachtet dessen, ob es sich um eine hauptberufliche, nebenberufliche, entgeltliche 
oder unentgeltliche Tätigkeit handelt (vgl. § 2 S. 2 StBerG).

Unter Hilfeleistung im Sinne dieser Vorschriften ist eine Tätigkeit zu verstehen, 
die gegenüber einer anderen Person oder Einrichtung erbracht wird, in die der 
steuerliche Hilfe Leistende nicht eingegliedert ist.15 Die Tätigkeit des Arbeitneh-
mers gegenüber einem Arbeitgeber ist daher keine Hilfeleistung in diesem Sinne.16 
Geschäftsmäßigkeit einer solchen Hilfeleistung ist immer dann anzunehmen, 
wenn jemand ausdrücklich oder erkennbar die Absicht verfolgt, die Tätigkeit in 
gleicher Art zu wiederholen und zu einem wiederkehrenden dauerhaften Bestand-
teil seiner selbstständigen Beschäftigung zu machen.17

1. Berechtigung nach § 3 StBerG

Nach § 3 Nr. 1 StBerG sind ausschließlich Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, 
Rechtsanwälte, niedergelassene europäische Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer 
und vereidigte Buchführer zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen 
befugt. Da sich die Befugnis bereits aus dem jeweiligen Berufsrecht ergibt (vgl. 
§ 32 StBerG, § 3 BRAO18, §§ 2 Abs. 2, 129 Abs. 2 WPO19), hat § 3 Nr. 1 StBerG 
insoweit nur klarstellende Bedeutung.20 Neben diesen natürlichen Personen sind 
auch Partnerschaftsgesellschaften, deren Partner ausschließlich die in Nr. 1 ge-
nannten Personen sind (§ 3 Nr. 2 StBerG) sowie Steuerbratungsgesellschaften, 
Rechtsanwaltsgesellschaften, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprü-
fungsgesellschaften zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt 
(§ 3 Nr. 3 StBerG).

15 Koslowski, StBerG,, § 1 Rn. 5.
16 Riddermann in: Kuhls u.a., StBerG, § 2 Rn. 6.
17 BFH, BStBl. II 1984, 118; OLG Düsseldorf, StB 1988, 236; OLG Köln, StB 1992, 368; OLG 

Düsseldorf, NJOZ 2002, 527 (529); LG Hamburg, BeckRS 2017, 141754, Rn. 52; Singer, 
NWB 2018, 1334 (1337) m.w.N.

18 Bundesrechtsanwaltsordnung – BRAO – vom 01.08.1959, BGBl. I 1959, S. 565, zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 30.10.2017 (BGBl. I S 3618).

19 Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer – Wirtschaftsprüferordnung, WPO 
– vom 05.11.1975, BGBl. I 1975, S. 2803, zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.10.2017 
(BGBl. I S 3618).

20 Senge/von Galen, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, § 3 StBerG Rn. 1.
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2. Berechtigung nach § 3a StBerG

Weiterhin sind nach § 3a Abs. 1 S. 1 StBerG Personen, die in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz beruflich 
niedergelassen sind und dort befugt geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen nach 
dem Recht des Niederlassungsstaates leisten, zur vorübergehenden und gelegent-
lichen geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen auch auf dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland befugt. Der Umfang dieser Befugnis richtet sich 
dabei nach dem Umfang der Befugnis im Niederlassungsstaat (§ 3a Abs. 1 S. 3 
StBerG).

Die Ausübung der Tätigkeit ist von einer vorherigen schriftlichen Mitteilung bei 
der zuständigen Stelle abhängig (§ 3a Abs. 2 StBerG) und die Tätigkeit muss 
nach § 3a Abs. 5 StBerG unter der Berufsbezeichnung der Amtssprache des Nie-
derlassungsstaates ausgeübt werden. Auf diese Vorschrift wird noch im Rahmen 
des Zweiten Teiles zurückzukommen sein.

3. Beschränkte Befugnis nach § 4 StBerG

In § 4 StBerG sind weitere Personen und Personenvereinigungen genannt, die 
zur beschränkten Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind. Das Steuerberatungs-
gesetz lockert in diesen Fällen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit den Bereich 
der Vorbehaltsaufgaben, um eine „niederschwellige“ Steuerberatung durch Per-
sonen zuzulassen, die über spezielle steuerliche Kenntnisse in ihrem jeweiligen 
Berufsfeld verfügen.21 Dementsprechend zeichnet sich die Hilfeleistung in diesen 
Fällen dadurch aus, dass es sich um notwendige Hilfstätigkeiten im Rahmen einer 
andersartigen Hauptaufgabe oder im Zusammenhang damit handelt.22

B. Zur Rechtfertigung der Vorbehaltsaufgaben im deutschen 
Recht

Dass die Hilfeleistung in Steuersachen als Vorbehaltsaufgabe bestimmter Berufs-
gruppen ausgestaltet ist, hat nach traditioneller deutscher Sichtweise mehrere 

21 Zur speziellen Rechtfertigung vor dem Hintergrund der Konsistenz der Regelung s. Zweiter 
Teil, B. IV. 

22 Riddermann/Goez, in: Kuhls, StBerG, § 4 Rn. 4.
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Gründe, die im Folgenden näher erläutert werden sollen, weil an späteren Stellen 
des Gutachtens hierauf zurückzukommen sein wird.

I. Schutz des Dienstleistungsempfängers und des staatlichen 
Steueraufkommens

Alle in § 3 StBerG genannten Personen und Personengruppen verfügen über die 
erforderliche Berufsqualifikation, um eine qualitativ hochwertige Beratung si-
cherzustellen. Mit der Qualitätssicherung bei der Ausübung von Vorbehaltsauf-
gaben werden wiederum im Wesentlichen zwei Teilziele verfolgt. Zum einen soll 
dadurch der Dienstleistungsempfänger vor minderwertiger Beratungsleistung ge-
schützt, zum anderen die Funktionsfähigkeit des staatlichen Steuersystems ge-
sichert werden.

Der Dienstleistungsempfänger verfügt in der Regel nicht über das erforderli-
che Fachwissen, um die Qualität der Dienstleistung zu beurteilen.23 Hierdurch 
entsteht eine Informationsasymmetrie, die es dem um steuerliche Hilfeleistung 
Nachsuchenden nahezu unmöglich macht, aus eigener Bewertung die Kompetenz 
des jeweiligen Dienstleisters und die Qualität seiner Dienstleistung beurteilen zu 
können. Schon angesichts der gravierenden wirtschaftlichen Folgen, die sich aus 
der steuerlichen Beratung ergeben können, ist die persönliche und fachliche Eig-
nung des Beratenden aber unerlässlich.24 Gleiches gilt im Hinblick auf mögliche 
steuerstrafrechtliche Sanktionen, die sich aus einer fehlerhaften Beratung erge-
ben können. Die Reglementierung des Berufsrechts der Steuerberater stellt sicher, 
dass der Dienstleistungsempfänger bei der Inanspruchnahme der Dienstleistung 
auf das Fachwissen des in Steuersachen Beratenden und damit auf die Qualität 
seiner Dienstleistung vertrauen kann.

Darüber hinaus besteht aber auch ein großes öffentliches Interesse an einer sach-
gerechten Beratung. Die steuerberatenden Berufe vertreten nicht nur die Interes-
sen ihrer Mandanten, sondern tragen auch zur Sicherung des staatlichen Steuer-
aufkommens bei. Damit nehmen sie zugleich eine Vertrauensstellung gegenüber 
den Finanzbehörden und Finanzgerichten ein.25 Es liegt damit nicht nur im In-
teresse des Dienstleistungsempfängers, sondern auch im Interesse des Gemein-

23 Hierauf stellt auch die EU-Kommission, Bericht über den Wettbewerb bei freiberuflichen 
Dienstleistungen, KOM(2004) 83 endgültig, Ziff. 25 ab.

24 Vgl. FG Rheinland-Pfalz, DStRE 2007, 197 (198).
25 Koslowski, Steuerberatergesetz, § 2 Rn. 1.
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wohls, dass Personen mit fehlender Sachkunde, Erfahrung oder persönlicher Eig-
nung von der Hilfeleistung in Steuersachen ausgeschlossen sind.26

II. Komplexität des deutschen Steuerrechtssystems

Eine besonders qualifizierte Sachkunde der steuerberatenden Berufe ist vor al-
lem angesichts der Komplexität des deutschen Steuerrechtssystems unerlässlich. 
Durch das Steueraufkommen soll zum einen der eigene und der soziale Finanz-
bedarf des Staates gedeckt werden, zum anderen wird das Steuerrecht zunehmend 
auch zur wirtschafts-, sozial- und kulturpolitischen Lenkung eingesetzt.27 In die-
sem Sinne bestimmt § 3 Abs. 1 Hs. 2 AO, dass die Erzielung von Einnahmen auch 
Nebenzweck einer Steuer sein kann. Vor diesem Hintergrund ist das deutsche 
Steuerrecht durch ein Nebeneinander von Fiskalzwecknormen, Sozialzweck-
normen und Vereinfachungszwecknormen geprägt,28 wobei gerade die in viele 
Steuergesetze eingestreuten Sozialzwecknormen das Steuerrecht unübersichtlich 
und schwer verständlich machen, insbesondere weil sie nicht nach dem Norm-
zweck zusammengefasst und systematisiert, sondern scheinbar ungeordnet nach 
ihrer rechtstechnischen Zugehörigkeit platziert sind.29 Um dennoch eine qualita-
tiv hochwertige Beratung zu gewährleisten, ist ein großes Fachwissen unerläss-
lich, das den gesamten steuerlichen Bereich umgreift. Den Nachweis, dass er über 
das erforderliche Fachwissen verfügt, erbringt der Steuerberater durch Ablegung 
der Steuerberaterprüfung, deren Prüfungsstoff (vgl. § 37 Abs. 3 StBerG) ein wei-
tes Spektrum umfasst, das auch juristische Bereiche des Wirtschaftsrechts ein-
schließt.30

Allerdings sind nicht ausschließlich Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, 
sondern auch Rechtsanwälte, niedergelassene Rechtsanwälte, Wirtschaftsprü-
fer und vereidigte Buchprüfer sowie aus diesen Berufsgruppen bestehende Zu-

26 Koslowski, Steuerberatergesetz, § 2 Rn. 1.
27 Vogel/Waldhoff, in: Dolzer u.a. (Hrsg.), Bonner Kommentar, Vorbem. zu Art. 104a-115 

Rn. 329 ff., 389.
28 Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rn. 19.
29 Hey, in: Tikpe/Lang, Steuerrecht, § 3 Rn. 19.
30 Im Einzelnen umfasst der Prüfungsstoff (vgl. § 37 Abs. 3 StBerG): Steuerliches Verfahrens-

recht sowie Steuer-straf- und Steuerordnungswidrigkeitenrecht, Steuern vom Einkommen und 
Ertrag, Bewertungsrecht, Erbschaftsteuer und Grundsteuer, Verbrauch- und Verkehrsteuern, 
Grundzüge des Zollrechts, Handelsrecht sowie Grundzüge des Bürgerlichen Rechts, des Ge-
sellschaftsrechts, des Insolvenzrechts und des Rechts der Europäischen Union, Betriebswirt-
schaft und Rechnungswesen, Volkswirtschaft, Berufsrecht. 
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sammenschlüsse zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt (§ 3 
StBerG). Fraglich ist, ob und inwieweit auch bei diesen Berufsgruppen ein dem 
Anspruch der Tätigkeit entsprechender Wissenstand vorausgesetzt werden kann 
und die Vorschrift ihrer Zielrichtung tatsächlich in kohärenter Weise gerecht wird. 
Der Prüfungsstoff für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer umfasst eben-
falls ein breites Spektrum wirtschaftlicher und juristischer Bereiche, zu denen 
unter anderem das Steuerrecht gehört.31 Auch bei diesen Berufsgruppen kann 
also der für die komplexe steuerberatende Tätigkeit erforderliche Wissenstand 
vorausgesetzt werden. Etwas anders gestaltet sich die Situation bei den anwaltli-
chen Berufsträgern: Da das Steuerrecht nicht in allen Bundesländern Prüfungs-
stoff des Staatsexamens ist, können nicht bei jedem Rechtsanwalt umfassende 
Kenntnisse der steuerrechtlichen Materie vorausgesetzt werden. Dennoch wird 
dem Rechtsanwalt durch § 3 Nr. 1 StBerG ohne jede weitere Prüfung die Befug-
nis zur Hilfeleistung in Steuersachen verliehen, was ihn damit gegenüber anderen 
Studienabsolventen privilegiert. Das gilt erst recht für den niedergelassenen euro-
päischen Rechtsanwalt, der unter Umständen nie mit dem deutschen (Steuer-)
Recht in Berührung gekommen ist.32 In den beiden juristischen Staatsprüfungen 
haben die Prüflinge jedoch unter Beweis zu stellen, dass sie in der Lage sind, 
das Recht als Ganzes mit Verständnis zu erfassen und anzuwenden. Von einem 
zugelassenen Rechtsanwalt kann daher angesichts der Grundanforderung seiner 
Ausbildung erwartet werden, dass er über die für den Umgang mit dem komple-
xen Steuerrechtssystem erforderliche Fertigkeit und Qualifikation verfügt und er 
somit in der Lage ist, sich binnen kurzer Zeit sachkundig in die Komplexität der 
Materie einzuarbeiten.

Mithin kann bei allen gemäß § 3 StBerG zur Hilfeleistung in Steuersachen be-
rechtigten Berufsgruppen davon ausgegangen werden, dass sie über das erforder-
liche steuerliche Fachwissen verfügen, um trotz der Komplexität des deutschen 
Steuersystems eine qualitativ hochwertige Dienstleistung zu erbringen. Durch die 
Zulassungsschranken in Verbindung mit den Vorbehaltsaufgaben wird das Steu-
erberatungsgesetz also seiner Zielrichtung gerecht.

31 Vgl. § 4 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 5 WiPrPrüfV.
32 Darauf weist Blum, Die Dienstleitungsfreiheit der Berufsangehörigen der Professional Service 

Firms, S. 54, hin.
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III. Diversifiziertes Aufgabenfeld steuerberatender Tätigkeit

Die Hilfeleistung in Steuerangelegenheiten umfasst ein vielfältiges Aufgaben-
feld (vgl. § 1 StBerG), das über den Bereich der unmittelbaren Steuerangelegen-
heiten hinaus auch weitere rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Bereiche 
einschließt. Soweit das Steuerrecht seine unterschiedlichen Belastungen an zi-
vilrechtliche Gestaltungen knüpft, wirkt das Steuerrecht auf die zivilrechtliche 
Gestaltungsspielräume ein, indem die Vertragsparteien eine möglichst steuer-
günstige Vertragsgestaltung oder Rechtsform wählen werden.33 An Bedeutung ge-
winnt in diesem Zusammenhang insbesondere die Verknüpfung von Steuer- und 
Gesellschaftsrecht, die vor dem Hintergrund entsteht, dass die Besteuerung von 
Unternehmen in Deutschland von der jeweiligen Unternehmensform abhängig 
ist.34 Auf diese Weise wird es zu einem unverzichtbaren Teil der Hilfeleistung in 
Steuersachen, auch die wirtschaftlichen Folgen der steuerlichen Lösung in die 
Beratung einzubeziehen. Angesichts dessen ist es unabdingbar, dass der Bera-
tende auch über einen hohen Wissensstand im juristischen und im betriebswirt-
schaftlichen Bereich verfügt.35

Außerdem ist vor dem Hintergrund, dass zu den Befugnissen der nach § 3 Nr. 1 
bis 3 StBerG zur Hilfeleistung in Steuersachen berechtigten Personen und Perso-
nengruppen nach § 62 Abs. 2 S. 1 Finanzgerichtsordnung (FGO)36 auch die Ver-
tretung im Verfahren vor den Finanzgerichten gehört, ein hohes Maß an juristi-
schem Fachwissen prozessualer Art unerlässlich. Diese Anforderungen spiegeln 
sich, wie bereits erwähnt, in dem umfangreichen Prüfungsstoff der Steuerbera-
terprüfung (vgl. § 37 Abs. 3 StBerG) bzw. in den hohen Anforderungen, die an 
die Prüfungsleistung der Absolventen der weiteren nach § 3 Nr. 1 StBerG zur 
geschäftsmäßigen Hilfeleistungen in Steuersachen berechtigten Berufsgruppen 
gestellt werden. Diese Anforderungen stellen sicher, dass die Betroffenen über 
hinreichende Qualifikationen verfügen, um der Vielgestaltigkeit des Aufgaben-
felds steuerberatender Tätigkeit gerecht zu werden.

33 Seer, in: Tipke/Lang, Steuerecht, § 1 Rn. 11.
34 Näher Kluth/Goltz/Kujath, Die Zukunft der Freien Berufe in der Europäischen Union, 

S. 124 f.
35 Kluth/Goltz/Kujath, Die Zukunft der Freien Berufe in der Europäischen Union, S. 125.
36 Finanzgerichtsordnung – FGO – in der Fassung vom 28.03.2001, BGBl. I 2001, S. 442, 2262; 

I 2002, S. 679, zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.10.2017 (BGBl. I S. 3546).
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IV. Sicherung des Vertrauens in die Freien Berufe

Die Tätigkeit des Steuerberaters gehört in der Bundesrepublik Deutschland zur 
Gruppe der verkammerten Freien Berufe, die in ihrer Berufsausübung einer beson-
deren berufsrechtlichen Überwachung unterliegen. Neben anderen Wesensmerk-
malen ist vor allem eine berufsethische Orientierung oder Grundhaltung für die je-
weilige Dienstleistung der Freiberufler bestimmend,37 die auf der spiegelbildlichen 
Seite ein besonderes Vertrauen des Mandanten oder Klienten eines Freiberuflers 
dahingehend rechtfertigt, dass seine eigenen Vorstellungen und Interessen durch 
den freiberuflichen Berufsträger gewahrt und gefördert werden.38 Der Dienstleis-
tungsempfänger, der seine Steuersachen einem Freiberufler anvertraut, soll schon 
aus dessen Zugehörigkeit zu der entsprechenden Berufsgruppe darauf vertrauen 
können, dass dieser über die dafür erforderlichen Qualifikationen verfügt. Damit 
das Vertrauen in die Dienstleistung des Freiberuflers nicht enttäuscht wird, stehen 
im Recht der Freien Berufe bestimmte Schutzmechanismen zur Verfügung, die sich 
sowohl aus staatlichen Gesetzen als auch aus den jeweiligen Berufsordnungen er-
geben. Die Zulassungsschranken im Steuerberatungsgesetz i.V.m. mit dem System 
der Vorbehaltsaufgaben sind Teil dieser Schutzmechanismen.

Hinzu treten weitere berufsrechtliche Vorschriften, welche das Vertrauen in die 
Freien Berufe sicherstellen. So sind etwa alle in § 3 Nr. 1 StBerG genannten Be-
rufsgruppen zur Verschwiegenheit verpflichtet.39 Der Mandant darf daher dar-
auf vertrauen, dass die dem Berufsgeheimnisträger offenbar werdenden Infor-
mationen über seine persönlichen Lebensumstände und Geheimnisse aus seiner 
Privatsphäre nicht offengelegt werden, zumal die Verschwiegenheitspflicht auch 
prozessual durch Zeugnisverweigerungsrechte der Berufsträger flankiert wird.40

Vertrauensbildend für den Rechtsverkehr sind auch freiberufliche Werbebeschrän-
kungen. Für ihre Tätigkeit zu werben, ist jedenfalls Steuerberatern, Steuerbevoll-
mächtigten, Rechtsanwälten und europäischen Rechtsanwälten nur gestattet, so-

37 Näher zu den Begriffsmerkmalen des Freien Berufs Mann, AnwBl. 2010, 551 (552); Kämme-
rer, Die Zukunft der Freien Berufe, S. 12 f.

38 Kluth, JZ 2010, 844 (850).
39 Vgl. für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte § 57 Abs. 1 StBerG, § 5 BOStB, für Rechts-

anwälte und niedergelassene europäische Rechtsanwälte § 43a Abs. 2 BRAO (i.V.m. § 2 
Abs. 1, 6 Abs. 1 EuRAG) sowie für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer § 43 Abs. 1 
WPO (i.V.m. § 130 Abs. 1 S. 1 WPO). Näher, auch berufsgruppenvergleichend von Lewinski, 
Berufsrecht der Rechtsanwälte, Patentanwälte und Steuerberater, S. 149 ff.

40 Vgl. § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO. 
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weit sie über die berufliche Tätigkeit in Form und Inhalt sachlich unterrichtet und 
nicht auf die Erteilung eines Auftrags im Einzelfall gerichtet ist.41 Im Vergleich 
zur früheren Rechtslage, welche noch umfassende Werbeverbote vorsah, wurde 
das freiberufliche Werberecht zwar erheblich gelockert, doch zeigt die Beschrän-
kung auf sachliche Werbung, dass auch nach geltendem Recht die Erwartungen 
in das Berufsbild des unabhängigen und integeren Sachwalters gewahrt bleiben 
sollen.42 Flankierend unterstehen alle in § 3 Nr. 1 StBerG genannten Berufsgrup-
pen der Aufsicht durch die jeweiligen Berufskammern und der besonderen Be-
rufsgerichtsbarkeit, welche die ordnungsgemäße Ausübung der freiberuflichen 
Tätigkeit gewährleisten.43

Ergänzend hält das Recht der Freien Berufe zudem repressive Schutzinstrumente 
bereit. So wird von den steuerberatenden Freiberuflern der Abschluss einer Haft-
pflichtversicherung zur Deckung der sich aus ihrer Berufstätigkeit ergebenden 
Haftpflichtgefahren verlangt (§ 67 StBerG, § 51 BRAO, § 54 WPO). Derjenige, 
der seine Angelegenheiten den Freiberuflern anvertraut, soll und kann also sicher 
sein, bei etwaigen Berufsversehen voll entschädigt zu werden.44 Die Vorbehalts-
aufgaben der steuerberatenden Berufe fügen sich damit in das Gesamtgepräge des 
Rechts der Freien Berufe ein, das vielfältige Schutzinstrumente zur Verfügung 
stellt, die insbesondere der Wahrung eines spezifischen Berufsethos dienen.

C. Zusammenfassung zur deutschen Rechtslage

Die Hilfeleistung in Steuerangelegenheiten ist nach derzeit geltender Rechtslage 
in Deutschland den Angehörigen bestimmter Berufsgruppen, die der beruflichen 
Selbstverwaltung unterliegen, vorbehalten. Dadurch wird sichergestellt, dass der 
Berater über die erforderliche Qualifikation verfügt, um den Anforderungen die-
ser anspruchsvollen und komplexen Tätigkeit gerecht zu werden. Auf diese Weise 
sollen vor allem die Interessen des Dienstleistungsempfängers geschützt und das 
staatliche Steueraufkommen gesichert werden. Aus der ausschließlichen Perspek-
tive des deutschen Rechts sprechen mithin gewichtige Gründe dafür, weiterhin an 
den Vorbehaltsaufgaben festzuhalten.

41 Vgl. für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte § 57a StBerG, für Rechtsanwälte und nie-
dergelassene europäische Rechtsanwälte § 43b BRAO (i.V.m. §§ 2 Abs. 1, 6 Abs. 1 EuRAG).

42 Vgl. Peitscher, Anwaltsrecht, § 23 Rn. 350. Eingehend zur Entwicklung des anwaltlichen 
Werberechts Mann, HRZ 2012. 7 (14 ff.). 

43 Senge/von Galen, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, § 3 StBerG Rn. 1.
44 So für den Steuerberater Koslowski, StBerG, § 67 Rn. 3. 
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Nachdem vorstehend die gesetzliche Regelung im deutschen Recht und die sie 
tragenden Erwägungen rekapituliert worden sind, wird zu untersuchen sein, ob 
diese Ausgestaltung der Vorbehaltsaufgaben steuerberatender Berufe auch mit 
dem europäischen Unionsrecht vereinbar ist. Hierzu soll einleitend kurz der wirt-
schaftspolitische Hintergrund des Unionsrechts beleuchtet werden (dazu A.), be-
vor dann anschließend die Vereinbarkeit der Einräumung von Vorbehaltsaufga-
ben mit dem Primärrecht (dazu B.) und dem europäischen Sekundärrecht (dazu 
C.) in den Blick genommen wird.

A. Vorbehaltsaufgaben vor dem Hintergrund der 
wirtschaftspolitischen Ziele der EU

Ein zentrales Ziel der Europäischen Union (EU) ist die Errichtung eines Binnen-
marktes (Art. 3 Abs. 3 S. 1 EUV45). Während in den Anfängen der EU vor al-
lem die Etablierung eines grenzenlosen Marktes für Güter im Vordergrund stand, 
rückte mit der Zeit der grenzüberschreitende Austausch von Dienstleistungen 
innerhalb des Binnenmarkts zunehmend in den Fokus der Europapolitik.46 Mit 
der auf einer Sondertagung des Europäischen Rates im März 2000 entwickelten 
sog. Lissabon-Strategie47 hatte sich die Union das Ziel gesetzt, ihren Binnenmarkt 
bis zum Jahr 2010 zu einem wissensbasierten Binnenraum auszugestalten, der 
„zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum der Welt“ wird. In Verbindung damit hob der Europäische Rat ausdrück-
lich das Potential des Dienstleistungssektors für Wachstum und Beschäftigung 
und seine hieraus folgende Schlüsselrolle für die gesamte Wirtschaft hervor und 
rief in seinen Schlussfolgerungen die Kommission dazu auf, die bestehenden 

45 Vertrag über die Europäische Union – EUV – i.d. Fass. des Vertrages von Lissabon, Be-
kanntm. vom 09.05.2008, Abl. Nr. C 115, S. 13, zul. geänd. durch Beitrittsakte Kroatien, Abl. 
EU L 112/21 vom 24.4.2012.

46 Calliess/Korte, Dienstleistungsrecht in der EU, S. 20. 
47 Zur Lissabon-Strategie siehe: http://www.europarl.europa.eu/brussels/website/media/Lexikon/

Pdf/Lissabon_Strategie.pdf.
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Hemmnisse bei der Erbringung von Dienstleistungen zu beseitigen.48 Daran an-
knüpfend hat die Europäische Kommission in mehreren Mitteilungen49 und im 
Weißbuch „Europäisches Regieren“50 angekündigt, die Rahmenbedingungen für 
eine grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung durch rechtsvereinfachen-
de Maßnahmen verbessern zu wollen. Insbesondere mit der zur Realisierung der 
Lissabon-Strategie von der Kommission vorgelegten „Binnenmarktstrategie für 
den Dienstleistungssektor“ sollen grenzüberschreitende Tätigkeiten innerhalb der 
Union so einfach gemacht werden wie Tätigkeiten innerhalb eines Mitgliedstaa-
tes.51 Da die von den Angehörigen der Freien Berufe erbrachten Dienstleistungen 
nach Ansicht der Kommission maßgeblich zu einer Verbesserung der EU-Wett-
bewerbsfähigkeit beitragen können,52 ist zwangsläufig auch das Berufsrecht der 
Freien Berufe in den Blickpunkt der Europäischen Kommission geraten.

Der Deregulierungszugriff auf das Recht der Freien Berufe erfolgte dabei von 
zwei Seiten: Die Generaldirektion Wettbewerb untersuchte, inwieweit das Be-
rufsrecht der Freien Berufe in den Mitgliedstaaten Hindernisse für den freien 
Dienstleistungsverkehr beinhaltet. Sie verfolgte das Ziel, erkannte Hindernisse 
durch Anpassung an die wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen des Ge-
meinschaftsrechts zu beseitigen. Dieser Ansatz richtete sich im Ergebnis also auf 
eine Deregulierung und Liberalisierung des Berufsrechts der Freien Berufe in den 
einzelnen Mitgliedstaaten. Demgegenüber stand im Fokus des Deregulierungsan-
satzes der Generaldirektion Binnenmarkt das Europarecht selbst. Ihr ging es dar-
um, durch Vereinfachung des europäischen Regelungsgeflechts den Angehörigen 
Freier Berufe die Inanspruchnahme der Niederlassungsfreiheit und der Dienst-
leistungsfreiheit im Binnenmarkt zu erleichtern. Diese Ansätze haben in Gestalt 
der Berufsanerkennungsrichtlinie und der Dienstleistungsrichtlinie einen großen 

48 Vgl. die Schlussfolgerungen I. 5. und 17 des Vorsitzes des Europäischen Rates von Lissabon 
vom 23./24.03.2000, abrufbar unter: www.bmwfj.gv.at/NR/rdonlyres/2327D88E-1ED4-
4CAE-9C7C-B67053C66DBC/0/SchlussfLissabon2000.pdf.

49 Kommission, Mitteilung „Eine Binnenmarktstrategie für den Dienstleistungssektor“, KOM 
(2000) 888 endg.; Kommission, Mitteilung „Neue europäische Arbeitsmärkte – offen und zu-
gänglich für alle“, KOM (2001), 116.

50 Kommission, Weißbuch „Europäisches Regieren“, KOM (2001), 428.
51 Kommission, Eine Binnenmarktstrategie für den Dienstleistungssektor, Mitteilung der Kom-

mission an den Rat und an das Europäische Parlament – KOM (2000) 888 endg., S. 2.bda., 
S. 2.

52 Kommission, Mitteilung „Bericht über den Wettbewerb bei freiberuflichen Dienstleistungen“, 
KOM (2004) 83, S. 9.
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Reformdruck im nationalen Recht ausgelöst, der insbesondere auch das Recht der 
Freien Berufe ergriffen hat.

So sind auch speziell die Selbstverwaltungseinrichtungen der Freien Berufe etwa 
seit dem Jahr 2003 in den Fokus einer Deregulierungsstrategie der Generaldi-
rektion Wettbewerb gerückt, welche darauf abzielt, die für die freiberuflichen 
Dienstleistungen geltenden Regeln über den Marktzugang und das Marktver-
halten auf ihre Kompatibilität mit dem Wettbewerbsrecht zu überprüfen. Dem-
entsprechend hat die Kommission alsbald die Mitgliedstaaten und Einrichtungen 
der freiberuflichen Selbstverwaltung aufgefordert, insbesondere Werbebeschrän-
kungen, Festpreisregelungen in Form von Gebührentabellen, Vorschriften über 
unzulässige Unternehmensformen sowie Restriktionen bei interprofessioneller 
Zusammenarbeit auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen.53 Diese vorrangig am 
Preiswettbewerb orientierte Strategie tendiert dazu, die in einem anspruchsvol-
len Regelungssystem als Bewertungsmaßstab geltenden Optimierungsziele durch 
Minimalanforderungen zu ersetzen, was den Rechtfertigungsdruck für die dif-
ferenzierten Standards im deutschen Recht der freiberuflichen Selbstverwaltung 
deutlich erhöht. Richtungsweisend in dieser Hinsicht war eine Rede des seiner-
zeitigen Wirtschaftskommissars Mario Monti vor der Bundesrechtsanwaltskam-
mer,54 in der er betonte, dass angemessene Dienstleistungsqualität nicht zwingend 
mit einem höchstmöglichen Maß an Qualität gleichzusetzen sei. Vielmehr sollte 
dem Dienstleitungsempfänger eine größere Auswahl verschiedener Leistungen 
unterschiedlicher Qualität bereitgestellt werden, da nicht jeder Dienstleistungs-
empfängerempfänger ständig Dienstleitungen in Spitzenqualität zu hohen Prei-
sen benötige und in Anspruch nehmen wolle. Hier zeigte sich bereits ein Ansatz, 
der durch die im Auftrag der Generaldirektion Wettbewerb vorgelegte Studie des 
Wiener Instituts für Höhere Studien (IHS) zur Regulierungsdichte in den Freien 
Berufen,55 auf die an späterer Stelle des Gutachtens näher eingegangen werden 

53 Kommission, Mitteilung „Bericht über den Wettbewerb bei freiberuflichen Dienstleistungen“, 
KOM (2004) 83 endg. vom 09.02.2004; Kommission, Mitteilung „Freiberufliche Dienst-
leistungen – Raum für weitere Reformen. Follow-up zum Bericht über den Wettbewerb bei 
Freiberuflichen Dienstleistungen, KOM (2005) 405 vom 05.09.2005, S. 5 Rn. 10; hierzu und 
zur Vorgeschichte, insbesondere zur Kritik an der im Auftrag der Generaldirektion Wett-
bewerb erstellten quantitativen Analyse des in Wien ansässigen Instituts für höhere Studien 
(IHS) über das Regulierungsniveau bei den Freien Berufen Mann, in: Kluth (Hrsg.), Jahrbuch 
des Kammer- und Berufsrechts 2004, S. 211 (214 ff.).

54 Monti, Competition in Professional Services: New Light and New Challenges.
55 Paterson/Fink/Ogus et al., Economic impact of regulation in the field of liberal professions in 

different Member States.
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soll, nochmals akzentuiert worden ist. Ganz auf dieser Linie lagen auch die Dere-
gulierungsforderungen, die im 16. Hauptgutachten der deutschen Monopolkom-
mission erhoben worden sind; sie gründen auf eine wettbewerbsrechtliche Argu-
mentation, die Beschränkungen der Berufsausübung deutlich strenger beurteilt, 
als dies nach den Maßstäben der Fall ist, die das Bundesverfassungsgericht56 dem 
Verfassungsrecht entnimmt.57

Vor dem Hintergrund dieser ökonomisierenden Sichtweise werden Zulassungs-
schranken und Vorbehaltsaufgaben zwar als wichtiger Beitrag zur Qualitäts-
sicherung freiberuflicher Dienstleistungen anerkannt, doch in ihrer wettbe-
werbsbeschränkenden Wirkung zunehmend kritisch gesehen. Insbesondere ein 
Regelungssystem, das mit Vorbehaltsaufgaben arbeitet, stellt sich so als Be-
schränkung der freien, nur von Angebot und Nachfrage bestimmten Darbietung 
von Dienstleistungen dar und hat damit wirtschaftslenkenden Charakter.58 Dies 
führt zu der Frage, ob die Vorbehaltsaufgaben einer Überprüfung am Recht der 
Europäischen Union standhalten.

B. Vereinbarkeit der Vorbehaltsaufgaben mit dem 
Primärrecht der EU

Die Vorbehaltsaufgaben steuerberatender Berufe könnten gegen die Grundfrei-
heiten des Primärrechts verstoßen. Insoweit ist möglich, dass sie mit der Nieder-
lassungsfreiheit nach Art. 49 AEUV59 und/oder der Dienstleistungsfreiheit nach 
Art. 56 AEUV unvereinbar sind. Weiterhin ist denkbar, dass die Bundesrepublik 
Deutschland durch die konkrete Ausgestaltung des Berufsrechts der Steuerberater 
gegen das in Art. 4 Abs. 3 EUV verankerte Prinzip der loyalen Zusammenarbeit 
verstößt oder kein kohärentes Regelungskonzept verfolgt.

56 Danach können Eingriffe in die Berufsausübung durch sachgerechte und vernünftige Erwä-
gungen des Gemeinwohls gerechtfertigt werden, st. Rspr., vgl. nur BVerfGE 7, 377 (405 f.); 
65, 116 (125); 70, 1 (28); 78, 155 (162); näher dazu Mann, in: Sachs (Hrsg.), GG, 8. Aufl. 
2018, Art. 12 Rn. 125 ff.; Kämmerer, in: v.Münch/Kunig (Hrsg.), GG, 6. Aufl. 2012, Art. 12 
Rn. 69 ff.

57 Vgl. Monopolkommission, Hauptgutachten 2004/2005: Mehr Wettbewerb auch im Dienstleis-
tungssektor, 2006, Kapitel VI, Tz. 872 ff. (= BT-Drs. 16/2460, S. 373 ff.). Dazu Reinshagen, 
in: Kluth (Hrsg.), Jahrbuch des Kammer- und Berufsrechts 2006, S. 255 ff.

58 Kluth/Goltz/Kujath, Die Zukunft der Freien Berufe in der Europäischen Union, S. 88 f.
59 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), in der Fassung der Bekannt-

machung vom 09.05.2008, ABl. Nr. C 115 S. 47, zuletzt geändert durch Art. 2 Änderungsbe-
schluss 2012/419/EU vom 11.07.2012 (ABl. Nr. L 204 S. 131).
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I. Vereinbarkeit mit der Niederlassungsfreiheit, Art. 49 AEUV

Die Niederlassungsfreiheit nach Art. 49 AEUV verbietet Beschränkungen der 
Niederlassung von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates im Hoheitsgebiet 
eines anderen Mitgliedstaates.

1. Gewährleistungsinhalt

Die Niederlassungsfreiheit schützt die Freizügigkeit der Selbstständigen.60 Als 
solche garantiert sie jedem Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates das Recht, 
sich zur Aufnahme und Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit in ei-
nem anderen Mitgliedstaat niederzulassen.61 Der Niederlassungsfreiheit unterfal-
len auch die Freien Berufe,62 also unter anderem auch die Tätigkeit als Steuerbe-
rater. Vom sachlichen Regelungsgehalt der Niederlassungsfreiheit erfasst ist nach 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nur die dauerhafte Teilnahme 
am Wirtschaftsleben eines anderen Mitgliedstaates.63 Der Niederlassungswillige 
integriert sich hierbei auf Dauer in die Wirtschaft des Aufnahme-Mitgliedstaates, 
während kurzfristige Tätigkeiten, für die der Dienstleistungserbringer grundsätz-
lich in seinem Herkunftsstaat angesiedelt bleibt, dem Anwendungsbereich der 
Dienstleistungsfreiheit unterfallen.64

Im Falle von Art. 49 AEUV ergibt sich bereits aus dem Wortlaut, dass reine In-
landssachverhalte von der Vorschrift nicht erfasst werden. So ist Grundvorausset-
zung für die Anwendbarkeit der Niederlassungsfreiheit – wie für alle Grundfrei-
heiten – das Vorliegen eines grenzüberschreitenden Elements.65 Die dauerhafte 
Ausübung einer steuerberatenden Tätigkeit auf dem Hoheitsgebiet der Bundes-
republik Deutschland durch einen Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaa-
tes ist also vom Gewährleistungsinhalt der Niederlassungsfreiheit nach Art. 49 
AEUV erfasst.

60 Korte, in Callies/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 49 Rn. 16.
61 Müller-Graff, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 49 AEUV Rn 11.
62 Korte, in: Callies/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 49 Rn. 4.
63 EuGH Rs. C-386/04 (Stauffer), Slg. 2006, I-8203, Tz. 39; Rs. C-221/89 (Factortame), Slg. 

1991 I-3905, Tz. 20; Rs. C-55/94 (Gebhard), Slg. 1995, I- 4165, Tz. 27.
64 Schlag, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 49 AEUV Rn. 16. 
65 EuGH Rs. C-104/08 (Kurt), Slg. 2008, I-97, Tz. 20; Rs. C-60/91 (Batista Morais) Slg. 1992, 

I-2085, Tz. 20; Rs. C-153/91 (Petit), Slg. 1992, I-4973, Tz. 8.
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2. Beschränkung

Eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit ist nach Art. 49 Abs. 1 S. 1 AEUV 
verboten. Beschränkungen in diesem Sinne sind nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs alle Maßnahmen, die die Ausübung der Niederlas-
sungsfreiheit unterbinden, behindern oder auch nur weniger attraktiv machen.66 
Von dem Beschränkungsverbot erfasst sind mithin auch Diskriminierungen und 
sonstige Behinderungen.67 Indem das Steuerberatungsgesetz bestimmte Vorbe-
haltsaufgaben nur einer Erledigung durch die oben im Ersten Teil unter A. II. 
genannten Personengruppen zuweist, könnte die Niederlassungsfreiheit eines Be-
werbers aus einem anderen Mitgliedstaat der EU im vorbezeichneten Sinne be-
schränkt sein.

Mit dem Fokus auf das Berufsrecht folgt bereits aus Art. 49 Abs. 1 AEUV eine 
primärrechtliche Pflicht zur Anerkennung inhaltlich gleichwertiger Diplome.68 
Die Behörden eines Mitgliedstaates haben nachzuprüfen, ob die im Herkunftsland 
erworbenen Kenntnisse den nach nationalem Recht erforderlichen Kenntnissen 
gleichwertig sind und gegebenenfalls anzuerkennen, dass das vorgelegte Diplom 
die gestellten Voraussetzungen erfüllt.69 Eine Beschränkung des Marktzugangs 
kann sich für den niederlassungswilligen Unionsbürger mithin aus Zulassungs-
modalitäten wie dem Erfordernis eines inländischen Befähigungsnachweises 
oder der Ablegung einer Inlandsprüfung als Voraussetzung für den Berufszugang 
oder eine andere selbstständige Tätigkeit ergeben.70 Im gleichen Sinne soll nach 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs eine unzulässige Beeinträch-
tigung auch gegeben sein, wenn die in einem anderen Mitgliedstaat in vergleich-
barer oder gleichartiger Berufstätigkeit erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
bei der Niederlassung im Aufnahmestaat nicht berücksichtigt werden.71 Wird 
den Voraussetzungen nur teilweise entsprochen, kann der Aufnahmestaat jedoch 

66 EuGH Rs. C-389/05 (Kommission/Frankreich), Slg. 2008, I-5337, Tz. 52; Rs. C-465/05 
(Kommission/Italien), Slg. 2007, I-11091, Tz. 17; Rs. C-451/03, Rs. C-451/03 (Servizi Ausi-
liari Dottori Commercialisti) Slg. 2006, I-294, Tz. 31; Rs. C-442/02 (CaixaBank France) Slg. 
2004, I-8983, Tz. 11.

67 Müller-Graff, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 49 AEUV Rn. 39.
68 EuGH Rs. C-71/76 (Thieffry), Slg. 1977, I-765, Tz. 19.
69 EuGH Rs. C-222/86 (Heylens), Slg. 1987, I-4097, Tz. 13.
70 Müller-Graff, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 49 Rn. 50 m.w.N.
71 EuGH Rs. C-340/89 (Vlasspoulou), Slg. 1991, I-2357, Tz. 15; Rs. C-164/94 (Arantis), Slg. 

1996, I-135, Tz. 31; Rs. C 31/00 (Dreessen), Slg. 2002, I-663, Tz. 24.
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durchaus den Nachweis verlangen, dass der Betroffene die fehlenden Kenntnisse 
inzwischen erworben hat.72

Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU niedergelassen und dort 
zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind, sind in der 
Bundesrepublik mittlerweile ohne weitere Zulassungsvoraussetzung zur vorü-
bergehenden und gelegentlichen Hilfeleistung in Steuersachen befugt. Nähere 
Maßgaben enthält hierzu § 3a StBerG. Gemäß der soeben unter B I. 1. getrof-
fenen Abgrenzung ist wegen der tatbestandlichen Eingrenzung auf vorüberge-
hende und gelegentliche Hilfeleistung in Steuersachen hierdurch der Bereich der 
Dienstleistungsfreiheit betroffen.73 Mit Blick auf die Niederlassungsfreiheit wird 
hingegen § 37a StBerG relevant. Gemäß § 37a Abs. 2 StBerG sind auch Perso-
nen mit einem Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis, der in einem anderen 
Mitgliedstaat der EU oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zur selbstständigen Hilfe in Steuersachen 
berechtigt und die Voraussetzungen des § 37a Abs. 3 StBerG erfüllt, nach der 
erfolgreichen Ablegung einer Eignungsprüfung zur dauerhaften Niederlassung in 
Deutschland zum Zwecke der Ausübung einer steuerberatenden Tätigkeit befugt. 
Mit der erfolgreich abgelegten Eignungsprüfung werden also dieselben Rechte 
erworben wie durch die erfolgreich abgelegte Steuerberaterprüfung (§ 37a Abs. 2 
S. 2 StBerG), d.h. bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 40 Abs. 2 StBerG be-
steht ein Anspruch auf Bestellung zum Steuerberater nach § 40 Abs. 1 StBerG, 
wodurch dann der Bewerber nach § 3 Nr. 1 bis 3 StBerG zur umfassenden Hilfe-
leistung in Steuersachen befugt ist.

Im Rahmen dieser Eignungsprüfung sollen Bewerber zunächst die Befähigung 
nachweisen, den Beruf des Steuerberaters in Deutschland ordnungsgemäß aus-
üben zu können (vgl. § 37a Abs. 4 S. 1 StBerG). Zu diesem Zweck umfasst der 
Prüfungsstoff die Gebiete, die nach § 37 Abs. 3 StBerG auch Gegenstand der Steu-
erberaterprüfung sind (§ 37a Abs. 4 S. 2 StBerG). Allerdings entfällt die Prüfung 
insgesamt oder in einem dieser Gebiete, wenn der Bewerber nachweist, dass er im 
Rahmen seiner bisherigen Ausbildung, durch Fortbildung oder im Rahmen seiner 
bisherigen Berufstätigkeit einen wesentlichen Teil der Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Kompetenzen erlangt hat, die in dem entfallenden Prüfungsgebiet gefordert werden  

72 EuGH Rs. C-340/89 (Vlasspoulou), Slg. 1991, I-2357, Tz. 19.
73 Darauf auch ausdrücklich abhebend die Begr. des RegE zum 7. StBÄndG, BT-Drucks. 

14/2667, S. 27 (noch zu Art. 50 EGV, dem der heutige Art. 57 AEUV entspricht). 
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(§ 37a Abs. 4 S. 4 StBerG).74 Kann der Erwerber für alle Prüfungsgebiete einen 
solchen Nachweis erbringen, muss die Prüfung vollständig entfallen.75 Damit er-
kennt das deutsche Recht die in einem anderen Mitgliedsstaat in vergleichba-
rer oder gleichartiger Weise erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten zwar an, 
doch können Niederlassungswillige die gleichen Rechte wie durch eine erfolg-
reich abgelegte Steuerberaterprüfung nur durch die Eignungsprüfung nach § 37a 
StBerG erlangen. Somit wird Bewerbern aus anderen Mitgliedstaaten der EU die 
Niederlassung zum Zwecke der geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen 
behindert und weniger attraktiv gemacht, was bereits für die Annahme einer Be-
schränkung der Niederlassungsfreiheit ausreichen soll. Daran ändert auch die 
Befreiungsmöglichkeit nach § 37a Abs. 4 S. 4 StBerG grundsätzlich nichts, da 
jedenfalls eine vollständige Befreiung von der Eignungsprüfung in der Praxis nur 
selten vorkommen wird.76 Folglich liegt eine rechtfertigungsbedürftige Beschrän-
kung der Niederlassungsfreiheit nach Art. 49 AEUV vor.

3. Rechtfertigung der Beschränkung

Fraglich ist, ob diese Beschränkung der Niederlassungsfreiheit gerechtfertigt 
werden kann. Beschränkungen der Grundfreiheiten können nach allgemeinen 
Regeln77 aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein: 
Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist eine Beschränkung 
der Grundfreiheiten dann gerechtfertigt, wenn sie in nicht diskriminierender Wei-
se angewandt wird, wenn und soweit sie zur Verwirklichung des einschlägigen 
zwingenden Allgemeininteresses geeignet, und erforderlich und im Verhältnis zur 

74 Für die Erbringung des Nachweises über die im Rahmen der bisherigen Ausbildung erworbe-
nen Kenntnisse (§ 37a Abs. 4 S. 5 StBerG) wird keine absolute Deckungsgleichheit gefordert. 
So lässt schon der Wortlaut des § 37a Abs. 4 S. 4 StBerG den Nachweis eines „wesentlichen 
Teils“ der geforderten Kenntnisse ausreichen. Dem genügt es, dass die in § 37 Abs. 3 StBerG 
normierten Prüfungsgebiete im Rahmen des Erwerbs eines Diploms oder eines gleichwertigen 
Prüfungszeugnisses behandelt wurden, vgl. Koslowski, StBerG, § 37a Rn. 11.

75 Fischer, Die Kollision von nationalem Berufsrecht mit der Niederlassungsfreiheit der Euro-
päischen Gemeinschaft, S. 239.

76 Vgl. Fischer, Die Kollision von nationalem Berufsrecht mit der Niederlassungsfreiheit der 
Europäischen Gemeinschaft, S. 240.

77 Zur dogmatischen Struktur vgl. nur Kingreen, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 34-36 
AEUV Rn. 74 ff., 80 ff.; Haratsch, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, 
Band X, 3. Aufl. 2012, § 210 Rn. 26.
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freiverkehrsbehindernden Wirkungseignung verhältnismäßig ist.78 Das soll ins-
besondere auch für Beschränkungen durch die Vorlage von Befähigungs- und 
Kenntnisnachweisen gelten, wenn damit zwingende Schutzinteressen der Allge-
meinheit vor unqualifizierten oder schlechten Tätigkeiten in geeigneter, erforder-
licher und verhältnismäßiger Weise erfüllt werden.79

a) Anwendung in nichtdiskriminierender Weise

Als erste Voraussetzung ist also zu fragen, ob die Zulassungsschranken für die 
Ausübung der Tätigkeit des Steuerberaters in nichtdiskriminierender Weise an-
gewendet werden. Alle EU-Ausländer, die in Deutschland dauerhaft als Steuer-
berater tätig sein wollen, sind zur Ablegung der (verkürzten) Eignungsprüfung 
verpflichtet. Soweit sich für Angehörige unterschiedlicher Mitgliedstaaten Ab-
weichungen hinsichtlich des Prüfungsstoffes ergeben, knüpfen diese nicht an die 
jeweilige Staatsangehörigkeit an, sondern resultieren aus dem jeweiligen Quali-
tätsniveau (vgl. § 37a Abs. 4 S. 4 StBerG) und begründen damit keine unions-
rechtlich relevante Diskriminierung. Dies folgt daraus, dass die Eignungsprüfung 
von allen EU-Ausländern verlangt wird, die als in einem anderen Mitgliedstaat 
ausgebildete „Steuerberater” im Inland dauerhaft steuerberatend tätig werden 
wollen. Das Erfordernis einer Eignungsprüfung ist zum anderen auch gegenüber 
den Inländern nicht diskriminierend, weil diese gemäß §§ 35 ff. StBerG grund-
sätzlich die Steuerberaterprüfung ablegen müssen, um im Inland überhaupt als 
Steuerberater tätig werden zu dürfen.80

Die Vorbehaltsaufgaben steuerberatender Berufe treffen also alle EU-Ausländer 
und Inländer gleichermaßen. Sie werden mithin in nichtdiskriminierender Weise 
angewendet.

b) Rechtfertigung aus zwingenden Allgemeininteressen

Weiterhin muss die Beschränkung aus Gründen zwingender Allgemeininteres-
sen gerechtfertigt sein. Als zwingende Allgemeininteressen in diesem Sinne hat 
der Europäische Gerichtshof im Laufe seiner Rechtsprechung unter anderem den 

78 EuGH Rs. C-3/95 (Reisebüro Broede), Slg. 1996, I-6511, Tz. 28; Rs. C-19/92 (Kraus) Slg. 

1993, I-1663, Tz. 32; Rs. C-55/94 (Gebhard), Slg. 1995, I-4165, Tz. 37. 
79 EuGH Rs. C-55/94 (Gebhard), Slg. 1995, I-4165, Tz. 35; Rs. 71/76 (Thieffry) Slg. 1977, 765, 

Tz. 12.
80 So im Ergebnis auch FG Rheinland-Pfalz, DStRE 2007, 197 (198).
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Schutz der Verbraucher,81 die Sicherung einer geordneten Rechtspflege,82 die Si-
cherung der tätigkeitsspezifischen Zuverlässigkeit, die Beachtung standesrecht-
licher Grundsätze und standesrechtlicher Kontrolle83 sowie die Verhinderung der 
Steuerhinterziehung84 anerkannt.

Mit den Zulassungsschranken für die Ausübung der Tätigkeit des Steuerberaters 
und der Zuweisung von Vorbehaltsaufgaben exklusiv an die Gruppe der Steuer-
berater werden im Wesentlichen die bereits im Ersten Teil unter B. dargestellten 
Ziele verfolgt. Zunächst soll der Dienstleistungsempfänger vor qualitativ min-
derwertiger Beratung geschützt werden. Insoweit dient die Beschränkung dem 
vom Europäischen Gerichtshof als zwingendes Allgemeininteresse anerkannten 
Schutz des Verbrauchers, d.h. hier des Dienstleistungsempfängers. In engem Zu-
sammenhang mit dem Verbraucherschutz stehen die Sicherung der tätigkeitsspe-
zifischen Zuverlässigkeit sowie die Beachtung standesrechtlicher Grundsätze und 
die berufsrechtliche Kontrolle, da auch durch diese Schutzinstrumente ein hohes 
Qualitätsniveau der Dienstleistungserbringung sichergestellt werden soll. Zudem 
dienen die Zulassungsschranken in Verbindung mit den Vorbehaltsaufgaben der 
Verhinderung der Steuerhinterziehung und damit der Sicherung des staatlichen 
Steueraufkommens, was vom Europäischen Gerichtshof seit 2014 ausdrücklich 
als zwingendes Allgemeininteresse anerkannt wird. Zudem kann hinsichtlich der 
geordneten Steuerrechtspflege eine Parallele zur geordneten Rechtspflege gezo-
gen werden, die nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs glei-
chermaßen als zwingendes Allgemeininteresse zu begreifen ist.

Die Zulassungsschranken in Verbindung mit den Vorbehaltsaufgaben dienen mit-
hin dem Schutz zwingender Allgemeininteressen im unionsrechtlichen Sinne.85

81 EuGH Rs. C-205/84 (Kommission/Deutschland) Slg. 1986, I-3755, Tz. 30; Rs. C-233/94 
(Einlagensicherungsschutz), Slg. 1997, I.2405, Tz. 16; Rs. C-442/02 (CaixaBank France), 
Slg. 2004, I-8983, Tz. 19; Rs. C-475/11 (Kanstatinides), ECLI:EU:C:2013:542; Rs. C-342/14 
(X-Steuerberatungsgesellschaft), DStRE 2016, 120 Rn. 53 m. Anm. Kämmerer DStR 2016, 
558.

82 EuGH Rs. C-107/82 (Klopp), Slg. 1984, I-2971, Tz. 20; Rs. C-342/14 (X-Steuerberatungsgel-
sellschaft), DStRE 2016, 120 Rn. 53.

83 EuGH, Rs. C-292/86 (Gullung), Slg. 1988, I-111, Tz. 29.
84 EuGH, Rs. 72/09 (Etablissements Rimbaud), Slg. 2010, I-10659, Rn. 33 ff.; Rs. C-53/13 und 

80/13 (Strojirny Prostejow und ACO Industries Tabor), EuZW 2014, 832 (835); Rs. C-678/11 
(Kommission/Spanien), IStR 2015, 66 Rn. 45: Rs. C-342/14 (X-Steuerberatungsgesellschaft), 
NJW 2016, 857 (859).

85 Im Ergebnis auch OLG Dresden, Urt. v. 07.02.2017 – 14 U 1231 -, Urteilsumdruck S. 7.
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c) Geeignetheit

Ferner muss die eine Grundfreiheit beeinträchtigende Maßnahme, wenn sie ge-
rechtfertigt sein soll, geeignet sein. Geeignetheit bedeutet, dass sie ein brauch-
bares Mittel zur Erreichung des angestrebten Ziels ist, dieses also grundsätzlich 
zu fördern vermag.86 Die Eignung einer Maßnahme ist dabei im Hinblick auf das 
zu verwirklichende zwingende Allgemeininteresse zu beurteilen.87 Den Mitglied-
staaten kommt insoweit ein weiter Beurteilungsspielraum zu.88 Die Beschrän-
kungen müssen allerdings in kohärenter und systematischer Weise dazu geeignet 
sein, die Verwirklichung des zwingenden Erfordernisses zu gewährleisten.89

Die im Steuerberatungsgesetz vorgesehenen Qualifikationsnachweise für auslän-
dische Steuerberater stellen sicher, dass der Niederlassungswillige über die erfor-
derliche fachliche Eignung für die Tätigkeit eines Steuerberaters verfügt. Sie sind 
damit in kohärenter und systematischer Weise geeignet, die Qualität der Beratung 
sicherzustellen und auf diese Weise den Schutz des Dienstleistungsempfängers 
sowie die Sicherung des staatlichen Steueraufkommens zu gewährleisten. Auch 
die Regelung in § 4 StBerG steht dem nicht entgegen,90 da die dort genannten Per-
sonengruppen lediglich Hilfeleistungen im Rahmen einer andersartigen Haupt-
aufgabe erbringen.91 In diesem Sinne hat auch der EuGH in seinem Urteil vom 17. 
Dezember 2015 betreffend die Befugnis einer im EU-Ausland niedergelassenen 
Steuerberatungsgesellschaft zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen 
in der Bundesrepublik die deutschen Regelungen entgegen der Ansicht des Ge-
neralanwalts Cruz-Viallon nicht als inkohärent und unsystematisch eingestuft.92 
Inwieweit die Regelungen der §§ 3, 3a und 4 StBerG insgesamt dem Kohärenz-
gebot entsprechen, soll an späterer Stelle noch ausführlicher beleuchtet werden.93

86 EuGH, Rs. C-152/78 (Kommission/Frankreich), Slg. 1980, 2099, Tz. 15 ff.
87 EuGH, Rs. C-79/01 (Payroll u.a.), Slg. 2002, I-8923, Tz. 32.
88 EuGH, Rs. C-293/93 (Houtwipper), Slg. 1994, I-4249, Tz. 22; Müller-Graff, in: Streinz, EUV/

AEUV, Art. 49 AEUV Rn. 94; Kingreen, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 34-36 AEUV 
Rn. 92. 

89 EuGH Rs. C-338/04 (Placanica) Slg. 2007, I-1891, Tz. 53; Rs. C-243/01 (Gambelli) Slg. 
2003, I-13031, Tz. 67. 

90 A.A. GA Cruz Villalón, Rs. C-342/14 (X-Steuerberatungsgesellschaft), Schlussanträge vom 
1.10.2015, BB 2015, 2595 (2600), Tz. 77-79.

91 Dazu bereits Erster Teil, A. II. 3.
92 Vgl. Rs. C-342/14 (X-Steuerberatungsgesellschaft), NJW 2016, 857.
93 Siehe dazu unter Zweiter Teil, B. IV.
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d) Erforderlichkeit

Die Erforderlichkeit einer Beschränkung ist zu verneinen, wenn das zwingende 
Allgemeininteresse genauso wirksam durch eine Maßnahme verwirklicht werden 
kann, welche die Grundfreiheiten weniger beschränkt.94

aa) Herkunftslandprinzip

Speziell für Beschränkungen durch einen Qualifikationsnachweis hat der Euro-
päische Gerichtshof entschieden, dass die Erforderlichkeit einer Zulassungs-
schranke zu verneinen ist, wenn bereits nach dem Recht des Herkunftsstaates 
die erforderliche Qualifikation sichergestellt ist (Herkunftslandprinzip).95 Der 
Bestimmungsstaat ist aber zur Vermeidung einer belastenden Doppelanforderung 
oder Doppelkontrolle zu der Prüfung verpflichtet, ob das von ihm festgelegte 
Schutzniveau (dessen Bestimmung, soweit es an unionsrechtlichen Regelungen 
fehlt, grundsätzlich seine Sache ist96) nicht schon durch Maßnahmen des jeweili-
gen Herkunftslandes oder durch Kooperation mit dessen Behörden erreicht wer-
den kann. Diesen Anforderungen trägt das deutsche Recht insoweit Rechnung, 
als die Eignungsprüfung entfällt, soweit der Bewerber nachweisen kann, dass er 
bereits über die erforderlichen Kenntnisse verfügt (§ 37a Abs. 4 S. 4 StBerG). 
Soweit das Erforderlichkeitsgebot durch das Herkunftslandprinzip konkretisiert 
wird, ist mithin kein Verstoß festzustellen.

bb) Regulierungsdichte

Fraglich ist jedoch, ob die Erforderlichkeit auch zu verneinen ist, wenn und so-
weit der Schutz des Dienstleistungsempfängers und des staatlichen Steuerauf-
kommens ebenso gut durch geringere Zulassungsschranken verwirklicht werden 
kann. Dieser Gedanke trägt dem Ansatz der bereits unter A. erwähnten Studie des 
Wiener Instituts für Höhere Studien (IHS) vom Frühjahr 2003 Rechnung, welche 
die Reglementierungsdichte im Recht der Freien Berufe in den EU-Mitgliedstaa-
ten verglichen hat und dabei zu dem Ergebnis kam, dass in den Staaten mit einer 
verhältnismäßig geringen Regelungsdichte kein Marktversagen beobachtet wer-

94 EuGH, Rs. C-55/94 (Gebhard), Slg. 1995, I-4165, Tz. 37; Rs. C-19/32 (Kraus), Slg. 1993, 
I-1663, Tz. 37.

95 EuGH, Rs. C-3/95 (Reisebüro Broede), Slg. 1996, I-6511, Tz. 28; Rs. C-180/89 (Kommission/
Italien), Slg. 1991, I-709, Tz. 17; Rs. C-198/89 (Kommission/Griechenland), Slg. 1991, I-727, 
Tz. 18.

96 EuGH, Rs. C-400/96 (Harpegnies), Slg. 1998, I-5121, Tz. 33.
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den konnte. Daraus folgerte das IHS, dass Mitgliedstaaten den Regulierungsgrad 
zumindest insoweit absenken könnten, ohne dass die Qualität der freiberuflichen 
Dienstleistungserbringung selbst Schaden nähme.97 Die Aussagekraft der in der 
IHS-Studie gewonnen Ergebnisse ist angesichts des methodischen Vorgehens 
des IHS – Gewinnung des Datenmaterials durch Auswertung von Fragebögen, 
rein quantitative Analyse bei der Erstellung von Regelungsindizes, Ausblendung 
unterschiedlicher Regelungskulturen und der Spezifika einzelner Freier Berufe – 
allerdings äußerst zweifelhaft,98 so dass seine Ergebnisse im gegebenen Kontext 
nicht wirklich belastbar sind.

Ungeachtet dessen hat der Europäische Gerichtshof aber bereits im Zusammen-
hang mit der Niederlassungsfreiheit von Rechtsanwälten entschieden, dass der 
Umstand, dass ein Mitgliedstaat weniger strenge Vorgaben erlasse als ein anderer 
Mitgliedstaat, nicht bedeute, dass bereits aus diesem Grund dessen Vorschriften 
unverhältnismäßig seien.99 In Ermangelung besonderer unionsrechtlicher Vor-
schriften stehe es den Mitgliedstaaten frei, die Modalitäten für die Ausübung des 
Rechtsanwaltsberufs für sein Hoheitsgebiet zu reglementieren.100 Diese Recht-
sprechung hat der EuGH unlängst in Bezug auf die geschäftsmäßige Hilfeleis-
tung in Steuersachen bekräftigt.101 Auch der europäische Gesetzgeber hat dieses 
Regulierungsermessen im Bereich des Berufsrechts anerkannt, indem er in Art. 1 
Satz  1 der Richtlinie 2018/958102 betont, dass diese Richtlinie „nicht die Zustän-
digkeit […] und den Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten bei der Entschei-
dung, ob und wie ein Beruf zu reglementieren ist [berührt], sofern der Rahmen 
der Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der Verhältnismäßigkeit gewahrt 
wird.“ Der Einwand, dass die durch die Statuierung von Vorbehaltsaufgaben an-
gestrebten Ziele möglicherweise auch durch weniger strenge Reglementierung 

97 Paterson/Fink/Ogus et al., Economic impact of regulation in the field of liberal professions in 
different Member States.

98 Zur Kritik vgl. nur Kluth/Goltz/Kujaht, Deregulierung des Rechts der Freien Berufe auf der 
Grundlage vorwiegend quantitativer Analysen, passim; Mann, in: Kluth (Hrsg.), Jahrbuch des 
Kammer- und Berufsrechts 2004, S. 211 (216 f.); Henssler/Kilian, AnwBl. 2005, 1 ff. 

99 EuGH, Rs. C-443 (Schreiber), Slg 2004, I-7275, Tz. 48; Rs. C-67/98 (Zenatti), Slg. 1999, 
I-7289, Tz. 34; Rs. C-3/95 (Reisebüro Broede), Slg. 1996, I-6511, Tz. 42; EuGH Rs. C-384/93 
(Alpine Investments) Slg. 1995, I-1141, Tz. 51.

100 EuGH Rs. C-292/86 (Gullung), Slg. 1998, I-111, Tz. 28; Rs. C-3/95 (Reisebüro Broede), Slg. 
1996, I-6511, Tz. 41.

101 EuGH Rs. C-342/14 (X-Steuerberatungsgesellschaft), NJW 2016, 857 (858), Tz. 45; vgl. auch 
EuGH Rs. C-298/14 (Brouillard), BeckRS 2015, 81259, Tz. 48 betreffend den Zugang zum 
Amt eines Referenten bei einem mitgliedsstaatlichen Gericht.

102 Vgl. den Nachweis in Fußnote 2.
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erreicht werden könnten, führt nach den Maßstäben dieser EuGH-Rechtspre-
chung mithin zu keinen durchgreifenden Bedenken an der Erforderlichkeit der 
Vorschriften. Damit muss auch die Wahl, auf welchem Weg die Schutzinteres-
sen vorwiegend garantiert werden sollen, dem nationalen Gesetzgeber überlas-
sen werden. Ihm allein obliegt mithin die Entscheidung, ob er vorwiegend auf 
präventiv wirkende Schutzinstrumente wie die Zulassungsschranken im Steuer-
beratungsgesetz setzt, auf repressive Schutzinstrumente wie etwa die Vorhaltung 
eines verschärften Haftungsrechts für die mangelhafte Erbringung steuerberaten-
der Tätigkeiten abstellt oder aber sein Ziel durch mehr Information durch ver-
bandlich gesicherte Zertifizierungen oder gesetzlich geschützte, einen gewissen 
Ausbildungsgrad voraussetzende Berufsbezeichnungen103 zu erreichen sucht.

Die Vorbehaltsaufgaben des Steuerberatungsgesetzes sind folglich auch unter 
Berücksichtigung der geringeren Reglementierungsdichte in anderen Mitglied-
staaten im Hinblick auf die Schranken-Schranke der Erforderlichkeit nicht zu be-
anstanden.

e) Angemessenheit

Letztendlich muss die Beschränkung auch verhältnismäßig sein. Im Rahmen der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung ist eine Abwägung zwischen dem Schweregrad der 
Beeinträchtigung der Grundfreiheit und dem Grad und der Gewichtigkeit des 
Schutzgewinns der Maßnahme unter Einbeziehung sämtlicher relevanter Ge-
sichtspunkte vorzunehmen.104

Im Hinblick auf die Schwere des Eingriffs ist zunächst anzumerken, dass Bewer-
bern aus einem anderen Mitgliedstaat der EU die Niederlassung zwecks Hilfeleis-
tung in Steuersachen nicht gänzlich unmöglich wird, sondern lediglich von dem 
Nachweis abhängt, dass der Bewerber über mit der Steuerberaterprüfung gleich-
wertige Qualifikationen verfügt. Zwar ist auch derjenige Bewerber, welcher in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der EU bereits einen Befähigungs- oder Ausbildungs-
nachweis erbracht hat, nicht von der Ablegung einer Eignungsprüfung befreit 
(vgl. § 37a Abs. 4 S. 1 StBerG). Da diese jedoch entfällt, soweit der erforderliche 
Qualifikationsnachweis bereits ohne vorherige Ablegung einer Eignungsprüfung 

103 Dazu Mann, in: Holzer-Thieser (Hrsg.), FS H. Herrmann, S. 153 ff. 
104 Müller-Graff, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 49 AEUV Rn. 97; Kingreen, in: Calliess/Ruffert, 

EUV/AEUV, Art. 34-36 AEUV Rn. 98.
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erbracht werden kann (vgl. § 37a Abs. 4 S. 4 StBerG)105, ist eine unmittelbare Be-
stellung zum Steuerberater auch für ausländische Bewerber jedenfalls theoretisch 
möglich.

Auf der anderen Seite dienen die Zulassungsschranken im Berufsrecht der Steu-
erberater dem Schutz des Dienstleistungsempfängers sowie der Sicherung des 
staatlichen Steueraufkommens und damit Zwecken, welche nach den Maßstäben 
des Europäischen Gerichtshofs als zwingende Allgemeininteressen anerkannt 
werden müssen. Innerhalb des vom deutschen Gesetzgeber im Rahmen seines 
Gestaltungsspielraums gewählten präventiven Ansatzes kann der Schutzzweck 
nur effektiv gewährleistet werden, wenn ein hoher Qualitätsstandard der steuer-
beratenden Tätigkeit sichergestellt wird. Das gilt insbesondere angesichts der an-
erkannten Komplexität des deutschen Steuerrechtssystems. Darüber hinaus ge-
nießt der Steuerberater in Deutschland als Angehöriger der Freien Berufe eine 
besondere Vertrauensstellung, deren Wahrung durch die Zulassungsschranken 
des Steuerberatungsgesetzes und die bereits im Ersten Teil unter B. IV näher er-
läuterten standesrechtlichen Schutzinstrumente sichergestellt wird.106

Die Schwere des Eingriffs wird weiterhin dadurch gemildert, dass ausschließlich 
die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen dem strengen Schrankensys-
tem unterliegt (vgl. § 2 S. 1 StBerG). Die Geschäftsmäßigkeit der Hilfeleistung 
setzt voraus, dass die Tätigkeit gegenüber einer anderen Person oder Einrichtung 
erbracht wird, in die der Dienstleistungserbringer nicht eingegliedert ist.107 Auch 
ohne Bestellung und somit ohne vorherige Ablegung der (verkürzten) Eignungs-
prüfung ist der ausländische Steuerberater deshalb zum Beispiel berechtigt, als 
Angestellter für ein Unternehmen Hilfe in Steuersachen zu leisten. Die dauerhafte 
Ausübung der Hilfeleistung in Steuersachen wird also auch dem ausländischen 
Steuerberater ohne weiteren Qualifikationsnachweis nicht vollständig versagt, 
sondern nur, soweit schützenswerte Drittinteressen der Dienstleistungsempfänger 
die Reglementierung erforderlich machen. Des Weiteren stehen ihm diejenigen 
steuerberatenden Tätigkeiten offen, die nicht als Vorbehaltsaufgaben qualifiziert 
werden.

105 Siehe dazu bereits Zweiter Teil, B. I. 2.
106 In diesem Sinne „keine Bedenken“ gegen eine Rechtfertigung durch zwingende Allgemeinin-

teressen (Verhinderung von Steuerhinterziehungen, Verbraucherschutz, Beratungsqualität) hat 
auch das OLG Dresden, Urt. v. 07.02.2017 – 14 U 1231 -, Urteilsumdruck S. 7.

107 Koslowski, StBerG, § 1 Rn. 5; Riddermann, in: Kuhls u.a., StBerG, § 2 Rn. 6. 
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Während die Zulassungsschranken in Verbindung mit den Vorbehaltsaufgaben 
wesentlich zum Schutz zwingender Allgemeininteressen beitragen, ist der Schwe-
regrad der Beeinträchtigung also als gering einzustufen. Mithin ergibt die Abwä-
gung zur Verhältnismäßigkeit, dass die Beeinträchtigung der Niederlassungsfrei-
heit und der Schutz der damit zu verwirklichenden Ziele in einem angemessenen 
Verhältnis stehen.

4. Zwischenergebnis: Vereinbarkeit mit der Niederlassungsfreiheit

Zwar beschränken die Vorbehaltsaufgaben der steuerberatenden Berufe die Nie-
derlassungsfreiheit nach Art. 49 AEUV, doch ist diese Beschränkung aus zwin-
genden Gründen des Allgemeinwohls gerechtfertigt.

II. Vereinbarkeit mit Dienstleitungsfreiheit, Art. 56 AEUV

Weiterhin könnten die Vorbehaltsaufgaben mit der Dienstleistungsfreiheit nach 
Art. 56 AEUV unvereinbar sein. Diese verbietet Beschränkungen des freien 
Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Union für Angehörige der Mitgliedstaaten, 
die in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen des Leistungsempfängers an-
sässig sind (Art. 56 S. 1 AEUV).

1. Gewährleistungsinhalt

Die Dienstleistungsfreiheit garantiert das grenzüberschreitende Angebot von 
Dienstleistungen; anders als die Niederlassungsfreiheit verlangt die Dienstleis-
tungsfreiheit dabei aber keine dauerhafte Ortsveränderung bzw. Eingliederung in 
die Rechts- und Wirtschaftsordnung eines anderen Mitgliedstaates.108 Der Leis-
tungserbringer wird durch die Dienstleistungsfreiheit berechtigt, seine Tätigkeit 
vorübergehend in einem anderen Mitgliedstaat auszuüben, und zwar unter den 
Voraussetzungen, welche dieser Mitgliedstaat für seine eigenen Angehörigen vor-
schreibt (Art. 57 S. 3 AEUV). Die Dienstleistungsfreiheit garantiert insoweit eine 
Inländergleichbehandlung.109 So folgt auch aus der Dienstleistungsfreiheit, dass 
gleichwertige ausländische Standards ohne Weiteres anerkannt werden müssen.110

108 Kluth in: Callies/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 56, 57 Rn. 1.
109 Müller-Graff, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 56 Rn. 71; Kluth, in: Callies/Ruffert, EUV/AEUV, 

Art. 56,57 Rn. 54.
110 Randelzhofer/Forsthoff, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 57 EUV Rn. 134. 
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Als selbstständige, freiberufliche Tätigkeit, die gegen Entgelt erbracht wird (vgl. 
Art. 57 S. 1, AEUV) ist die vorübergehende und gelegentliche geschäftsmäßige 
Hilfeleistung in Steuerangelegenheiten offenkundig vom Anwendungsbereich 
der Dienstleistungsfreiheit nach Art. 56 AEUV erfasst.

2. Beschränkung

Fraglich ist, ob die Dienstleistungsfreiheit durch die Vorbehaltsaufgaben der 
steuerberatenden Berufe beschränkt wird. Eine Beschränkung kann sich aus einer 
Diskriminierung oder sonstigen Behinderung ergeben.111 Als Beschränkungen 
sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs alle Maßnahmen 
anzusehen, welche die Ausübung der Dienstleistungsfreiheit unterbinden, behin-
dern oder weniger attraktiv machen.112

Gemäß § 3a Abs. 1 Satz 1 StBerG sind Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union niedergelassen und dort zur geschäftsmäßigen 
Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind, auch zur vorübergehenden und gele-
gentlichen geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen auf dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland befugt, wobei sich der Umfang der Befugnis zur 
Hilfeleistung in Steuersachen im Inland nach dem Umfang der Befugnis im Nie-
derlassungsstaat richtet (S. 2). Wird die Befugnis des Herkunftsstaats überschrit-
ten, besteht nach § 80 Abs. 5 Abgabenordnung (AO)113 ein Zurückweisungsrecht 
der Finanzbehörden, ebenso wie es gegenüber deutschen Staatsangehörigen be-
steht, die nicht befugt sind, geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen zu leisten. Da-
mit ist der Steuerberater aus einem anderen Mitgliedsstaat zwar grundsätzlich zur 
vorübergehenden Hilfeleistung in Steuersachen befugt, ihm bleiben allerdings all 

111 Müller-Graff, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 56 Rn. 70.
112 EuGH, Rs. C-389/05 (Kommission/Frankreich), Slg. 2008, I-5337, Tz. 52; Rs. C-465/05 

(Kommission/Italien), Slg. 2007, I-11091, Tz. 17; C-451/03, Rs. C-451/03 (Servizi Ausiliari 
Dottori Commercialisti) Slg. 2006, I-294, Tz. 31; Rs. C-442/02 (CaixaBank France) Slg. 
2004, I-8983, Tz. 11; Rs. C-3/95 (Reisebüro Broede), Slg. 1996, I-6511, Tz. 25; EuGH, Rs. 
C-154/89 (Kommission/Frankreich), Slg. 1991, I-659, Tz 14; Rs. C-110/78 und C-111/79 
(ASBL/van Wesemeal), Slg. 1979, 35 Tz. 24.

113 Abgabenordnung – AO – in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.2002 (BGBl. I 
S. 3866), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2745).
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die Befugnisse verwehrt, die einem Steuerberater nach deutschem Recht, nicht 
aber nach dem Recht seines Herkunftsstaates offen stehen.114

Diese akzessorische Ausgestaltung der Befugnisse von Steuerberatern aus an-
deren Mitgliedstaaten könnte zunächst eine Diskriminierung begründen. Da die 
Vorschrift allerdings nicht an die Staatsangehörigkeit, sondern an die Qualifi-
kation des Bewerbers anknüpft, ist allenfalls eine verdeckte Diskriminierung 
denkbar. Eine solche ist zu bejahen, wenn beschränkende Vorschriften an andere 
Merkmale als die Staatsangehörigkeit selbst anknüpfen, jedoch typischerweise 
Nichtstaatsangehörige besonders treffen.115 § 3a StBerG knüpft an die Befugnis-
se des Dienstleisters im Herkunftsstaat und damit an dessen Qualifikation an, 
was – wie nunmehr auch vom EuGH bekräftigt – in Hinblick auf die Dienst-
leistungsfreiheit aus Art. 56 AEUV grundsätzlich nicht zu beanstanden ist.116 Die 
Qualifikation ist ein Merkmal, dass Staatsangehörige und Nichtstaatsangehörige 
gleichermaßen treffen kann. Somit begründet § 3a StBerG auch keine verdeckte 
Diskriminierung.

Ein Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit könnte sich weiterhin daraus er-
geben, dass nach § 3a StBerG auch bei weiter reichenden Befugnissen im Her-
kunftsstaat das Berufsbild des Steuerberaters nach Maßgabe des Steuerberatungs-
gesetzes stets die äußerste Grenze der Befugnisse von EU-Ausländern bildet. 
Voraussetzung dafür wäre, dass sich aus der Dienstleistungsfreiheit über die 
Verpflichtung zur Anerkennung gleichwertiger Qualifikationen hinaus eine Ver-
pflichtung ergibt, auch etwaige weiterreichende Qualifikationen und Befugnisse 
im Herkunftsstaat zu berücksichtigen. Dem ist jedoch nicht so. Schon angesichts 
der Interessen des Dienstleistungsempfängers, der darauf vertrauen können muss, 

114 Dies betrifft insbesondere die Befugnis zur Vertretung vor den deutschen Finanzgerichten 
(vgl. § 62 Abs. 2 S. 1 FGO), die ihm zwar grundsätzlich „im Rahmen ihrer Befugnisse nach 
§ 3a des Steuerberatungsgesetzes“ eröffnet (§ 62 Abs. 2 Nr. 3 FGO, anders vor dem Bundes-
finanzhof, vgl. § 62 Abs. 4 S. 2 FGO – dazu BFH, BeckRS 2011, 94615, Tz. 14), faktisch aber 
in keinem anderen Mitgliedstaat vorgesehen ist.

115 Müller-Graff, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 56 Rn. 77; Kluth, in: Calliess/Ruffert, EUV/
AEUV, Art. 56, 57 Rn. 56.

116 EuGH Rs. C-298/14 (Brouillard), BeckRS 2015, 81259, Tz. 50; Rs. C-342/14 (X-SteuerbeB-
ratungsgesellschaft), NJW 2016, 857 (858), Tz. 56. Weil nach der Ansicht des EuGH Art. 56 
AEUV eine Auslegung des § 3a StBerG dahingehend gebietet, dass auch Dienstleistungen 
ohne physischen Grenzübertritt erfasst sind, sind 2017 in § 3a S. 1 StBerG die Worte „auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland“ gestrichen und ein neuer Satz 2 angefügt worden, 
der nun klarstellt, dass die vorübergehende und gelegentliche geschäftsmäßige Hilfeleistung in 
Steuersachen auch vom Staat der Niederlassung aus erfolgen kann.
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dass der Dienstleistungserbringer allen Regelungen des Aufnahmemitgliedstaates 
unterliegt,117 folgt aus der Dienstleistungsfreiheit des Art. 56 AEUV, dass allein 
das Recht des Bestimmungsstaates die Ausübungsmodalitäten der Dienstleis-
tungserbringung bestimmt.118

Die akzessorische Ausgestaltung des § 3a StBerG bei gleichzeitiger Unterwer-
fung unter das Berufsrecht der Steuerberater begründet mithin keine Beschrän-
kung der Dienstleistungsfreiheit.

3. Zwischenergebnis: Vereinbarkeit mit der Dienstleistungsfreiheit

Die Dienstleistungsfreiheit nach Art. 56 AEUV wird durch das deutsche Steuer-
beratungsgesetz, das die Erledigung von Vorbehaltsaufgaben durch EU-Auslän-
der nur nach Maßgabe des § 3a StBerG zulässt, nicht beschränkt.

III. Vereinbarkeit mit dem Prinzip der loyalen Zusammenarbeit, Art. 4 
Abs. 3 EUV

Lassen sich nach alledem keine Verstöße gegen Grundfreiheiten feststellen, so ist 
gleichwohl noch zu erwägen, ob sich ein Verstoß gegen das Primärrecht aus einer 
Missachtung des Gebotes der loyalen Zusammenarbeit ergibt.

Das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit ist in Übereinstimmung mit der stän-
digen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes119 in Art. 4 Abs. 3 EUV 
verankert und verpflichtet die Mitgliedstaaten, alle Maßnahmen zu unterlassen, 
welche die Verwirklichung der Ziele der Union gefährden können (S. 3). Da zu 
den Zielen der Union nach Art. 3 Abs. 3 EUV die Errichtung des Binnenmarkts 
gehört, ergibt sich aus Art. 4 Abs. 3 i.V.m. Art. 3 Abs. 3 EUV eine rechtliche Ver-
pflichtung der Mitgliedstaaten, alle Beeinträchtigungen zu unterlassen, die den 
Binnenmarkt beschränken.120 Jede Wettbewerbsbeschränkung durch die Mit-
gliedstaaten und damit auch das System der Vorbehaltsaufgaben steuerberatender 
Berufe ist mithin grundsätzlich rechtfertigungsbedürftig.

117 Rieger/Kluth, GewArch 2006, 1 (8).
118 Albath/Gielser, EuZW 2006, 38 (38).
119 EuGH Rs. C-105/03 (Pupino), Slg. 2005, I-5285, Tz. 42; Rs. C-453/00 (Kühne und Heitz) 

Slg. 2004, I-837, Tz. 27; Rs. C-512/99 (Deutschland/Kommission) Slg. 2003, I-845, Tz. 63; 
Rs. C-165/91 (van Muster) Slg. 1994, I-4661, Tz. 32; Rs. C-14/88 (Kommission/Italien), Slg. 
1989, I-3677, Tz. 20.

120 Vgl. Kahl, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 4 EUV Rn. 33, 101, 106.
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Schon weil die Verwirklichung des Binnenmarktes konzeptionell in erster Linie 
durch die Grundfreiheiten getragen wird,121 kann jedoch deren Rechtfertigungs-
maßstab übertragen und insoweit auf die Ausführungen zur Rechtfertigung der 
Beschränkung der Niederlassungsfreiheit (Zweiter Teil, B. I. 3.) verwiesen wer-
den. Mithin ist auch die Beschränkung des freien Wettbewerbs aus zwingenden 
Gründen des Allgemeinwohls unionsrechtlich gerechtfertigt und verstößt nicht 
gegen das in Art. 4 Abs. 3 EUV verankerte Prinzip der loyalen Zusammenarbeit.

IV. Vereinbarkeit mit dem Kohärenzgebot

Wenngleich die Vereinbarkeit des Systems der Vorbehaltsaufgaben im Steuerbera-
tungsrecht mit dem Kohärenzgebot bereits oben im Kontext der Niederlassungs-
freiheit und dort im Rahmen der Geeignetheitsprüfung angesprochen worden ist,122 
bietet ein Schreiben der Binnenmarktkommissarin Elźbieta Bieńkowska an die 
Deutsche Bundesregierung vom 19.07.2018123 einen aktuellen Anlass, sich noch 
einmal näher mit diesem primärrechtlichen Prüfungsmaßstab auseinander zu set-
zen. Dieses Schreiben dient als sog. „Mahnschreiben“124 der Vorbereitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens und gibt der Bundesregierung, wie von Art. 258 
Abs. 1 lt. Hs. AEUV gefordert, die Gelegenheit, sich zu dem Vorwurf einer Ver-
tragsverletzung zu äußern.

Im Kern geht der Vorwurf der Kommission dahin, dass das deutsche Berufs-
recht der Steuerberater nicht mit Art. 49 AEUV und Art. 59 Abs. 3 der Berufs-
anerkennungsrichtlinie vereinbar sei. Die Kommission sieht den Vorbehalt der 
Tätigkeiten von Steuerberatern im Steuerberatungsgesetz als inkohärent und un-
verhältnismäßig an, weil die Ausnahmeregelungen in § 4 StBerG auch Personen 
zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen befähigen, die weder einer 

121 Terhechte, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 3 EUV 
Rn. 40. 

122 Vgl. oben 2. Teil, B. I. 3 c). 
123 C(2018) 4650 final – Vertragsverletzung Nr. 2018/2171.
124 Der im AEUV nicht benutzte Begriff “Mahnschreiben” (“warning letter”; “lettre de mise en 

demeure”) hat sich in Rspr. und Lit. zwischenzeitlich durchgesetzt, vgl. nur EuGH, Rs. 274/83 
(Kommission/Italien), Slg. 1985, 1077, Rn. 21; Wunderlich, in: von der Groeben/Schwarze/
Hatje (Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 7. Aufl. 2015, Art. 226 Rn. 16; Borchardt, in: Lenz/
Borchard, EU-Verträge, 6. Aufl. 2012, Art. 258 Rn. 16; Cremer, in: Calliess/Ruffert, EUV/
AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 258 Rn. 6; Thiele, Europäisches Prozessrecht, 2. Aufl. 2014, § 5 
Rn. 18.
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vorherigen behördlichen Zulassung noch besonderen Anforderungen an ihre Be-
rufsqualifikation unterliegen.125

1. Das Kohärenzkriterium als unionsrechtlicher Prüfungsmaßstab

Das von der Kommission als Maßstab herangezogene Kohärenzkriterium hatte 
einen ersten primärrechtlichen Ausdruck durch das Vertragswerk von Maastricht 
im seinerzeitigen Art. A Abs. 3 S. 2 des Vertrages über die Europäische Union 
(EUV) gefunden. Danach war der Europäischen Union die Aufgabe zugewiesen, 
„die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen ihren Völkern 
kohärent und solidarisch zu gestalten“. Eine exponiertere Stellung hat das Kohä-
renzprinzip dann durch den Vertrag von Lissabon erhalten, der in Art. 7 AEUV 
die Union verpflichtet, „auf die Kohärenz zwischen ihrer Politik und ihren Maß-
nahmen in den verschiedenen Bereichen“ zu achten und damit in erster Linie auf 
eine inhaltlich abgestimmte, konsistente Zielverwirklichung durch die Unionspo-
litik und europäische Rechtsetzung abzielt.126 Auch wenn unmittelbare Adressatin 
des Kohärenzgebotes in Art. 7 AEUV somit zunächst einmal nur die Union ist,127 
ist es doch durch diese Lissabon-Fassung des Art. 7 AEUV zu einem bedeutenden 
Rechtsgestaltungsprinzip der Union geworden.128

Neben dieser Entwicklungslinie hatte es als Rechtfertigungsgrenze bei Beein-
trächtigungen der Grundfreiheiten jedoch schon früher Eingang in die Judikatur 
des EuGH gefunden. Spätestens129 seit dem Urteil in der Rechtssache Gambelli130 
verlangt der EuGH, dass die Beschränkung einer Grundfreiheit auch geeignet 
sein muss, die Verwirklichung der von den Mitgliedstaaten geltend gemachten 
Ziele in dem Sinne zu gewährleisten, dass sie kohärent und systematisch zur Ziel-
erreichung beitragen. Mit dem Urteil Hartlauer131 schließlich etablierte der Ge-
richtshof diese Kohärenzprüfung als ein allgemeines Erfordernis im Rahmen der 

125 Vgl. C(2018) 4650 final unter Ziffer 2.5. 
126 Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 7 Rn. 3.
127 Schuster, Das Kohärenzprinzip in der Europäischen Union, S. 80.
128 Vgl. Schorkopf, in: Grabitz/Hilf, Das Recht der Europäischen Union, 2010, Art. 7 AEUV 

Rn. 13.
129 Dieterich, Systemgerechtigkeit und Kohärenz, 2014, S. 741, zeigt die Kontinuitätslinie zu drei 

noch früheren Urteilen auf, in denen der EuGH allerdings noch nicht ausdrücklich mit dem 
Kohärenzgedanken operiert.

130 EuGH, Rs. C-243/01 (Gambelli), Slg. 2003, I-13076. 
131 EuGH, Rs. C-169/07 (Hartlauer), Slg. 2009, I-1751; deutlich auch EuGH, Rs. C-531/06 

(Kommission/Italien), Slg. 2009 I-4138 Rn. 65 ff.
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Verhältnismäßigkeitsprüfung, das auf der ersten Stufe der Prüfung (Geeignetheit) 
zu verorten ist. Dies wird auch durch die Richtlinie 2018/958132 bestätigt, die in 
ihrem Art. 7 Abs. 1 die Verhältnismäßigkeit zunächst dahingehend versteht, dass 
Rechtsvorschriften „für die Verwirklichung des angestrebten Ziels geeignet sind 
und nicht über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinausgehen.“ 
Sodann wird in Art. 7 Abs. 2 lit c) dieser Richtlinie spezifizierend als Kriterium 
im Rahmen der „Eignung der Vorschriften hinsichtlich ihrer Angemessenheit zur 
Erreichung des angestrebten Ziels“ benannt „ob sie diesem Ziel tatsächlich in 
kohärenter und systematischer Weise gerecht werden“.

Eine Zuordnung des Kohärenzkriteriums als Merkmal der Geeignetheit nimmt 
auch die überwiegende Europarechtsliteratur vor.133 Nur wenige abweichende 
Stimmen sehen in dem Kohärenzerfordernis demgegenüber eine eigenständige 
europarechtliche Schranken-Schranke außerhalb des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes, die als sog. „Wertungskohärenz“ unmittelbar im Rechtsstaatsprinzip bzw. 
im Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit (Art. 4 Abs. 3 AEUV) wurzeln soll.134 
Auf Basis dieser Meinung ist eine herausgehobene Behandlung dieses Maßstabs 
innerhalb dieses Gutachtens also erst Recht angezeigt.

2. Keine Verletzung des Kohärenzprinzips durch das StBerG

Wendet man nun das Kohärenzkriterium auf das System der Vorbehaltsaufga-
ben, wie es im deutschen Steuerberatungsgesetz geregelt ist, an, so spricht bei 
oberflächlicher Betrachtung zunächst einiges für die These der Kommission, die 
Regelungen seien inkohärent: In den §§ 3, 3a StBerG wird die Hilfeleistung in 
Steuersachen bestimmten Berufsgruppen vorbehalten, die zur Sicherstellung ei-
ner anspruchsvollen Steuerberatung im Interesse der Dienstleistungsempfänger 
eine besondere Qualifikation aufweisen müssen und einer berufsrechtlichen Kon-
trolle unterliegen. Auf der anderen Seite erhalten bestimmte enumerativ benannte 
Personengruppen, die über keine gleichwertige Qualifikation verfügen und keiner 
vergleichbaren Kontrolle unterfallen, durch § 4 StBerG ebenfalls die Befugnis 
zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen. Eine nähere Betrachtung 

132 Vgl. den Nachweis in Fußnote 2.
133 Vgl. nur Frenz, EuR 2012, 344 (349); Kilian, AnwBl 2014, 111 (113); Kämmerer, DStR-Bei-

hefter 13/2015, 33 (36).
134 Vgl. Lippert, EuR 2012, 90 (91, 93) u. Schuster, Das Kohärenzprinzip in der Europäischen 

Union, S. 104, 110. Zur vergleichbaren Diskussion um die Verortung des Kohärenzgedanken 
im deutschen Verfassungsrecht vgl. Mann, DStR-Beihefter 13/2015, S. 28 (31). 
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der gesetzlichen Regelung lässt jedoch erkennen, dass eine Statuierung von Vor-
behaltsaufgaben aus Gründen der Verhältnismäßigkeit gerade diese durch § 4 
StBerG bewirkte Durchbrechung erfordert (dazu a.) und die Argumentation der 
Kommission auch im Übrigen gleich mehreren Einwänden ausgesetzt ist (dazu 
b.).

a) § 4 StBerG sichert die Verhältnismäßigkeit und Kohärenz

Das vom Steuerberatungsgesetz verfolgte Regelungskonzept der Vorbehaltsaufga-
ben setzt nicht auf ein Schwarz-Weiß-Muster im Sinne einer Alles-oder-nichts-Re-
gelung, sondern erkennt die Notwendigkeit von Schattierungen im Sinne der 
Verhältnismäßigkeit. Der Grundsatz, dass die Befugnis zu unbeschränkter Hilfe-
leistung in Steuersachen aus den genannten Rechtfertigungsgründen alleine den 
in § 3 Nr. 1 StBerG bestimmten Berufsgruppen vorbehalten bleibt, hätte ohne 
ergänzende Regelungen in den §§ 3a bis 4 StBerG keinen Bestand vor dem Uni-
onsrecht. Er würde zu einer unzulässigen Monopolisierung der Dienstleistung 
führen, die dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht hinreichend Rechnung 
trüge. So wäre etwa die in Art. 12 Abs. 1 Alt. 2 der Europäischen Grundrech-
techarta135 gewährleistete Vereinigungsfreiheit verletzt, wollte man es den Ver-
tretern der genannten Berufsgruppen verwehren, sich nicht auch zum Zwecke 
der gemeinsamen Berufsausübung zusammen zu schließen, wie es ergänzend § 3 
Nr. 2 und 3 StBerG erlaubt. Ebenso verlangen die Grundfreiheiten eine diskri-
minierungsfreie Öffnung der vorbehaltenen steuerberatenden Tätigkeiten für Be-
rufsträger, die ihre Qualifikation in einem anderen Mitgliedstaat der EU erworben 
haben; diesem Anliegen tragen die Regelungen der §§ 3a bis 3c, 37a Abs. 2 bis 5 
StBerG in unionskonformer Weise Rechnung.136

In gleicher Wirkungsweise ist auch § 4 StBerG eine aus Gründen der Verhältnis-
mäßigkeit erforderliche Regelung. Die Deregulierungsforderungen der Europäi-
schen Kommission zielen seit Jahren darauf ab, nationale Standards, bei denen 
normativ auf hohe Dienstleistungsqualität gesetzt wird, durch ein abgestuftes 
Konzept zu ersetzen, das eine „angemessene“ Dienstleistungsqualität für ausrei-
chend erachtet. Dahinter steht der Gedanke, dass den Dienstleitungsempfängern 
eine größere Auswahl verschiedener Leistungen unterschiedlicher Qualität bereit-
gestellt werden soll, weil nicht jeder Dienstleistungsempfänger ständig Dienstlei-

135 Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom 12.12.2007 (Abl. EG 2007 Nr. C 
303/01), aktuell im Wortlaut der konsolidierten Fassung gemäß ABl. 2016 Nr. C 202/389.

136 Siehe dazu Zweiter Teil, B. I. 2., 3., II. 2.; Zweiter Teil C. 
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tungen in Spitzenqualität zu hohen Preisen benötige.137 Um dieser Forderung der 
Kommission gerecht zu werden und gleichzeitig aber auch einen weitgehenden 
Schutz der Dienstleistungsempfänger zu gewährleisten und ihr Vertrauen in die 
Freien Berufe zu erhalten, folgt § 4 einem fein austarierten Regelungskonzept, 
das mit dem Modell des partiellen Berufszugangs nach der Berufsanerkennungs-
richtlinie vergleichbar ist. Die Vorschrift weist bestimmten, enumerativ benann-
ten Berufsträgern eine begrenzte Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen zu, 
die im Rahmen ihrer Haupttätigkeit mit einzelnen Aspekten steuerlicher Gestal-
tung täglich in Berührung kommen und in diesen Bereichen regelmäßig durch 
langjährige Tätigkeit auch eine Expertise erworben haben. Die Haupttätigkeit 
der dort genannten Berufsträger vermittelt also beschränkte bereichsspezifische 
steuerrechtliche Kenntnisse, die es im Sinne der von der Kommission verfolgten 
Deregulierungsstrategie angezeigt sein lassen, diesem Personenkeis in genau die-
sem engen Feld eine Befähigung zur Erbringung einer angemessenen Dienstleis-
tungsqualität zuzubilligen. Die Erbringung von Hilfeleistungen in Steuersachen 
ist bei diesen Fallgruppen mithin eine notwendige Hilfstätigkeit bzw. erforder-
liche Nebenleistung zur Haupttätigkeit.

Entgegen der Ansicht der Kommission wäre es in diesen Fällen gerade umgekehrt 
ein unverhältnismäßiger Regulierungsansatz, wenn man keine Ausnahme von 
den Vorbehaltsaufgaben machen, sondern stattdessen eine volle Steuerberater-
qualifikation verlangen würde. Gerade weil das Steuerberatungsgesetz bei grund-
sätzlicher Beibehaltung des Konzepts der Vorbehaltsaufgaben in § 4 StBerG be-
grenzte Ausnahmen für Fälle vorsieht, in denen – wiederum thematisch verengt 
– eine angemessene Steuerberatungsqualität im Sinne des Verbraucherschutzes 
auch von anderen Berufsgruppen geleistet werden kann, erweist sich die Rege-
lung als kohärent. Das zeigt sich vor allem auch daran, dass innerhalb des § 4 
StBerG ganz im Sinne der Verhältnismäßigkeit noch einmal entsprechend den 
Anforderungen des jeweiligen Haupttätigkeits- bzw. Aufgabengebiets und den 
hierfür erforderlichen spezifischen steuerlichen Kenntnissen differenziert wird. 
So lassen sich bei systematisierender Betrachtung die einzelnen Fallgruppen in-
nerhalb der Vorschrift wiederum in drei Kategorien einteilen:

– Zunächst sind in den Ziffern 1 und 2 mit den Notaren, Patentanwälten und 
Patentanwaltsgesellschaften Berufsgruppen genannt, die als Freie Berufe eine 
Nähe zu den Steuerberatern aufweisen. Zumindest die Notare verfügen über 

137 Vgl. näher oben unter Zweiter Teil, A.
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die gleiche umfassende rechtliche Ausbildung und Qualifikation (§ 5 BNo-
tO138: Befähigung zum Richteramt), wie die in § 3 Nr. 1 StBerG genannten 
und zur unbeschränkten geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen be-
fähigten Rechtsanwälte. Auch die Patentanwälte unterliegen einer Berufszu-
gangsregelung, bei der die Zulassung zum Beruf des Patentanwalts nur erfolgt, 
wenn neben der technischen Befähigung auch eine Prüfung über die für diesen 
Beruf erforderlichen Rechtskenntnisse (§ 5, 8 PAO139) bestanden wird. Weil 
beide Berufsgruppen aber in einem spezialisierten Rechtsfeld tätig sind, ist 
ihnen nicht die unbeschränkte Befugnis zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in 
Steuersachen zuerkannt, sondern nur, soweit sie innerhalb ihres spezialisierten 
Berufsfeldes im Rahmen ihrer Befugnisse mit Steuerfragen konfrontiert sind.

– Eine zweite Gruppe, zu der die in § 4 Nrn. 3.-7., 9., 10., 12.-16. StBerG ge-
nannten Fälle gehören, bilden daneben Berufsträger und Vereinigungen, für 
die eine Hilfeleistung in Steuersachen ebenfalls eine Nebenleistung zu ihrer 
Haupttätigkeit darstellt. Im Unterschied zur ersten Fallgruppe verfügen sie 
aber regelmäßig nicht über eine umfassende rechtliche Ausbildung. Daher 
ist deren Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen weiter verengt und be-
schränkt sich – ähnlich dem regulatorischen Vorbild in § 5 RDG140 – nur auf 
diejenigen Fallgestaltungen, bei denen im unmittelbaren Zusammenhang mit 
ihrem Berufs- oder Tätigkeitsbild steuerliche Fragen auftreten. Es handelt sich 
hierbei um eng umgrenzte tätigkeitsspezifische Ausschnitte aus dem breiten 
Feld der Vorbehaltsaufgaben, etwa die verbrauchsteuerliche Behandlung von 
Waren im Warenverkehr mit anderen EU-Mitgliedstaaten (§ 4 Nr. 9a StBerG), 
lohnsteuerliche Sachverhalte oder solche des Familienlastenausgleichs (§ 4 
Nr. 10 StBerG), Sammelanträge auf Erstattung von Kapitalertragssteuer (§ 4 
Nr. 12 StBerG) oder die Ausfüllung von Anträgen auf Wohnungsbauprämie 
(§ 4 Nr. 14 StBerG).

– Eine andere Konstellation liegt der dritten Fallgruppe zugrunde. Hierfür ist 
nicht ein steuerrechtlicher Nebenleistungscharakter für die Aufnahme von 
Steuerberatungsleistungen maßgeblich, sondern es handelt sich um Vereine, 

138 Bundesnotarordnung vom 13.02.1937 (BGBl. III Nr. 303-1), zul. geänd. d. Gesetz vom 
30.10.2017 (BGBl. I S. 3618).

139 Patentanwaltsordnung vom 07.09.1966 (BGBl. I S. 557), zul. geänd. d. Gesetz vom 
30.10.2017 (BGBl. I S. 3618).

140 Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleisungen vom 12.12.2007 (BGBl. I S. 2840), zul. 
geänd. d. Gesetz vom 12.05.2017 (BGBl. I S. 1121).
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deren satzungsmäßige Aufgabe gerade die beschränkte Hilfeleistung in Steuer-
sachen für ihre Mitglieder ist. Dies sind zum einen Vereine von Land- und 
Forstwirten, deren satzungsmäßige Aufgabe die Hilfeleistung für land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe im Sinne des Bewertungsgesetzes ist (§ 4 Nr. 8 
StBerG), und zum anderen Lohnsteuerhilfevereine141 (§ 4 Nr. 11 StBerG). Mit 
Rücksicht auf die Qualität der Leistung und den Verbraucherschutz wird aber 
auch in diesen beiden Fällen die Befugnis zur steuerlichen Hilfeleistung nicht 
umfassend gewährt, sondern auf den satzungsmäßigen Zweck der Vereine be-
grenzt – einerseits auf Buchführung und steuerliche Vorgänge der landwirt-
schaftlichen Betriebe, andererseits im Kern142 auf einfache Einkommensteuer-
angelegenheiten, wie sie bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit oder 
Einkünften aus Unterhaltsleistungen auftreten. Soweit die Kommission in 
ihrem Mahnschreiben vom 19.07.2018143 darüber hinaus suggeriert, das Re-
gelungskonzept des Steuerberatungsgesetzes sei inkohärent, weil es an einer 
behördlichen Zulassung und näheren Anforderungen an die Berufsqualifika-
tion fehle, handelt es sich um eine unzutreffende Analyse. Vielmehr bedür-
fen Lohnsteuerhilfevereine einer aufsichtsbehördlichen Anerkennung (§§ 13 
Abs. 2, 14 ff. StBerG), die Leiter ihrer Beratungsstellen müssen enge Anfor-
derungen an ihre Berufsqualifikation erfüllen (§ 23 Abs. 3 StBerG) und sie 
unterliegen der Aufsicht der Oberfinanzdirektion oder der Landesfinanzbehör-
de (§ 27 StBerG). Entsprechende Anforderungen an die Berufsqualifikation 
gelten auch für die Vereine von Land- und Forstwirten, die Hilfeleistungen für 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe im Sinne des Bewertungsgesetzes er-
bringen. Ihre verantwortlichen Personen müssen Steuerberater, Steuerbevoll-
mächtigte, Rechtsanwälte oder niedergelassene europäische Rechtsanwälte 
sein und darüber hinaus noch eine „besondere Sachkunde auf dem Gebiet der 
Hilfeleistung in Steuersachen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe im 
Sinne des Bewertungsgesetzes“ nachweisen (§ 44 Abs. 1 StBerG). Diese wird 
durch die Verleihung der Bezeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle“ als 

141 Aufgaben, Anerkennungsvoraussetzungen und Aufsicht über Lohnsteuerhilfevereine regeln 
die §§ 13 ff. StBerG. Ihre Zulassung als Selbsthilfeeinrichtung von Arbeitnehmern für 
Arbeitnehmer zur Hilfeleistung in Lohnsteuersachen im Jahr 1964 verfolgte gerade das Ziel, 
trotz des Systems der Vorbehaltsaufgaben Arbeitnehmern aller Einkommensklassen eine er-
schwingliche steuerliche Beratung zu ermöglichen.

142 Hinzu kommt noch die steuerrechtliche Beratung in typischen neben der Einkommensteuer-
veranlagung auftretenden Fragen wie Kindergeld, Eigenheimzulage oder Freistellungsaufträ-
ge. 

143 C(2018) 4650final.
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Zusatz zur Berufsbezeichnung kenntlich gemacht, welche ihrerseits wieder-
um erst Voraussetzung dafür ist, dass die Vereine überhaupt Hilfeleistung in 
Steuersachen leisten dürfen.

– Insgesamt gesehen schützt das aus Gründen der Verhältnismäßigkeit in den 
§§ 3, 3a, 3c und 4 StBerG austarierte System des Steuerberatungsgesetzes die 
Empfänger von geschäftsmäßigen Hilfeleistungen in Steuersachen also in sys-
tematischer und kohärenter Weise.

b) Nicht überzeugende Argumentation der Kommission

Ist, wie vorstehend gezeigt, der von der Europäischen Kommission erhobene 
Vorwurf einer mangelnden Kohärenz des deutschen Steuerberaterrechts bereits 
sachlich nicht berechtigt, so zeigt darüber hinaus auch ein Blick auf die von der 
Kommission zur Begründung ihrer These geführte Argumentationslinie einige 
Schwächen und Widersprüchlichkeiten.

aa) Energieprüfer als ungeeignetes Beispiel

Bereits das eingangs der Argumentation der Kommisson144 angeführte Beispiel 
eines Energieprüfers, der nicht dazu berechtigt sein soll, Anträge auf Energiesteu-
erentlastung zu stellen, überzeugt nicht. Zum Berufsbild und Tätigkeitsfeld der 
(als Berufsbezeichnung nicht geschützten und nicht berufsregulierten) Energie-
prüfer/Energieberater gehört es, technische Geräte oder Immobilien mit Blick auf 
ihre Energieeffizienz zu begutachten, um hieraus Empfehlungen für den Erwerb, 
die Modernisierung oder Erneuerung dieser Geräte oder Immobilien abzugeben.145 
Sofern diese berufliche Tätigkeit als ein Handelsgewerbe i.S.d. § 1 Abs. 2 HGB146 
betrieben wird, wäre es der Fallgruppe in § 4 Nr. 5 StBerG zuzuordnen. Der Ener-
gieprüfer/Energieberater wäre damit befugt, seinen Kunden Hilfe in Steuersachen 
zu leisten, soweit sie „in unmittelbarem Zusammenhang“ mit einem Geschäft, das 
zu seinem Handelsgewerbe gehört, steht. Ein solcher unmittelbarer Zusammen-
hang ist bei der Stellung von Anträgen auf Energiesteuerentlastung jedoch nicht 
gegeben, denn hierbei geht es nicht um Fragen der Energieeffizienz, sondern um 
die Fälle der §§ 45 ff. EnStG, in denen es um den Erlass, die Erstattung und die 

144 C(2018) 4650final, S. 11.
145 Vgl. https://www.ausbildung-energieberater.de/. 
146 Handelsgesetzbuch vom 10.05.1897 (BGBl. III Nr. 4100-1), zul. geänd. d. Gesetz vom 

10.07.2018 (BGBl. I S. 1102).
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Vergütung der Energiesteuer in bestimmten Fallgestaltungen geht, die gerade 
nicht durch energieeffiziente Gestaltungen gekennzeichnet sind (z.B. Verbringen 
von Energieerzeugnissen aus dem Steuergebiet; Verwendung von bestimmten 
Energieerzeugnissen für die gewerbliche Schifffahrt, Luftfahrt oder im öffent-
lichen Personennahverkehr; Verwendung von Energieerzeugnissen zur Strom-
erzeugung in KWK-Anlagen oder in ortsfesten Anlagen mit einer elektrischen 
Nennleistung von mehr als 2 Megawatt; Steuerentlastung für Diplomatenbenzin). 
Mangels eines unmittelbaren Zusammenhangs mit der beruflichen Tätigkeit der 
Energieprüfer/Energieberater ist deren Auschluss von der Hilfeleistung bei Anträ-
gen auf Energiesteuerentlastung nach dem 5. Kapitel des Energiesteuergesetzes 
nur kohärent.

bb) Wenig zielführende Berufung auf Entscheidungen des EuGH

Ebenso wenig tragen die von der Kommission angeführten Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs zur argumentativen Abstützung ihrer These von der 
Inkongruenz der Regelung des Steuerberatungsgesetzes bei.

So verweist die Kommission zunächst auf die Schlussanträge des Generalanwalts 
in der Rechtssache „X-Steuerberatungsgesellschaft“147, ohne jedoch aufzude-
cken, dass der EuGH dieser Auffassung des Generalanwalts gerade nicht gefolgt 
ist. Dementsprechend hat der Gerichtshof auch nicht entschieden, dass die Rege-
lung des Steuerberatungsgesetzes zu den Vorbehaltsaufgaben wegen § 4 StBerG 
nicht kohärent sei. Im Gegenteil: Es finden sich hierzu keinerlei Ausführungen, 
was jedoch zu erwarten gewesen wäre, hätte der EuGH die Auffassung des Ge-
neralanwalts geteilt. Vielmehr lässt der Umstand, dass sich der Gerichtshof nicht 
ausdrücklich dieser Argumentation angeschlossen oder sie sich zu Eigen gemacht 
hat, allein in der Weise interpretieren, dass er diese Frage genau anders beurteilte 
oder zumindest Zweifel an der Auffassung des Generalanwalts hatte.

Der Hinweis der Kommission auf das EuGH-Urteil „Hartlauer“148 dient der zu-
treffenden Feststellung, dass seit dieser Entscheidung diese Kohärenzprüfung 
vom EuGH als ein allgemeines Erfordernis im Rahmen der Verhältnismäßigkeits-
prüfung herangezogen wird.149 Eine spezifische Aussage zu den Vorbehaltsauf-
gaben findet sich dort jedoch nicht. Diese suggeriert die Europäische Kommis-

147 EuGH, Rs. C-342/14 (X-Steuerberatungsgesellschaft), DStRE 2016, 120.
148 Dazu bereits oben, 2. Teil B IV 1.
149 EuGH, Rs. C-169/07 (Hartlauer), Slg. 2009, I-1751
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son jedoch durch die im unmittelbaren Kontext folgende Bezugnahme auf das 
EuGH-Urteil „Payroll data services“.150 Dieses Urteil ist aber nicht einschlägig, 
denn es betrifft sachlich nur die laufende Lohn- und Gehaltsabrechnung nach 
italienischem Recht, welche in Deutschland aber bereits aktuell schon keine Vor-
behaltsaufgabe der Steuerberater ist.

cc) Inkohärente Politik der EU-Kommission

Nach alledem erweist sich letztlich auch die berufsrechtliche Politik der Kommis-
sion im Bereich der Steuergestaltung als widersprüchlich. Ebenso wie das Euro-
päische Parlament auf Vorkommnisse im Finanz- und Steuersektor durch die Ein-
berufung von Sonderausschüssen wie den 2016/2017 tagenden PANA-Ausschuss 
(als Reaktion auf die sog. Panamapapers)151 oder den erst jüngst am 22.03.2018 
konstituierten Tax-3-Ausschuss (als Reaktion auf neue Modelle der Steuerver-
meidung)152 reagiert hat, hat auch die Kommission im Juni 2017 einen Richtli-
nienvorschlag zur Ergänzung der Richtlinie 2011/16/EU153 unterbreitet, welcher 
eine Anzeigepflicht für bestimmte grenzüberschreitende Steuergestaltungsmodel-
le an die Finanzbehörden der Mitgliedstaaten vorsieht und jüngst vom Rat be-
schlossen worden ist (sog. DAC 6 Richtlinie154). Es geht hierbei um das politische 
Ziel, nach Wegen zu suchen, wie die Regulierung von bzw. die Aufsicht über 
„Steuerintermediäre“ verschärft werden kann. Andererseits möchte die Kommis-
sion aber dem Modell des partiellen Berufszugangs folgen und durch eine ange-
strebte Deregulierung der Vorbehaltsaufgaben die steuerliche Hilfeleistung auch 
solchen Dienstleistern überantworten, die anders als die qualitätsgeprüften und 
überwachten Steuerintermediäre wie Steuerberater oder Rechtsanwälte weder ein 
Berufsrecht kennen noch über eine Berufsaufsicht verfügen. Die Kommission, 
die nach Art. 7 AEUV verpflichtet ist, „auf die Kohärenz zwischen ihrer Politik 
und ihren Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen“ zu achten, verfolgt mit-

150 EuGH, Rs. C-79/01 (Payroll data services), Slg. 2002, I-8932.
151 Vgl. http://www.europarl.europa.eu/committees/de/pana/home.html.
152 Vgl. http://www.europarl.europa.eu/committees/de/tax3/home.html.
153 Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15.02.2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungs-

behörden im Bereich der Besteuerung und und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG 
(ABl.EU 2011 Nr.  L 64/1 vom 11.03.2011).

154 Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25.05.2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/
EU bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Be-
steuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen (Abl. EU 2018 Nr. L 139/1 
vom 5.6.2018). 
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hin eine in sich gegenläufige Politik. Ihr eigenes Handeln erweist sich damit als 
inkohärent.

V. Zwischenergebnis: Vereinbarkeit der Vorbehaltsaufgaben mit dem 
Primärrecht

Die Vorbehaltsaufgabe der geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen nach 
dem Steuerberatungsgesetz hat mehrere Berührungspunkte mit dem europäischen 
Primärrecht. Indem die Niederlassung zwecks Hilfeleistung in Steuerangelegen-
heiten von der Unterwerfung unter das Steuerberatungsgesetz abhängig gemacht 
wird, beschränkt das Berufsrecht der Steuerberater die Niederlassungsfreiheit 
nach Art. 49 AEUV. Die Beschränkung kann allerdings aus zwingenden Allge-
meininteressen gerechtfertigt werden. Da EU-Ausländer nach Maßgabe ihrer Be-
fugnisse im Herkunftsstaat zur vorübergehenden und gelegentlichen Hilfeleistung 
in Steuersachen befugt sind (§ 3a Abs. 1 StBerG), wird die Dienstleistungsfrei-
heit nach Art. 56 AEUV durch die Vorbehaltsaufgaben nicht beschränkt. Zwar 
beeinträchtigt die Bundesrepublik angesichts der wettbewerbsbeschränkenden 
Wirkung der Vorbehaltsaufgaben das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit. Diese 
Beeinträchtigung kann allerdings ebenfalls aus zwingenden Allgemeininteressen 
gerechtfertigt werden. Das Regelungskonzept des Steuerberatungsgesetzes, das 
mit den Vorbehaltsaufgaben für den durch §§ 3, 3a, 3c StBerG erfassten Perso-
nenkreis einerseits und den partiellen Berufszulassungen des § 4 StBerG anderer-
seits klar vom Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geprägt ist, erweist sich auch als 
kohärent.

Die Vorbehaltsaufgaben steuerberatender Berufe verstoßen mithin nicht gegen 
das Primärrecht der Europäischen Union.

C. Vereinbarkeit der Vorbehaltsaufgaben mit dem 
Sekundärrecht der EU

Auch wenn kein Verstoß gegen das Primärrecht festgestellt werden konnte, ist es 
denkbar, dass die Vorbehaltsaufgaben der steuerberatenden Berufe mit Einzel-
maßgaben des Sekundärrechts der Europäischen Union unvereinbar sind. Auf se-
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kundärrechtlicher Ebene kommen als Prüfungsmaßstab die Dienstleistungsricht-
linie155 und die Berufsanerkennungsrichtlinie156 in Betracht.

I. Vereinbarkeit mit der Dienstleistungsrichtlinie

Mittels der Maßgaben der Dienstleistungsrichtlinie (DLR) soll der Binnenmarkt 
als Markt ohne Binnengrenzen für den Dienstleistungssektor verwirklicht wer-
den.

1. Gewährleistungsinhalt

Gemäß Art. 16 Abs. 1 S. 1 DLR achten die Mitgliedstaaten das Recht des Dienst-
leistungserbringers, Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat als demje-
nigen der Niederlassung zu erbringen. Sie sind verpflichtet, die freie Aufnahme 
und freie Ausübung der Dienstleistungsfreiheit innerhalb ihres Hoheitsgebiets 
zu gewähren (Art. 16 Abs. 1 S. 2 DLR). Eine Beschränkung der Dienstleis-
tungsfreiheit liegt bei jeder Anforderung vor, die geeignet ist, die Leistung für 
den Dienstleistungserbringer weniger attraktiv zu machen oder zu erschweren.157 
Anforderungen in diesem Sinne sind alle Verbote, Auflagen, Bedingungen und 
Beschränkungen, die in den Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-
staaten festgelegt sind, oder sich aus der Rechtsprechung, der Verwaltungspraxis, 
den Regeln von Berufsverbänden oder den kollektiven Regeln von Berufsvereini-
gungen oder sonstigen Regeln von Berufsverbänden in Ausübung ihrer Rechts-
autonomie ergeben.158 Bewusst wird in Abweichung von der primärrechtlichen 
Begrifflichkeit der Beschränkung in der Richtlinie der Begriff der Anforderung 
verwendet, um aufzuzeigen, dass die Richtlinie einen engeren Anwendungsbe-
reich als das Primärrecht hat.159 Erfasst werden unter anderem Tätigkeitsverbote, 
Zulassungsvoraussetzungen sowie Ausübungsmodalitäten.160

Die Aufnahme oder Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit dürfen die Mitglied-
staaten nach Art. 16 Abs. 1 S. 3, Abs. 3 DLR nur von Anforderungen abhängig 

155 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36.

156 Richtlinie 2005/36//EG des Europäischen Rates und des Parlaments vom 7.9.2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22.

157 Schmidt-Kessel, in: Schlachter/Ohler, Europäische Dienstleistungsrichtlinie, Art. 16 Rn 18.
158 Müller-Graff, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 56 AEUV Rn. 70.
159 Müller-Graff, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 49 AEUV Rn 39.
160 Schmidt-Kessel, in: Schlachter/Ohler, Europäische Dienstleistungsrichtlinie, Art. 16 Rn 19.
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machen, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Sicherheit, 
der öffentlichen Gesundheit oder des Schutzes der Umwelt gerechtfertigt sind. 
Damit sind die Anforderungen an die Rechtfertigung von Beschränkungen nach 
Maßgabe der Dienstleistungsrichtlinie deutlich strenger als die vom Europäi-
schen Gerichtshof entwickelten Grundsätze zur Rechtfertigung von Beschrän-
kungen der Grundfreiheiten, nach denen zwingende Gründe des Allgemeinwohls161 
erforderlich sind.

Die EU-Kommission hat im Rahmen der Evaluierung der Dienstleistungsricht-
linie 2012/2013 angedeutet, das Argument der Qualitätssicherung als Rechtferti-
gungsgrund für Maßnahmen der Berufsregulierung zukünftig nicht mehr gelten 
zu lassen. Sie hat auf die Rechtfertigungsgründe des Art. 16 DLR verwiesen und 
die Mitgliedstaaten zu einer strengeren Prüfung dahingehend aufgefordert, ob 
die an einen in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Dienstleister gestellten 
Anforderungen nach diesen Maßstäben gerechtfertigt und verhältnismäßig sind.162 
Insoweit ist zunächst festzustellen, dass sich der mit den Vorbehaltsaufgaben der 
steuerberatenden Tätigkeit verfolgte Schutzzweck der Qualitätssicherung durch 
keinen der in dem abschließenden163 Katalog in Art. 16 Abs. 1 S. 3 lit. b, Abs. 3 
S. 1 DLR normierten Rechtfertigungsgründe erfassen lässt. Fraglich ist jedoch, 
ob die Vorbehaltsaufgaben des Steuerberatungsgesetzes überhaupt von dem be-
schränkten Anwendungsbereich des Art. 16 DLR erfasst sind.

Gemäß Art. 17 Nr. 6 DLR findet Art. 16 DLR keine Anwendung auf Angelegen-
heiten, die unter Titel II der Richtlinie 2005/36/EG (Berufsanerkennungsricht-
linie, BAR) fallen. Unter Titel II der Richtlinie 2005/36/EG – „Dienstleistungs-
freiheit“ – fallen gemäß Art. 2 Abs. 1 BAR reglementierte Berufe i.S.d. Art. 3 
Abs. 1 lit. a) BAR. Nach Art. 3 Abs. 1 lit. a) BAR ist ein reglementierter Beruf 
eine Tätigkeit oder eine Gruppe beruflicher Tätigkeiten, bei der die Aufnahme 
oder die Ausübung oder eine der Arten der Ausübung direkt oder indirekt durch 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikati-
onen gebunden ist. Berufsqualifikationen sind wiederum die Qualifikationen, die 
durch einen Ausbildungsnachweis, einen Befähigungsnachweis und/oder Berufs-
erfahrung nachgewiesen werden (Art. 3 Abs. 1 lit. b) BAR). Die unbeschränkte 

161 Siehe zu diesem Begriff die beispielhafte Auflistung in Art. 4 Nr. 8 DLR und die obigen Aus-
führungen unter B II. 3.

162 Kommission, Mitteilung zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, COM (2012) 261 draft, 
S. 6.

163 Schmidt-Kessel, in: Schlachter/Ohler, Europäische Dienstleistungsrichtlinie, Art. 16 Rn. 33.
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geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuerangelegenheiten ist in Deutschland an die 
Berufsqualifikation der in § 3 StBerG genannten Personen und Personengruppen 
gebunden, die über bestimmte Berufsqualifikationen verfügen müssen. Mithin 
handelt es sich bei dieser Tätigkeit um einen reglementierten Beruf i.S.d. Art. 3 
Abs. 1 lit. a) BAR.164 Die Tätigkeit des Steuerberaters ist folglich von der Berufs-
anerkennungsrichtlinie erfasst165 und damit nach Art. 17 Nr. 6 DLR vom Anwen-
dungsbereich des Art. 16 Abs. 1 DLR ausgeschlossen.166

Mithin sind die Zulassungsschranken des Steuerberatungsgesetzes zur Ausübung 
der Vorbehaltsaufgaben nicht vor Art. 16 DLR rechtfertigungsbedürftig. Dass die 
Qualitätssicherung nicht von den in Art. 16 Abs. 1 S. 3 lit. b), Abs. 3 DLR nor-
mierten Rechtfertigungsgründen erfasst wird, ist also unschädlich.

2. Zwischenergebnis: Vereinbarkeit mit der Dienstleistungsrichtlinie

Da die steuerberatende Tätigkeit nicht vom Anwendungsbereich der Dienstleis-
tungsrichtlinie erfasst ist, steht diese den durch das Steuerberatungsgesetz reser-
vierten Vorbehaltsaufgaben nicht entgegen.

II. Vereinbarkeit mit der Berufsanerkennungsrichtlinie

Gestützt u.a. auf die heutigen Art. 62 AEUV i.V.m. Art. 53 Abs. 1 AEUV167 ha-
ben der Europäische Rat und das Parlament im September 2005 die Richtlinie 
2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (Berufsanerken-
nungsrichtlinie, BAR)168 erlassen, welche im hier relevanten Kontext die Richt-
linie über die Anerkennung von Hochschuldiplomen169 ablöste. Die Berufsan-
erkennungsrichtlinie gewährleistet allen Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union, des sonstigen Europäischen Wirtschaftsraumes und der 
Schweiz, die ihre Qualifikation in einem Mitgliedstaat erworben haben, unter 

164 EuGH, Rs. C-342/14 (X-Steuerberatungsgesellschaft), NJW 2016, 857 (858), Tz. 37.
165 Vgl Schmidt-Kessel, in: Schlachter/Ohler, Europäische Dienstleistungsrichtlinie, Art. 17 

Rn. 27.
166 EuGH, Rs. C-342/14 (X-Steuerberatungsgesellschaft), NJW 2016, 857 (858), Tz. 36, 38.
167 Seinerzeit Artikel 47 Absatz 1 und Artikel 55 EGV.
168 Richtlinie 2005/36//EG vom 07.09.2005, ABl. L 255 vom 30.09.2005, S. 22.
169 Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21.12.1988 über eine allgemeine Regelung zur An-

erkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschlie-
ßen, ABl. L 19 vom 24.01.1989, S. 16.
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denselben Voraussetzungen wie Inländern den Zugang zu demselben Beruf in 
anderen Mitgliedstaaten.

1. Anwendbarkeit

Die Berufsanerkennungsrichtlinie ist gemäß Art. 2 Abs. 1 BAR nur auf reglemen-
tierte Berufe anwendbar. Dass es sich bei der Tätigkeit des Steuerberaters um 
einen reglementierten Beruf in diesem Sinne handelt, wurde bereits im Rahmen 
der Ausführungen zur Dienstleistungsrichtlinie bejaht. Mithin ist die Berufsan-
erkennungsrichtlinie auf die Tätigkeit des Steuerberaters anwendbar.

2. Berufszugang für EU-Ausländer

Nach Art. 5 Abs. 1 und 2 BAR können die Mitgliedstaaten die vorübergehende 
und gelegentliche Ausübung des Berufs nicht aufgrund der Berufsqualifikation 
einschränken, wenn der Dienstleister zur Ausübung desselben Berufs rechtmäßig 
in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist. § 3a StBerG erlaubt Berufsträgern aus 
anderen Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit Art. 5 Abs. 2 BAR eine vorü-
bergehende und gelegentliche geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen. In 
Deutschland richtet sich der Umfang der Befugnis zur vorübergehenden und ge-
legentlichen geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen gemäß § 3a Abs. 1 
S. 2 StBerG nach dem Umfang dieser Befugnis im Niederlassungsstaat, wodurch 
dem Herkunftslandprinzip der Berufsanerkennungsrichtlinie entsprochen wird.

Die akzessorische Ausgestaltung der Befugnisse könnte allerdings insoweit mit 
der Richtlinie unvereinbar sein, als Art. 4 Abs. 1 BAR bestimmt, dass die An-
erkennung der Berufsqualifikation durch den Aufnahmemitgliedstaat der begüns-
tigten Person ermöglicht, in diesem Mitgliedstaat denselben Beruf wie den, für 
den sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat qualifiziert ist, aufzunehmen und unter 
denselben Voraussetzungen wie Inländer auszuüben. Allerdings ist fraglich, ob 
Art. 4 Abs. 1 BAR auf die Regelungen in Art. 5 BAR anwendbar ist. Zum Teil 
wird vertreten, dass das in Art. 4 Abs. 1 BAR zum Ausdruck kommende Be-
stimmungslandprinzip auch für die Fälle der in Art. 5 BAR geregelten Dienst-
leistungsfreiheit gelte.170 Begründet wird dies damit, dass Art. 4 BAR im Titel 
1 „Allgemeine Bestimmungen“ normiert ist, das dem Titel II über die Dienst-
leistungsfreiheit ebenso vorangestellt ist wie dem Titel III über die Niederlas-

170 Kluth/Rieger, EuZW 2005, 486 (489); Dies., GewArch 2006, 1 (3 f.).
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sungsfreiheit, für die das Bestimmungslandprinzip unbestritten171 gilt. Dagegen 
ist einzuwenden, dass sich Art. 4 Abs. 1 BAR seinem Wortlaut nach nur auf Sach-
verhalte bezieht, in denen Berufsqualifikationen „anzuerkennen“ sind.172 Nach 
einer erfolgten Anerkennung gestattet Art. 4 BAR die Berufsausübung unter den-
selben Voraussetzungen wie sie für Inländer gelten. Eine Anerkennung ist aber 
im Bereich der durch Art. 5 BAR geregelten Dienstleistungsfreiheit, anders als 
im Bereich der Niederlassungsfreiheit, gerade nicht erforderlich, um als in einem 
Mitgliedstaat rechtmäßig Niedergelassener seine Dienstleistung in einem anderen 
Mitgliedstaat anbieten zu können.173 Das lässt den Schluss zu, dass Art. 4 Abs. 1 
BAR auf die Regelungen über die Dienstleistungsfreiheit direkt nicht anwendbar 
ist.

Aber auch eine analoge Anwendung scheidet aus, wie sich aus Art. 5 Abs. 3 BAR 
ergibt. Dort wird angeordnet, dass der ausländische Dienstleister in dem Mitglied-
staat, in dem er seine Dienstleistung außerhalb seines Niederlassungsstaates aus-
übt, den für seinen Beruf geltenden Berufsregeln und Disziplinarbestimmungen 
unterliegt. Diese Regelung kann vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte 
nicht als rein deklaratorische Bekräftigung des Bestimmungslandprinzips aufge-
fasst werden.174 So heißt es in der Begründung des Gemeinsamen Standpunk-
tes des Rates,175 dass der Dienstleister in Fällen, in denen die vorübergehende 
oder gelegentliche Erbringung von Dienstleistungen seine physische Anwesen-
heit im Aufnahmemitgliedstaat impliziere, im Interesse des Verbraucherschutzes 
und der Verbrauchersicherheit gewissen Disziplinarbestimmungen des Aufnah-
memitgliedstaates unterliegen sollte. Das macht deutlich, dass der Dienstleister 
nicht grundsätzlich allen Regelungen des Aufnahmemitgliedstaates unterliegen 
soll, sondern nur den in Art. 5 Abs. 3 BAR genannten. Der Bestimmung in Art. 5 
Abs. 3 BAR kommt damit ein eigener Anwendungsbereich zu. Bestätigt wird dies 
auch in dem Entwurf einer legislativen Entschließung des Europäischen Parla-

171 Vgl. nur Waschkau, EU-Dienstleistungsrichtlinie und Berufsanerkennungsrichtlinie, S. 91.
172 So auch Waschkau, EU-Dienstleistungsrichtlinie und Berufsanerkennungsrichtlinie, S. 91 f.
173 Vgl. Mann, EuZW 2004, 615 (617).
174 Darauf hat Waschkau, EU-Dienstleistungsrichtlinie und Berufsanerkennungsrichtlinie, S. 92 f. 

aufmerksam gemacht. 
175 Gemeinsamer Standpunkt (EG) Nr. 10/2005 vom Rat festgelegt am 21.12.2004 im Hinblick 

auf den Erlass der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. C 58 E 
vom 08.03.2005, S. 1- 129 (S. 121, Nr. 19).
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ments,176 wo es heißt, es erscheine notwendig klarzustellen, welche Art von Re-
geln der Aufnahmemitgliedstaat noch gegenüber dem Dienstleistungserbringer, 
der sich in einen anderen Mitgliedstaat begibt, geltend machen könne. Damit 
Art. 5 Abs. 3 BAR mit dem in ihm verwirklichten Bestimmungslandprinzip aber 
ein eigener Anwendungsbereich zukommen kann, muss im Umkehrschluss im 
Übrigen gemäß Art. 5 BAR das Herkunftslandprinzip gelten.

Dass durch § 3a Abs. 1 S. 3 StBerG das Herkunftslandprinzip angeordnet wird, 
steht mithin nicht im Widerspruch zu den Regelungen der Berufsanerkennungs-
richtlinie.

3. Umfang der Tätigkeit

§ 3a StBerG beschränkt die Erlaubnis auf die vorübergehende und gelegentliche 
Hilfeleistung. Die Norm entspricht damit dem Wortlaut von Art. 5 Abs. 2 BAR. 
Auch was die Definition des vorübergehenden und gelegentlichen Charakters der 
Erbringung der Dienstleistung betrifft, übernimmt die deutsche Norm den Wort-
laut von Art. 5 Abs. 2 BAR, wenn in § 3a Abs. 1 S. 6 StBerG bestimmt wird, 
dass dies im Einzelfall und insbesondere anhand der Dauer, Häufigkeit, regel-
mäßigen Wiederkehr und der Kontinuität der Dienstleistung zu beurteilen ist. Da-
mit werden die mit der EuGH-Rechtsprechung in der Rechtssache „Gebhard“177 
eingeführten Grundsätze übernommen. Eine berufliche Tätigkeit, die nicht nur 
vorübergehend und gelegentlich erfolgt, fällt nicht unter die Gewährleistungen 
der Berufsanerkennungsrichtlinie, sondern es gelten für sie die in der Dienstleis-
tungsrichtlinie normierten Regelungen über die Niederlassungsfreiheit.178

Befugt zur vorübergehenden Hilfeleistung in Steuersachen in Deutschland ist ge-
mäß § 3a Abs. 1 S. 1 StBerG nur, wer über eine entsprechende Qualifikation aus 

176 Entwurf einer legislativen Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Gemeinsamen 
Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Anerkennung von Berufsqualifikationen vom 28.04.2005, A6-
0119/2005, Änderungsantrag 14.

177 EuGH, Rs. C-55/94 (Gebhard), Slg. 1995, I-4165, Tz. 27.
178 Zu den Abgrenzungsschwierigkeiten, wenn der Dienstleister sich im Aufnahmemitgliedstaat 

mit einer bestimmten Infrastruktur (einschließlich eines Büros, einer Praxis oder Kanzlei) 
einrichtet, was ihm erlaubt ist – vgl. EuGH, Rs. C-55/94 (Gebhard), Slg. 1995, I-4165, 
Tz. 27; EuGH, Rs. C-145/99 (Kommission/Italien), Slg. 2002, I-2235, Tz. 22, 23; EuGH, Rs. 
C-298/99 (Kommission/Italien), Slg. I-3129, Tz. 56 – sowie zur Entwicklungsgeschichte der 
ursprünglich von der Kommission in Art. 5 Abs. 2 BAR als Abgrenzung vorgesehenen 16 
Wochen-Regel siehe Mann, EuZW 2004, 615 (619).
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dem Herkunftsstaat verfügt und dort beruflich niedergelassen ist. Der Umfang der 
Befugnis in Deutschland richtet sich, wie bereits erläutert, grundsätzlich allein 
nach der Befugnis im Niederlassungsstaat. Ist der Beruf im Niederlassungsstaat 
reglementiert, ist die vorübergehende Hilfeleistung in Steuersachen nach § 3a 
Abs. 1 S. 1 StBerG ohne Weiteres möglich. Ist der Beruf im Niederlassungsstaat 
hingegen nicht reglementiert, ist die Ausübung der Tätigkeit nach § 3a Abs. 1 
S. 5 StBerG nur möglich, wenn der Dienstleister den Beruf dort während der vor-
hergehenden zehn Jahre in einem oder mehreren Mitgliedstaaten oder Vertrags-
staaten oder der Schweiz mindestens ein Jahr ausgeübt hat. Diese Regelungen 
entsprechen dem Wortlaut von Art. 5 Abs. 1 BAR und sind damit richtlinienkon-
form.

4. Berufsbezeichnung

Die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen darf durch EU-Ausländer ge-
mäß § 3a Abs. 5 StBerG nur unter der Berufsbezeichnung in den Amtssprachen 
des Niederlassungsstaates erfolgen, unter der sie ihre Dienstleistung auch im Nie-
derlassungsstaat anbieten.179 Diese aus Gründen des Verbraucherschutzes180 auf-
gestellte Anforderung steht ebenfalls im Einklang mit der Berufsanerkennungs-
richtlinie. Sie entspricht der Regelung in Art. 7 Abs. 3 BAR. Von der in Art. 7 
Abs. 3 S. 4 BAR normierten Ausnahme von der Pflicht, die Berufsbezeichnung in 
der Amtssprache des Niederlassungsstaates zu führen, sind die steuerberatenden 
Berufe nicht erfasst, da die Ausnahme nur für solche Berufe gilt, deren Ausbildun-
gen europaweit harmonisiert wurden. In diesen Fällen erfordert es der Verbrau-
cherschutz nicht, dass klar erkennbar ist, ob es sich um einen Berufsangehörigen 
mit einer Ausbildung nach deutschem Recht handelt. Denn die Mindestanforde-
rungen an die Ausbildung in diesen Berufen sind dann mit denen in den übrigen 
Mitgliedstaaten in bestimmten, auf diesen Beruf beschränkten Richtlinien bereits 
weitreichend angeglichen worden. Für den Bereich der steuerberatenden Berufe 
gibt es jedoch keine solche sektorale Richtlinie.

5. Meldeobliegenheit

§ 3a Abs. 2 S. 1 StBerG normiert, dass die geschäftsmäßige Hilfeleistung in 
Steuersachen nur zulässig ist, wenn der Leistungserbringer vor der ersten Er-

179 Zum Fall einer luxemburgischen „Steuerberatungsgesellschaft“ vgl. LG Frankfurt, DStRE 
2003, 1013.

180 Riddermann, in: Kuhls u.a., StBerG, § 3a Rn. 27.
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bringung in Deutschland der zuständigen Stelle schriftlich oder elektronisch 
Meldung erstattet. In Abhängigkeit vom Niederlassungsstaat ist jeweils eine be-
stimmte Steuerberaterkammer in Deutschland zuständige Stelle, § 3a Abs. 2 S. 2 
StBerG. Welche Angaben die Meldung enthalten muss, regelt § 3a Abs. 2 S. 3 
StBerG. Die Meldung ist nach § 3a Abs. 2 S. 4 StBerG jährlich zu wiederholen, 
wenn der Dienstleister nach Ablauf eines Kalenderjahres erneut geschäftsmäßige 
Hilfeleistung in Steuersachen in Deutschland erbringen will. Dabei sind die Be-
scheinigung nach § 3a Abs. 2 S. 3 Nr. 5 StBerG und die Information über einen 
Berufshaftpflichtversicherungsschutz (§ 3a Abs. 2 S. 3 Nr. 8 StBerG) erneut vor-
zulegen, § 3a Abs. 2 S. 5 StBerG. Die Normierung dieser Pflichten soll die für 
den inländischen Rechtsverkehr notwenige Transparenz und Sicherheit schaffen.181 
Sie ist richtlinienkonform182 und setzt um, was den nationalen Gesetzgebern der 
Mitgliedstaaten durch Art. 7 Abs. 1 und 3 BAR vorgegeben ist.

Auch § 3a Abs. 3 StBerG, der eine automatische vorübergehende Eintragung ins 
Berufsregister normiert, entspricht der dem nationalen Gesetzgeber in Art. 6 S. 1 
lit a) BAR eröffneten Möglichkeit, zur Erleichterung der Anwendung der gemäß 
Art. 5 Abs. 3 BAR geltenden nationalen Disziplinarbestimmungen eine automa-
tische vorübergehende Eintragung bei einer Berufsorganisation vorzusehen. In 
Umsetzung der mit dem Fall Corsten183 begründeten EuGH-Rechtsprechung zu 
den Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit einer Pflichteintragung in einem Be-
rufsregister darf nach Art. 6 S. 1 lit. a) BAR die Eintragung die Erbringung der 
Dienstleistung in keiner Weise verzögern oder erschweren. Dem wird im Steuer-
beratungsgesetz dadurch Rechnung getragen, dass die Eintragung automatisch 
bei Vorliegen der vollständigen Meldung nach § 3a Abs. 2 StBerG erfolgt. Die 
Dienstleistung darf im Zeitpunkt der Abgabe der Meldung bereits erbracht wer-
den, die Eintragung wirkt mithin nicht konstitutiv.184 Auch das Richtlinienerfor-
dernis, dass die Eintragung dem Dienstleister keine zusätzlichen Kosten verursa-
chen darf, wird berücksichtigt. Nach § 3a Abs. 3 S. 3 StBerG ist das Verfahren der 
Eintragung kostenfrei.

181 Begr. des RegE, BT-Drs. 16/7077, S. 23.
182 EuGH, Rs. C-342/14 (X-Steuerberatungsgesellschaft), NJW 2016, 857 (859), Tz. 56.
183 EuGH, Rs. C-58/98 (Corsten), Slg. 2000, I-7919, Tz. 47.
184 Vgl. Koslowski, StBerG, § 3a StBerG, Rn. 6.
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6. Untersagung der Tätigkeit

Nach § 3a Abs. 6 StBerG kann die zuständige Steuerberaterkammer die weitere 
Erbringung von Dienstleistungen in Deutschland untersagen, wenn der Dienst-
leister in seinem Niederlassungsstaat nicht mehr rechtmäßig niedergelassen ist 
oder ihm die Ausübung der Tätigkeit dort untersagt wird. Ebenso kann die weite-
re Erbringung von Dienstleistungen in Deutschland untersagt werden, wenn der 
Dienstleister nicht über die für die Ausübung der Berufstätigkeit in Deutschland 
erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse verfügt oder wenn er wiederholt eine 
unrichtige Berufsbezeichnung führt. Die Untersagung der Befugnis entspricht 
dem Widerruf der Bestellung als Steuerberater.185 Sie ist als Untersagung aus-
gestaltet, da die Registrierung der ausländischen Dienstleister, wie vorstehend 
erläutert, nicht konstitutiv wirkt. Art. 5 Abs. 3 BAR sieht die Ahndung schwe-
rer beruflicher Fehler in unmittelbarem und speziellem Zusammenhang mit dem 
Schutz und der Sicherheit der Verbraucher vor. Das Vorliegen eines solchen 
schweren beruflichen Fehlers ist in den in § 3a Abs. 6 StBerG normierten Fällen 
anzunehmen. Auch die Vorschrift zur Untersagung ist damit richtlinienkonform.

7. Zwischenergebnis: Vereinbarkeit mit der 
Berufsanerkennungsrichtlinie

Der Zugang ausländischer Anbieter von Steuerberatungsleistungen zur Erledi-
gung von Vorbehaltsaufgaben des Steuerberatungsgesetzes wird sekundärrecht-
lich durch die Maßgaben der Berufsanerkennungsrichtlinie vorgezeichnet. So-
weit das deutsche Recht den Zugang zur Wahrnehmung von Vorbehaltsaufgaben 
in § 3a StBerG normiert, ist diese gesetzliche Regelung mit den Vorgaben der 
Berufsanerkennungsrichtlinie vereinbar.

D. Ergebnis zum Zweiten Teil

Die deutschen berufsrechtlichen Regelungen des Steuerberatungsgesetzes über 
die Berechtigung von EU-Ausländern zur Erledigung von Vorbehaltsaufgaben 
steuerberatender Berufe sind sowohl mit dem Primärrecht als auch mit dem Se-
kundärecht der Europäischen Union vereinbar.

185 Riddermann, in: Kuhls u.a., StBerG, § 3a Rn. 28.
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Eine gegenwärtig diskutierte Konstellation, bei der es speziell auch auf die Ver-
einbarkeit der Vorbehaltsaufgaben steuerberatender Berufe mit dem geltenden 
Recht ankommt, resultiert aus dem Bestreben der Geprüften Bilanzbuchhalter in 
Deutschland, ihre Dienstleistungsbefugnisse partiell auf den Bereich der bisheri-
gen Vorbehaltsaufgaben der steuerberatenden Berufe zu erstrecken. Insbesondere 
steht insoweit die Befugnis zur Bearbeitung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
im Zentrum des Interesses. Argumentationshilfe bieten hierzu die weitergehenden 
Befugnisse, welche den österreichischen Bilanzbuchhaltern rechtlich zuerkannt 
sind. Aus diesem Anwendungsfall resultiert die Frage, ob aufgrund des europäi-
schen Gemeinschaftsrechts oder des nationalen Verfassungsrechts eine Pflicht 
des deutschen Gesetzgebers besteht, die Befugnisse der deutschen Geprüften Bi-
lanzbuchhalter mit Blick auf die weitergehenden Befugnisse ihrer in Deutschland 
tätigen österreichischen Kollegen zu erweitern.

A. Gesetzliche Ausgestaltung in Deutschland und Österreich

Zur Beantwortung dieser Frage ist es zunächst einmal erforderlich, sich der de 
lege lata geltenden nationalen Rechtslage in Deutschland und Österreich zu ver-
gewissern.

I. Deutschland

Die Hilfeleistung in Steuersachen umfasst u.a. auch die Hilfeleistung bei der Füh-
rung von Büchern und Aufzeichnungen sowie bei der Aufstellung von Abschlüs-
sen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, § 1 Abs. 2 Nr. 2 StBerG. Diese 
Hilfeleistung in Steuersachen darf gemäß § 2 S. 1 StBerG geschäftsmäßig nur 
von Personen und Vereinigungen ausgeübt werden, die hierzu befugt sind. Zur 
Geschäftsmäßigkeit gehört, dass die Tätigkeit selbstständig, eigenverantwortlich 
und weisungsunabhängig ausgeübt wird.186 Ein Arbeitnehmer handelt nicht ge-
schäftsmäßig.187

186 Riddermann, in: Kuhls u.a., StBerG, § 2 Rn. 4 ff.; Koslowski, StBerG, § 2 Rn. 3.
187 Koslowski, StBerG, § 1 Rn. 5; vgl auch § 107a Abs. 2 Nr. 10 AO a.F.



66

Die Vorbehaltsaufgaben der steuerberatenden Berufe auf dem Prüfstand 
des Verfassungs- und Unionsrechts

Zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen unbeschränkt befugt sind die 
in § 3 StBerG genannten Berufsgruppen (s.o. Erster Teil, A. II. 1). Ergänzend 
normiert § 4 StBerG, wem die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen auf 
bestimmten beschränkten Gebieten erlaubt ist (s.o. Erster Teil, A. II. 3.; Zweiter 
Teil B. IV.).

Geprüfte Bilanzbuchhalter gehören keinem dieser Personenkreise an. Vielmehr 
ist sogar die Aufnahme oder Ausübung einer Tätigkeit als Geprüfter Bilanzbuch-
halter schon nicht durch ein eigenes Gesetz geregelt. Für den deutschen Geprüf-
ten Bilanzbuchhalter steht in keiner Rechts- oder Verwaltungsvorschrift, was den 
Umfang seiner Befugnisse ausmacht und welche Berufsqualifikation er dafür 
vorlegen muss. Was er auf dem Gebiet der geschäftsmäßigen Hilfe in Steuersa-
chen darf, leitet sich vielmehr aus dem Steuerberatungsgesetz ab, indem dort (in 
§ 6 StBerG) normiert wird, für welche Tätigkeiten das Verbot der unbefugten Hil-
feleistung in Steuersachen (§ 5 StBerG) nicht gilt. In Umsetzung188 zweier früher 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts189 sind davon sowohl die Durch-
führung mechanischer Arbeitsgänge bei der Führung von Büchern und Aufzeich-
nungen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind (§ 6 Nr. 3 StBerG), auch 
das Buchen laufender Geschäftsvorfälle, die laufende Lohnabrechnung und das 
Fertigen der Lohnsteuer-Anmeldungen (§ 6 Nr. 4 StBerG) erfasst. Um diese Tä-
tigkeiten ausüben zu dürfen, muss man nach der Regelungssystematik des Steuer-
beratungsgesetzes nicht zu den unter §§ 3, 4 StBerG fallenden Personen oder 
Personengesellschaften gehören. Im Falle der Durchführung mechanischer Ar-
beitsgänge bei der Führung von Büchern und Aufzeichnungen (§ 6 Nr. 3 StBerG) 
muss man nach dem Steuerberatungsgesetz sogar überhaupt keine Qualifikation 
nachweisen. Für die unter § 6 Nr. 4 StBerG fallenden Tätigkeiten muss man eine 
Abschlussprüfung in einem kaufmännischen Ausbildungsberuf bestanden haben 
oder nach dem Erwerb einer gleichwertigen Vorbildung mindestens drei Jahre 
auf dem Gebiet des Buchhaltungswesens in einem Umfang von mindestens 16 
Wochenstunden praktisch tätig gewesen sein. Das ist bei den Geprüften Bilanz-

188 Zu diesem Motiv vgl. die Begr. der BReg zum 4. Änderungsgesetz, BT-Drucks. 11/3915, 
S. 13, 17.

189 BVerfGE 54, 301 ff. (betr. Buchführung); BVerfGE 59, 302 ff. (betr. Lohnbuchhaltung). 
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buchhaltern zwar der Fall,190 doch muss man zur Erledigung der unter § 6 Nr. 4 
StBerG fallenden Tätigkeiten nicht zwingend Buchhalter/Bilanzbuchhalter sein. 
Nicht erlaubt ist den Geprüften Bilanzbuchhaltern hingegen insbesondere die 
Einrichtung der Buchhaltung,191 das Erstellen von Jahresabschlüssen mit Bi-
lanz und Gewinn- und Verlustrechnung,192 die Durchführung vorbereitender Ab-
schlussarbeiten, die Erstellung von Einnahmen-Überschussrechnungen sowie die 
Fertigung der Umsatzsteuer-Voranmeldung.193 § 6 Nr. 4 StBerG kann angesichts 
seines klaren Wortlauts und seiner Zielsetzung insoweit auch nicht entsprechend 
angewendet werden.194

Einen eigenen Ausbildungsgang zum Beruf des Buchhalters im Sinne des Be-
rufsbildungsgesetzes (BBiG)195 gibt es nicht. Um sich „Geprüfter Bilanzbuch-
halter“ nennen zu dürfen, muss man lediglich eine Fortbildungsprüfung ablegen, 
deren Prüfungsteile in den §§ 4 ff. der BibuchhFPrüfV196 näher geregelt sind. Bei 
dieser Verordnung handelt es sich zwar um eine Rechtsvorschrift, doch regelt 
sie nicht, für welche Tätigkeiten man diese Qualifikation zwingend vorweisen 
können muss,197 sondern lediglich die Zulassungsvoraussetzungen und Prüfungs-
inhalte. Bei der Tätigkeit des deutschen Geprüften Bilanzbuchhalters handelt es 

190 Bis 2016 waren die Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfung zum Geprüften Bilanzbuch-
halter in § 2 der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Bilanz-
buchhalter/Geprüfte Bilanzbuchhalterin vom 18.10.2007, BGBl. I 2007, S. 2485, zul. geänd. 
d. VO vom 26.03.2014 (BGBl. I S. 274) normiert. Seit dem 01.01.2016 finden sich diese 
in § 3 der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss Geprüfter 
Bilanzbuchhalter und Geprüfte Bilanzbuchhalterin (Bilanzbuchhalterprüfungsverordnung – 
BibuchhFPrV) vom 26.10.2015 (BGBl. I S. 1819).

191 Dazu BGH, NJW-RR 2002, 108 ff.
192 LG Leipzig, Urteil v. 22.07.2017 – 04 HK O 2731/15, Urteilsumdruck S. 14 ff.; LG Hamburg, 

LG Hamburg, DStR 2018, 1144 – im Volltext bei BeckRS 2017, 141754, unter Rn. 46 ff. 
193 BFH, BStBl. II 1983, 318 (unter B. I. 2.); BFH, DStRE 2017, 1208; BGH, NJW 1999, 3482 

(3483); OLG Hamm, DStRE 2006, 1562 (1563 f.); OLG Düsseldorf, NJOZ 2002, 527 (528); 
vgl. auch Riddermann, in: Kuhls u.a., StBerG, § 6 Rn. 22.

194 BFH, DStRE 2017, 1208 (1210) m. zust. Anm. Wacker, DStR 2017, 2141; Singer, NWB 2018, 
1334 (1339).

195 Berufsbildungsgesetz – BBiG vom 23.03.2005 (BGBl. I 2005, S. 931), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17.07.2017 (BGBl. I S. 2581). 

196 Vgl. den Nachweis in Fn. 190. 
197 Gemäß § 1 Nr. 1 BibuchhFPrüfV handelt es sich um einen „anerkannten Fortbildungsab-

schluss“ für den „die auf einen beruflichen Aufstieg abzielende Erweiterung der beruflichen 
Handlungsfähigkeit“ (§ 2 Abs. 1 BibuchhFPrüfV) nachzuweisen ist. Zu welchen Aufgaben die 
Fortbildungsprüfung qualifiziert, ist in § 2 Abs. 3 BibuchhFPrüfV aufgelistet.
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sich mithin auch nicht um einen reglementierten Beruf im Sinne der Berufsan-
erkennungsrichtlinie (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. a) BAR).

Aus dem Verbot in § 5 StBerG, das nur die geschäftsmäßige Hilfe in Steuer-
sachen den in §§ 3, 4 StBerG genannten Personenkreisen vorbehält, folgt im 
Umkehrschluss, dass die Geprüften Bilanzbuchhalter, wenn sie innerhalb eines 
Angestelltenverhältnisses tätig werden, in weit größerem Umfang Hilfe in Steu-
ersachen leisten dürfen, als es ihnen durch § 6 Nr. 3, Nr. 4 StBerG für das selbst-
ständige Tätigwerden erlaubt wird. Beim Tätigwerden im Angestelltenverhältnis 
dürfen sie alle von ihrer Ausbildung erfassten Fertigkeiten auf dem Gebiet der Bi-
lanzbuchhaltung ausüben – also etwa auch die Buchhaltung einrichten, Bilanzen 
erstellen, vorbereitende Abschlussarbeiten durchführen, Einnahmen-Überschuss-
rechnungen erstellen oder die Umsatzsteuer-Voranmeldung vorbereiten (vgl. § 7 
BibuchhFPrüfV).

II. Österreich

Eine Befugnis zur vorübergehenden und gelegentlichen geschäftsmäßigen Hilfe-
leistung in Steuersachen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland steht, 
wie im Zweiten Teil dieser Untersuchung unter C. II. ausführlich thematisiert, 
gemäß § 3a Abs. 1 S. 1 StBerG auch Personen zu, die in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz beruflich 
niedergelassen sind und dort befugt geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen nach 
dem Recht des Niederlassungsstaates leisten. Der Umfang der Befugnis zur Hil-
feleistung in Steuersachen in Deutschland richtet sich nach dem Umfang dieser 
Befugnis im jeweiligen Niederlassungsstaat, § 3a Abs. 1 S. 3 StBerG. Danach 
steht österreichischen Bilanzbuchhaltern die Befugnis zur geschäftsmäßigen Hil-
feleistung in Deutschland in dem Umfang zu, den sie in Österreich innehaben.

Der Berechtigungsumfang von Angehörigen der Bilanzbuchhaltungsberufe in 
Österreich ist geregelt im österreichischen Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG)198. 
Dieses trat am 01.01.2007 in Kraft und fasste die bis dahin getrennten Berufe 
„Gewerblicher Buchhalter“ und „Selbstständiger Buchhalter“ zu dem Beruf des 

198 Bundesgesetz über die Bilanzbuchhaltungsberufe – Bilanzbuchhaltungsgesetz – BibuG, vom 
01.12.2006 (BGBl. I Nr. 161/2006), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.04.2012 (BGBl. I 
Nr. 32/2012), mit Wirkung zum 01.01.2014 neu gefasst durch Gesetz vom 11.09.2013 (BGBl I 
Nr. 191/2013).
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„Bilanzbuchhalters“ zusammen. Seit 1999 waren die beiden Berufe neben den 
Wirtschaftstreuhändern (zu denen auch die Steuerberater gehören) zu Buch-
haltungstätigkeiten berechtigt. Allerdings richtete sich die Ausübung des Be-
rufes „Selbstständiger Buchhalter“ nach dem Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 
(WTBG)199, während sich die Ausübung des Berufes „Gewerblicher Buchhalter“ 
nach der österreichischen Gewerbeordnung (GewO 1994)200 richtete. Entspre-
chend unterschiedlich waren im Einzelnen die Befugnisse der beiden Berufe. Im 
Jahr 2005 wurde eine Angleichung vorgenommen und beide Berufe mit dem Bi-
lanzbuchhaltungsgesetz mit Wirkung zum Januar 2007 zu einem einheitlichen 
Beruf vereinigt.201 Ziel sollte es sein, einen einheitlichen qualifizierten Buchhal-
tungsberuf zu schaffen, der seinen Kunden eine umfassende, ihren Bedürfnissen 
entsprechende Dienstleistung erbringen kann.202 Neben dem Beruf des Bilanz-
buchhalters wurden noch die diesem gegenüber eigenständigen Berufe „Buch-
halter“ und „Personalverrechner“ neu geschaffen. Diesen Berufen stehen jeweils 
Teilberechtigungen des Bilanzbuchhaltungsberufes zu.203

Im Bilanzbuchhaltungsgesetz wird entsprechend unterschieden zwischen Bi-
lanzbuchhaltern, Buchhaltern und Personalverrechnern, § 1 Abs. 1 BibuG. Der 
Berechtigungsumfang des Bilanzbuchhalters ist geregelt in § 2 BibuG. Bilanz-
buchhaltern ist danach u.a. gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 BibuG die pagatorische 
Buchhaltung (Geschäftsbuchhaltung) einschließlich der Lohnverrechnung und 
die Erstellung der Saldenlisten für Betriebe und der Einnahmen- und Ausgaben-
rechnung im Sinne des Einkommensteuergesetzes erlaubt. Nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 
BibuG sind sie – in bestimmten, gesetzlich festgesetzten Grenzen204 – zur Erstel-
lung von Bilanzen berechtigt. Aus § 2 Abs. 1 Nr. 6 BibuG erwächst ihnen zudem 
die Befugnis zur Vertretung einschließlich der Abgabe von Erklärungen in An-

199 Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe – Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 
– WTBG, vom 29.06.2017 (BGBl. I S. Nr. 137/2017 ), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.05.2018 (BGBl. I Nr. 32/2018).

200 Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, vom 18.03.1994 (BGBl. I Nr. 194/1994), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 12.07.2018 (BGBl. I Nr. 45/2018). 

201 Statistische Angaben bei Bock, BC 2014, 268 (270 f.).
202 Vgl. Wirtschaftsausschuss, vom 30.06.2005, 1051 BlgNR 22 GP.
203 Dazu Hundt/Jana, BC 2012, 295 (296 f.).
204 Diese ergeben sich aus § 221 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4,6,7 Unternehmensgesetzbuch – Bundes-

gesetz über besondere zivilrechtliche Vorschriften für Unternehmen (UGB) vom 01.01.2007 
(dRGBl. S. 219/1897), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.08.2018 (BGBl. I Nr. 58/2018): 
Das Unternehmen darf nicht mehr als zwei der nachstehenden Merkmale überschreiten: Bi-
lanzsumme von 5 Millionen Euro, Umsatzerlöse von 10 Millionen Euro in den zwölf Monaten 
vor dem Abschlussstichtag, im Jahresdurchschnitt 50 Arbeitnehmer.
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gelegenheiten der Umsatzsteuer-Voranmeldungen und der zusammenfassenden 
Meldungen, sowie die Erklärung zur Verwendung von Gutschriften.

B. Rechtmäßigkeit der Inländerdiskriminierung nach 
Unionsrecht

Wie im Zweiten Teil dieses Gutachtens näher erläutert, sind die maßgeblichen 
Regelungen des Steuerberatungsgesetzes aus der Perspektive von EU-Ausländern 
nicht zu beanstanden. Die Orientierung an den Befugnissen im Niederlassungs-
staat (§ 3a Abs. 1 S. 3 StBerG) führt zu dem Ergebnis, dass die österreichischen 
Bilanzbuchhalter aufgrund des Art. 5 BAR i.V.m. § 3a Abs. 1 S. 3 StBerG auch in 
Deutschland zur Wahrnehmung bestimmter Vorbehaltsaufgaben berechtigt sind. 
So sind sie zur Einrichtung der Buchhaltung befugt, dürfen Einnahmen-Ausga-
benrechnungen im Sinne des Einkommensteuergesetzes (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 BibuG) 
und in bestimmten gesetzlich festgesetzten Grenzen Bilanzen erstellen (§ 2 Abs. 1 
Nr. 2 BibuG) sowie außerdem Umsatzsteuer-Voranmeldungen vornehmen (§ 2 
Abs. 1 Nr. 6 BibuG). Demgegenüber bleibt den deutschen Geprüften Bilanzbuch-
haltern nach der vorstehend unter A. I. geschilderten Rechtslage ein Tätigwerden 
in diesen Bereichen verschlossen. Deutsche Geprüfte Bilanzbuchhalter sind im 
Bereich der geschäftsmäßigen Hilfe in Steuersachen neben der Durchführung 
von mechanischen Arbeitsgängen (§ 6 Nr. 3 StBerG) nur berechtigt, laufende Ge-
schäftsvorfälle zu buchen, die laufende Lohnabrechnung zu erstellen sowie die 
Lohnsteuer-Anmeldungen zu fertigen (§ 6 Nr. 4 StBerG). Eine Erweiterung der 
Befugnisse deutscher Geprüfter Bilanzbuchhalter um das Einrichten der Buch-
haltung und die Fertigung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen sah noch der ur-
sprüngliche Referentenentwurf zum 8. Steuerberatungsänderungsgesetz205 vor. 
Letztlich wurde diese Befugniserweiterung aber doch nicht in den Gesetzentwurf 
der Bundesregierung übernommen.206

Österreichische Bilanzbuchhalter werden durch das Zusammenspiel von Unions-
recht und nationalem Recht in Deutschland somit besser behandelt als ihre deut-

205 Vom 13.07.2006.
206 Vgl. die Begr. des Entwurfs, BT-Drucks. 16/7077, S. 26, die im Kontext des § 8 Abs. 4 StBerG 

zur irreführenden Werbung der Bilanzbuchhalter betont, dass nicht der Eindruck erweckt werden 
darf, diese seien zu Hilfeleistung in Steuersachen befugt. Ablehnend zu einer Befugniserwei-
terung zuvor schon die BReg im „Bericht der Bundesregierung über das Ergebnis der Prüfung 
einer möglichen Erweiterung der Befugnisse der geprüften Bilanzbuchhalter nach dem Steuer-
beratungsgesetz“ vom 10.05.2002, BT-Drucks. 14/9021, S. 3, 7 f.
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schen Kollegen. Diese Konstellation ist bei Sachverhalten mit europarechtlichem 
Bezug nicht ungewöhnlich und wird in der Literatur durch die Begriffe „Inlän-
derdiskriminierung“207 bzw. „umgekehrte Diskriminierung“208 umschrieben. Zur 
Beantwortung der Frage, ob die Befugnisse der deutschen Geprüften Bilanzbuch-
halter aus gemeinschafts- oder verfassungsrechtlichen Gründen in demjenigen 
Umfang zu erweitern sind, der den österreichischen Bilanzbuchhaltern vermittelt 
über § 3a StBerG in Deutschland zusteht, kommt es somit maßgeblich darauf 
an, welche rechtliche Behandlung in Fällen solcher Inländerdiskriminierungen 
angezeigt ist.

I. Inländerdiskriminierung aus der Perspektive der Grundfreiheiten

Zunächst stellt sich die Frage, ob eine solche Inländerdiskriminierung deutscher 
Geprüfter Bilanzbuchhalter vor dem Hintergrund der Grundfreiheiten unions-
rechtlich zulässig ist.

Abstrakt formuliert entsteht eine Inländerdiskriminierung dadurch, dass belas-
tende nationale Normen bei grenzüberschreitenden Sachverhalten vom europäi-
schen Recht verdrängt werden, während sie in Fällen ohne grenzüberschreiten-
den Bezug anwendbar bleiben. In der hier relevanten Konstellation bedeutet das: 
Österreichische Bilanzbuchhalter dürfen über Art. 5 BAR i.V.m. § 3a StBerG in 
Deutschland in bestimmten Bereichen geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen leis-
ten, während deutschen Geprüften Bilanzbuchhaltern dies in diesen Bereichen 
verwehrt bleibt. Entscheidendes Kriterium für die Wirkkraft der Grundfreiheiten 
ist demnach der grenzüberschreitende Bezug.

1. Mindermeinung: Verzicht auf einen grenzüberschreitenden Bezug

Einige Stimmen in der Literatur209 möchten zur Vermeidung des Problems der In-
länderdiskriminierung die Grundfreiheiten daher auch auf nicht grenzüberschrei-

207 Den Begriff Inländerdiskriminierung verwendend BVerwG, GewArch 2012, 39 (40); NJW 
2005, 1293 (1298); BGH, NJW-RR 1996, 554 (555); Rieger, GewArch 2012, 477 ; Riese/Noll, 
NVwZ 2007, 516 (517).

208 Diesen Begriff verwenden etwa Herdegen, Europarecht, § 16 Rn. 37 und Epiney, Umgekehrte 
Diskriminierungen, passim. 

209 Nachbaur, Niederlassungsfreiheit, S. 124 f.; Kewenig, JZ 1990, 20 (22 ff.); differenzierend 
Epiney, Umgekehrte Diskriminierungen, S. 177 ff., 205 ff. 339 ff. und dies., in: Calliess/Ruf-
fert, EUV/AEUV, Art. 18 Rn. 35 ff.;; kritisch auch GA Tesauro, Schlussantrag zu EuGH, Rs. 
C-363/93 u.a. (Lancry u.a.), Slg. 1994, I-3957 Tz. 28; Kämmerer, EuR 2008, 45 (49).
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tende Sachverhalte anwenden. Das würde im Fall der Bilanzbuchhalter bedeuten, 
dass die deutschen Geprüften Bilanzbuchhalter sich auch auf die Grundfreiheiten 
des AEUV und ihre sekundärrechtliche Ausgestaltung – im vorliegenden Fall 
durch Berufsanerkennungsrichtlinie bzw. Dienstleistungsrichtlinie – berufen 
könnten und die Leistungserbringung durch sie damit möglicherweise durch das 
Steuerberatungsgesetz nicht eingeschränkt werden dürfte. Zur Begründung ver-
weist diese Ansicht auf Art. 26 Abs. 2 AEUV, der den Binnenmarkt als „einen 
Raum ohne Binnengrenzen“ definiert. Die nationalen Märkte seien als Teilmärkte 
eines europäischen Gesamtmarktes zu verstehen, auf welchem der Wettbewerb 
stattfinde.210 Auf diesem Gesamtmarkt dürfe es zu keinen Wettbewerbsverzerrun-
gen kommen. Da auch die Inländerdiskriminierung als Wettbewerbsverzerrung 
eingestuft werden könne, müsse diese unterbunden werden, indem man die Gel-
tungskraft der Grundfreiheiten auch auf rein inländische Sachverhalte erstrecke.211 
Folgte man dieser Ansicht, hätte dies zur Konsequenz, dass deutsche Geprüfte 
Bilanzbuchhalter sich grundsätzlich in der gleichen Weise wie EU-Ausländer auf 
die Grundfreiheiten und ihre sekundärrechtliche Ausgestaltung berufen könnten.

Wie bereits dargestellt,212 ist der Vorbehalt bei der geschäftsmäßigen Hilfeleistung 
in Steuersachen zugunsten der in §§ 3, 4 StBerG genannten Personengruppen al-
lerdings mit dem Primärrecht und auch mit dem Sekundärrecht der Europäischen 
Union vereinbar. Somit wäre also auch unter der Prämisse der Mindermeinung 
eine Verletzung primärrechtlicher Gewährleistungen nicht zu konstatieren.

210 Kewenig, JZ 1990, 20 (23); vgl. auch Epiney, Umgekehrte Diskriminierungen, S. 217.
211 Epiney, Umgekehrte Diskriminierungen, S. 217; Nachbaur, Niederlassungsfreiheit, S. 124 f. 
212 Vgl. Zweiter Teil B.
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2. EuGH und h.M.: Maßgeblichkeit des grenzüberschreitenden Bezugs

Der Europäische Gerichtshof213 und die herrschende Meinung214 in der deutschen 
Rechtsprechung und Literatur lehnen demgegenüber eine Erstreckung der Gel-
tung der Grundfreiheiten auf Sachverhalte ohne grenzüberschreitenden Bezug 
ab. Für diese Sichtweise spricht vor allem der Wortlaut der Grundfreiheiten (vgl. 
Art. 34 AEUV „zwischen den Mitgliedstaaten“; Art. 49 Abs. 1 AEUV „eines an-
deren Mitgliedstaats“).215 Die Mindermeinung bleibt eine Begründung schuldig, 
wie sie über den entgegenstehenden Wortlaut, der doch die Grenze jeder Ausle-
gung bildet, hinwegkommen will. Darüber hinaus hätte die Mindermeinung eine 
bedeutende prozessuale Konsequenz: Durch die Erweiterung des Anwendungs-
bereiches der Grundfreiheiten auf rein inländische Sachverhalte würde eine Über-
prüfung des betroffenen deutschen Rechts durch den Europäischen Gerichtshof 
möglich werden.216 Die inländischen Vorschriften, die eine Inländerdiskriminie-
rung verursachen, könnten keinen Bestand haben, wodurch den Mitgliedstaaten 
ein nicht geringer Teil ihrer Regelungshoheit genommen würde.217 Vor diesem 
Hintergrund erscheint die von den überwiegenden Stimmen in der Literatur und 
auch durch den Europäischen Gerichtshof vertretene Auffassung vorzugswür-
dig, dass es zur Anwendbarkeit der Grundfreiheiten des Vorliegens eines grenz-
überschreitenden Sachverhalts bedarf. Die sich durch das Zusammenspiel von 

213 Vgl. aus der st. Rspr. exemplarisch EuGH, Rs. C-35/82 u.a. (Wetboek), Slg. 1982, 3723, Tz. 15; 
Rs. C-332/90 (Steen), Slg. 1992, I-341, Tz. 9 ff.; Rs. 29/94 u.a. (Aubertin), Slg. 1995, I-301, 
Tz. 9 ff.; Rs. C-64/96 (Uecker und Jaquet), Slg. 1997, I-3171, Tz. 16; Rs. C-95-98/99 u.a. (Khali 
u.a), Slg. 2001, I-7413, Tz. 69; Rs. C-459/99 (MRAX), Slg. 2002, I-6591, Tz. 39; Rs. C-403/03 
(Schempp), Slg. 2005, I-6421, Tz. 20; Rs. C-40/05 (Lysski), Slg. 2007, I-99; Rs. C-212/06 (Gou-
vernement de la Communauté francaise), Slg. 2008, I-1683, Tz. 39.

214 BVerwGE, NVwZ 1993, 1195 (1196); Streinz, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 18 AEUV 
Rn. 58 ff.; Kingreen, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 34-36 Rn. 40; Brechmann, 
ebda., Art. 45 Rn. 42 f.; Bröhmer, ebda., Art. 49 Rn. 6; Kluth, ebda, Art. 56, 57 Rn. 26; Zip-
pelius/Würtenberger, Deutsches Staatsrecht, § 23 Rn. 32; Boysen, in: v. Münch/Kunig, GG, 
Art. 3 Rn. 25; Odenthal, in: Heselhaus/Nowak (Hrsg.), Handbuch d. Europ. Grundrechte, § 45 
Rn. 23; v. Bogdandy, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der EU, Art. 18 AEUV 
Rn. 49 ff.; Haratsch, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, § 210 Rn. 19; Breuer, 
ebda., § 170 Rn. 25; Albers, JZ 2008, 708 (710 f.); Bösch, Jura 2009, 91 (93 f.); Riese/Noll, 
NVwZ 2007, 516 (519 f.); Hammerl, Inländerdiskriminierung, S. 155; König, AöR 1993, 591 
(597) ff.).

215 So auch Rs. C-35/82 u.a. (Wetboek), Slg. 1982, 3723, Tz. 15; Streinz, Europarecht, Rn. 820; 
Bösch, Jura 2009, 91 (93); Riese/Noll, NVwZ 2007, 516 (519).

216 König, AöR 1993, 591 (597 f.); Riese/Noll, NVwZ 2007, 516 (519); Kingreen, in: Calliess/
Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 34-36 Rn. 40.

217 Hammerl, Inländerdiskriminierung, S. 155; Riese/Noll, NVwZ 2007, 516 (520).
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Unionsrecht und nationalem deutschen Recht ergebende Ungleichbehandlung der 
österreichischen Bilanzbuchhalter und ihren deutschen Kollegen begründet daher 
keinen Verstoß gegen die unionsrechtlichen Grundfreiheiten.

3. Zwischenergebnis aus der Perspektive der Grundfreiheiten

Die in der Dogmatik üblicherweise unter dem Begriff der „Inländerdiskriminie-
rung“ schlaglichtartig zusammengefasste Rechtslage, dass belastende nationale 
Normen bei grenzüberschreitenden Sachverhalten vom europäischen Recht ver-
drängt werden, während sie in Fällen ohne grenzüberschreitenden Bezug an-
wendbar bleiben, führt auch im gegebenen Kontext zu einer Ungleichbehand-
lung der österreichischen Bilanzbuchhalter und ihrer deutschen Kollegen. Diese 
„Inländerdiskriminierung“ begründet aber keinen Verstoß gegen die durch das 
Unionsrecht gewährleisteten Grundfreiheiten der Art. 49 AEUV (Niederlassungs-
freiheit) und Art. 56 AEUV (Dienstleistungsfreiheit).

II. Inländerdiskriminierung aus der Perspektive der Unionsbürgerschaft 
und Art. 18 AEUV

Teilweise wird die Ansicht vertreten, dass zumindest aus der Rechtsgleichheit im 
Rahmen der Unionsbürgerschaft (Art. 20 Abs. 2 S. 1 AEUV) in Verbindung mit 
Art. 18 AEUV ein Diskriminierungsverbot von inländischen Staatsangehörigen 
gegenüber den Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten folge: Die Unionsbür-
gerschaft eröffne allen Staatsangehörigen gleichermaßen die aus dem Unions-
recht abgeleiteten Ansprüche und Rechte.218 Bei dieser Sichtweise müsste man 
die hier in Rede stehende Konstellation der Inländerdiskriminierung als europa-
rechtswidrig ansehen. Demgegenüber hat der Europäische Gerichtshof allerdings 
bereits entschieden, dass die Einführung der Unionsbürgerschaft nach Art. 20 
AEUV nichts an der Notwendigkeit eines grenzüberschreitenden Sachverhalts 
geändert habe.219

Dessen ungeachtet gilt zudem folgende Überlegung: Da Art. 18 AEUV nur eine 
Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit verbietet, können Regelungen, 
die an eine Berufsqualifikation und eben nicht an die Staatsangehörigkeit an-

218 Borchard, NJW 2000, 2057 (2059).
219 EuGH, Rs. C-212/06 (Gouvernement de la communauté francaise), Slg. 2008, I-1683, Tz. 39 

m.w.N. Ebenso Brechmann, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 45 Rn. 42; Bröh-
mer, ebda., Art. 49 Rn. 6; Streinz, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 18 AEUV Rn. 58 ff.
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knüpfen, nicht gegen diese Vorschrift verstoßen.220 Demgemäß ist zu fragen, ob 
§ 3a StBerG an die Staatsangehörigkeit oder an die Berufsqualifikation der Leis-
tungserbringer anknüpft und inwieweit sich folglich auch ein deutscher Staatsan-
gehöriger auf die Norm berufen könnte. Die Konstellation, an die dabei zu den-
ken ist, ist die, dass ein Deutscher in einem anderen Mitgliedstaat eine Zulassung 
zum Steuerberater nach dortigem Recht erwirkt hat und dort niedergelassen ist, 
und aufgrund dessen nun nach § 3a StBerG in Deutschland geschäftsmäßig Hilfe 
in Steuersachen leisten will.

Insoweit wird zu differenzieren sein: Zunächst ist an den Fall zu denken, dass 
der Deutsche seine Ausbildung in Deutschland gemacht hat und seine Bestellung 
zum Steuerberater widerrufen wurde – etwa gemäß § 46 Abs. 2 Nr. 4 StBerG, 
weil er in Vermögensverfall geraten ist und die Vermögensinteressen seiner Man-
danten mithin gefährdet waren. Wenn dieser Deutsche nun in einem anderen Mit-
gliedstaat nach dortigem Recht eine Zulassung erwirkt und sich dort niederlässt, 
um damit den Widerruf seiner Bestellung in Deutschland zu umgehen und künftig 
über § 3a StBerG geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen in Deutschland zu leis-
ten, wäre dies rechtsmissbräuchlich und muss als unzulässig gelten.221

Anderes gilt aber für den Fall, dass der Deutsche seine Ausbildung zum Steuer-
berater im Ausland gemacht und sich anschließend dort als Steuerberater nie-
dergelassen hat. In diesem Fall kann er sich auf § 3a StBerG berufen und nach 
dessen Maßgaben geschäftsmäßig gelegentlich und vorübergehend Hilfeleistung 
in Steuersachen in Deutschland leisten.222 Eine Versagung dessen wäre nicht zu 
rechtfertigen, denn anders als im vorstehend geschilderten Fall hat dieser Steuer-
berater nicht gegen Berufsregeln verstoßen, was auf der Grundlage von Art. 5 
Abs. 3 BAR bei schweren beruflichen Fehlern in unmittelbarem und speziellem 
Zusammenhang mit dem Schutz und der Sicherheit der Verbraucher zu einer 
weitreichenden Sanktion führen dürfte. Dem Steuerberater aus dem zweiten ge-
schilderten Fall zu verwehren, sich auf § 3a StBerG zu berufen, würde mithin 

220 Riese/Noll, NVwZ 2007, 516 (519 f.).
221 Vgl., Erwägungsgrund 11 a.E der Berufsanerkennungs-Richtlinie 2005/36/EG; BFH, Be-

schluss vom 21.08.2008, Az.: VIII B 70/08, Rn. 11, abrufbar bei juris; OLG Köln, Urteil vom 
05.10.2012, Az.: 6 U 56/12, abrufbar bei juris; zur Vorgängerregelung in § 3 Nr. 4 StBerG a.F. 
auch Waschkau, EU-Dienstleistungsrichtlinie und Berufsanerkennungsrichtlinie, S. 102.

222 So auch Waschkau, EU-Dienstleistungsrichtlinie und Berufsanerkennungsrichtlinie, S. 102; 
dies ebenfalls nicht ausschließend BFH, Beschluss vom 21.08.2008, Az.: VIII B 70/08, 
Rn. 11, abrufbar bei juris; OLG Köln, Urteil vom 05.10.2012, Az.: 6 U 56/12, abrufbar bei 
juris.
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einen Verstoß gegen die durch die Berufsanerkennungsrichtlinie gewährleistete 
Dienstleistungsfreiheit bedeuten. Dement-sprechend knüpft die Regelung in § 3a 
Abs. 1 StBerG nicht an die Staatsangehörigkeit, sondern an die Herkunft einer 
Berufsqualifikation an.

Auch auf der Basis der von der Ansicht des Europäischen Gerichtshofs abwei-
chenden Meinung liegt mithin kein Verstoß gegen Art. 18 AEUV i.V.m. Art. 20 
AEUV vor. Deutsche Geprüfte Bilanzbuchhalter können sich zur Erweiterung 
ihrer Befugnisse hierauf nicht berufen.

III. Ergebnis zur Inländerdiskriminierung nach Unionsrecht

Die Ungleichbehandlung der österreichischen Bilanzbuchhalter und ihrer deut-
schen Kollegen ist unionsrechtlich als sog. Inländerdiskriminierung zulässig. Sie 
verstößt weder gegen die Grundfreiheiten der Art. 49 AEUV (Niederlassungs-
freiheit) und Art. 56 AEUV (Dienstleistungsfreiheit), noch gegen Art. 18 AEUV 
i.V.m. Art. 20 AEUV.

C. Rechtmäßigkeit der Inländerdiskriminierung nach 
Verfassungsrecht

Ist den deutschen Geprüften Bilanzbuchhaltern angesichts des rein innerstaatli-
chen Sachverhalts also eine Berufung auf das Unionsrecht versagt, sind sie den-
noch nicht schutzlos gestellt, denn eine im Einzelfall bestehende Konstellation 
der Inländerbenachteiligung kann immer noch auf ihre Vereinbarkeit mit natio-
nalen Grundrechten überprüft werden.223 Es stellt sich somit die Frage, ob die 
Versagung ihres Zugriffs auf bestimmte Vorbehaltsaufgaben mit den deutschen 
Grundrechten vereinbar ist. In Betracht kommt ein Verstoß gegen den allgemei-
nen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG sowie eine Verletzung der Berufsfrei-
heit des Art. 12 Abs. 1 GG.

I. Allgemeiner Gleichheitssatz, Art. 3 Abs. 1 GG

Die Inländerungleichbehandlung könnte gegen die Pflicht des Gesetzgebers ver-
stoßen, alle Menschen vor dem Gesetz gleich zu behandeln (Art. 3 Abs. 1 GG).

223 Kämmerer, Die Zukunft der Freien Berufe zwischen Deregulierung und Neuordnung, S. 58 f.; 
Kingreen, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 34-36 AEUV Rn. 40; Vgl. auch BVerwGE 
123, 82 (85 f.).
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1. Anwendbarkeit von Art. 3 Abs. 1 GG

Ob im Falle der Inländerdiskriminierung Art. 3 Abs. 1 GG überhaupt anwendbar 
ist, ist problematisch, weil der Allgemeine Gleichheitssatz nur eingreift, wenn 
derselbe Normgeber gleiche Sachverhalte ungleich behandelt. Die Rechtspre-
chung hat zu dieser Frage bislang keine einheitliche Lösung gefunden. Zum Teil 
wird von der Anwendbarkeit des Allgemeinen Gleichheitssatzes (ohne Begrün-
dung) ausgegangen,224 mehrheitlich wurde die Frage der Anwendbarkeit aber be-
wusst – mangels Entscheidungserheblichkeit – offengelassen.225

Auch innerhalb der juristischen Literatur ist man sich bezüglich der Frage der 
Anwendbarkeit von Art. 3 Abs. 1 GG uneins. Die wohl überwiegende Auffas-
sung226 sieht in der Europäischen Union und dem deutschen Gesetzgeber unter-
schiedliche Rechtsetzungsgewalten, so dass Art. 3 Abs. 1 GG nicht anwendbar 
ist. Dieser Ansicht haben sich auch einige Instanzgerichte angeschlossen.227 Als 
Begründung wird auf die Eigenständigkeit der Unionsrechtsordnung verwiesen.228 
Durch die europäischen Verträge wurde mit der Europäischen Union ein eigen-
ständiger Hoheitsträger geschaffen, in welchem die Minister im Unionsorgan Mi-
nisterrat lediglich als Organwalter der Europäischen Union tätig werden.229 Auch 
die Tatsache, dass der Bundesgesetzgeber die deutschen Vorschriften auch für 
rein innerstaatliche Sachverhalte an das europäische Recht hätte anpassen kön-
nen, dies aber unterlassen hat, lässt nicht den Schluss zu, dass es sich um eine 
Ungleichbehandlung durch denselben Normgeber handelt.230 Denn diese Anpas-
sungsmöglichkeit besteht auch im Verhältnis von Bundesländern untereinander 
bzw. von Bund und Ländern, doch geht das Bundesverfassungsgericht hier aus-
drücklich von unterschiedlichen Rechtssetzungsgewalten aus.231 Darüber hinaus 
hat das Bundesverfassungsgericht – allerdings ohne Bezug zu Art. 3 GG – das 

224 BVerwGE 98, 298 (307 ff.).
225 Vgl. BVerfG, NJW 1990, 1033 (1033); BGHZ 108, 342 (346).
226 Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, § 23 Rn. 16; Zippelius/Würtenberger, Deut-

sches Staatsrecht,  
§ 23 Rn. 32; Bösch, Jura 2009, 91 (94); Albers, JZ 2008, 708 (713); König, AöR 1999, 591 
(599); Papier, JZ 1990, 253 (260); Fastenrath, JZ 1987, 170 (175).

227 VGH Mannheim, NJW 1996, 72 (74); OLG Hamm, NJW-RR 1992, 235 (236).
228 VGH Mannheim, NJW 1996, 72 (74); Fastenrath, JZ 1987, 170 (175); Albers, JZ 2008, 708 

(713).
229 Fastenrath, JZ 1987, 170 (175); Bösch, Jura 2009, 91 (94).
230 Ebenso Bösch, Jura 2009, 91 (94).
231 Vgl. BVerfGE 17, 319 (331); 27, 175 (179); 32, 346 (359 f.).
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Unionsrecht und das mitgliedsstaatliche Recht schon früh als zwei selbstständige 
Rechtsordnungen bezeichnet.232

Eine andere Ansicht233 geht davon aus, dass es sich bei dem nationalen und dem 
europäischen Normgeber nicht um unterschiedliche Hoheitsträger handelt. Dafür 
spreche, dass die Mitgliedstaaten bei der Gestaltung des sekundären Unionsrechts 
etwa über den Ministerrat eine Mitverantwortung trügen.234 Daneben seien auch 
bereits die Vorschriften der EU-Verträge durch das deutsche Zustimmungsgesetz 
dem deutschen Gesetzgeber zurechenbar.235 Nur wenn man dieser Auffassung 
folgte, wäre Art. 3 Abs. 1 GG vorliegend überhaupt anwendbar, so dass auf einer 
zweiten Stufe die Frage einer Rechtfertigung aufzuwerfen wäre.236 Dies soll aus 
Gründen gutachterlicher Sorgfalt nachfolgend als Hypothese unterstellt werden.

2. Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung

Nur auf der Basis der hilfsgutachtlichen Annahme, dass Art. 3 Abs. 1 GG in der 
vorliegenden Konstellation einer Inländerbenachteiligung überhaupt Anwendung 
findet237, ist folglich zu prüfen, ob die geltende Rechtslage nach dem Steuerbera-
tungsgesetz eine willkürliche Ungleichbehandlung deutscher Geprüfter Bilanz-
buchhalter gegenüber österreichischen Bilanzbuchhaltern darstellt.

a) Ungleichbehandlung

Nach der sog. „neuen Formel“ des Bundesverfassungsgerichts ist das Gleich-
heitsgrundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG verletzt, wenn eine Gruppe von Normad-
ressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten anders behandelt wird, obwohl 
zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Ge-
wicht bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen können.238

232 BVerfGE 22, 293 (296).
233 Weis, NJW 1983, 2721 (2725); Schilling, JZ 1994, 8 (10); Riese/Noll, NVwZ 2007, 516 (521); 

Hammerl, Inländerdiskriminierung, S. 180; wohl auch Kleine-Cosack, Rechtsstellung selbst-
ständiger Buchhalter und Bilanzbuchhalter im Bereich der Hilfeleistung von Steuersachen, 
S. 66, allerdings ohne Begründung.

234 Weis, NJW 1983, 2721 (2725).
235 Schilling, JZ 1994, 8 (10); Riese/Noll, NVwZ 2007, 516 (521); Hammerl, Inländerdiskriminie-

rung, S. 180.
236 Boysen, in: v. Münch/Kunig, GG, Art. 3 Rn. 98.
237 Dazu ablehnend 3. Teil C. I. 1. 
238 BVerfGE 55, 72 (88), seitdem st. Rspr. des Ersten Senats, vgl. nur BVerfGE 124, 199 (219 f.).
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Österreichischen Bilanzbuchhaltern stehen nach § 3a Abs. 1 StBerG i.V.m. § 2 
BibuG weitergehende Befugnisse zu als deutschen Geprüften Bilanzbuchhaltern, 
denn sie dürfen u.a. die Buchführung einrichten, sind zur Erstellung von Einnah-
men- und Ausgabenrechnungen und in bestimmten Grenzen auch zur Erstellung 
von Bilanzen berechtigt, und haben die Befugnis zur Umsatzsteuer-Voranmel-
dung. Die Einrichtung der Buchführung, die Erstellung von Bilanzen und Einnah-
men-Ausgabenrechnungen (in Deutschland: Einnahmen-Überschussrechnungen) 
und die Umsatzsteuer-Voranmeldung sind deutschen Geprüften Bilanzbuchhal-
tern hingegen vorenthalten. Österreichische und deutsche Bilanzbuchhalter wer-
den mithin unterschiedlich behandelt.

b) Vergleichbarkeit der Berufsgruppen

Fraglich ist jedoch, ob es sich bei deutschen Geprüften Bilanzbuchhaltern und ös-
terreichischen Bilanzbuchhaltern um im Wesentlichen gleiche Gruppen handelt.

aa) Regelung der Befugnisse in einem eigenen Berufsgesetz

Für die österreichischen Bilanzbuchhalter gibt es ein eigenes Berufsgesetz. Im 
Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG) sind die Befugnisse der Berufsangehörigen 
geregelt. Für jeden der drei von den Bilanzbuchhaltungsberufen umfassten Beru-
fe „Bilanzbuchhalter“, „Buchhalter“ und „Personalverrechner“ wird jeweils aus-
drücklich der Berechtigungsumfang normiert (§§ 2, 3, 4 BibuG). In Deutschland 
gibt es kein entsprechendes Berufsgesetz für Geprüfte Bilanzbuchhalter.239 Hier 
bestimmt sich der Berechtigungsumfang der Buchhaltungsberufe im Bereich der 
geschäftsmäßigen Hilfe in Steuersachen durch § 6 Nr. 3 und 4 StBerG anhand 
einer Negativabgrenzung zu den für steuerberatende, rechtsberatende und wirt-
schaftsprüfende Berufe vorbehaltenen Berechtigungen.

bb) Öffentliche Bestellung

Die Angehörigen der österreichischen Buchhaltungsberufe bedürfen der öffent-
lichen Bestellung durch eine Behörde, § 6 Abs. 2, 24 ff. BibuG. Dafür müssen 
nach § 7 BibuG neben dem Nachweis der erfolgreich abgelegten Fachprüfung 
und einer mindestens dreijährigen fachberuflichen Tätigkeit im Rechnungswesen 
(§ 7 Abs. 2 Nr. 1 BibuG) u.a. auch die volle Handlungsfähigkeit des Berufsan-
gehörigen, seine besondere Vertrauenswürdigkeit und geordnete wirtschaftliche 

239 De lege ferenda gefordert von Hundt/Jana, BC 2012, 295 (299).
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Verhältnisse gegeben sein. Gemäß § 8 BibuG ist die besondere Vertrauenswür-
digkeit nicht gegeben, wenn der Berufsbewerber von einem Gericht (oder im 
Falle eines vorsätzlichen Finanzvergehens von einer Finanzstrafbehörde) wegen 
einer vorsätzlich begangenen strafbaren Handlung zu einer mehr als dreimonati-
gen Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen verurteilt 
worden ist. Gleiches gilt, wenn er wegen einer mit Bereicherungsvorsatz began-
genen strafbaren Handlung oder wegen eines Finanzvergehens verurteilt worden 
und diese Verurteilung noch nicht getilgt bzw. die Auskunft darüber nicht nach 
den Vorschriften des Tilgungsgesetzes240 beschränkt ist. Geordnete Verhältnisse 
werden nach § 9 BibuG verneint, wenn über das Vermögen des Berufsbewerbers 
der Konkurs anhängig ist und der Zeitraum der Einsichtgewährung in die In-
solvenzdatei nicht abgelaufen ist, sofern nicht der Konkurs durch vollständige 
Erfüllung eines Sanierungsplanes aufgehoben worden ist (Nr. 1) oder über das 
Vermögen des Berufsbewerbers innerhalb der letzten zehn Jahre zweimal rechts-
kräftig ein Sanierungsverfahren eröffnet worden ist und mittlerweile nicht sämt-
liche diesem Verfahren zugrunde liegenden Verbindlichkeiten nachgelassen oder 
beglichen worden sind (Nr. 2). Geordnete wirtschaftliche Verhältnisse sind auch 
nicht gegeben, wenn gegen den Berufsbewerber ein Insolvenzverfahren mangels 
kostendeckenden Vermögens nicht eröffnet oder aufgehoben worden ist und die 
Überschuldung nicht beseitigt wurde und der Zeitraum der Einsichtgewährung in 
die Insolvenzdatei nicht abgelaufen ist (Nr. 3).

Demgegenüber bedürfen deutsche Geprüfte Bilanzbuchhalter keiner öffentlichen 
Bestellung. Sie legen ihre Fortbildungsprüfung nach Maßgabe der BibuchhFPrV 
vor der zuständigen Industrie- und Handelskammer (IHK) ab und dürfen dann, 
ohne den Nachweis weiterer Voraussetzungen ihre Tätigkeit aufnehmen. Sie müs-
sen zuvor keine Auskunft über etwaige Verurteilungen oder ihre wirtschaftlichen 
Verhältnisse leisten.

240 Bundesgesetz vom 15.02.1972 über die Tilgung von Verurteilungen und die Beschränkung 
der Auskunft – Tilgungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 68/1972, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.08.2012 (BGBl. I Nr. 87/2012). Mit dem Tilgungsgesetz wird zur Verbesserung der Reso-
zialisierungschancen die Auskunft über erfolgte Verurteilungen beschränkt. In Deutschland ist 
Entsprechendes geregelt im Bundeszentralregistergesetz (Gesetz über das Zentralregister und 
das Erziehungsregister – BZRG) vom 21.09.1984 (BGBl. I 1984, S. 1229), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2732).
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cc) Fachprüfung

Betrachtet man die Regelungen über die Fachprüfung für Bilanzbuchhalter in Ös-
terreich241 und die über die Fortbildungsprüfung zum Geprüften Bilanzbuchhalter 
in Deutschland242, so zeigt sich, dass die qualitativen Anforderungen weitgehend 
vergleichbar sind. Die aus zwei Klausuren und einem mündlichen Prüfungsteil 
bestehende Fachprüfung mit einer Gesamtprüfungsdauer zwischen zehn und elf 
Stunden243, die Bilanzbuchhalter in Österreich ablegen müssen, umfasst u.a. die 
Einrichtung der Buchführung, die Anfertigung von Bilanzen und Kenntnisse 
über die buchhalterische Bedeutung einschlägiger Rechtsvorschriften (vgl. näher 
§ 15 Abs. 2, § 16 BibuG). Auch die aus insgesamt drei schriftlichen Aufsichts-
arbeiten und einem mündlichen Prüfungsteil (Präsentation von 15 Minuten mit 
anschließendem Fachgespräch von 30 Minuten) bestehende Prüfung zum Ge-
prüften Bilanzbuchhalter in Deutschland244 mit einer Gesamtprüfungsdauer von 
durchschnittlich 9 Stunden245 umfasst u.a. Aufbau, Einrichtung und Pflege von 
Kontenplänen, die Erstellung von Bilanzen sowie die Kenntnis und Anwendung 
der einschlägigen gesetzlichen und untergesetzlichen Vorschriften (vgl. näher § 7 
BibuchhFPrV). Bei qualitativ vergleichbaren Prüfungsanforderungen246 war die 
Fachprüfung in Österreich bis zum Jahreswechsel 2014 noch vor einer speziell 
hierfür gegründeten staatlichen Behörde, der Paritätischen Kommission Bilanz-
buchhaltungsberufe, abzulegen, seit dem 01.01.2014 hat die Wirtschaftskammer 
Österreich (früher: Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft), eine Körper-
schaft des Öffentlichen Rechts, die Behördenfunktion der Paritätischen Kommis-
sion übernommen.247 In Deutschland wird die Prüfung von den Industrie- und 
Handelskammern, also ebenfalls von Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
abgenommen.

241 Gemäß §§ 14 ff. BibuG.
242 Gemäß der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss Geprüfter 

Bilanzbuchhalter und Geprüfte Bilanzbuchhalterin (Bilanzbuchhalterprüfungsverordnung – 
BibuchhFPrV) vom 26.10.2015 (BGBl. I S. 1819).

243 Vgl. § 15 Abs. 3, 5 BibuG.
244 Vgl. §§ 5, 6 Abs. 4-6 BibuchhFPrV.
245 §§ 5 Abs. 2 u 3, § 6 Abs. 5 S. 4, Abs. 6 S. 3 BibuchhFPrV. 
246 Auch Hundt/Jana, BC 2012, 295 (297) stellen fest, dass sich die Prüfungsthemen ähneln.
247 Vgl. § 12 BibuG i.V.m. §§ 350 bis 250 der österreichischen Gewerbeordnung (BGBl. 

Nr. 194/1994, zul. geänd. d. G. vom 12.07.2018, BGBl. Nr. 45/2018): übertragener Wirkungs-
bereich der Meisterprüfungsstellen der Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft). Zu 
den Gründen der Übertragung vgl. den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Industrie 
über den Antrag 2308/A betreffend das Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 – BibuG 2014, vom 
04.06.2013, S. 1.
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dd) Berufspflichten

Im österreichischen Bilanzbuchhaltungsgesetz ist eine Vielzahl von Berufspflich-
ten geregelt, die für den Status der Berufsangehörigen prägend sind.

aaa) Allgemeiner Grundsatz

Die nach dem Bilanzbuchhaltungsgesetz Berufsberechtigten sind verpflichtet, 
ihren Beruf gewissenhaft, sorgfältig, eigenverantwortlich und unabhängig auszu-
üben, § 33 Abs. 1 BibuG. Die Regelung entspricht derjenigen für österreichische 
Steuerberater, vgl. § 71 Abs. 1 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (WTBG)248.

Der Grundsatz der Unabhängigkeit sichert die berufliche Entscheidungsfreiheit 
der Berufsangehörigen. Sie sollen in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht 
unabhängig gegenüber jedermann tätig werden, insbesondere auch gegenüber 
dem Auftraggeber, der Finanzverwaltung, ihren Mitarbeitern und sonstigen Per-
sonen, mit denen sie zum Beispiel durch kapitalmäßige Verflechtungen verbun-
den sind.249 Demgegenüber fordert der Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit 
von dem Berufsangehörigen, sich sein Urteil selbst zu bilden und Entscheidungen 
selbst zu treffen250 (vgl. ebenso § 3 Abs. 1 S. 2 BOStB251 für deutsche Steuerbe-
rater). Er darf nicht an Weisungen gebunden sein, die ihm, etwa als Angestellter, 
die Freiheit zu pflichtgemäßem Handeln nehmen (vgl. § 60 Abs. 2 StBerG für 
deutsche Steuerberater). Der Grundsatz der Gewissenhaftigkeit erlegt es den ein-
zelnen Berufsträgern schließlich auf, bei der Annahme und Durchführung eines 
Auftrages die gesetzlichen Bestimmungen und fachlichen Regeln zu beachten 
und nach ihrem Gewissen zu handeln.252 Dies beinhaltet u.a. auch die Pflicht, sich 
regelmäßig fortzubilden und eine ordnungsgemäße Büroorganisation vorzuhal-

248 Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 
– WTBG 2017) vom 15.09.2017 (BGBl I 137/17), geänd. d. G. vom 17.05.2018 (BGBl. I 
Nr. 32/2018).

249 Vgl. entsprechend für die Berufsgruppe der Steuerberater Koslowski, StBerG, § 57 Rn. 8 ff.; 
Maxl, in: Kuhls u.a., StBerG, § 57 Rn. 45 ff.

250 Vgl. § 3 Abs. 1 der auf Basis des § 34 BibuG erlassenen Verordnung des Präsidenten der Wirt-
schaftskammer Österreich über die Ausübung der Bilanzbuchhaltungsberufe (Bilanzbuchhal-
tungsberufe-Ausübungsrichtlinie 2014 – BB-AR 2014) vom 03.02.2014, abrufbar im Internet 
unter:
https://www.wko.at/site/bilanzbuchhaltung/ausuebungsrichtlinie-fuer-bilanzbuchhaltungsberufe.html.

251 Satzung über die Rechte und Pflichten bei der Ausübung der Berufe der Steuerberater und der 
Steuerbevollmächtigten – Berufsordnung – BOStB, vom 08.09.2010, DStR 2010, S. 2659. 

252 Vgl. Koslowski, StBerG, § 57 Rn. 40 ff. zum deutschen Recht.
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ten.253 Diese Fortbildungspflicht ergibt sich für österreichische Bilanzbuchhalter 
aus § 33 Abs. 3 BibuG und wird in den §§ 10 bis 12 der Bilanzbuchhaltungsbe-
rufeausübungsrichtlinie254 hinsichtlich der Anzahl und Dauer der Lehreinheiten 
sowie mit Blick auf den Nachweis und die Überprüfung der Teilnahme näher 
ausgestaltet.

Ähnliche allgemeine Berufspflichten zur gewissenhaften, sorgfältigen, eigenver-
antwortlichen und unabhängigen Berufsausübung sind mit dem Bestehen der be-
ruflichen Fortbildungsprüfung zum Geprüften Bilanzbuchhalter nicht verbunden.

bbb) Verschwiegenheitsverpflichtung

Angehörige der österreichischen Buchhaltungsberufe sind gemäß § 39 BibuG 
zur Verschwiegenheit über die ihnen anvertrauten Angelegenheiten verpflichtet. 
Die Regelung entspricht nahezu wortgleich derjenigen für österreichische Steuer-
berater, vgl. § 80 WTBG. Demgegenüber unterliegen deutsche Geprüfte Buch-
halter insoweit keiner gesetzlich normierten Verschwiegenheitspflicht. Sie sind 
bei selbstständigem Tätigwerden als Unternehmer zwar grundsätzlich auch dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)255 unterworfen. Dessen Maßgaben reichen 
aber bei Weitem nicht an die Gewährleistungen heran, die ein berufsständisches 
Verschwiegenheitsgebot, das sich bspw. auch in ein Zeugnisverweigerungsrecht 
in gerichtlichen und behördlichen Verfahren verlängern kann256, umfasst.

Die Verschwiegenheitspflicht gilt vor dem Hintergrund des Steuergeheimnisses 
und der für die korrekte Beratung erforderlichen umfangreichen Kenntnisse des 
Berufsangehörigen über die wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse des 
Auftraggebers als besonders bedeutsame Berufspflicht der steuerberatenden Be-
rufe, mit der erst das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Steuerberatendem 
und Auftraggeber ermöglicht wird.257

253 Vgl. Maxl, in: Kuhls u.a., StBerG, § 57 Rn. 124, 128 ff. zum deutschen Recht.
254 Vgl. den Nachweis in Fn. 250.
255 Bundesdatenschutzgesetz – BDSG in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.07.2017 

(BGBl. I S. 2097). 
256 Vgl. dazu nachfolgend den Abschnitt C. I. 2. b. dd. ccc).
257 Koslowski, in: Beck´sches Steuerberater-Handbuch 2013/2014, Abschn. W Rn. 280; Koslow-

ski, StBerG, § 57 Rn. 57 m.w.N.; Maxl, in: Kuhls, StBerG, § 57 Rn. 163. 
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ccc) Zeugnisverweigerungsrecht

Aus der Verschwiegenheitspflicht österreichischer Bilanzbuchhalter resultiert 
auch ein Zeugnisverweigerungsrecht in behördlichen und gerichtlichen Verfah-
ren. In § 39 Abs. 3 BibuG i.V.m. § 80 Abs. 3 WTBG heißt es, dass der Berufs-
berechtigte „in Ansehung dessen, was ihm in Ausübung seines Berufes bekannt 
geworden ist, von der Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeugnisses, zur Ein-
sichtgewährung in Geschäftspapiere oder zur Erteilung von Auskünften im Ver-
waltungs-, Abgaben-, Zivil- und Strafverfahren nach Maßgabe der Verwaltungs- 
und Abgabenverfahrensgesetze sowie der Zivil- und Strafprozessordnung befreit 
ist.“ Im Abgabeverfahren vor den Finanzbehörden stehen den österreichischen 
Bilanzbuchhaltern die gleichen Rechte wie einem Rechtsanwalt zu (§ 39 Abs. 3 
lt. Hs. BibuG). Rechtsanwälte haben nach § 9 Abs. 2 der österreichischen Rechts-
anwaltsordnung (RAO)258 in gerichtlichen und sonstigen behördlichen Verfahren 
nach Maßgabe der verfahrensrechtlichen Vorschriften das Recht auf Verschwie-
genheit. Dieses Recht darf nicht durch gerichtliche oder sonstige behördliche 
Maßnahmen, insbesondere nicht durch Vernehmung von Hilfskräften des Rechts-
anwalts oder dadurch, dass die Herausgabe von Schriftstücken, Bild-, Ton- oder 
Datenträgern aufgetragen wird oder diese beschlagnahmt werden, umgangen 
werden (§ 9 Abs. 3 RAO).

Auf ein solches Zeugnisverweigerungsrecht können sich deutsche Geprüfte Bi-
lanzbuchhalter nicht einmal ansatzweise berufen.

ddd) Berufshaftpflichtversicherung

Die Berufsträger österreichischer Buchhaltungsberufe sind verpflichtet, für Schä-
den aus ihrer Tätigkeit eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung abzu-
schließen und für die gesamte Dauer des Bestehens ihrer Berufsberechtigung 
aufrechtzuerhalten, § 10 Abs. 1 BibuG. Die Versicherungssumme dieser Versi-
cherung darf gemäß § 10 Abs. 3 S. 1 BibuG nicht geringer sein als 76.673 Euro 
für jeden einzelnen Versicherungsfall. Diese Regelung entspricht derjenigen, die 
für österreichische Steuerberater gilt, vgl. § 11 WTBG.

Auch eine entsprechende Haftpflichtversicherungspflicht besteht für deutsche 
Geprüfte Bilanzbuchhalter nicht.

258 Österreichische Rechtsanwaltsordnung – RAO, vom 15.07.1868 (BGBl. I Nr. 96/1868), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 17.05.2018 (BGBl. I Nr. 32/2018). 
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eee) Fortbildungspflicht

Die Angehörigen der Buchhaltungsberufe in Österreich sind nach § 33 Abs. 3 
BibuG i.V.m. den §§ 10 bis 12 der Bilanzbuchhaltungsberufeausübungsrichtli-
nie259 verpflichtet, Fortbildungsveranstaltungen hinsichtlich der neuesten berufs-
einschlägigen Entwicklungen zum Zweck der Vertiefung ihrer fachlichen Kennt-
nisse in einem jährlichen Ausmaß von mindestens 30 Lehreinheiten zu besuchen. 
Wie eingangs dieses Abschnitts erläutert,260 steht die Fortbildungspflicht in en-
gem Zusammenhang mit der Pflicht zu einer gewissenhaften Berufsausübung.

Eine entsprechende gesetzlich vorgesehene Fortbildungspflicht für Buchhal-
tungsberufe in Deutschland existiert demgegenüber nicht.

fff) Zusätzliche Berufspflichten nach anderen Gesetzen

Zusätzlich zu den im Bilanzbuchhaltungsgesetz geregelten Pflichten unterliegen 
die Berufsangehörigen weiteren Ausübungs- und Standesregeln nach näherer 
Maßgabe des § 69 GewO 1994261 (vgl. § 62 S. 1 BibuG). Beruft sich ein Bilanz-
buchhalter im beruflichen Verkehr gegenüber den Abgabebehörden des Bundes 
fälschlich auf eine ihm erteilte Bevollmächtigung, greifen zudem die auch für 
österreichische Steuerberater geltenden disziplinarrechtlichen Bestimmungen des 
österreichischen WTBG262 (§§ 126 ff.) ein, vgl. § 62 S. 2 BibuG.

ee) Sanktion von Berufspflichtverletzungen

Werden durch die österreichischen Bilanzbuchhalter Berufspflichten verletzt, 
greifen ordnungsrechtliche Sanktionsnormen ein, vermittels derer Geldstrafen 
bis zu 20.000 Euro verhängt werden können, § 61 BibuG. Auch diese Regelung 
entspricht wiederum einer für österreichische Steuerberater geltenden Sanktions-
norm, vgl. § 124 WTBG.

Mangels entsprechender Berufspflichten bestehen auch keine besonderen Rechts-
normen, die Berufspflichtverletzungen deutscher Geprüfter Bilanzbuchhalter mit 
Geldstrafen oder Beldbußen sanktionieren.

259 Vgl. den Nachweis in Fn. 250.
260 Vgl. 3. Teil Abschnitt C. I. 2. b) dd. aaa).
261 Vgl. den Nachweis in Fn. 247.
262 Vgl. den Nachweis in Fn. 248.
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ff) Berufsaufsicht

Überwacht wird die Einhaltung der Berufspflichten durch die Wirtschaftskammer 
Österreich (WKO); sie übt die Berufsaufsicht über die österreichischen Bilanz-
buchhaltungsberufe aus.263 Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen ist die Be-
rufsaufsicht zur Suspendierung (§ 53 BibuG) oder zum Widerruf der öffentlichen 
Bestellung (§ 57 BibuG) der Bilanzbuchhalter verpflichtet.

Eine vergleichbare Aufsichtsbehörde gibt es für die Geprüften Bilanzbuchhalter 
in Deutschland nicht. Über sie wird keine gesonderte Form der Berufsaufsicht 
ausgeübt.

gg) Kammermitgliedschaft

Die vor der Zusammenfassung zum einheitlichen Beruf des Bilanzbuchhalters 
durch das Bilanzbuchhaltergesetz mit Wirkung zum 1. Januar 2007 noch ge-
trennten österreichischen Buchhaltungsberufe „Gewerblicher Buchhalter“ und 
„Selbstständiger Buchhalter“264 waren zunächst Mitglieder in unterschiedlichen 
Kammern. Der gewerbliche Buchhalter gehörte einer der in den neun österrei-
chischen Ländern gebildeten Wirtschaftskammern an, bei denen aufgrund des 
österreichischen Wirtschaftskammergesetzes – vergleichbar mit den deutschen 
Industrie- und Handelskammern – alle gewerblich tätigen Wirtschaftstreibenden 
(Gewerbe, Handwerk, Industrie, Handel, Versicherungen etc.) Mitglieder sind. 
Mittlerweise sind die durch das Bilanzbuchhaltungsgesetz ebenfalls neu geschaf-
fenen Berufsbilder des Buchhalters und des Personalverrechners Pflichtmitglie-
der in den österreichischen Wirtschaftskammern.

Abweichend hiervon war der früher unter der Bezeichnung „Selbstständiger 
Buchhalter“ firmierende Berufsträger als Inhaber eines Freien Berufs Pflichtmit-
glied in der Kammer der Wirtschaftstreuhänder, der ansonsten noch Steuerbera-
ter, Buchprüfer und Wirtschaftsprüfer angehören. Dies war folgerichtig, da sich 
auch seine Berufsrechte- und Pflichten nach dem österreichischen Wirtschafts-
treuhandberufsgesetz (WTBG) richteten. Mit der Schaffung des neuen Berufs-
bildes des Bilanzbuchhalters wurde bestimmt, dass ehemalige Selbstständige 

263 Hierzu wurde mit Wirkung ab dem 01.01.2014 die Behördenkompetenz der aufgelösten 
Paritätischen Kommission Bilanzbuchhaltungsberufe auf sie übertragen, vgl. Bericht des 
Ausschusses für Wirtschaft und Industrie über den Antrag 2308/A betreffend das Bilanzbuch-
haltungsgesetz 2014 – BibuG 2014, vom 04.06.2013, S. 2 f.

264 Dazu oben 3. Teil A. II. 
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Buchhalter, die die fachqualifikatorischen Voraussetzungen zur Aufnahme des 
Bilanzbuchhalter-Berufs nicht erfüllen (was im Wesentlichen auf die früheren ge-
werblichen Buchhalter zutraf), nach einem Jahr aus der Kammer der Wirtschafts-
treuhänder auszuscheiden haben und Aufnahme in einer der Wirtschaftskammern 
finden. Die Bilanzbuchhalter nach neuem Recht hatten hingegen zunächst das 
Recht zur Wahl ihrer Kammerzugehörigkeit, doch hat der österreichische Gesetz-
geber mit einer Novelle zum BibuG und zum WTBG265 die Rechtslage dahin-
gehend verändert, dass seit dem 01.01.2013 nunmehr alle österreichischen Bi-
lanzbuchhaltungsberufe (also: Bilanzbuchhalter, Buchhalter, Personalverrechner) 
Mitglieder der Wirtschaftskammern in jenem Bundesland werden, in dem sich 
der berufliche Sitz oder eine Zweigstelle befindet.266 Motive für diese Zuordnung 
sind den Parlamentaria267 nicht zu entnehmen.

Die deutschen Geprüften Bilanzbuchhalter sind als Gewerbetreibende Mitglieder 
der Industrie- und Handelskammern in Deutschland.

hh) Zwischenergebnis zur Vergleichbarkeit der Berufsgruppen

Nach dem Vorstehenden wird deutlich, dass es sich bei dem Beruf der deutschen 
Geprüften Bilanzbuchhalter nicht um denselben Beruf handelt wie bei dem der 
österreichischen Bilanzbuchhalter. Die Berufsbilder sind zu verschieden.

Zwar sind die Inhalte der Ausbildung zum österreichischen Bilanzbuchhalter 
und die der Fortbildungsprüfung zum Geprüften Bilanzbuchhalter in Deutsch-
land einander sehr ähnlich, die Qualifikationen also annähernd vergleichbar. Die 
österreichischen Bilanzbuchhalter sind aber – wie es auch für die Freien Berufe 
in Deutschland üblich ist – in ein umfassendes Geflecht aus Berufspflichten ein-
gebunden, das berufsrechtlich überwacht wird. Verletzungen dieser Berufspflich-
ten können sanktioniert werden. Um ihren Beruf ausüben zu dürfen, müssen sie 
sich öffentlich bestellen lassen, was neben dem Befähigungsnachweis durch die 

265 Vgl. Art. 2 Nr. 22 des „Bundesgesetz, mit dem das Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, das 
Bilanzbuchhaltungsgesetz und die Gewerbeordnung 1994 geändert werden“ vom 24.04.2012 
(BGBl. I Nr. 32/2012) .

266 Vgl. § 66 BiBuG.
267 Gesetzentwurf (Initiativantrag der Abg. Steindl, Matznetter und Kollegen) vom 08.03.2012, 

Dok.-Nr.1870/A XXIV. GP; Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Industrie vom 
20.03.2012, Dok.-Nr. 1713 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des National-
rates XXIV. GP; Bericht des Wirtschaftsausschusses des Bundesrates vom 11.04.2012, Dok.-
Nr. 8698 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates. 
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bestandene Fachprüfung auch das Vorliegen weiterer persönlicher Voraussetzun-
gen erfordert. Flankiert werden diese Regelungen, ebenfalls vergleichbar mit dem 
Berufsrecht der Freien Berufe, durch Fortbildungs- und Verschwiegenheitsver-
pflichtungen, Zeugnisverweigerungs-rechte und die Pflicht zum Abschluss einer 
Berufshaftpflichtversicherung. Der die Dienste eines österreichischen Bilanz-
buchhalters in Anspruch nehmende Dienstleistungsempfänger wird mithin durch 
zahlreiche Regelungen vor möglichen Fehlern bei der Dienstleistungserbringung 
geschützt. Aus diesem Grund dürfen die österreichischen Bilanzbuchhalter ih-
rem Beruf mit allen ihre Ausbildung umfassenden Tätigkeiten auch selbststän-
dig nachgehen. Deutsche Geprüfte Bilanzbuchhalter sind hingegen nicht in ein 
solches Geflecht aus Zulassungsnotwedigkeiten, Berufspflichten und beruflicher 
Überwachung eingebunden, wie es für die österreichischen Bilanzbuchhalter be-
steht.

Demgegenüber dürfen Deutsche Geprüfte Bilanzbuchhalter das Spektrum des 
ihre Ausbildung umfassenden Prüfkanons hingegen nur im Angestelltenverhält-
nis ausüben. Denn ein der österreichischen Rechtslage entsprechendes, den rat-
suchenden Dienstleistungsempfänger schützendes Geflecht aus berufsrechtlichen 
Regeln existiert für deutsche Geprüfte Bilanzbuchhalter nicht. Wenn sie selbst-
ständig tätig werden wollen, ist ihnen das im Bereich der Hilfe in Steuersachen 
nur in dem vom Vorbehalt zugunsten der steuerberatenden, rechtsberatenden und 
wirtschaftsprüfenden Berufe ausgenommenen Umfang des § 6 Nr. 3 und Nr. 4 
StBerG erlaubt.

Damit wird deutlich, dass die Berufsbilder des Geprüften Bilanzbuchhalters in 
Deutschland und des Bilanzbuchhalters in Österreich, was die berufsrechtlichen 
Pflichten und die Beaufsichtigung ihrer Einhaltung betrifft, trotz einer ähnli-
chen Berufsbezeichnung sehr unterschiedlich ausgeprägt und geregelt sind.268 In 
Deutschland ist der Beruf des Geprüften Bilanzbuchhalters eher angelehnt an 
kaufmännisch-gewerbliche Berufe, die im Angestelltenverhältnis ausgeübt wer-
den, in Österreich ist er hingegen normativ ganz offensichtlich angelehnt an den 
Freien Beruf des Steuerberaters (bis hin zu wortgleich formulierten Berufspflich-
ten)269 – ohne hingegen selber ein Freier Beruf zu sein. Die vor 2014 gelten-
de Bestimmung des § 1 Abs. 3 BibuG a.F.: „Bilanzbuchhaltungsberufe gemäß 

268 Das marginalisieren Hundt/Jana, BC 2012, 295 ff., wenn sie nur die Prüfungsanforderungen 
vergleichen und daraus ihre Forderung nach Gleichstellung ableiten.

269 So auch Bock, BC 2014, 268 (269): BibuG stellt Bilanzbuchhalter „auf eine ähnliche Stufe 
wie die speziellen Berufsgesetze der Freien Berufe“.
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Abs. 1 sind weder Gewerbe, noch freie Berufe“ ist mit der Neufassung gestrichen 
worden. Eine ausführliche Begründung hierzu findet sich – soweit ersichtlich – in 
den Parlamentaria270 nicht, doch dürfte sich auch ohne gesetzliche Klarstellung 
an der Zuordnung nichts geändert haben. Unabhängig davon sind österreichische 
Bilanzbuchhalter aber in wesentlichen Punkten sachlich nicht mit den deutschen 
Geprüften Bilanzbuchhaltern vergleichbar. Das Steuerberatungsgesetz behandelt 
mithin nicht wesentlich Gleiches ungleich.

Selbst wenn man die Anwendbarkeit des Art. 3 Abs. 1 GG entgegen der hier ver-
tretenen Auffassung271 hilfsgutachtlich unterstellt, kann mangels Vergleichbarkeit 
der Bezugsobjekte folglich ein Verstoß gegen den Allgemeinen Gleichheitssatz 
des Art. 3 Abs. 1 GG nicht festgestellt werden.

c) Hypothetische Erwägung: Rechtfertigung durch sachliche 
Unterschiede

Doppelt hilfsweise, also bei Unterstellung einer Anwendbarkeit des Art. 3 Abs. 1 
GG und auf Basis der weiteren hypothetischen Annahme, die beiden Berufs-
gruppen seien vergleichbar, soll vorsorglich aber auch kurz noch der Frage 
nachgegangen werden, ob die Ungleichbehandlung von deutschen Geprüften 
Bilanzbuchhaltern und österreichischen Bilanzbuchhaltern durch das Steuerbe-
ratungsgesetz in diesem Falle nicht sogar gerechtfertigt wäre. Das wäre der Fall, 
wenn die Ungleichbehandlung nicht willkürlich erfolgte, sondern wenn zwischen 
beiden Gruppen Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, 
dass sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen können.272

Wie vorstehend erläutert, unterliegen österreichische Bilanzbuchhalter einem 
ausdifferenzierten Berufsrecht. Sie sind umfassenden Berufspflichten unterwor-
fen, deren Einhaltung von einer staatlichen Behörde überwacht wird und deren 
Nicht-Einhaltung von dieser ggf. auch sanktioniert werden kann. Zu diesen Be-
rufspflichten zählen u.a. eine Haftpflichtversicherungs-Pflicht, eine Verschwie-

270 Vgl. Initiativantrag der Abg. Steindl, Matznetter und Kollegen vom 23.05.2013, XXIV GP-
Nr. 2308/A, abrufbar unter https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/A/A_02308/
imfname_305679.pdf; Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Industrie vom 06.04.2013, 
Nr. 2392 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXIV. GP; Be-
richt des Wirtschaftsausschusses des Bundesrates vom 25.06.2013, Nr. 9033 der Beilagen zu 
den Stenographischen Protokollen des Bundesrates. 

271 Dazu oben Dritter Teil C. I. 1.
272 BVerfGE 55, 72 (88); 124, 199 (219 f.), st. Rspr. des Ersten Senats. 
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genheitspflicht, die auch ein weitreichendes Zeugnisverweigerungsrecht in be-
hördlichen und gerichtlichen Verfahren umfasst, sowie die Pflicht, sich beständig 
fortzubilden. Der hinter diesen Berufspflichten stehende Zweck ist der Schutz der 
Dienstleistungsempfänger vor fehlerhafter Beratung. Alle diese Regelungen für 
die Bilanzbuchhalter in Österreich sind stark an die Regelungen angelehnt, die für 
österreichische Steuerberater gelten. Teilweise sind sie sogar wortlautidentisch 
formuliert. Wie Steuerberater sind Bilanzbuchhalter in Österreich verpflichtet, 
ihren Beruf eigenverantwortlich und unabhängig auszuüben. Das schließt ein Tä-
tigwerden im Angestelltenverhältnis nicht aus (vgl. bspw. § 11 Abs. 2 BibuG), 
macht aber, wie auch die umfassend normierten Berufspflichten, deutlich, dass 
der Beruf des Bilanzbuchhalters in Österreich eher auf eine selbstständige und 
unabhängige, denn auf eine abhängige Ausübung als Angestellter ausgerichtet ist.

Anderes gilt für den Bilanzbuchhaltungsberuf in Deutschland. Wie erläutert, fehlt 
es für Geprüfte Bilanzbuchhalter in Deutschland an einem eigenen Berufsrecht 
und entsprechend an einer berufsrechtlichen Aufsicht. Dienstleistungsempfän-
ger, die die Dienste von selbstständigen deutschen Geprüften Bilanzbuchhaltern 
in Anspruch nehmen, sind mithin weniger vor den Folgen von Fehlern bei der 
Dienstleistungserbringung geschützt als wenn sie dieselben Dienste durch einen 
Steuerberater oder einen österreichischen Bilanzbuchhalter in Anspruch nehmen. 
Die Tätigkeit deutscher Geprüfter Bilanzbuchhalter ist anders als die der österrei-
chischen Kollegen vorrangig nicht auf selbstständige Berufsausübung ausgerich-
tet, sondern vielmehr auf das Tätigwerden im Rahmen eines Angestelltenverhält-
nisses. Angestellte Geprüfte Bilanzbuchhalter verfügen in Deutschland über die 
in Rede stehenden Befugnisse zur Einrichtung der Buchhaltung, zur Erstellung 
von Bilanzen, zur Durchführung vorbereitender Abschlussarbeiten, zur Erstel-
lung von Einnahmen-Überschussrechnungen und zur Umsatzsteuer-Voranmel-
dung. Denn §§ 3, 4 i.V.m. § 5 StBerG schließt sie nur von der geschäftsmäßigen 
Hilfe in Steuersachen aus. Die Befugnis zur Hilfe in Steuersachen und damit die 
von ihr umfassten, hier in Rede stehenden Tätigkeiten sind also nur solchen deut-
schen Geprüften Bilanzbuchhaltern verwehrt, die ihre Tätigkeit selbstständig aus-
üben wollen. Den Inhalten der Prüfungsordnung für die Prüfung zum Geprüften 
Bilanzbuchhalter entsprechend, sind deutsche Geprüfte Bilanzbuchhalter zwar 
für die in Rede stehenden Tätigkeiten grundsätzlich qualifiziert. Sie dürfen diese 
Tätigkeiten aber nur im abhängigen Angestelltenverhältnis ausüben und nicht als 
Selbstständige. Denn dazu fehlen Mechanismen und Strukturen, die, wie eine 
berufsrechtliche Aufsicht, die Allgemeinheit vor Fehlern bei der Berufsausübung 
schützen würden.
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Ein Unternehmer, der einen deutschen Geprüften Bilanzbuchhalter als Ange-
stellten einstellt und von ihm die in Rede stehenden Tätigkeiten ausführen lässt, 
nimmt dieses Risiko bewusst in Kauf. Der angestellte Geprüfte Bilanzbuchhalter, 
dessen Dienste er sich bedient, ist damit allein seiner Risikosphäre zuzuordnen, 
ebenso als wenn er die Tätigkeiten in eigener Person vornehmen würde. In die-
sem Fall ist ein geringeres Schutzniveau hinnehmbar. Etwas völlig anderes gilt 
indes, wenn der Geprüfte Bilanzbuchhalter seine Dienstleistungen am Dienstleis-
tungsmarkt der Allgemeinheit anbietet, welche keine Kenntnis über das Fehlen 
der berufsrechtlichen Schutzmechanismen hat.

Angesichts dieser deutlich unterschiedlichen Verpflichtungen und den damit ver-
bundenen unterschiedlichen Schutzeinrichtungen für die Dienstleistungsempfän-
ger lassen sich zwischen den beiden in Rede stehenden Berufen Unterschiede von 
solcher Art und solchem Gewicht identifizieren, dass sie die ungleiche Behand-
lung durch das Steuerberatungsgesetz rechtfertigen.273 Damit wäre selbst unter 
Zugrundelegung einer doppelt hypothetischen Annahme – wenn man Art. 3 GG 
trotz unterschiedlicher Normgeber für anwendbar hält und entgegen dem unter 
1. b) hh) gefundenen Ergebnis fingiert, es lägen vergleichbare Gruppen vor – die 
Ungleichbehandlung von österreichischen Bilanzbuchhaltern und den deutschen 
Geprüften Bilanzbuchhaltern gerechtfertigt.

3. Ergebnis zur Prüfung anhand des allgemeinen Gleichheitssatzes

In der hier gegebenen Konstellation einer Inländerdiskriminierung ist Art. 3 
Abs. 1 GG nicht anwendbar. Aber selbst wenn man eine Anwendbarkeit unter-
stellt, wird der Allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG durch die Un-
gleichbehandlung von österreichischen Bilanzbuchhaltern und deutschen Geprüf-
ten Bilanzbuchhaltern nicht verletzt.

II. Berufsfreiheit, Art. 12 GG

Losgelöst vom Gesichtspunkt der Inländerdiskriminierung könnte der Ausschluss 
der Geprüften Bilanzbuchhalter von der Wahrnehmung bestimmter Vorbehalts-
aufgaben aber auch gegen das Grundrecht der Berufsfreiheit, Art. 12 GG, versto-
ßen. Denn Geprüfte Bilanzbuchhalter dürfen nach dem Steuerberatungsgesetz ge-
schäftsmäßig, d.h. außerhalb eines Angestelltenverhältnisses, keine Einrichtung 

273 Anderer Ansicht, allerdings ohne Begründung, Kleine-Cosack, Rechtsstellung selbstständiger 
Buchhalter und Bilanzbuchhalter im Bereich der Hilfeleistung von Steuersachen, S. 66.
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der Buchhaltung vornehmen, sie dürfen keine Bilanzen erstellen, keine vorberei-
tenden Abschlussarbeiten durchführen, keine Einnahmen-Überschussrechnung 
erstellen und sie dürfen auch keine Umsatzsteuer-Voranmeldung tätigen. Diese 
Tätigkeiten sind den in §§ 3, 4 StBerG genannten Personengruppen vorbehalten.

1. Schutzbereich und Eingriff

Die in Art. 12 Abs. 1 GG normierte Berufsfreiheit konkretisiert das Grundrecht 
der freien Entfaltung der Persönlichkeit im Bereich der individuellen Leistung 
und Existenzerhaltung274 und zielt auf eine möglichst unreglementierte berufliche 
Betätigung ab.275 Zu diesem Zweck gewährleistet Art. 12 GG ein einheitliches 
Grundrecht der Berufsfreiheit.276 Eine Abgrenzung von Berufswahl- und Berufs-
ausübungsfreiheit ist damit im Rahmen der Schutzbereichsbestimmung praktisch 
bedeutungslos geworden und bleibt nur mit Blick auf die verfassungsrechtliche 
Rechtfertigung einer Beschränkung der Berufsfreiheit weiterhin von Bedeutung.277

Die Freiheit der Berufswahl gewährleistet die Gesamtheit der mit der Berufstä-
tigkeit zusammenhängenden Modalitäten der beruflichen Tätigkeit und umfasst 
nicht nur die erstmalige Ergreifung eines Berufes, sondern auch die Wahl eines 
Zweit- oder Nebenberufes oder die Erweiterung des beruflichen Spektrums.278 
Fraglich ist nun, worauf hinsichtlich der Situation der Geprüften Bilanzbuchhal-
ter, deren Tätigkeit unstreitig den verfassungsrechtlichen Berufsbegriff279 erfüllt, 
abzustellen ist – Berufswahlaspekt oder Berufsausübungsmodalität? Ihr Interesse 
zielt auf eine Ergänzung der ihnen zur selbstständigen Ausübung erlaubten buch-
halterischen Tätigkeiten ab. Geprüfte Bilanzbuchhalter dürfen nach der geltenden 
Rechtslage selbstständig, d.h. außerhalb eines Angestelltenverhältnisses, ver-
schiedene Buchhaltungstätigkeiten anbieten. Mit Blick auf die Befugnisse öster-
reichischer Bilanzbuchhalter fordern die deutschen Geprüften Bilanzbuchhalter 
nun, dass ihnen darüber hinaus ebenfalls die bislang verwehrte Einrichtung der 

274 BVerfGE 30, 292 (334).
275 BVerfGE 34, 252 (256).
276 BVerfGE 95, 193 (214) unter Bezugnahme auf BVerfGE 92, 140 (151).
277 Mann, in: Sachs (Hrsg.), GG, Art. 12 Rn. 77; Kämmerer, in: v. Münch/Kunig (Hrsg.), GG, 

Art. 12 Rn. 25.
278 BVerfGE 21, 173 (179); 87, 287 (316); 110, 304 (321); BVerfG, Urt. v. 23.08.2013 – 1 BvR 

2912/11, juris Rn. 21; BGHZ 97, 204 (208).
279 Als Beruf im Sinne des Art. 12 GG wird jede auf eine gewisse Dauer angelegte, der Schaffung 

und Erhaltung einer Lebensgrundlage dienende Tätigkeit aufgefasst, vgl. nur BVerfGE 7, 377 
(397); 54, 301 (313); 115, 276 (300).



93

Dritter Teil: Befugniserweiterung für Geprüfte Bilanzbuchhalter?

Buchhaltung, die Erstellung von Bilanzen, die Durchführung vorbereitender Ab-
schlussarbeiten, die Erstellung von Einnahmen-Überschussrechnungen und die 
Umsatzsteuer-Voranmeldung erlaubt wird.280 Entscheidend für die Zuordnung 
dieser intendierten Tätigkeitserweiterung zu den Modalitäten Berufswahl oder 
Berufsausübung ist, ob es sich bei dieser Tätigkeitserweiterung um eine integrati-
ve Modalität des bereits ausgeübten Berufes handelt oder ob sie als Zuwahl eines 
eigenständigen Zweitberufes anzusehen ist.281 Das hängt insbesondere davon ab, 
ob die in Rede stehenden Tätigkeiten zusammengenommen selbst einen eigenen 
Beruf darstellen oder ob sie nur Teilbereiche eines umfassenderen Berufes be-
treffen.282

Die in Rede stehenden Tätigkeiten stellen nach dem Steuerberatungsgesetz einen 
bestimmten Bereich der Hilfe in Steuersachen dar. Sie sind ein Teilaspekt der 
Buchhaltung. Der Vergleich mit der Situation in Österreich zeigt, dass sie dort 
einen Teilbereich der Tätigkeiten der Bilanzbuchhalter ausmachen. Dies spräche 
dafür, vorliegend davon auszugehen, dass durch die bestehenden Beschränkun-
gen bei der Ausübung dieser Tätigkeiten durch das Steuerberatungsgesetz die 
Freiheit der Berufsausübung betroffen ist. Demgegenüber stellt das Bundesver-
fassungsgericht bei der Zuordnung bestimmter buchhalterischer Tätigkeiten zur 
Berufswahl oder zur Berufsausübung jedoch darauf ab, dass der Gesetzgeber die 
Tätigkeit dem Berufsbild der steuerberatenden Berufe zugeordnet und damit die 
Ausführung dieser Tätigkeit an die Erfüllung der Voraussetzungen des Zugangs 
zu den steuerberatenden Berufen unterworfen hat. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts handelt es sich danach um eine die Berufswahl be-
treffende Beschränkung.283

Da für Berufswahlbeschränkungen strengere Rechtfertigungsanforderungen gel-
ten als für Berufsausübungsbeschränkungen, sollen zunächst diese zum Maßstab 
für die nachfolgenden Ausführungen gemacht werden. Innerhalb der Berufswahl-
regelungen wird wiederum zwischen subjektiven und objektiven Berufszugangs-
voraussetzungen differenziert: während erstere die Berufsaufnahme von dem 

280 Vgl. dazu etwa Pruns, „Die Verfassungswidrigkeit des Verbots des Anfertigens der Umsatz-
steuervoranmeldung durch Buchhalter, geprüfte Bilanzbuchhalter und Steuerfachwirte“, 
Rechtsgutachten, erstellt im Auftrag des Bundesverbandes der Bilanzbuchhalter und Control-
ler (BVBC) e.V. vom 16.09.2015. 

281 Kämmerer, in: v. Münch/Kunig (Hrsg.), GG, Art. 12 Rn. 29: Mann, in: Sachs (Hrsg.), GG, 
Art. 12 Rn. 82.

282 BVerfGE 77, 84 (105 ff.). 
283 BVerfGE 54, 301 (314 f.); BVerfGE 59, 302 (315 f.).
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Vorliegen persönlicher Eigenschaften, Fähigkeiten oder Leistungsnachweisen ab-
hängig machen, orientieren sich letztere nicht an der persönlichen Qualifikation, 
sondern an allgemeinen Kriterien.284

Deutschen Geprüften Bilanzbuchhaltern ist die selbstständige Ausübung der in 
Rede stehenden Tätigkeiten – geschäftsmäßige Einrichtung der Buchhaltung, 
Erstellung von Bilanzen, Durchführung vorbereitender Abschlussarbeiten, Er-
stellung von Einnahmen-Überschussrechnungen und Tätigung der Umsatzsteu-
er-Voranmeldungen – verwehrt, weil sie nicht zu dem in §§ 3 bis 4 StBerG ge-
nannten Personenkreis gehören. Der dort aufgelistete Personenkreis zeichnet sich 
durch den Nachweis bestimmter beruflicher Qualifikationen285 – und daran an-
knüpfend einer besonderes Vertrauen begründenden freiberufstypischen berufs-
rechtlichen Absicherung286 – aus. Mithin handelt es sich bei dem Ausschluss von 
der Wahrnehmung der genannten Vorbehaltsaufgaben um einen Eingriff in die 
Berufsfreiheit der Geprüften Bilanzbuchhalter, der als eine subjektive Beschrän-
kung der Berufswahl zu behandeln ist.

2. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung

Fraglich ist, ob dieser Eingriff in die Berufsfreiheit verfassungsrechtlich gerecht-
fertigt ist.

a) Gesetzesvorbehalt, Art. 12 Abs. 1 S. 2 GG

Gemäß Art. 12 Abs. 1 S. 2 GG kann die Berufsausübung durch Gesetz oder auf-
grund eines Gesetzes geregelt werden. Unstreitig ist, dass sich dieser Regelungs-
vorbehalt ungeachtet seines beschränkten Wortlauts auch auf Beeinträchtigungen 
der Berufswahlfreiheit bezieht.287 Die in Art. 12 Abs. 1 S. 2 GG verankerte Rege-
lungsbefugnis setzt in ihrer ersten Variante ein Gesetz im formellen Sinne voraus. 
Das Steuerberatungsgesetz erfüllt als Parlamentsgesetz diese Anforderung.

284 Mann, in: Sachs, GG, Art. 12 Rn. 130 m.w.N.; Kämmerer, in: v. Münch/Kunig (Hrsg.), GG, 
Art. 12 Rn. 61.

285 Vgl. 1. Teil Abschnitt A. II.
286 Vgl. 1. Teil Abschnitt B. V.
287 Argument ist auch insoweit die „Einheitlichkeit des Berufsgrundrechts“, vgl. nur BVerfGE 7, 

377 (402); 54, 237 (245 f.); 102, 197 (213); 110, 304 (321); 119, 59 (78 f.).
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b) Verhältnismäßigkeit

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts stehen die aus Gründen 
des Gemeinwohls unumgänglichen Einschränkungen unter dem Gebot strikter 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit. Eingriffe in die Berufsfreiheit dürften deshalb 
nicht weiter gehen, als die sie legitimierenden öffentlichen Interessen es erfor-
dern.288 Danach wäre die Beschränkung der Berufsfreiheit der Geprüften Bilanz-
buchhalter durch die Normierung eines Vorbehalts zu Gunsten der in §§ 3 bis 4 
StBerG genannten steuerberatenden, rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden 
Berufe bei der Einrichtung der Buchhaltung, der Erstellung von Bilanzen, der 
Durchführung vorbereitender Abschlussarbeiten, der Erstellung von Einnah-
men-Überschussrechnungen und der Umsatzsteuer-Voranmeldung vorliegend 
gerechtfertigt, wenn sie einem legitimen Zweck dient, geeignet, erforderlich und 
angemessen ist.

aa) Legitimer Zweck

Durch den im Steuerberatungsgesetz geregelten Vorbehalt bei der geschäftsmäßi-
gen Hilfe in Steuersachen soll in erster Linie der Empfänger der steuerberatenden 
Leistung vor qualitativ minderwertiger Beratung durch Personen mit fehlender 
Sachkunde, Erfahrung oder persönlicher Eignung geschützt werden. Darüber hi-
naus dient die Reglementierung der geschäftsmäßigen Hilfe in Steuersachen dem 
öffentlichen Interesse an einem funktionierenden Steuersystem.289 Hierbei han-
delt es sich jeweils um dem Gemeinwohl dienende und damit legitime Zwecke.

bb) Geeignetheit

Der im Steuerberatungsgesetz vorgesehene Vorbehalt bei der geschäftsmäßigen 
Hilfe in Steuersachen zu Gunsten von fachlich qualifizierten und berufsrechtlich 
überwachten Personen ist auch geeignet, den Empfänger der steuerberatenden 
Leistung und das staatliche Steuersystem zu schützen.

cc) Erforderlichkeit

Um als Eingriff in die Berufsfreiheit gerechtfertigt zu sein, dürfte aber kein gleich 
geeignetes, milderes Mittel zur Erreichung des legitimen Zwecks verfügbar sein.

288 St. Rspr., vgl. statt vieler BVerfGE 19, 330 (337); 54, 301 (313).
289 Siehe dazu ausführlich oben, im Ersten Teil unter B.
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Der deutsche Gesetzgeber verfolgt durch die qualifikations- und damit qualitäts-
sichernden Berufszugangsschranken den Ansatz eines präventiv wirkenden Ver-
braucherschutzes.290 Ebenso wäre es möglich, den Schutzzweck durch repressi-
ve Instrumente zu verwirklichen, indem etwa ein verschärftes Haftungsrecht für 
die mangelhafte Erbringung steuerberatender Tätigkeiten vorgehalten wird. Dies 
wäre für die einzelnen Berufsträger aber nicht notwendigerweise ein milderer 
Eingriff in ihre Berufsfreiheit. Denkbar wäre weiterhin, vorwiegend auf die In-
formation des Verbrauchers zu setzen, die durch verbandlich gesicherte Zerti-
fizierungen oder durch gesetzlich geschützte, einen gewissen Ausbildungsgrad 
voraussetzende Berufsbezeichnungen erfolgen könnte.291 Hier läge aber keine 
geringere Eingriffsintensität vor, da auch die Notwendigkeit von Zertifizierungen 
oder das Ablegen von Prüfungen zur Erreichung der Erlaubnis zur Führung be-
stimmter Berufsbezeichnungen eine ähnliche Eingriffsintensität wie das Ablegen 
einer präventiven Berufsaufnahmeprüfung hätte. Der wesentliche Unterschied 
zwischen diesen unterschiedlichen Regulierungsansätzen besteht daher nur in der 
präventiven bzw. repressiven Wirkung der Instrumente.

Dem deutschen Gesetzgeber kommt aus berufsgrundrechtlicher Perspektive in-
nerhalb mehrerer, gleich geeigneter Maßnahmen ein Gestaltungsermessen zu.292 
Die Entscheidung, die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen als Vorbe-
haltsaufgabe bestimmter Freier Berufe auszugestalten, beruht auf sachlich nach-
vollziehbaren Gründen. Die wachsende Komplexität und Multifunktionalität des 
materiellen Steuerrechts, das neben fiskalisch motivierten Normen auch zahlrei-
che Sozialzwecknormen enthält, die Notwendigkeit von Kenntnissen auch auf 
benachbarten Rechtsgebieten, wie insbesondere aus dem komplexen Bereich des 
Gesellschaftsrechts, sowie das von der Hilfeleistung in Steuersachen umfasste 
umfangreiche Betätigungsfeld des Beratenden, das etwa auch die Vertretung als 
Prozessbevollmächtigter einschließt, stützen den gesetzgeberischen Entschluss, 
für eine sachlich richtige und effiziente Hilfeleistung in Steuersachen ein hohes 
freiberufstypisches Qualifikationsniveau vorzusehen.293 Auch die weitreichen-

290 Kluth/Goltz/Kujath, Die Zukunft der Freien Berufe in der Europäischen Union, S. 89.
291 Zu diesen Alternativen auf europäischer Ebene Kämmerer, Die Zukunft der Freien Berufe 

zwischen Deregulierung und Neuordnung, S. 112 ff.; Kluth/Goltz/Kujath, Die Zukunft der 
Freien Berufe in der Europäischen Union, S. 89.

292 Dies verkennt die Argumentation von Kleine-Cosack, Rechtsstellung selbstständiger Buch-
halter und Bilanzbuchhalter im Bereich der Hilfeleistung von Steuersachen, S. 69 ff.

293 Ebenso die Bewertung von Kluth/Goltz/Kujath, Die Zukunft der Freien Berufe in der Europäi-
schen Union, S. 122 ff.
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den (strafrechtlichen) Konsequenzen für den Steuerpflichtigen bei fehlerhafter 
Hilfe in Steuersachen rechtfertigen überdies die gesetzgeberische Entscheidung, 
für die geschäftsmäßige Hilfe in Steuersachen ein hohes freiberufstypisches Ab-
sicherungsniveau durch die Einbindung der Dienstleister in ein umfangreiches 
berufsrechtliches Aufsichts- und Pflichtennetz vorzusehen.

Die Beschränkung der Berufsfreiheit der Geprüften Bilanzbuchhalter in Form 
von Vorbehaltsaufgaben zu Gunsten der in §§ 3, 4 StBerG genannten Personen ist 
mithin auch erforderlich.

dd) Angemessenheit

Die Beschränkung der Berufsfreiheit der Geprüften Bilanzbuchhalter in Form 
von Vorbehaltsaufgaben zu Gunsten der in §§ 3, 4 StBerG genannten Personen 
müsste auch angemessen, d.h. verhältnismäßig im engeren Sinne, sein.

Eine Regelung, die als subjektive Berufszugangsregelung schon die Aufnahme 
der Berufstätigkeit von der Erfüllung bestimmter subjektiver Voraussetzungen 
abhängig macht und damit die Freiheit der Berufswahl berührt, ist nur gerecht-
fertigt, soweit dadurch ein wichtiges Gemeinschaftsgut, das der Freiheit des Ein-
zelnen vorgeht, geschützt werden soll.294 Es ist mithin abzuwägen zwischen dem 
Schweregrad des Eingriffs in die Berufsfreiheit und der Gewichtigkeit des damit 
verfolgten Ziels.

aaa) Schweregrad des Eingriffs

Hinsichtlich der Schwere des Eingriffs ist festzustellen, dass deutschen Geprüften 
Bilanzbuchhaltern die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen, von der 
auch die Einrichtung der Buchhaltung, die Erstellung von Bilanzen, die Durch-
führung vorbereitender Abschlussarbeiten, die Erstellung von Einnahmen-Über-
schussrechnungen und die Fertigung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen erfasst 
ist, nicht gänzlich unmöglich ist, sondern lediglich von dem Nachweis der Steuer-
beraterprüfung abhängt. Anders als beispielsweise beim Rechtsanwaltsberuf, der 
nur akademische Zugänge kennt, kann man gemäß § 36 Abs. 2 StBerG auch un-
abhängig von einem Hochschulstudium Steuerberater werden und damit die Be-

294 BVerfGE 13, 97 (107); 19, 330 (337); 25, 236 (247); 59, 302 (316); 69, 209 (218); 93, 213 
(235); 119, 59 (82 f.).
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fugnis zur Erbringung der in Rede stehenden Leistungen erlangen.295 Zu der Steu-
erberaterprüfung haben Geprüfte Bilanzbuchhalter überdies einen privilegierten 
erleichterten Zugang. Denn im Zuge des Siebten Steuerberatungsänderungsgeset-
zes296 wurde für Geprüfte Bilanzbuchhalter und Steuerfachwirte die berufsprakti-
sche Vorbereitung als Zulassungsvoraussetzung für die Steuerberaterprüfung von 
nicht-akademischen Bewerbern von einem Zeitraum von an sich zehn Jahren auf 
sieben Jahre verkürzt, vgl. § 36 Abs. 2 Nr. 1 Alt. 2 StBerG.

bbb) Gewichtigkeit des verfolgten Ziels

Wie vorstehend bereits mehrfach erläutert, hat es verschiedene Gründe, dass die 
geschäftsmäßige Hilfe in Steuersachen vom Gesetzgeber als Vorbehaltsaufgabe 
bestimmter Berufsgruppen ausgestaltet worden ist.297 So sprechen der Schutz des 
Dienstleistungsempfängers und des staatlichen Steueraufkommens, die Komple-
xität des deutschen Steuersystems, die Vielfältigkeit des Aufgabenfelds steuerbe-
ratender Tätigkeit, sowie (mit Blick auf die bei fehlerhafter Beratung drohenden 
strafrechtlichen Konsequenzen) die Sicherung des Vertrauens in die Freien Berufe 
für ein grundsätzliches Festhalten an dem Modell der Vorbehaltsaufgaben. Frag-
lich ist jedoch, ob dies auch im Speziellen für die in Rede stehenden Teilaspekte 
der Einrichtung der Buchhaltung, der Erstellung von Bilanzen, der Durchführung 
vorbereitender Abschlussarbeiten, der Erstellung von Einnahmen-Überschuss-
rechnungen und der Fertigung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen gilt.

(1) Wichtiges Gemeinschaftsgut

Zunächst müsste der Vorbehalt dem Schutz eines wichtigen Gemeinschaftsgutes 
dienen. Der Vorbehalt soll gewährleisten, dass nur solche Personen geschäfts-
mäßig Hilfe in Steuersachen leisten, die dazu die erforderliche sachliche und 
persönliche Zuverlässigkeit besitzen. Die Gewährleistung der mit der Steuer-
beratung, als Teil der Rechtsberatung, verbundenen Berufsaufgaben zum Schutz 
des Dienstleistungsempfängers und des staatlichen Steueraufkommens dient nach 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einem wichtigen Gemein-
schaftsgut.298

295 Diese Möglichkeit empfiehlt auch Singer, NWB 2018, 1334 (1340). 
296 Siebtes Steuerberatungsänderungsgesetz – StBerGÄndG 7 – vom 24.06.2000 (BGBl. I 2000, 

S. 874).
297 Vgl. etwa unter: Erster Teil, Abschnitt B.
298 BVerfGE 21, 173 (179); 54, 301 (315); 59, 302 (317).
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(2) Erforderlichkeit besonderer Qualifikation und berufsrechtlicher 
Absicherung

Der Vorbehalt zugunsten der steuerberatenden, rechtsberatenden und wirtschafts-
prüfenden Berufe knüpft, wie erläutert,299 zum einen an deren Qualifikation und 
zum anderen an ihre berufsrechtliche Absicherung an. Damit der Vorbehalt hin-
sichtlich der in Rede stehenden Tätigkeiten gerechtfertigt ist, müssten die Anfor-
derungen an Qualifikation und Absicherung in einem angemessenen Verhältnis 
zum Zweck des Vorbehalts stehen: Der Vorbehalt zugunsten der mit besonders 
qualifizierter Sachkunde versehenen steuerberatenden, rechtsberatenden und wirt-
schaftsprüfenden Berufe wäre angemessen, wenn es sich um besonders qualifi-
zierte Tätigkeiten handelt, die in Anbetracht der Komplexität des deutschen Steu-
ersystems eine individuelle steuerrechtliche Wertung erfordern.300 Das Anknüpfen 
des Vorbehalts an die besondere berufsrechtliche Absicherung, der die steuerbe-
ratenden, rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe bei geschäftsmäßi-
ger Ausübung der in Rede stehenden Tätigkeiten durch ihre Einbindung in ein 
umfassendes Aufsichts- und Pflichtennetz unterliegen, wäre angemessen, wenn 
in Anbetracht möglicher weitreichender (strafrechtlicher) Konsequenzen für den 
Dienstleistungsempfänger die geschäftsmäßige Ausübung dieser Tätigkeiten eine 
besondere Vertrauensstellung des die Hilfe in Steuersachen Leistenden erfordert.

(a) Einrichtung und Durchführung der Buchhaltung

(aa) Gesichtspunkt Komplexität

Mit der Einrichtung der Buchhaltung wird eine grundsätzliche Entscheidung dar-
über getroffen, auf welchen Konten die Verbuchung der laufenden Geschäftsvor-
fälle erfolgt. Damit wird auch festgelegt, in welche Position des Jahresabschlusses 
die Kontenwerte einfließen und entsprechend, in welche Bilanzkennzahlen diese 
Werte Eingang finden werden. Die Maßgeblichkeit der handelsrechtlichen GoB 
ist für die steuerliche Gewinnermittlung insbesondere im Hinblick auf die elekt-
ronisch mitzuteilenden Kontendaten von Bedeutung (E-Bilanz). Hier besteht die 
technische Notwendigkeit bestimmte Werte aus der Buchführung einer bestimmten 
Taxonomieposition zuzuordnen. Dies muss bei der Einrichtung der Buchhaltung 
im besonderen Maße berücksichtigt werden.

299 Vgl. Erster Teil B.
300 BVerfGE 54, 301 (317); 59, 302 (318 f.).
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Darüber hinaus muss bei der Einrichtung der Buchhaltung unter steuerrechtlichen 
Gesichtspunkten entschieden werden, welche Konten unter Berücksichtigung der 
besonderen Belange des jeweiligen Betriebs eingerichtet werden müssen, um 
den steuerlichen Pflichten korrekt nachkommen zu können.301 Diese individuelle 
steuerrechtliche Würdigung wird auch nicht entbehrlich durch die Verwendung 
von vorgezeichneten „Muster-Kontenrahmen“, wie es sie für bestimmte Wirt-
schaftszweige gibt.302 Denn welche Konten aus dem Kontenrahmen mit welcher 
Untergliederung in den Kontenplan des betreffenden Unternehmens übernommen 
werden müssen, erfordert weiterhin eine individuelle, steuerrechtlich bedeutsa-
me Beratungsentscheidung.303 Erst die auf einer steuerrechtlich qualifizierten 
Beratung basierende Festlegung des Kontenplans rechtfertigt die Auffassung 
des Bundesverfassungsgerichts, wonach das anschließende Kontieren304 und die 
Verbuchung der laufenden Geschäftsvorfälle305 routinemäßig bzw. schematisch 
erfolgen und daher keine besonderen handels- und steuerrechtlichen Kenntnisse 
erfordern.306

Teil der Buchführung ist auch die Durchführung vorbereitender Abschlussarbei-
ten. Wie bei den eigentlichen Abschlussarbeiten ist auch bereits bei den vorbe-
reitenden Abschlussarbeiten vertieftes handelsrechtliches und steuerrechtliches 
Fachwissen erforderlich. So sind im Rahmen der vorbereitenden Abschlussbu-
chungen bei der Verbuchung von Löhnen etwa eine Vielzahl tarifvertraglicher 
Regelungen zu beachten, wie beispielsweise verschiedene Arbeitszeitmodelle. 
Bei der Verbuchung von Löhnen im Bereich des Baugewerbes kommt hinzu, dass 
unterschiedliche Sozialträger zu berücksichtigen sind. Müssen zudem unfertige 
Erzeugnisse bewertet und verbucht werden, so erfordert es besondere Sachkunde, 
da sich dies unmittelbar auf das handels- und steuerrechtliche Ergebnis des Unter-
nehmers auswirkt.

301 So auch BVerfGE 54, 301 (316).
302 Hierauf hebt wohl Kleine-Cosack, Rechtsstellung selbstständiger Buchhalter und Bilanzbuch-

halter im Bereich der Hilfeleistung von Steuersachen, S. 82, ab, wenn er lediglich die „Aus-
wahl eines standardisierten Kostenplanes“ für notwendig hält.

303 BFHE 152, 393 (396).
304 BVerfGE 54, 301.
305 BVerfGE 59, 302.
306 BFH, BStBl. II 1988, 380.
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(bb) Gesichtspunkt Absicherung

Wird die Buchführung fehlerhaft eingerichtet, gefährdet dies die spätere korrek-
te buchhalterische und steuerliche Erfassung der Daten. Liegen Mängel in der 
Buchführung vor, kann dies dazu führen, dass die Beweiskraft der Buchführung 
in Frage gestellt ist und der Gewinn ggf. geschätzt werden muss, vgl. § 162 Ab-
gabenordnung (AO).307 Auch wenn das Ziel bei einer steuerlichen Schätzung ist, 
die Besteuerungsgrundlagen möglichst zutreffend zu finden, sind negative finan-
zielle Auswirkungen für den Steuerpflichtigen nicht auszuschließen.

Eine Verletzung der Buchführungspflichten kann unter bestimmten weiteren Vo-
raussetzungen auch zu weitreichenden strafrechtlichen Konsequenzen führen. So 
ist im Falle des Bankrotts nach § 283 Abs. 1 Nr. 5 StGB308 strafbar, wer Han-
delsbücher, zu deren Führung er gesetzlich verpflichtet ist, zu führen unterlässt 
oder so führt oder verändert, dass die Übersicht über seinen Vermögensstand er-
schwert wird. Auch bereits im Vorfeld einer Überschuldung oder drohender oder 
eingetretener Zahlungsunfähigkeit stellt § 283b Nr. 1 StGB es als abstrakten Ge-
fährdungstatbestand unter Strafe, wenn den Buchführungspflichten nicht in aus-
reichendem Maße entsprochen wird.

Da auf den vorbereitenden Abschlussarbeiten der Jahresabschluss basiert, haben 
Fehler bei der Durchführung der vorbereitenden Abschlussbuchungen entspre-
chende weitreichende (strafrechtliche) Konsequenzen. Einzelheiten sollen nach-
folgend im Abschnitt über die Erstellung von Jahresabschlüssen (nachfolgend 
Abschnitt b.) dargelegt werden.

(cc) Zwischenergebnis Einrichtung und Durchführung der Buchhaltung

Aus diesen Gründen ist es notwendig, dass die Einrichtung und Durchführung 
der Buchhaltung selbstständig nur durch Personen ausgeführt wird, die über ihre 
Qualifikation hinaus durch besondere berufsrechtliche Sicherungen und besonde-
re berufsrechtliche Verpflichtungen (z.B. Fortbildungsverpflichtung) auch über 
ein erhöhtes Maß an Vertrauenswürdigkeit für den um eine Beratung nachsuchen-
den Steuerpflichtigen verfügen.

307 Abgabenordnung (AO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.2002 (BGBl. I 2002, 
S. 3866), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2745).

308 Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1998 (BGBl. I 1998, 
S. 3322), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.10.2017 (BGBl. I S. 3618). 
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(b) Erstellung von Jahresabschlüssen

(aa) Gesichtspunkt Komplexität

Bei Unternehmen, die der Pflicht zur Buchführung unterliegen, sind die Haupt-
bestandteile des Jahresabschlusses die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrech-
nung, gegebenenfalls ergänzt um den Anhang und den Lagebericht. Eine Bilanz 
als eine steuer- und handelsrechtlich verbindliche Auskunft über das Vermögen 
eines Unternehmens wird aufgestellt, indem eine Vermögensübersicht aus der 
Buchführung ermittelt, zusammengefasst und systematisch gegliedert wird. Dazu 
ist eine auf den Einzelfall bezogene steuerrechtliche Würdigung erforderlich.309 
Zudem muss überprüft werden, ob die Vorgaben zur steuerlichen Taxonomie, 
die für die erfolgreiche Abgabe der E-Bilanz erforderlich sind, eingehalten 
worden sind. Die aus der Buchführung ermittelten Zahlen müssen kritisch über-
prüft und gesetzesgerecht ausgewertet werden. Das gilt insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass eine Bilanz auch außerhalb eines Unternehmens von Bedeu-
tung ist. Zudem sind bestimmte Unternehmen auch verpflichtet, einen Anhang 
abzugeben. Im Anhang wird über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Unternehmens Bericht erstattet. Das geschieht insbesondere durch ergänzende 
quantitative und qualitative Informationen, die in dem Zahlenwerk der Bilanz und 
der GuV nicht enthalten sind.

(bb) Gesichtspunkt Absicherung

Hinsichtlich der besonderen berufsrechtlichen Absicherung gelten die Ausfüh-
rungen zur Einrichtung und Durchführung der Buchhaltung entsprechend. Denn 
auch die fehlerhafte Erstellung eines Jahresabschlusses kann zu Mängeln bei der 
Buchführung führen, die eine Schätzung nach § 162 AO unabdingbar machen. 
Ebenso knüpfen auch an die unkorrekte Erstellung von Jahresabschlüssen straf-
rechtliche Konsequenzen, etwa nach § 331 Nr. 1 HGB, an.310 So ist im Falle des 
Bankrotts nach § 283 Abs. 1 Nr. 7 lit. a) StGB auch strafbar, wer entgegen dem 
Handelsrecht Bilanzen so aufstellt, dass die Übersicht über seinen Vermögens-

309 Auf die diese Vorbehaltsaufgabe tragende Relevanz von Kenntnissen der zu Grunde liegenden 
handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen, die den Eindruck eines lediglich mechani-
schen Vorgangs entkräften, verweisen auch das LG Hamburg, DStR 2018, 1144 – im Volltext 
bei BeckRS 2017, 141754, unter Rn. 45) und das LG Leipzig, Urt. v. 22.07.2016 – 04 HK 
O2731/15, Urteilsumdruck S. 15 f.

310 Hierauf weist das LG Leipzig, Urt. v. 22.07.2016 – 04 HK O2731/15, Urteilsumdruck S. 15, 
hin.
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stand erschwert wird. Auch in diesem Fall normiert der Gesetzgeber bereits den 
abstrakten Gefährdungstatbestand im Vorfeld einer Überschuldung oder drohen-
der oder eingetretener Zahlungsunfähigkeit, wenn er es mit § 283b Nr. 3 lit. a) 
StGB unter Strafe stellt, wenn Bilanzen entgegen des Handelsrechts so aufgestellt 
werden, dass die Übersicht über den Vermögensstand erschwert wird.

Daneben birgt insbesondere auch die Erstellung von Jahresabschlüssen insol-
venzreifer Unternehmen eine große Gefahr, wenn der Jahresabschluss einen nicht 
durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweist und die Gesellschaft daher bi-
lanziell überschuldet ist. Ab diesem Zeitpunkt ist die Geschäftsführung des be-
troffenen Unternehmens verpflichtet, binnen 3 Wochen einen Insolvenzantrag zu 
stellen. Geschieht dies nicht, liegt in aller Regel ein Fall strafbarer Insolvenzver-
schleppung vor. Auch die Beihilfe ist strafbar – der Grat hierzu ist sehr schmal.

(cc) Zwischenergebnis Erstellung von Jahresabschlüssen

Aus diesen Gründen ist es notwendig, dass auch die Erstellung von Jahresab-
schlüssen selbstständig nur durch Personen ausgeführt wird, die über ihre Qualifi-
kation hinaus durch besondere berufsrechtliche Sicherungen auch über ein erhöh-
tes Maß an Vertrauenswürdigkeit für den Beratung suchenden Steuerpflichtigen 
verfügen.311

(c) Erstellung der Einnahmen-Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG

(aa) Gesichtspunkt Komplexität

Als Alternative zu dem grundsätzlich von jedem Unternehmer vorzulegenden 
Jahresabschlusses ist die Einnahmen-Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG 
vorgesehen. Bei ihr können Steuerpflichtige, die nicht aufgrund handels- und 
steuerrechtlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig 
Abschlüsse zu machen, und die freiwillig auch keine Bücher führen und keine 
Abschlüsse machen, nach § 4 Abs. 3 S. 1 EStG als Gewinn den Überschuss der 
Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben ansetzen. Jedoch sind auch dabei 
individuelle steuerrechtliche Wertungen erforderlich, wie etwa, soweit nach § 4 
Abs. 3 S. 4 EStG gilt, dass Anschaffungs- oder Herstellungskosten für nicht ab-

311 In diesem Sinne auch LG Dessau-Roßlau, Beck-RS 2015, 15401, Rn. 16 ff.; LG Hamburg, 
DStR 2018, 1144 – Volltext unter BeckRS 2017, 141754, Rn. 34 ff.); LG Leipzig, Urt. v. 
22.07.2016 – 04 HK O2731/15, Urteilsumdruck S. 14 ff.
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nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, für Anteile an Kapitalgesell-
schaften, für Wertpapiere und vergleichbare nicht verbriefte Forderungen und 
Rechte, für Grund und Boden sowie Gebäude des Umlaufvermögens erst im Zeit-
punkt des Zuflusses des Veräußerungserlöses oder bei der Entnahme im Zeitpunkt 
der Entnahme als Betriebsausgaben zu berücksichtigen sind. Auch die Beachtung 
der Vorschriften über die Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgü-
ter (nach § 6 Abs. 2 EStG), die Bildung eines Sammelpostens (nach § 6 Abs. 2a 
EStG) und die über die Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung, 
die nach § 4 Abs. 3 S. 3 EStG zu erfolgen hat, erfordert individuelle rechtliche 
Bewertungen. Daneben können Einnahmen-Überschussrechnungen von Freibe-
ruflern mitunter viele komplexe steuerrechtliche Themen enthalten. Diese sind 
auch außerhalb des Unternehmens von Bedeutung, wenn sie z. B. Grundlage für 
Kreditgespräche sind.

(bb) Gesichtspunkt Absicherung

Fehler bei der Erstellung der Einnahmen-Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 
EStG können für den Steuerpflichtigen zu einer Schätzung des Gewinnes füh-
ren. Nach § 162 AO kann aufgrund von Mängeln in den Aufzeichnungen die Be-
weiskraft dieser Aufzeichnungen in Frage gestellt werden, so dass der Gewinn 
geschätzt werden muss. Dabei sind negative finanzielle Auswirkungen für den 
Steuerpflichtigen nicht auszuschließen, auch wenn das Ziel bei einer steuerlichen 
Schätzung ist, die Besteuerungsgrundlagen möglichst zutreffend zu finden.

(cc) Zwischenergebnis Erstellung Einnahmen-Überschussrechnung

Daher ist es notwendig, dass auch die Erstellung von Einnahmen-Überschuss-
rechnungen selbstständig nur durch Personen ausgeführt wird, die über eine hohe 
Qualifikation und durch besondere berufsrechtliche Sicherungen auch über ein 
erhöhtes Maß an Vertrauenswürdigkeit für den Beratung suchenden Steuerpflich-
tigen verfügen.

(d) Umsatzsteuer-Voranmeldung

Grundsätzlich unterliegen die Umsätze, die ein Unternehmer mit Lieferungen 
und sonstigen Leistungen, die er im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines 
Unternehmens ausführt, der Umsatzsteuer, § 1 Abs. 1 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz 
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(UStG)312. Über die Umsatzsteuer ist nach § 18 UStG kalendervierteljährlich bzw. 
kalendermonatlich eine Voranmeldung gegenüber dem Finanzamt abzugeben. In 
dieser ist die Steuer für den Voranmeldezeitraum durch den Unternehmer selbst 
bzw. durch eine von ihm zur Hilfe in Steuersachen hinzugezogene Person zu be-
rechnen. Es werden keine festen Vorauszahlungsbeträge oder Pauschalierungen 
zugrunde gelegt. Vielmehr sind alle Umsätze getrennt nach den unterschiedlichen 
Steuersätzen aufzuführen, etwaige Änderungen des Steuersatzes oder der Bemes-
sungsgrundlage zu berücksichtigen, sowie Angaben über den Vorsteuerabzug nach  
§ 15 UStG zu machen. Die Umsatzsteuer-Voranmeldung ist daher eine echte 
Steuererklärung im Sinne der Abgabenordnung.313 In diesem Zusammenhang 
sind auch Zusammenfassende Meldungen und Meldungen zur Intrahandelssta-
tistik bei Dienstleistungen und Lieferungen innerhalb der Europäischen Union 
abzugeben. Die Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldungen und der an-
deren Meldungen erfordert somit weitreichende materiell-rechtliche und ver-
fahrensrechtliche Kenntnisse.314

(aa) Gesichtspunkt Komplexität

Zur Verdeutlichung der erforderlichen materiell-rechtlichen Kenntnisse bei der 
Erstellung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen seien nachfolgend einige Beispie-
le genannt.

(aaa) Grenzüberschreitende Leistungen

Nicht selten sind Unternehmer grenzüberschreitend tätig. Die umsatz-
steuerliche Behandlung dieser Dienstleistungen und Lieferungen ist sehr 
komplex.315 So unter-scheiden sich die Regelungen je nach der Art der ausge-
führten Dienstleistung oder Lieferung sowie danach, ob der Leistungsempfän-
ger/Warenempfänger ein Unternehmen oder eine Privatperson ist. Außerdem 
müssen die nationalen Rechtsvorschriften des Landes beachtet werden, in dem 

312 Umsatzsteuergesetz (UstG) vom 21.02.2005 (BGBl. I 2005, S. 386), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2745).

313 BGH, NJW 1999, 3482 (3483); FG Sachsen, DStRE 215, 382 (383).
314 Vgl. auch bereits BFH, BStBl. II 1983, 318 unter B. I. 2.: „ […] Kenntnis des Umsatzsteuer-

rechts, das ohnehin nicht zu den einfachsten Steuerrechtsgebieten zählt.“
315 Speziell zu grenzüberschreitenden Handwerksleistungen vgl. Pelka/Rohde, in: Beck’sches 

Steuerberater-Handbuch 2017/2018, 16. Aufl. 2017, Kapitel G, Rn. 214 ff.
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die Dienstleistung/Lieferung erbracht wird.316 Wird eine sonstige Leistung nicht 
im Inland, sondern im Ausland ausgeführt, sind Meldepflichten gegenüber der 
deutschen Finanzverwaltung zu beachten. Besondere Vorsicht ist auch geboten, 
wenn Unternehmer Leistungen im Ausland in Anspruch nehmen oder in Deutsch-
land Leistungen von einem Ausländer beziehen. Denn zum einen können sie sich 
möglicherweise die von Ihnen im Ausland entrichtete Vorsteuer nach einem fest-
geschriebenen Verfahren erstatten lassen. Und zum anderen führt der Bezug von 
Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers i. d. R. zur Steuerbarkeit 
in Deutschland und zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Auch die Behandlung 
grenzüberschreitender Lieferungen ist ähnlich schwierig. Hier sind die umsatz-
steuerliche Würdigung von Reihengeschäften und inner-gemeinschaftliche Liefe-
rungen, die Ausfuhr sowie die Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs 
oder die Versandhandelsregelung komplexe Themen, die zu bearbeiten sind.

(bbb) Steuerschuldumkehr im Bauhandwerk

Ebenfalls fundierte steuerrechtliche Kenntnisse setzen Fragen der Steuerschuld-
umkehr im Bau- und Ausbauhandwerk voraus. In § 13b UStG wird ein Wechsel 
der Steuerschuldnerschaft angeordnet. Grundsätzlich trägt der Leistende die Steu-
erschuld für die in der Vorschrift genannten Umsätze i.S.v. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, 
vgl. § 13 Abs. 1 Nr. 1 UStG. Durch § 13b UStG wird geregelt, dass im Falle von 
Werklieferungen und Bauleistungen die Steuerschuldnerschaft vom Leistenden 
auf den Leistungsempfänger wechselt (Übergang der Steuerschuld – Reverse 
Charge).317 Der Leistungsempfänger ist nicht mehr nur Haftender, er schuldet 
selbst und allein die Steuer.318 Das hat zur Folge, dass Umsatzsteuerschuld und 
Vorsteuerabzugsberechtigung in der Person des Leistungsempfängers zusammen-
fallen. Für die Entstehung der Steuer beim Leistungsempfänger ergibt sich häu-
fig die Notwendigkeit fundierter rechtlicher Subsumtion, wenn es um die Frage 
geht, ob überhaupt eine Bauleistung vorliegt. Zu Abgrenzungsproblemen kann es 
beispielsweise kommen, wenn eine Vielzahl von Leistungen erbracht wird, bei 
denen es sich nur teilweise um Bauleistungen handelt. Dass dieses Thema sehr 
schwierig ist, hat das Chaos um die Bauträgerfälle in den Jahren 2014 bis 2018 
gezeigt. Mit Urteil vom 22. August 2013 hat der Bundesfinanzhof klargestellt, 
dass ein Bauträger keine Bauleistungen erbringt und damit kein Steuerschuldner 

316 Vgl. Jahressteuergesetz 2009 (JStG 2009), vom 25.12.2008 (BGBl. I 2008, S. 2794); Jahres-
steuergesetz 2010 (JStG 2010) vom 14.12.2010 (BGBl. I 2010, S. 1768).

317 Mößlang, in: Sölch/Ringleb, Umsatzsteuergesetz, § 13b Rn. 1.
318 Leonard, in: Bunjes, Umsatzsteuergesetz, § 13b Rn. 2.
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als Leistungsempfänger von Bauleistungen im Sinne des § 13b UStG sein kann.319 
Bis zu dieser Entscheidung wurden auch Bauträger als Bauleistende angesehen. 
Die durch das Urteil entstandenen Unsicherheiten bei der umsatz steuerlichen Be-
handlung von Bauleistungen waren enorm und erforderten fundiertes umsatzsteu-
erliches und verfahrensrechtliches Fachwissen. Die Rückabwickling dieser Fälle 
war sehr komplex und forderte auch die Gerichte und die Finanzverwaltung.320

(ccc) Abgrenzungsprobleme beim ermäßigten Steuersatz und den 
Steuerbefreiungen in der Umsatzsteuer

Bei der Umsatzsteuer ergeben sich komplexe Abgrenzungsprobleme hinsichtlich 
der Anwendung des ermäßigten Steuersatzes. Grundsätzlich gilt nach § 12 Abs. 1 
UStG ein Regelsteuersatz von 19 Prozent der Bemessungsgrundlage. Von dieser 
Regel gelten aber zahlreiche Ausnahmen, für die sich der Steuersatz auf sieben 
Prozent der Bemessungsgrundlage ermäßigt, vgl. § 12 Abs. 2 UStG (z.B. Auf-
zucht und Halten von Vieh, Einräumung von Rechten, die sich aus dem Urheber-
gesetz ergeben).321 Auch hinsichtlich der an die Verzehrsituation anknüpfenden 
Frage, ob es sich überhaupt um eine Lieferung handelt, die den ermäßigten Steu-
ersatz zur Anwendung kommen lässt, oder doch eher um eine Restaurationsleis-
tung, bei welcher der Dienstleistungscharakter stärker im Mittelpunkt der Leis-
tung steht als der Lieferaspekt und die daher mit dem Regelsteuersatz zu belegen 
ist, sind komplexe rechtliche Beurteilungen des jeweiligen Einzelfalles erforder-
lich. Mit diesem Thema beschäftigten sich der EuGH und der BFH intensiv. 
Auch künftig wird das Thema vor Gerichten eine große Rolle spielen. Personen, 
die zur Hilfe in Steuersachen hinzugezogen werden, müssen diese Entwicklung 
stets im Blick haben.

Ein wichtiges und besonders kompliziertes Thema im Bereich der Umsatzsteuer 
sind die Umsatzsteuerbefreiungen nach § 4 UStG. Steuerbefreiungen wirken 
in der Weise, dass auf die steuerbaren Umsätze keine Umsatzsteuerschuld ent-
steht. Je nach Art des steuerfreien Umsatzes hat dies auch Auswirkungen auf den 
Vorsteuerabzug. Für bestimmte steuerfreie Umsätze ist auch eine Option, also 
das Wahlrecht bestimmte steuerfreie Umsätze als steuerpflichtig zu behandeln, 

319 BFH, DStR 2013, 2560 (2562 ff.).
320 Vgl. zuletzt etwa BGH, DStR 2018, 1575 (1576 ff.).
321 Hierauf stellen u.a. das OLG Dresden, Urt. v. 07.02.2017 – 14 U 1231/16, Urteilsumdruck 

S. 6, und das FG Sachsen, DStRE 2015, 382 (383) ab, um den Charakter als Vorbehaltsaufga-
be zu begründen.
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möglich. Dabei müssen die betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte 
sorgsam abgewogen und zutreffend beurteilt werden. Problematisch ist auch, 
dass Artikel 132 ff. Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL)322 einen 
abschließenden Katalog zwingender Steuerbefreiungstatbestände vorgibt. Die 
deutschen Steuerbefreiungstatbestände sind im Lichte der EU-Vorgaben aus-
zulegen. Dieser Zustand wirft zahlreiche Abgrenzungsschwierigkeiten auf und 
ist vielfach Gegenstand von Gestaltungen durch Unternehmer. Folglich sind die 
Steuerbefreiungen sehr verwaltungsintensiv und streitanfällig.323 Die Komplexi-
tät der Besteuerung vervielfacht sich, wenn Unternehmen sowohl steuerfreie als 
auch steuerpflichtige Umsätze erbringen, weil dann bei den Eingangsrechnun-
gen danach differenziert werden muss, für welche Ausgangsleistung die vorsteu-
erbelastete Eingangsrechnung verwendet wurde. Wenn diese direkte Zuordnung 
nicht festgestellt werden kann, müssen die zutreffenden Vorsteuerschlüssel er-
mittelt werden. Auch hier gibt es verschiedene Methoden, die in Frage kommen. 
Darüber hinaus existieren beim Anlagevermögen komplexe Korrekturmechanis-
men, wenn Verwendungsänderungen dieser Wirtschaftsgüter entstehen.324

(ddd) Überformung durch unionsrechtliches Sekundärrecht

Das nationale Umsatzsteuerrecht wird insbesondere durch Artikel 113 AEUV 
und somit durch das Unionsrecht geprägt. Nach dieser Vorschrift sind die 
Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuern innerhalb der EU zu harmonisieren 
soweit dies für die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts und die 
Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen notwendig ist. Innerhalb der Europäi-
schen Union ist die Umsatzsteuer aufgrund der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie 
einheitlich geregelt. Unternehmer sowie Personen, die zur Hilfe in Steuersachen 
hinzugezogen werden, müssen das UStG und die UStDV stets richtlinienkon-
form auslegen. In bestimmten Konstellationen können sich diese Unternehmer 
auch auf das günstige Unionsrecht berufen. Anders als die Mehrwertsteuersys-
temrichtlinie ist die Mehrwertsteuer-Durchführungsverordnung innerstaatlich 
neben UStG und UStDV direkt anwendbar. Infolge der Überformung des natio-
nalen Rechts durch das unionsrechtliche Sekundärrecht nimmt die Komplexität 
der für eine Umsatzsteuer-Voranmeldung erforderlichen Rechtskenntnisse stetig 

322 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwert-
steuersystem (ABl. Nr. L 347 S. 1), zul. geänd. d. ÄndRL 2016/1065/EU vom 27.06.2016 
(ABl. Nr. L 177, S. 9).

323 Englisch, in Tipke/Lang, Steuerrecht zu § 17 Rn. 197.
324 Englisch, in Tipke/Lang Steuerrecht zu § 17 Rn, 207.
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weiter zu.325 Mithin erfordert die Fertigung einer Umsatzsteuer-Voranmeldung 
eine qualifizierte Steuerberatung, die im Einzelfall auch in der Lage sein muss, 
gemeinschaftsrechtliche Aspekte zu berücksichtigen.

(eee) Standpunkt der Rechtsprechung zur Klassifizierung 
der Umsatzsteuer-Voranmeldung

Auch die Rechtsprechung geht daher davon aus, dass eine den gesetzlichen An-
forderungen genügende Erstellung einer Umsatzsteuer-Voranmeldung keine blo-
ße unkritische Übernahme der Ergebnisse der Buchführung darstelle, sondern 
eine eigene rechtliche Prüfung erfordere,326 und zwar eine solche, bei der es keine 
wesentliche Vorschrift des komplizierten Umsatzsteuergesetzes gibt, die nicht be-
achtet werden muss.327 Bei einer Umsatzsteuer-Voranmeldung handele es sich um 
eine echte Steuererklärung, deren Anfertigung sich nicht darin erschöpfe, dass 
der Steuerberater seinen Stempel und seine Unterschrift auf den durch Ausdruck 
ausgefüllten Vordruck setze.328 Selbst der Fortschritt in der elektronischen Daten-
verarbeitung329 habe daran nichts geändert; es sei zwischen der rein mechanischen 
Zusammenfassung und einer kritischen Überprüfung und gesetzesgerechten 
Auswertung der aus der Buchführung entnommenen Zahlen zu unterscheiden.330 
Auch die Eingabe von Buchungsdaten in ein Datenverarbeitungsprogramm er-
fordere Kenntnis und Anwendung der verschiedenen steuergesetzlichen Verbu-
chungsalternativen.331 Die spätere Änderung einer Umsatzsteuer-Voranmeldung 
könne weitreichende – auch strafrechtliche – Folgen haben. Der Grat zwischen 
bloßer Berichtigung und Steuerhinterziehung sei sehr schmal. Wie gefestigt 
diese Rechtsprechung auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht ist, mag man 

325 Kluth/Goltz/Kujath, Die Zukunft der Freien Berufe in der Europäischen Union, S. 130; vgl. 
auch BFHE, 204, 349.

326 BFHE 138, 129 (135); BFH, DStRE 2017, 1208 (1210) m. zust. Anm. Wacker, DStR 2017, 
2141; OLG Hamburg, Stbg 2018, 82; OLG Hamm, DStRE 2006, 1562 (1563 f.).

327 BFH, BStBl. II 1983, 318; BFH, DStRE 2017, 1208 (1210).
328 BGH, NJW 1999, 3482 (3483).
329 Hierauf heben Kleine-Cosack, Rechtsstellung selbstständiger Buchhalter und Bilanzbuchhalter 

im Bereich der Hilfeleistung von Steuersachen, S. 83 („Routinearbeiten ..., Tätigkeiten der 
einfachsten Art, welche i.d.R. ... mittels moderner EDV-Technik wahrgenommen werden“) 
und Pruns, BC 2017, 75 (76); Ders., Gutachten, S. 6 („Knopfdruck“) ab. Dezidiert dagegen 
Wacker, DStR 2017, 2141 (2143); Singer, NWB 2018, 1334 (1338 f.).

330 Vgl. OLG Dresden, Urt. v. 07.02.2017 – 14 U 1231/16, Urteilsumdruck S. 6; LG Regensburg, 
DStR 2005, 807 (808).

331 BFH, DStRE 2017, 1208 (1210); OLG Hamm, DStRE 2006, 1562 (1563 f.); FG Sachsen, 
DStRE 2015, 382 (283). 
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daran ersehen, dass das Bundesverfassungsgericht erst kürzlich eine Verfas-
sungsbeschwerde gegen das Urteil des Bundesfinanzhofs in Sachen „Vorbe-
haltsaufgabe Umsatzsteuer-Voranmeldung“332, an die sich viele Hoffnungen 
der Bilanzbuchhalter geknüpft hatten,333 nicht zur Entscheidung angenommen 
hat.334

(bb) Gesichtspunkt Absicherung

Bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung handelt es sich nicht um eine Erklärung, die 
bei Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit ohne nachteilige Folgen einfach durch 
eine nachfolgende Umsatzsteuer-Voranmeldung oder die Umsatzsteuer-Jahres-
erklärung korrigiert werden kann. Dies ist nur möglich, wenn nach § 153 Abs. 1 
Nr. 1 AO eine bloße Berichtigung vorliegt und die unverzügliche Anzeige und 
Richtigstellung vor Ablauf der Festsetzungsfrist erfolgt. Eine verspätete oder eine 
nicht vollständig (z.B. Problem der fertigen, jedoch nicht abgerechneten Leistun-
gen) abgegebene Umsatzsteuer-Voranmeldung erfüllt den objektiven Tatbestand, 
kann aber auch den subjektiven Tatbestand (billigende Inkaufnahme) der Steuer-
hinterziehung – in der Form der nicht rechtzeitigen Steuerzahlung – erfüllen.335

Wenn die Umsatzsteuer-Voranmeldung fehlerhaft ist und korrigiert wird, kann 
dies zu erheblichen Problemen bei der strafbefreienden Selbstanzeige im Falle 
einer Steuerhinterziehung führen. Nach § 371 Abs. 1 AO wird nicht wegen Steu-
erhinterziehung bestraft, wer gegenüber der Finanzbehörde zu allen unverjährten 
Steuerstraftaten einer Steuerart in vollem Umfang die unrichtigen Angaben be-
richtigt, die unvollständigen Angaben ergänzt oder die unterlassenen Angaben 
nachholt. Eine fehlerhafte oder unvollständige Selbstanzeige führt nicht zur Straf-
freiheit. Die fehlerhafte Umsatzsteuer-Voranmeldung kann mithin in Verbindung 
mit dem Fehlen tiefgehender Kenntnisse des Verfahrensrechts in Abgabensachen 
(§§ 370 ff. AO) erhebliche strafrechtliche Konsequenzen für den die Hilfe in 
Steuersachen in Anspruch nehmenden Steuerpflichtigen haben.

332 DStRE 2017, 1208 ff. (Buchhalter nicht zur Erstellung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
berechtigt).

333 Vgl. vor allem Pruns, BC 2017, 75 (82) und Ders., Gutachten, S. 24 ff.
334 BVerfG, Beschl. v. 05.03.2018, 1 BvR 2288/17, gem. § 93b i.V.m. § 93a BVerfGG (keine 

grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung).
335 Diesen Aspekt übergeht Pruns, BC 2017, 75 (79); Ders., Gutachten, S, 19, wenn er argumen-

tiert, wegen des nicht-abschließenden Charakters der Umsatzsteuer-Voranmeldung sei das 
Schutzbedürfnis der Steuerpflichtigen geringer als bei einer abschließenden Steuererklärung. 
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Das besondere Interesse des Steuerpflichtigen an einer fehlerfreien Beratung bei 
der Fertigung der Umsatzsteuer-Voranmeldung wird flankiert durch das besonde-
re Gewicht, das der Gesetzgeber der Sicherung des Steueraufkommens durch eine 
korrekte Anmeldung und Abführung der Umsatzsteuer zukommen lässt. Dieses 
wird u.a. deutlich beim Blick auf § 18 Abs. 2 S. 4 UStG, wonach innerhalb der 
ersten zwei Jahre nach Aufnahme einer Tätigkeit eine Verpflichtung zur Abgabe 
einer monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung besteht. Auch die Möglichkeit 
einer Umsatzsteuer-Nachschau gemäß § 27b UStG verdeutlicht dies. Sie dient 
dazu, unter erleichterten Bedingungen und ohne vorherige Ankündigung und 
außerhalb einer Außenprüfung Grundstücke und Räume von bestimmten Steuer-
pflichtigen zu betreten und Sachverhalte feststellen zu können. Wie ausführlich 
dargestellt, existieren bei der Umsatzsteuer massenhaft Gefahrenquellen. Es ist 
aus diesem Grund umso wichtiger, dass Personen, die zur Hilfe in Steuersachen 
hinzugezogen werden, schon auf Grund ihrer berufsrechtlichen Pflichten ge-
eignet und qualifiziert sind, diese Gefahrenquellen zu erkennen. Auch die Ab-
sicherung durch entsprechende Haftpflichtversicherungen spielt hier eine große 
Rolle. Steuerausfälle können minimiert werden, wenn eine berufsrechtliche Ab-
sicherung vorliegt.

(cc) Zwischenergebnis Umsatzsteuer-Voranmeldung

Aufgrund der vorstehend erörterten gesteigerten Anforderungen an materiell- wie 
verfahrensrechtliche Kenntnisse bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung ist es not-
wendig, dass die Umsatzsteuer-Voranmeldung selbstständig nur durch Personen 
ausgeführt wird, die über ihre formale Qualifikation hinaus durch besondere be-
rufsrechtliche Verpflichtungen auch über ein erhöhtes Maß an Vertrauenswürdig-
keit für den um Beratung nachsuchenden Steuerpflichtigen verfügen.336

(e) Zwischenergebnis

Bei den vorliegend in Rede stehenden Tätigkeiten – Einrichtung und Durchfüh-
rung der Buchhaltung, Erstellung von Jahresabschlüssen, Erstellung von Einnah-
men-Überschussrechnungen, Fertigung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen – 

336 Im Ergebnis ebenso BFH, DStRE 2017, 1208 (1210) m. zust. Anm. Wacker, DStR 2017, 2141; 
FG Sachsen, DStRE 2015, 382 (383); OLG Hamburg, Stbg 2018, 82; OLG Dresden, Urt. v. 
07.02.2017 – 14 U 1231/16, Urteilsumdruck S. 6; OLG Bamberg, Beschl. v. 12.09.2016 – 3 U 
60/16, Urteilsumdruck S. 4; OLG Hamm, DStRE 2006, 1562 (1563 f.); LG Würzburg, Urteil 
v. 17.03.2016 – 1 HK O 2179/15, Urteilsumdruck S. 8; Singer, NWB 2017, 1334 (1340).
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handelt es sich um besonders qualifizierte Tätigkeiten, die zudem eine besondere 
berufsrechtliche Absicherung erfordern.

(3) Abwägung

Auch Geprüften Bilanzbuchhaltern ist es grundsätzlich möglich, die Befugnis zur 
selbstständigen Erbringung der in Rede stehenden Tätigkeiten zu erlangen, indem 
sie die Steuerberaterprüfung nach §§ 35 ff. StBerG ablegen. Bei den Zulassungs-
voraussetzungen zu dieser Prüfung sind sie gegenüber anderen Nicht-Akademi-
kern privilegiert.337 Die Schwere des Eingriffs in die Berufsfreiheit der geprüften 
Bilanzbuchhalter ist danach als eher gering einzustufen.

Auf der anderen Seite dient der den Eingriff begründende Vorbehalt bei der Er-
bringung der hier in Rede stehenden Tätigkeiten dem Schutz wichtiger Gemein-
schaftsgüter. Bei diesen Tätigkeiten handelt es sich überdies um besonders quali-
fizierte Arbeiten, die darüber hinaus eine flankierende besondere berufsrechtliche 
Absicherung erfordern.

Die eher geringe Schwere des Grundrechtseingriffes steht daher zu dem ange-
strebten Zweck der ordnungsgemäßen Erfüllung der Berufstätigkeit nicht außer 
Verhältnis.

ccc) Korrektur angesichts der Liberalisierung im Bereich der 
Rechtsberatung?

Fraglich ist, wie die Verhältnismäßigkeit des Vorbehalts bei der Einrichtung der 
Buchhaltung, der Erstellung von Bilanzen, der Durchführung vorbereitender Ab-
schlussarbeiten, der Erstellung von Einnahmen-Überschussrechnungen und der 
Fertigung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen vor dem Hintergrund der erfolgten 
Liberalisierung im Bereich der Rechtsberatung zu bewerten ist.

Zum 01.07.2008 trat das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)338 in Kraft. Nach 
diesem Gesetz erstreckt sich der Vorbehalt für rechtsberatende Dienstleistungen 
nur noch auf solche außergerichtlichen Dienstleistungen, die nach der Verkehrs-
anschauung oder der erkennbaren Erwartung der Rechtssuchenden eine beson-

337 Vgl. näher bereits oben im 3. Teil II 2 b. dd. aaa).
338 Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen – Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) 

– vom 12.12.2007 (BGBl. I 2007, S. 2840), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.05.2017 
(BGBl. I S. 1121). 
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dere rechtliche Prüfung des Einzelfalles erfordern, vgl. § 2 Abs. 1 RDG. Die 
Abgrenzung soll nach der Vorstellung des Gesetzgebers danach erfolgen, ob ein 
spezifischer juristischer Subsumtionsvorgang erforderlich ist oder nicht.339 Ist ein 
spezifischer juristischer Subsumtionsvorgang nicht erforderlich, sind auch einem 
nichtanwaltlichen Dritten Rechtsdienstleistungen als Nebenleistungen zu seinem 
Berufs- und Tätigkeitsbild oder zur vollständigen Erfüllung der mit seiner Haupt-
pflicht verbundenen Pflichten erlaubt, vgl. § 5 Abs. 1 RDG.

Vor diesem Hintergrund ist in der Literatur erwogen worden, ob nicht auch im Be-
reich der geschäftsmäßigen Hilfe in Steuersachen eine Liberalisierung angezeigt 
sein müsse, welche dann Anwendungsfelder für die Geprüften Bilanzbuchhalter 
eröffnet.340 Öffnet man sich diesem Ansatz, muss dabei zunächst berücksichtigt 
werden, dass, wie bereits erläutert, zur Vornahme der in Rede stehenden Tätig-
keiten – Einrichtung der Buchhaltung, Erstellung von Bilanzen, Durchführung 
vorbereitender Abschlussarbeiten, Erstellung von Einnahmen-Überschussrech-
nungen und Fertigung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen – stets auch ein spe-
zifischer (steuer-)rechtlicher Subsumtionsvorgang erforderlich ist. Des Weiteren 
ist zu beachten, dass in den Konstellationen, in denen eine Rechtsdienstleistung 
durch einen Nicht-Anwalt erfolgt, in der Regel nur das bipolare Verhältnis zwi-
schen dem Rechtsdienstleister und dem Dienstleistungsempfänger betroffen 
ist: So betrifft es in Rechtsangelegenheiten typischerweise nur das Verhältnis 
zwischen dem Geschädigten und dem jeweiligen Beratenden, wenn sich z.B. 
ein Verkehrsunfallgeschädigter nach Maßgabe des § 5 Abs. 1 RDG von einem 
KfZ-Reparaturbetrieb, einem Mietwagenunternehmen oder einem Kraftfahrzeug-
sachverständigen über die Erstattungsfähigkeit der durch seine Beauftragung ent-
standenen Kosten beraten lässt. Ist die Beratung fehlerhaft, hat nur der Dienstleis-
tungsempfänger einen Schaden, der das Risiko einer fehlerhaften Beratung durch 
die Wahl des Rechtsdienstleisters aber bewusst in Kauf genommen hat, anstatt 
einen Anwalt zu konsultieren.

Im Bereich der geschäftsmäßigen Hilfe in Steuersachen ist über das Zweierver-
hältnis zwischen Dienstleistendem und Dienstleistungsempfänger hinaus hinge-
gen immer auch der Staat als drittes Zuordnungsobjekt betroffen, dem durch eine 
fehlerhafte Beratung in Steuersachen möglicherweise Steuereinnahmen entgehen 
oder – im Falle einer notwendig werdenden Korrektur – ein erhöhter Verwal-

339 Vgl. Begr. des RegE, BT-Drs. 16/3655, S. 35.
340 So insbesondere von Kleine-Cosack, Rechtsstellung selbstständiger Buchhalter und Bilanz-

buchhalter im Bereich der Hilfeleistung von Steuersachen, S. 72 ff.
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tungsaufwand entstehen kann. Die Entscheidung des Dienstleistungsempfängers 
über die Inanspruchnahme einer geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersa-
chen erfolgt damit, anders als bei der Inanspruchnahme eines nichtanwaltlichen 
Rechtsdienstleisters, nicht allein auf eigenes Risiko, sondern zwangsläufig auch 
immer unter Inkaufnahme eines sich finanziell auswirkenden Risikos für den 
staatlichen Steueranspruch.

Daneben kann es durch eine unrichtige Hilfe bei der Fertigung der Umsatzsteu-
er-Voranmeldung möglicherweise zu einer Kettenreaktion von Fehlern bei der 
korrekten Besteuerung kommen, die sich über mehrere Wertschöpfungsstufen er-
streckt. Ist eine Deklaration fehlerhaft, sind alle darauf aufbauenden Deklaratio-
nen auch fehlerhaft. Es besteht mithin ein struktureller Unterschied zwischen der 
Rechtsberatung und der Hilfeleistung in Steuersachen, der bereits im Ansatz das 
Argument, die Liberalisierungen im anwaltlichen Berufsrecht müssten zwangs-
läufig auch im Recht der Steuerberatung abgebildet werden, verschließt.

Die erfolgte Liberalisierung im Bereich der Rechtsdienstleistung führt mithin 
nicht zu einer anderen Bewertung der Verhältnismäßigkeit des Vorbehalts bei der 
Einrichtung der Buchhaltung, der Erstellung von Bilanzen, der Durchführung 
vorbereitender Abschluss-arbeiten, der Erstellung von Einnahmen-Überschuss-
rechnungen und der Fertigung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen.

ddd) Korrektur angesichts der Unterscheidung zwischen Endverbrauchern 
und Unternehmen?

Ein ähnlicher Gedanke, der ebenfalls auf eine Korrektur der Verhältnismäßig-
keitsbetrachtung abzielt, ist die Erwägung, dass die Dienstleistungsempfänger 
einer Hilfeleistung in Steuersachen weniger schutzbedürftig seien: So wird argu-
mentiert, die Vorbehaltsaufgaben dienten überwiegend nicht dem Verbraucher-
schutz, da vorrangig die Belange wirtschaftlicher Unternehmen betroffen seien.341

Mit der Entgegensetzung der Begrifflichkeiten „(End-)Verbraucher“ und „Unter-
nehmen/ Gewerbetreibende“ knüpft diese Argumentation an eine Unterscheidung 

341 So Kleine-Cosack, Rechtsstellung selbstständiger Buchhalter und Bilanzbuchhalter im Bereich 
der Hilfeleistung von Steuersachen, S. 70, unter Verweis auf seine eigene Kommentierung 
zum RBerG; Positionspapier des Bundesverbandes der Bilanzbuchhalter und Controller e.V. 
(BVBC) „Die Forderungen der selbstständigen Bilanzbuchhalter nach freier Berufsausübung 
und Deregulierung des Marktes“ vom Oktober 2013, S. 21 unter Verweis auf die Mitteilung 
KOM (2005) 405. 
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aus dem Bereich des Verbraucherrechts an, das inner- und außerhalb des Bürgerli-
chen Gesetzbuches (BGB)342 für rechtsgeschäftliche Kontakte zwischen Verbrau-
chern und Unternehmern besondere Regelungen zum Schutz von Verbrauchern 
vorsieht. Seit einer Gesetzesänderung aus dem Jahr 2000343 haben beide Begriffe, 
die zuvor in zivilrechtlichen Nebengesetzen Verwendung gefunden hatten, auch 
Eingang in die §§ 13, 14 BGB gefunden. Außerhalb des BGB sind sie insbeson-
dere noch im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)344 maßgeblich. 
Entscheidend für eine Zuordnung ist, ob eine Person in Ausübung ihrer gewerb-
lichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt (dann Unternehmen) 
oder nicht (dann Verbraucher). In allen diesen Konstellationen geht es darum, 
den Verbraucher davor zu schützen, dass die Unternehmen ihre überlegene Ver-
tragsstellung zu einem für den Verbraucher nachteiligen Verhalten ausnutzen; die 
Gegenüberstellung von Verbrauchern und Unternehmern in diesen Vorschriften 
kennzeichnet also eine entgegengerichtete Vertragsmacht und Interessenlage.345

Im hier relevanten Kontext der Hilfeleistung in Steuersachen geht es jedoch 
nicht um das Gegenverhältnis von Verbrauchern und Unternehmern, weshalb 
ein Argumentieren mit diesen Begrifflichkeiten und dem Schlagwort „Verbrau-
cherschutz“ zumindest missverständlich, wenn nicht gar irreführend ist. In der 
Sache geht es nämlich um die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen in Steuer-
angelegenheiten durch diese beiden Gruppen auf der Nachfragerseite, also um 
„Dienstleistungsempfängerschutz“. Verbraucher wie Unternehmer sehen sich als 
Dienstleistungsempfänger also gemeinsam einer dritten Gruppe, den Erbringern 
dieser Hilfeleistung in Steuersachen, gegenübergestellt. Nur in dieser Konstel-
lation kann sich unter dem Vorzeichen der Verhältnismäßigkeit eine für die ver-
fassungsrechtliche Rechtfertigung der Vorbehaltsaufgaben fruchtbare Erwägung 
ergeben: Soweit als Grund für eine Rechtfertigung von Vorbehaltsaufgaben auf 
die Informationsasymmetrie zwischen Klienten und Dienstleistern verwiesen 

342 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.2002 (BGBl. I 2002, 
S. 42, 2909), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.07.2018 (BGBl. I S.1151). 

343 Vgl. das Gesetz über Fernabsatzverträge und andere Fragen des Verbraucherrechts sowie zur 
Umstellung von Vorschriften auf Euro vom 27.06.2000 (BGBl. I 2000, S. 897).

344 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.03.2010 (BGBl. I 2010, S. 254), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.02.2016 (BGBl. I 
S. 233). 

345 Vgl. Schmidt-Räntsch, in: Bamberger/Roth, BGB, § 14 Rn. 1: Begriff des Unternehmers als 
„Gegenspieler des Verbrauchers“.



116

Die Vorbehaltsaufgaben der steuerberatenden Berufe auf dem Prüfstand 
des Verfassungs- und Unionsrechts

wird,346 aus welcher die Notwendigkeit besonderer Vorkehrungen zur Absiche-
rung der Qualität der Dienstleistung folgt,347 könnte bestenfalls erwogen werden, 
ob diese Informationsasymmetrie bei Unternehmen weniger ausgeprägt ist als bei 
Verbrauchern.348 Eine solche Sichtweise würde indes verkennen, dass die Nach-
frage nach der Hilfeleistung in Steuersachen bei beiden Gruppen ganz zentral 
und in erster Linie durch eine fehlende Kenntnis der komplexen steuerlichen und 
anderer zu berücksichtigender Vorschriften begründet ist. Insofern ist aber nicht 
ersichtlich, warum die Rechtsordnung den Unternehmen einen weniger weit ge-
henden Schutzanspruch gegenüber den Risiken zubilligen sollte, die mit einer 
fehlerhaften Erledigung steuerlicher Angelegenheiten verbunden sind, als sie es 
gegenüber denjenigen Dienstleistungsempfängern vorsieht, die als Privatperso-
nen „Verbraucher“ im vorbezeichneten Sinne sind.

Eine Korrektur der Verhältnismäßigkeitsbetrachtung, welche die Rechtfertigung 
von Vorbehaltsaufgaben in den genannten Bereichen unter dem Gesichtspunkt 
„Verbraucherschutz“ nicht für Unternehmen gelten lassen will, ist daher abzu-
lehnen.

ee) Ergebnis zur Verhältnismäßigkeitsprüfung

Die Beschränkung der Berufsfreiheit der Geprüften Bilanzbuchhalter in Form 
von Vorbehaltsaufgaben zu Gunsten der in §§ 3 bis 4 StBerG genannten Perso-
nen ist auch für die Einrichtung der Buchhaltung, die Erstellung von Bilanzen, 
die Durchführung vorbereitender Abschlussarbeiten, die Erstellung von Einnah-
men-Überschussrechnungen und die Fertigung von Umsatzsteuer-Voranmeldun-
gen geeignet, erforderlich und angemessen im Sinne des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes.

c) Ergebnis zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung

Die Beschränkung der Berufsfreiheit der deutschen Geprüften Bilanzbuchhalter 
durch die Normierung eines Vorbehalts zu Gunsten der in §§ 3 bis 4 StBerG ge-

346 So ausdrücklich insbesondere die Mitteilung der Kommission „Freiberufliche Dienstleistun-
gen – Raum für weitere Reformen. Follow-up zum Bericht über den Wettbewerb bei Frei-
beruflichen Dienstleistungen, KOM (2005) 405 vom 05.09.2005, S. 5 Rn. 10.

347 Siehe oben unter Dritter Teil, C. II. 2. b) dd) bbb) (2) = S. 72 ff.
348 Die Kommission erwägt in diesem Sinne, ob Unternehmen eher in der Lage sind, einen ihren 

Bedürfnissen entsprechenden Anbieter freiberuflicher Dienstleistungen zu wählen, vgl. die 
Mitteilung, a.a.O, KOM (2005) 405 vom 05.09.2005, S. 6 Rn. 13.
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nannten steuerberatenden, rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe bei 
der Einrichtung der Buchhaltung, der Erstellung von Bilanzen, der Durchführung 
vorbereitender Abschlussarbeiten, der Erstellung von Einnahmen-Überschuss-
rechnungen und der Umsatzsteuer-Voranmeldung ist zum Schutze der Empfän-
ger der steuerberatenden Leistung vor qualitativ minderwertiger Beratung durch 
Personen mit geringerer Sachkunde oder fehlender persönlicher Eignung sowie 
zum Schutze eines funktionierenden Steuersystems verfassungsrechtlich gerecht-
fertigt.

3. Ergebnis der Prüfung anhand der Berufsfreiheit

Das Berufsgrundrecht der deutschen Geprüften Bilanzbuchhalter ist nicht ver-
letzt. 349

III. Gesamtergebnis der verfassungsrechtlichen Beurteilung

Der Ausschluss der deutschen Geprüften Bilanzbuchhalter von der Wahrnehmung 
der Vorbehaltsaufgaben der Einrichtung der Buchhaltung, der Erstellung von Bi-
lanzen, der Durchführung vorbereitender Abschlussarbeiten, der Erstellung von 
Einnahmen-Überschussrechnungen und der Umsatzsteuer-Voranmeldung verletzt 
diese nicht in ihren Grundrechten aus Art. 3 Abs. 1 GG und Art. 12 Abs. 1 GG. 
Dieser Befund erklärt, warum das Bundesverfassungsgericht erst unlängst, im 
März 2018, eine diesbezügliche Verfassungsbeschwerde einer Geprüften Bilanz-
buchhalterin zu Recht ohne jegliche Begründung durch Beschluss gemäß §§ 93b 
i.V.m. § 93a BVerfGG (keine grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung) 
nicht zur Entscheidung angenommen hat.350

349 Im Ergebnis ebenso BFH, DStRE 2017, 1208 (1210); OLG Dresden, Urteil v. 07.02.2017 – 14 
U 1231/16, Urteilsumdruck S. 7; LG Leipzig, Urt. v. 22.07.2016 – 04 HK O2731/15, Urteils-
umdruck S. 10 ff.

350 BVerfG, Beschl. v. 05.03.2018, 1 BvR 2288/17.





Kurzzusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
I. Die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuerangelegenheiten ist nach derzeit 
geltender Rechtslage in Deutschland den Angehörigen bestimmter Berufsgrup-
pen vorbehalten. Dadurch wird sichergestellt, dass der Berater über die erforder-
liche Qualifikation verfügt, um den Anforderungen dieser anspruchsvollen und 
komplexen Tätigkeit gerecht zu werden. Auf diese Weise sollen vor allem die 
Interessen des Dienstleistungsempfängers geschützt und das staatliche Steuer-
aufkommen gesichert werden. Allein aus der Perspektive des deutschen Rechts 
sprechen mithin gewichtige Gründe dafür, weiterhin an den Vorbehaltsaufgaben 
festzuhalten. (vgl. Erster Teil)

II. Die Vorbehaltsaufgabe der geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen 
nach dem Steuerberatungsgesetz hat mehrere Berührungspunkte mit dem euro-
päischen Primärrecht. Indem die Niederlassung zwecks Hilfeleistung in Steuer-
angelegenheiten von der Unterwerfung unter das Steuerberatungsgesetz abhängig 
gemacht wird, beschränkt das Berufsrecht der Steuerberater die Niederlassungs-
freiheit nach Art. 49 AEUV. Die Beschränkung kann allerdings aus zwingenden 
Allgemeininteressen gerechtfertigt werden. Hingegen wird die Dienstleistungs-
freiheit nach Art. 56 AEUV durch die Vorbehaltsaufgaben noch nicht einmal be-
schränkt, da EU-Ausländer unionsrechtskonform nach Maßgabe ihrer Befugnisse 
im Herkunftsstaat zur vorübergehenden und gelegentlichen Hilfeleistungen in 
Steuersachen befugt sind (§ 3a Abs. 1 StBerG). Eine mit der wettbewerbsbe-
schränkenden Wirkung der Vorbehaltsaufgaben verbundene Beschränkung des 
Prinzips der loyalen Zusammenarbeit kann aus zwingenden Allgemeininteres-
sen gerechtfertigt werden, das Gesamtsystem der Vorbehaltsaufgaben nach dem 
Steuerberatungsgesetz etweist sich als kohärent.

Die Vorbehaltsaufgaben steuerberatender Berufe verstoßen mithin nicht gegen 
das Primärrecht der Europäischen Union. (vgl. Zweiter Teil B.)

III. Da die steuerberatende Tätigkeit nicht vom Anwendungsbereich der Dienst-
leistungsrichtlinie erfasst ist, steht diese den durch das Steuerberatungsgesetz 
reservierten Vorbehaltsaufgaben nicht entgegen. Der Zugang ausländischer An-
bieter von Steuerberatungsleistungen zur Erledigung von Vorbehaltsaufgaben des 
Steuerberatungsgesetzes wird sekundärrechtlich durch die Maßgaben der Berufs-
anerkennungsrichtlinie vorgezeichnet. Soweit das deutsche Recht den Zugang zur 
Wahrnehmung von Vorbehaltsaufgaben in § 3a StBerG normiert, ist diese gesetz-
liche Regelung mit den Vorgaben der Berufsanerkennungsrichtlinie vereinbar.
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Die gesetzliche Ausgestaltung der Vorbehaltsaufgaben im Steuerberatungsgesetz 
ist mithin auch mit dem Sekundärecht der Europäischen Union vereinbar. (vgl. 
Zweiter Teil C.)

IV. Die Ungleichbehandlung der österreichischen Bilanzbuchhalter und der deut-
schen Geprüften Bilanzbuchhalter mit Blick auf die Ausübung einer geschäftsmä-
ßigen Hilfeleistung in Steuersachen ist unionsrechtlich als sog. Inländerdiskrimi-
nierung zulässig. Sie verstößt weder gegen die Grundfreiheiten der Art. 49 AEUV 
(Niederlassungsfreiheit) und Art. 56 AEUV (Dienstleistungsfreiheit), noch gegen 
Art. 18 AEUV i.V.m. Art. 20 AEUV. (Vgl. Dritter Teil B.)

V. Der Allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG scheidet angesichts 
unterschiedlicher Normgeber als grundrechtlicher Maßstab zur Überprüfung der 
Verfassungsmäßigkeit einer Inländerdiskriminierung bereits grundsätzlich aus. 
Aber selbst unter Zugrundelegung einer doppelt hypothetischen Annahme – wenn 
man Art. 3 GG trotz unterschiedlicher Normgeber für anwendbar hält und fin-
giert, es lägen mit den beiden Berufen vergleichbare Gruppen vor – erweist sich 
die Ungleichbehandlung von österreichischen Bilanzbuchhaltern und deutschen 
Geprüften Bilanzbuchhaltern als gerechtfertigt. Angesichts deutlich unterschied-
licher berufsrechtlicher Verpflichtungen und damit verbundener unterschiedli-
cher Schutzintensität für die Dienstleistungsempfänger lassen sich zwischen den 
Berufsbildern der österreichischen Bilanzbuchhalter und der deutschen Geprüf-
ten Bilanzbuchhalter Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht iden-
tifizieren, dass sie eine ungleiche Behandlung durch das Steuerberatungsgesetz 
rechtfertigen. (Vgl. Dritter Teil C. I.)

Aus der berufsgrundrechtlichen Perspektive des Art. 12 Abs. 1 GG erweist sich 
die Beschränkung der Berufsfreiheit der deutschen Geprüften Bilanzbuchhalter 
durch die Normierung eines Vorbehalts zu Gunsten der in §§ 3-4 StBerG ge-
nannten steuerberatenden, rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe als 
verfassungsrechtlich gerechtfertigte, verhältnismäßige Regelung. Insbesondere 
soweit die Vorbehaltsaufgaben auch die Tätigkeiten der Einrichtung der Buch-
haltung, der Erstellung von Bilanzen, der Durchführung vorbereitender Ab-
schlussarbeiten, der Erstellung von Einnahmen-Überschussrechnungen und der 
Umsatzsteuer-Voranmeldung umgreifen, sind diese zum Schutze der Empfänger 
der steuerberatenden Leistung vor qualitativ minderwertiger Beratung durch Per-
sonen mit geringerer Sachkunde oder fehlender persönlicher Eignung sowie zum 
Schutze eines funktionierenden Steuersystems verfassungsrechtlich gerechtfer-
tigt. (vgl. Dritter Teil C. II.)
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Der Ausschluss der deutschen Geprüften Bilanzbuchhalter von einer Wahrneh-
mung der Vorbehaltsaufgaben verletzt diese daher nicht in ihren Grundrechten aus 
Art. 3 Abs. 1 GG und Art. 12 Abs. 1 GG.
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Anhang

Bundesgesetz über die Bilanzbuchhaltungsberufe – Bilanzbuchhaltungsge-
setz – BibuG, vom 11.09.2013 (BGBl. I Nr. 191/2013), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17.05.2018 (BGBl. I Nr. 32/2018)

1. Teil 
Berufsrecht

1. Hauptstück 
Bilanzbuchhaltungsberufe – Berechtigungsumfang

§ 1 Bilanzbuchhaltungsberufe

Bilanzbuchhaltungsberufe sind folgende Berufe:

1. Bilanzbuchhalter,

2. Buchhalter und

3. Personalverrechner.

§ 2 Berechtigungsumfang – Bilanzbuchhalter

(1) Den zur selbstständigen Ausübung des Berufes Bilanzbuchhalter Berechtigten 
ist es vorbehalten, folgende Tätigkeiten auszuüben:

1. die pagatorische Buchhaltung (Geschäftsbuchhaltung) einschließlich der 
Lohnverrechnung und der Erstellung der Saldenlisten für Betriebe und der 
Einnahmen- und Ausgabenrechnung im Sinne des § 4 Abs. 3 des Einkom-
mensteuergesetzes 1988, BGBl. Nr. 400/1988,

2. den Abschluss von Büchern (Erstellung von Bilanzen) nach Handelsrecht 
oder anderen gesetzlichen Vorschriften im Rahmen der durch § 221 Abs. 1 
in Verbindung mit § 221 Abs. 4, 6 und 7 des Unternehmensgesetzbuches, 
dRGBl. S 219/1897 festgesetzten Merkmale,

3. die Beratung in Angelegenheiten der Arbeitnehmerveranlagung und die Ab-
fassung und Übermittlung der Erklärung zur Arbeitnehmerveranlagung an 
die Abgabenbehörden des Bundes als Bote auch auf elektronischem Weg 
unter Ausschluss jeglicher Vertretung,
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4. die Vertretung in Abgaben- und Abgabenstrafverfahren für Bundes-, Lan-
des- und Gemeindeabgaben, ausgenommen die Vertretung vor den Abga-
benbehörden des Bundes, den Verwaltungsgerichten und dem Verwaltungs-
gerichtshof,

5. die Akteneinsicht auf elektronischem Wege gegenüber den Abgabenbehör-
den des Bundes, sowie das Stellen von Rückzahlungsanträgen,

6. die Vertretung einschließlich der Abgabe von Erklärungen in Angelegenhei-
ten der Umsatzsteuervoranmeldungen und der Zusammenfassenden Mel-
dungen, sowie die Erklärung zur Verwendung von Gutschriften (§ 214 der 
Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961),

7. die Vertretung einschließlich der Abgabe von Erklärungen in Angelegen-
heiten der Lohnverrechnung und der lohnabhängigen Abgaben, sowie die 
Vertretung im Rahmen der gemeinsamen Prüfung aller lohnabhängigen Ab-
gaben, jedoch nicht die Vertretung im Rechtsmittelverfahren und

8. die kalkulatorische Buchhaltung (Kalkulation).

(2) Die zur selbstständigen Ausübung des Berufes Bilanzbuchhalter Berechtigten 
sind weiters berechtigt, folgende Tätigkeiten auszuüben:

1. sämtliche Beratungsleistungen im Zusammenhang ihres Berechtigungsum-
fanges gemäß Abs. 1,

2. die Beratung in Beitrags-, Versicherungs- und Leistungsangelegenheiten 
der Sozialversicherungen,

3. die Beratung und Vertretung vor gesetzlich anerkannten Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften in Beitragsangelegenheiten,

4. die Vertretung bei den Einrichtungen des Arbeitsmarktservice, der Berufs-
organisationen, der Landesfremdenverkehrsverbände und bei anderen in 
Wirtschaftsangelegenheiten zuständigen Behörden und Ämtern, soweit 
diese mit den für den gleichen Auftraggeber durchzuführenden Tätigkeiten 
gemäß Abs. 1 unmittelbar zusammenhängen,

5. die Vertretung in Angelegenheiten der Kammerumlagen gegenüber den ge-
setzlichen Interessenvertretungen,
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6. sämtliche Tätigkeiten gemäß § 32 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. 
Nr. 194,

7. die Vertretung in allen Angelegenheiten der An- und Abmeldung von Regis-
trierkassen,

8. die Beratung und Vertretung in Angelegenheiten des Registers der wirt-
schaftlichen Eigentümer ein-schließlich der Meldung des wirtschaftlichen 
Eigentümers auf der Basis der Angaben ihrer Mandanten und der Feststel-
lung und Überprüfung des wirtschaftlichen Eigentümers im Auftrag ihrer 
Mandanten und

9. die Tätigkeit als Mediator, wenn sie in die Liste der Mediatoren nach dem 
Zivilrechts-Mediations-Gesetz (ZivMediatG), BGBl. I Nr. 29/2003, einge-
tragen sind.

§ 3 Berechtigungsumfang – Buchhalter

(1) Den zur selbstständigen Ausübung des Berufes Buchhalter Berechtigten ist es 
unbeschadet der Rechte der Bilanzbuchhalter vorbehalten, folgende Tätigkeiten 
auszuüben:

1. die pagatorische Buchhaltung (Geschäftsbuchhaltung) einschließlich der 
Erstellung der Saldenlisten für Betriebe und der Einnahmen- und Ausga-
benrechnung im Sinne des § 4 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988, 
BGBl. Nr. 400/1988 und

2. die kalkulatorische Buchhaltung (Kalkulation).

(2) Die zur selbstständigen Ausübung des Berufes Buchhalter Berechtigten sind 
weiters berechtigt, folgende Tätigkeiten auszuüben:

1. sämtliche Beratungsleistungen im Zusammenhang ihres Berechtigungsum-
fanges gemäß Abs. 1,

2. sämtliche Tätigkeiten gemäß § 32 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. 
Nr. 194,

3. die Vertretung und die Abgabe von Erklärungen in Angelegenheiten der 
unterjährigen Umsatzsteuervoranmeldungen einschließlich der zusammen-
fassenden Meldungen und zur Akteneinsicht auf elektronischem Wege,
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4. die Vertretung in allen Angelegenheiten der An- und Abmeldung von Regis-
trierkassen und

5. die Beratung und Vertretung in Angelegenheiten des Registers der wirt-
schaftlichen Eigentümer einschließlich der Meldung des wirtschaftlichen 
Eigentümers auf der Basis der Angaben ihrer Mandanten und der Feststel-
lung und Überprüfung des wirtschaftlichen Eigentümers im Auftrag ihrer 
Mandanten.

§ 4 Berechtigungsumfang – Personalverrechner

(1) Den zur selbstständigen Ausübung des Berufes Personalverrechner Berech-
tigten ist es unbeschadet der Rechte der Bilanzbuchhalter vorbehalten, folgende 
Tätigkeiten auszuüben:

1. die Lohnverrechnung,

2. die Vertretung einschließlich der Abgabe von Erklärungen in Angelegenhei-
ten der Lohnverrechnung und der lohnabhängigen Abgaben, jedoch nicht 
die Vertretung im Rahmen der gemeinsamen Prüfung aller lohnabhängigen 
Abgaben und nicht die Vertretung im Rechtsmittelverfahren und

3. die Beratung in Angelegenheiten der Arbeitnehmerveranlagung und die Ab-
fassung und Übermittlung der Erklärung zur Arbeitnehmerveranlagung an 
die Abgabenbehörden des Bundes als Bote auch auf elektronischem Weg 
unter Ausschluss jeglicher Vertretung.

(2) Die zur selbstständigen Ausübung des Berufes Personalverrechner Berechtig-
ten sind weiters berechtigt, folgende Tätigkeiten auszuüben:

1. sämtliche Beratungsleistungen im Zusammenhang ihres Berechtigungsum-
fanges gemäß Abs. 1,

2. sämtliche Tätigkeiten gemäß § 32 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. 
Nr. 194 und

3. die Beratung und Vertretung in Angelegenheiten des Registers der wirt-
schaftlichen Eigentümer einschließlich der Meldung des wirtschaftlichen 
Eigentümers auf der Basis der Angaben ihrer Mandanten und der Feststel-
lung und Überprüfung des wirtschaftlichen Eigentümers im Auftrag ihrer 
Mandanten.
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§ 5 Berechtigungsumfang – Sonstiges

(1) Durch dieses Bundesgesetz werden die Befugnisse nicht berührt:

1. der Rechtsanwälte,

2. der Patentanwälte,

3. der Notare,

4. der Steuerberater,

5. der Wirtschaftsprüfer,

6. der Behörden und der Körperschaften des öffentlichen Rechts, soweit sie 
im Rahmen ihres Aufgabenbereiches Hilfe oder Beistand in Steuersachen 
leisten,

7. der Revisionsverbände der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und 
der Prüfungsstelle des Sparkassen-Prüfungsverbandes hinsichtlich der ih-
nen zugewiesenen Prüfungs- und Beratungsaufgaben,

8. der Gewerbetreibenden,

9. der Ziviltechniker und

10. der gesetzlichen Berufsvertretungen, ihren Mitgliedern Hilfe und Beistand 
auf dem Gebiet des verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfahrens zu leis-
ten.

(2) Das Recht der Gerichte und Verwaltungsbehörden, zur Erstattung von Gut-
achten ständig oder im Einzelfall für das Buch- und Rechnungsfach beeidete 
Sachverständige oder Inventurkommissäre heranzuziehen, die nicht Berufsbe-
rechtigte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind, bleibt unberührt, doch erlangen 
diese Personen durch eine solche Heranziehung keine Befugnis, eine wirtschafts-
treuhänderische Tätigkeit oder eine Tätigkeit im Sinne dieses Bundesgesetzes im 
Auftrag anderer Auftraggeber durchzuführen.

§ 6 Öffentliche Bestellung – Anerkennung

(1) Bilanzbuchhaltungsberufe dürfen selbstständig durch Berufsberechtigte, das 
sind entweder natürliche Personen oder Gesellschaften, ausgeübt werden.
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(2) Eine natürliche Person ist berufsberechtigt und somit zur selbstständigen Aus-
übung eines Bilanzbuchhaltungsberufes berechtigt, nachdem sie durch die Be-
hörde öffentlich bestellt wurde.

(3) Eine Gesellschaft ist berufsberechtigt und somit zur selbstständigen Aus-
übung eines Bilanzbuchhaltungsberufes berechtigt, nachdem sie durch die Be-
hörde anerkannt wurde.

2. Hauptstück 
Natürliche Personen

1. Abschnitt 
Allgemeines

§ 7 Voraussetzungen

(1) Allgemeine Voraussetzungen für die öffentliche Bestellung sind:

1. die volle Handlungsfähigkeit,

2. die besondere Vertrauenswürdigkeit,

3. geordnete wirtschaftliche Verhältnisse,

4. eine aufrechte Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung und

5. ein Berufssitz.

(2) Weitere Voraussetzung für die öffentliche Bestellung als

1. Bilanzbuchhalter ist die erfolgreich abgelegte Fachprüfung für Bilanzbuch-
halter und die Ausübung einer mindestens dreijährigen beruflichen fach-
lichen Tätigkeit im Rechnungswesen,

2. Buchhalter ist die erfolgreich abgelegte Fachprüfung für Buchhalter und 
die Ausübung einer mindestens eineinhalbjährigen beruflichen fachlichen 
Tätigkeit im Rechnungswesen und

3. Personalverrechner die erfolgreich abgelegte Fachprüfung für Personalver-
rechner und die Ausübung einer mindestens eineinhalbjährigen beruflichen 
fachlichen Tätigkeit im Rechnungswesen.
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(3) Die Voraussetzung einer erfolgreich abgelegten Fachprüfung gemäß Abs. 2 
liegt nicht vor, wenn die Fachprüfung im Zeitpunkt der Antragstellung mehr als 
sieben Jahre zurückliegt, ausgenommen der Antragsteller weist nach, dass er seit 
Ablegung der Prüfung überwiegend beruflich fachlich tätig war.

(4) Unter beruflichen fachlichen Tätigkeiten gemäß Abs. 2 sind Tätigkeiten zu 
verstehen, die geeignet sind, die Erfahrungen und Kenntnisse zu vermitteln, die 
zur selbstständigen Ausübung des Berufes Bilanzbuchhalter, Buchhalter oder 
Personalverrechner erforderlich sind. Tätigkeiten, die die bei Bilanzbuchhal-
tungsberufen festgesetzte Arbeitszeit nicht erreichen, sind nur verhältnismäßig 
anzurechnen.

§ 8 Besondere Vertrauenswürdigkeit

Die besondere Vertrauenswürdigkeit liegt dann nicht vor, wenn der Berufswerber 
rechtskräftig verurteilt oder bestraft worden ist

1. a) von einem Gericht wegen einer mit Vorsatz begangenen strafbaren Hand-
lung zu einer mehr als dreimonatigen Freiheitsstrafe oder einer Geldstra-
fe von mehr als 180 Tagessätzen oder

b) von einem Gericht wegen einer mit Bereicherungsvorsatz begangenen 
strafbaren Handlung oder

c) von einem Gericht wegen eines Finanzvergehens oder

d) von einer Finanzstrafbehörde wegen eines vorsätzlichen Finanzverge-
hens mit Ausnahme einer Finanzordnungswidrigkeit und

2. diese Verurteilung oder Bestrafung noch nicht getilgt ist oder solange die 
Beschränkung der Auskunft gemäß § 6 Abs. 2 oder Abs. 3 des Tilgungs-
gesetzes 1972, BGBl. Nr. 68, noch nicht eingetreten ist.

§ 9 Geordnete wirtschaftliche Verhältnisse

Geordnete wirtschaftliche Verhältnisse liegen dann nicht vor, wenn

1. über das Vermögen des Berufswerbers ein Insolvenzverfahren anhängig ist 
und der Zeitraum der Einsichtgewährung in die Insolvenzdatei nicht ab-
gelaufen ist, sofern dieses nicht durch Bestätigung eines Sanierungs- oder 
eines Zahlungsplanes aufgehoben worden ist, oder
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2. über das Vermögen des Berufswerbers innerhalb der letzten zehn Jahre 
zweimal rechtskräftig ein Sanierungsverfahren eröffnet worden ist und 
mittlerweile nicht sämtliche diesem Verfahren zugrunde liegenden Verbind-
lichkeiten nachgelassen oder beglichen worden sind oder

3. gegen den Berufswerber ein Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden 
Vermögens nicht eröffnet oder aufgehoben worden ist und die Überschul-
dung nicht beseitigt wurde und der Zeitraum der Einsichtgewährung in die 
Insolvenzdatei nicht abgelaufen ist.

§ 10 Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

(1) Bilanzbuchhalter, Buchhalter und Personalverrechner sind verpflichtet, für 
Schäden aus ihrer Tätigkeit eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung bei 
einem zum Betrieb nach den Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
2016, BGBl. I Nr. 34/2015, berechtigten Versicherer abzuschließen und für die 
gesamte Dauer des Bestehens ihrer Berufsberechtigung aufrechtzuerhalten.

(2) Die Versicherungspflicht gilt nicht für Tätigkeiten, wenn und insoweit für die-
se Tätigkeiten ein anderer Berufsberechtigter mit einer Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung dem betreffenden Klienten gegenüber kraft gesetzlicher 
Schadenersatzbestimmung haftet und in dieser Versicherung die Haftung der be-
treffenden schadenstiftenden Person oder Gesellschaft für denselben Versiche-
rungsfall mitgedeckt ist.

(3) Die Versicherungssumme dieser Versicherung darf nicht geringer sein als 72 
673 Euro für jeden einzelnen Versicherungsfall. Bei Vereinbarung einer betrags-
mäßigen Obergrenze für alle Versicherungsfälle eines Jahres und für allenfalls 
vereinbarte Selbstbehalte gilt § 158c des Versicherungsvertragsgesetzes 1958, 
BGBl. Nr. 2/1959.

(4) Ist der Versicherungspflichtige Versicherter in einer Versicherung für fremde 
Rechnung, wird nur dann der Versicherungspflicht entsprochen, wenn nur er über 
die seinen Versicherungsschutz betreffenden Rechte aus dem Versicherungsver-
trag verfügen kann und ihm für jeden Versicherungsfall zumindest die gesetzliche 
Mindestversicherungssumme zur Verfügung steht. Deckungsausschlussgründe, 
die nicht in seiner Person gelegen sind, können in diesem Fall nicht eingewendet 
werden.
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(5) Die Versicherer sind verpflichtet, der Behörde unaufgefordert und umgehend 
jeden Umstand zu melden, der eine Beendigung oder Einschränkung des Versi-
cherungsschutzes oder eine Abweichung von der ursprünglichen Versicherungs-
bestätigung bedeutet oder bedeuten kann, und auf Verlangen der Behörde über 
solche Umstände Auskunft zu erteilen.

§ 11 Berufssitz

(1) Berufsberechtigte sind verpflichtet, einen in einem EU- oder EWR-Mitglied-
staat gelegenen Berufssitz zu haben.

(2) Unter einem Berufssitz ist bei einem selbstständig tätigen Berufsberechtigten 
eine feste Einrichtung zu verstehen, welche durch ihre personelle, sachliche und 
funktionelle Ausstattung die Erfüllung der an einen Berufsberechtigten gestellten 
fachlichen Anforderungen gewährleistet.

2. Abschnitt 
Fachprüfungen

§ 12 Organisation und Verfahren bei Prüfungen

(1) Die Fachprüfungen sind von den Meisterprüfungsstellen durchzuführen.

(2) Soweit dieses Bundesgesetz nichts Anderes bestimmt, sind die Bestimmungen 
der §§ 350 bis 352 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, betreffend die Or-
ganisation und das Verfahren sinngemäß anzuwenden.

§ 13 Prüfungsbefreiungen – Anerkennungen – Fachbeirat

(1) Personen, die die Ablegung einzelner Gegenstände des schriftlichen Prüfungs-
teils einer Fachprüfung inhaltlich vergleichbaren Prüfung nachweisen können, 
sind von der Ablegung dieser Gegenstände im Rahmen des schriftlichen Teils der 
Fachprüfung befreit. Die Behörde hat darüber mit Bescheid abzusprechen.

(2) Personen, die bereits über eine Berechtigung als Buchhalter oder Personalver-
rechner verfügen, sind von jenen Gegenständen der Fachprüfung Bilanzbuchhal-
ter befreit, die sie bereits aufgrund ihrer Befugnis ausüben dürfen. Die Behörde 
hat im Rahmen der Prüfungsordnung festzulegen, welche Gegenstände inhaltlich 
als gleichwertig anzusehen sind.
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(3) Bei der Behörde ist ein Fachbeirat einzurichten. Der Fachbeirat hat aus min-
destens drei Mitgliedern zu bestehen. Die Mitglieder des Fachbeirates sind vom 
Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich für die Dauer von fünf Jahren zu 
bestellen. Die Mitglieder des Fachbeirates haben über praktische Erfahrung oder 
theoretische Kenntnisse auf dem Gebiet der Bilanzbuchhaltung, Buchhaltung 
oder Personalverrechnung zu verfügen. Der Fachbeirat hat seine Entscheidungen 
mit einfacher Mehrheit zu treffen, wobei bei Stimmengleichstand die Stimme des 
Vorsitzenden entscheidet. Der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich hat 
für die Geschäftsführung im Fachbeirat eine Geschäftsordnung zu erlassen.

(4) Die Behörde hat vor einer Entscheidung gemäß Abs. 1 und bei der Beurtei-
lung über das Vorliegen einer gleichwertigen Berufsqualifikation gemäß § 72 
Abs. 2. Z 5 und 6 eine Stellungnahme des Fachbeirates einholen.

3. Abschnitt 
Prüfungen – Bilanzbuchhalter

§ 14 Fachprüfung – Bilanzbuchhalter

Die Fachprüfung für Bilanzbuchhalter besteht aus

1. dem schriftlichen Prüfungsteil gemäß § 15 und

2. dem mündlichen Prüfungsteil gemäß § 16.

§ 15 Schriftlicher Prüfungsteil

(1) Der schriftliche Prüfungsteil hat die Ausarbeitung von zwei Klausurarbeiten 
zu umfassen.

(2) Eine der Klausurarbeiten hat die Ausarbeitung einer Prüfungsarbeit durch 
selbstständige Anwendung geeigneter Techniken aus nachstehenden Gegenstän-
den zu umfassen:

1. Einnahmen- und Ausgabenrechnung, doppelte Buchhaltung, insbesondere 
Verbuchung sämtlicher Steuern, Verbuchung von Wareneinkauf und Wa-
renverkauf, Ermittlung und Verbuchung von Wareneinsatz, Materialeinsatz 
und Bestandsveränderungen, Retourwaren, Rabatte und Skonti,

2. Verbuchung des Zahlungsverkehrs, insbesondere Rechnungsausgleich, An-
zahlungen, Teilzahlungen, diverse Instrumente des Zahlungsverkehrs, Fac-
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toring, Personenkonten, Lohn- und Gehaltsverbuchung, Verbuchung ver-
schiedener Aufwendungen wie Reisekosten, Werbung und Repräsentation,

3. Zu- und Abgänge im Anlagevermögen, Aktivierungspflichten, selbsterstell-
te Anlagen, Regelungen für Kraftfahrzeuge, Fremdwährungsverbuchung, 
Kreditverluste, Gewährleistung und Schadenersatz, Vertragsstrafen, Rech-
nungsabgrenzungen, Filialbuchhaltung, Kommissionsgeschäfte, Handels-
vertretung, Verbuchung von Aufnahme und Tilgung langfristigen Kapitals, 
Leasinggeschäfte, Verbuchung von Privatentnahmen und -einlagen,

4. buchhalterische Bedeutung der Themenkreise bürgerliches Recht, Unter-
nehmensgesetzbuch insbesondere Rechnungslegungsvorschriften, Steuer-
recht, Zahlungs- und Kapitalverkehr,

5. Anfertigung eines Jahresabschlusses mit vollständiger und sachgerechter 
Ermittlung der einzelnen Bilanzansätze unter Berücksichtigung der ver-
schiedenen Unternehmensformen und

6. moderne Kosten- und Leistungsrechnung, insbesondere Zielkostenrech-
nung und direct costing.

(3) Die Prüfungsfragen der Klausurarbeit gemäß Abs. 2 sind so zu stellen, dass 
diese vom Bewerber in fünf Stunden ausgearbeitet werden können. Die Klausur-
arbeit ist nach sechs Stunden zu beenden.

(4) Eine der Klausurarbeiten hat die Ausarbeitung einer Prüfungsarbeit durch 
selbstständige Anwendung geeigneter Techniken aus dem einheitlichen Gegen-
stand des schriftlichen Prüfungsteils der Fachprüfung Personalverrechnung nach 
§ 21 zu umfassen.

(5) Die Prüfungsfragen der Klausurarbeit gemäß Abs. 4 sind so zu stellen, dass 
diese vom Bewerber in zwei Stunden ausgearbeitet werden können. Die Klausur-
arbeit ist nach drei Stunden zu beenden.

(6) Der schriftliche Prüfungsteil kann teilweise oder zur Gänze unter Verwen-
dung von informationstechnischen Werkzeugen sowie auch im Rahmen eines 
Multiple-Choice-Prüfungsverfahrens durchgeführt werden. Die Ermittlung des 
Prüfungsergebnisses kann hierbei automationsunterstützt erfolgen. Der Einsatz 
der Prüfungskommission im Sinne des § 351 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. 
Nr. 194, ist nicht erforderlich.
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§ 16 Mündlicher Prüfungsteil

Der mündliche Prüfungsteil hat die Beantwortung von Prüfungsfragen aus fol-
genden Gegenständen zu umfassen:

1. Berufsrecht,

2. Buchhaltung, insbesondere Funktionsweise der Einnahmen- und Ausgaben-
rechnung, Funktionsweise der doppelten Buchhaltung, formaler Abschluss, 
Organisationsformen der doppelten Buchhaltung, Belegwesen, Journal, 
Hauptbuch, Nebenbuchhaltung, unternehmens- und steuerrechtliche Buch-
führungs- und Aufzeichnungspflichten, formelle und materielle Mindest-
anforderungen, abhängig von der Form der Buchhaltung, formelle und 
materielle Ordnungsmäßigkeit der Buchführung, Inventurverfahren, Kon-
tenrahmenprinzipien und -systeme,

3. bürgerliches Recht und Unternehmensrecht, insbesondere Vertragsrecht, 
Sachenrecht, Grundzüge des Unternehmensrechts und Grundkenntnisse der 
einschlägigen arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften, soweit für die Bi-
lanzbuchhaltung erforderlich,

4. Steuerrecht, insbesondere Grundzüge der Bundesabgabenordnung, Umsatz-
steuer und Grundbegriffe des Einkommensteuer- und Körperschaftssteuer-
rechts unter besonderer Berücksichtigung der steuerlichen Gewinnermitt-
lung,

5. Zahlungs- und Kapitalverkehr, insbesondere die Durchführung des Zah-
lungsverkehrs, diverse Instrumente des Zahlungsverkehrs und Kaufver-
trags- und Versicherungsklauseln und ihre Auswirkung im Zahlungsver-
kehr,

6. Begriffe und Arten von Jahresabschlüssen nach dem Unternehmensgesetz-
buch (insbesondere Rechnungslegungsbestimmungen) und Steuerrecht, ge-
setzliche Vorschriften über den Jahresabschluss nach dem Unternehmens-
gesetzbuch, Grundsätze ordnungsgemäßer Bilanzierung, Gliederung von 
Jahresabschlüssen (inklusive Gewinn- und Verlustrechnung) und Fristen 
zur Erstellung von Jahresabschlüssen,

7. Grundlagen und Anwendungen der Informationstechnologie im Rech-
nungswesen, insbesondere EDV und FinanzOnline,
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8. Personalverrechnung,

9. Kostenrechnung, insbesondere Kostenrechnungstheorie und traditionelle 
Kostenrechnung und

10. Unternehmensführung, insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe.

4. Abschnitt 
Prüfungen – Buchhalter

§ 17 Fachprüfung – Buchhalter

Die Fachprüfung für Buchhalter besteht aus

1. dem schriftlichen Prüfungsteil gemäß § 18 und

2. dem mündlichen Prüfungsteil gemäß § 19.

§ 18 Schriftlicher Prüfungsteil

(1) Der schriftliche Prüfungsteil hat die Ausarbeitung einer Klausurarbeit zu um-
fassen.

(2) Die Klausurarbeit hat die Ausarbeitung einer Prüfungsarbeit durch selbststän-
dige Anwendung geeigneter Techniken auf größere, komplexe Beispiele samt Be-
gründung des Lösungsansatzes aus nachstehenden Gegenständen zu umfassen:

1. Einnahmen- und Ausgabenrechnung, doppelte Buchhaltung, insbesondere 
Verbuchung sämtlicher Steuern, Verbuchung von Wareneinkauf und Wa-
renverkauf, Ermittlung und Verbuchung von Wareneinsatz, Materialeinsatz 
und Bestandsveränderungen, Retourwaren, Rabatte und Skonti,

2. Verbuchung des Zahlungsverkehrs, insbesondere Rechnungsausgleich, An-
zahlungen, Teilzahlungen, diverse Instrumente des Zahlungsverkehrs, Fac-
toring, Personenkonten, Lohn- und Gehaltsverbuchung, Verbuchung ver-
schiedener Aufwendungen wie Reisekosten, Werbung und Repräsentation,

3. Zu- und Abgänge im Anlagevermögen, Aktivierungspflichten, selbsterstell-
te Anlagen, Regelungen für Kraftfahrzeuge, Fremdwährungsverbuchung, 
Kreditverluste, Gewährleistung und Schadenersatz, Vertragsstrafen, Rech-
nungsabgrenzungen, Filialbuchhaltung, Kommissionsgeschäfte, Handels-
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vertretung, Verbuchung von Aufnahme und Tilgung langfristigen Kapitals, 
Leasinggeschäfte, Verbuchung von Privatentnahmen und -einlagen,

4. buchhalterische Bedeutung der Themenkreise bürgerliches Recht, Unter-
nehmensgesetzbuch insbesondere Rechnungslegungsvorschriften, Steuer-
recht, Zahlungs- und Kapitalverkehr,

5. moderne Kosten- und Leistungsrechnung, insbesondere Zielkostenrech-
nung und direct costing.

(3) Die Prüfungsfragen der Klausurarbeit sind so zu stellen, dass diese vom Be-
werber in drei Stunden ausgearbeitet werden können. Die Klausurarbeit ist nach 
vier Stunden zu beenden.

(4) Der schriftliche Prüfungsteil kann teilweise oder zur Gänze unter Verwen-
dung von informationstechnischen Werkzeugen sowie auch im Rahmen eines 
Multiple-Choice-Prüfungsverfahrens durchgeführt werden. Die Ermittlung des 
Prüfungsergebnisses kann hierbei automationsunterstützt erfolgen. Der Einsatz 
der Prüfungskommission im Sinne des § 351 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. 
Nr. 194, ist nicht erforderlich.

§ 19 Mündlicher Prüfungsteil

Der mündliche Prüfungsteil hat die Beantwortung von Prüfungsfragen aus fol-
genden Gegenständen zu umfassen:

1. Berufsrecht,

2. Buchhaltung, insbesondere Funktionsweise der Einnahmen- und Ausgaben-
rechnung, Funktionsweise der doppelten Buchhaltung, formaler Abschluss, 
Organisationsformen der doppelten Buchhaltung, Belegwesen, Journal, 
Hauptbuch, Nebenbuchhaltung, unternehmens- und steuerrechtliche Buch-
führungs- und Aufzeichnungspflichten, formelle und materielle Mindest-
anforderungen, abhängig von der Form der Buchhaltung, formelle und 
materielle Ordnungsmäßigkeit der Buchführung, Inventurverfahren, Kon-
tenrahmenprinzipien und -systeme,

3. bürgerliches Recht und Unternehmensrecht, insbesondere Vertragsrecht, 
Sachenrecht, Grundzüge des Unternehmensrechts und Grundkenntnisse 
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der einschlägigen arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften, soweit für die 
Buchhaltung erforderlich,

4. Steuerrecht, insbesondere Grundzüge der Bundesabgabenordnung, Umsatz-
steuer und Grundbegriffe des Einkommensteuerrechts unter besonderer Be-
rücksichtigung der steuerlichen Gewinnermittlung,

5. Zahlungs- und Kapitalverkehr, insbesondere die Durchführung des Zah-
lungsverkehrs, diverse Instrumente des Zahlungsverkehrs und Kaufver-
trags- und Versicherungsklauseln und ihre Auswirkung im Zahlungsver-
kehr,

6. Kostenrechnung, insbesondere Kostenrechnungstheorie und traditionelle 
Kostenrechnung und

7. Grundlagen und Anwendungen der Informationstechnologie im Rech-
nungswesen.

5. Abschnitt 
Prüfungen – Personalverrechner

§ 20 Fachprüfung – Personalverrechner

Die Fachprüfung für Personalverrechner besteht aus

1. dem schriftlichen Prüfungsteil gemäß § 21 und

2. dem mündlichen Prüfungsteil gemäß § 22.

§ 21 Schriftlicher Prüfungsteil

(1) Der schriftliche Prüfungsteil hat die Ausarbeitung einer Klausurarbeit zu um-
fassen. Der schriftliche Prüfungsteil ist ein einheitlicher Gegenstand.

(2) Die Klausurarbeit hat die Ausarbeitung einer Prüfungsarbeit durch selbststän-
dige Anwendung geeigneter Techniken aus nachstehenden Fachbereichen zu um-
fassen:

1. Personalverrechnung,

2. Einnahmen- und Ausgabenrechnung und doppelte Buchführung, soweit 
dies für die Personalverrechnung relevant ist und
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3. Bedeutung der Themenkreise bürgerliches Recht, Unternehmensrecht, 
Steuerrecht, Arbeits- und Sozialrecht und Verfahrensrecht, soweit dies für 
die Ausübung erforderlich ist.

(3) Die Prüfungsfragen der Klausurarbeit sind so zu stellen, dass diese vom Be-
werber in zwei Stunden ausgearbeitet werden können. Die Klausurarbeit ist nach 
drei Stunden zu beenden.

(4) Der schriftliche Prüfungsteil kann teilweise oder zur Gänze unter Verwen-
dung von informationstechnischen Werkzeugen sowie auch im Rahmen eines 
Multiple-Choice-Prüfungsverfahrens durchgeführt werden. Die Ermittlung des 
Prüfungsergebnisses kann hierbei automationsunterstützt erfolgen. Der Einsatz 
der Prüfungskommission im Sinne des § 351 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. 
Nr. 194, ist nicht erforderlich.

§ 22 Mündlicher Prüfungsteil

Der mündliche Prüfungsteil hat die Beantwortung von Prüfungsfragen aus fol-
genden Gegenständen zu umfassen:

1. Berufsrecht,

2. Personalverrechnung,

3. Buchhaltung, insbesondere Funktionsweise der Einnahmen- und Ausgaben-
rechnung, der doppelten Buchhaltung, formelle und materielle Ordnungs-
mäßigkeit der Buchführung, soweit dies für die Personalverrechnung rele-
vant ist,

4. Bedeutung der Themenkreise bürgerliches Recht, Unternehmensrecht, 
Steuerrecht, Arbeits- und Sozialrecht und Verfahrensrecht, soweit dies für 
die Ausübung erforderlich ist und

5. Grundlagen und Anwendung der Informationstechnologie in der Personal-
verrechnung.

§ 23 Prüfungsordnung

(1) Die Behörde hat durch Verordnung eine Prüfungsordnung zu erlassen.
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(2) Die Prüfungsordnung hat Bestimmungen über die nähere Ausgestaltung der 
Fachprüfungen zu enthalten, insbesondere über

1. die Qualifikation der Prüfer,

2. die Anmeldung zur Prüfung,

3. das Prüfungsverfahren bei Multiple-Choice Prüfungen,

4. die auszustellenden Zeugnisse,

5. die vom Prüfling zu bezahlende Prüfungsgebühr und Kosten für Materialien 
und Einrichtungen bei Prüfungsverfahren gemäß Z 3,

6. die aus den Prüfungsgebühren zu bezahlende Entschädigung der Mitglieder 
der Prüfungskommission,

7. die Voraussetzungen für die Rückzahlung,

8. die Pflichten der Mitglieder und des Vorsitzenden der Prüfungskommission, 
um unparteiische und sachgerechte Prüfungen zu gewährleisten,

9. die Ausarbeitung der Prüfungsthemen,

10. die Durchführung der Klausurarbeiten,

11. die Durchführung der mündlichen Prüfungen, ihre Dauer und die Höchst- 
und Mindestdauer der einzelnen Gegenstände der schriftlichen Fachprü-
fungsteile im Falle einer Wiederholung oder Befreiung,

12. das auszustellende Prüfungszeugnis und

13. die Gleichwertigkeit der Gegenstände im Sinne des § 13 Abs. 2.

(3) Die Prüfungsgebühren gemäß Abs. 2 Z 5 sind so zu bemessen, dass der Perso-
nal- und Sachaufwand der Meisterprüfungsstelle und eine angemessene Entschä-
digung der Mitglieder der Prüfungskommission gedeckt ist. Auf die wirtschaft-
lichen Verhältnisse des Prüflings kann Bedacht genommen werden.
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6. Abschnitt 
Bestellungsverfahren

§ 24 Antrag auf öffentliche Bestellung

(1) Natürliche Personen, die einen Bilanzbuchhaltungsberuf selbstständig auszu-
üben beabsichtigen, haben einen schriftlichen Antrag auf öffentliche Bestellung 
bei der Behörde einzubringen.

(2) Diesem Antrag sind anzuschließen:

1. ein Identitätsnachweis und

2. die Belege zum Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen für die öffent-
liche Bestellung.

§ 25 Anspruch auf öffentliche Bestellung

(1) Natürliche Personen, welche die Voraussetzungen für die öffentliche Bestel-
lung erfüllen, haben Anspruch auf öffentliche Bestellung.

(2) Vor der öffentlichen Bestellung darf ein Bilanzbuchhaltungsberuf nicht selbst-
ständig ausgeübt werden.

(3) Sind bei natürlichen Personen seit Ablegung der Fachprüfung mehr als sieben 
Jahre vergangen, so hat die Behörde die öffentliche Bestellung von der neuerli-
chen Ablegung der mündlichen Fachprüfung abhängig zu machen, wenn der Be-
stellungswerber in dieser Zeit nicht überwiegend beruflich fachlich gearbeitet hat.

§ 26 Öffentliche Bestellung – Eintragung

(1) Die Behörde hat über die öffentliche Bestellung eine Urkunde auszustellen.

(2) Bilanzbuchhalter, Buchhalter und Personalverrechner sind von Amtswegen in 
das bei der Behörde zu führende Register einzutragen.

§ 27 Versagung der öffentlichen Bestellung

(1) Die öffentliche Bestellung ist zu versagen, wenn eine der Bestellungsvoraus-
setzungen nicht erfüllt ist.
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(2) Über die Versagung der öffentlichen Bestellung hat die Behörde einen schrift-
lichen Bescheid zu erlassen.

3. Hauptstück 
Gesellschaften

1. Abschnitt 
Gesellschaften

§ 28 Voraussetzungen

(1) Für Gesellschaften gelten, soweit in diesem Hauptstück nichts anderes be-
stimmt ist, die auf Gesellschaften anzuwendenden Bestimmungen der Gewerbe-
ordnung 1994, BGBl. Nr. 194.

(2) Allgemeine Voraussetzung für die Anerkennung von Gesellschaften ist jeden-
falls eine abgeschlossene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung.

(3) Gewerberechtliche Geschäftsführer haben zu erfüllen:

1. die allgemeinen Voraussetzungen für die öffentliche Bestellung gemäß § 7 
Abs. 1 Z 1 bis 3 und

2. die erfolgreich abgelegte Fachprüfung gemäß § 7 Abs. 2 und 3, welche den 
gesamten Berechtigungsumfang der Gesellschaft umfasst.

(4) Scheidet der Geschäftsführer aus, so ist längstens innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten ein neuer Geschäftsführer zu bestellen, widrigenfalls die Aner-
kennung von der Behörde zu wiederrufen ist. Die Frist verkürzt sich auf zwei 
Monate, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren vor dem Ausscheiden des 
Geschäftsführers die selbstständige Ausübung eines Bilanzbuchhaltungsberufes 
insgesamt länger als sechs Monate ohne Geschäftsführer ausgeübt wurde.

(5) Die vertretungsbefugten Organe der juristischen Person oder eingetragenen 
Personengesellschaft haben die Bestellung und das Ausscheiden des Geschäfts-
führers der Behörde unverzüglich längstens aber innerhalb eines Monats, anzu-
zeigen.
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2. Abschnitt 
Anerkennungsverfahren

§ 29 Antrag auf Anerkennung

Gesellschaften, die einen Bilanzbuchhaltungsberuf auszuüben beabsichtigen, ha-
ben einen schriftlichen Antrag auf Anerkennung unter Beibringung der erforder-
lichen Belege zum Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen für die Anerken-
nung an die Behörde zu stellen.

§ 30 Anspruch auf Anerkennung

(1) Gesellschaften, welche die Voraussetzungen für die Anerkennung erfüllen, 
haben Anspruch auf Anerkennung.

(2) Vor Anerkennung darf ein Bilanzbuchhaltungsberuf nicht ausgeübt werden.

§ 31 Anerkennung

(1) Die Behörde hat über die Anerkennung eine Urkunde auszustellen.

(2) Anerkannte Gesellschaften sind von Amtswegen in das bei der Behörde zu 
führende Register einzutragen.

§ 32 Versagung der Anerkennung

Die Behörde hat die Anerkennung mit Bescheid zu versagen, wenn eine der An-
erkennungsvoraussetzungen nicht erfüllt ist.

4. Hauptstück 
Rechte und Pflichten

1. Abschnitt 
Allgemeine Rechte und Pflichten

§ 33 Allgemeines

(1) Berufsberechtigte sind verpflichtet, ihren Beruf gewissenhaft, sorgfältig, 
eigenverantwortlich und unabhängig und unter Beachtung der in diesem Haupt-
stück und der in der Richtlinie gemäß § 69 enthaltenen Bestimmungen auszu-
üben.
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(2) Wird ein Berufsberechtigter als Mediator tätig, so hat er auch dabei die ihn 
als Berufsberechtigten treffenden Berufspflichten einzuhalten. Besondere Rege-
lungen für Mediatoren nach anderen Rechtsvorschriften werden dadurch nicht 
berührt.

(3) Bilanzbuchhalter und Geschäftsführer von Bilanzbuchhaltungsgesellschaf-
ten sind verpflichtet, entsprechende Fortbildungsveranstaltungen hinsichtlich 
der neuesten berufseinschlägigen Entwicklungen zum Zweck der Vertiefung der 
fachlichen Kenntnisse in einem jährlichen Ausmaß von mindestens 30 Lehrein-
heiten zu besuchen. Buchhalter und Personalverrechner und Geschäftsführer von 
Buchhalter- und Personalverrechnergesellschaften sind verpflichtet, entsprechen-
de Fortbildungsveranstaltungen hinsichtlich der neuesten berufseinschlägigen 
Entwicklungen zum Zweck der Vertiefung der fachlichen Kenntnisse in einem 
jährlichen Ausmaß von mindestens 15 Lehreinheiten pro Berechtigung zu besu-
chen. Bilanzbuchhalter Buchhalter und Personalverrechner sowie Geschäftsfüh-
rer von Bilanzbuchhaltungsgesellschaften sind verpflichtet, nach Aufforderung 
durch die Behörde den Nachweis über den Besuch der Fortbildungsveranstaltun-
gen binnen angemessener Frist zu erbringen.

§ 34 Ausübungsrichtlinie

(1) Die Behörde hat eine Richtlinie für die Ausübung der Bilanzbuchhaltungs-
berufe zu erlassen.

(2) Diese Richtlinie hat insbesondere zu regeln:

1. das standesgemäße Verhalten im Geschäftsverkehr mit Auftraggebern,

2. das standesgemäße Verhalten gegenüber anderen Berufsberechtigten und 
Personen anderer Berufe, die durch die Ausübung eines Bilanzbuchhal-
tungsberufes berührt werden,

3. die Kontrolle der verpflichtenden Fortbildung gemäß § 68 Abs. 3.

4. die Kontrolle der sonstigen Pflichten von Berufsberechtigten,

5. angemessene Vorkehrungen zum Schutz der Berufsberechtigten von einer 
Ausnutzung durch die organisierte Kriminalität und einer Verwicklung in 
diese.
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6. die nähere Ausgestaltung der Sorgfaltspflichten im Hinblick auf Geldwä-
sche und Terrorismusfinanzierung,

7. die Erstellung von Risikoprofilen betreffend Geschäftsbeziehungen im Hin-
blick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und

8. Anleitungen betreffend erweiterter Sorgfaltspflichten für risikoreiche Ge-
schäfte im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

(3) Diese Richtlinie ist durch die Behörde im Internet kundzumachen. Die im 
Internet kundgemachten Inhalte müssen jederzeit ohne Identitätsnachweis und 
gebührenfrei zugänglich sein und in ihrer kundgemachten Form vollständig und 
auf Dauer ermittelt werden können.

§ 35 Zweigstellen

(1) Berufsberechtigte sind berechtigt, ihren Beruf von ihrem Berufssitz aus im 
gesamten Bundesgebiet auszuüben.

(2) Berufsberechtigte sind berechtigt, Zweigstellen zu errichten.

(3) Die Errichtung einer Zweigstelle ist der Behörde unverzüglich schriftlich zu 
melden.

(4) Die Zweigstellen sind von Amtswegen in das von der Behörde zu führende 
Register einzutragen. Bei Schließung einer Zweigstelle ist diese aus dem Register 
zu streichen.

§ 36 Aufträge und Bevollmächtigung

(1) Berufsberechtigte sind verpflichtet, die Übernahme eines Auftrages abzuleh-
nen, der sie bei Ausübung ihrer Tätigkeit an Weisungen fachlicher Art des Auf-
traggebers binden würde. Die Annahme von Aufträgen, die sowohl dem Grunde 
als auch der Höhe nach im Deckungsumfang der Vermögensschaden-Haftpflicht-
versicherung nach § 10 nicht enthalten sind, ist unzulässig.

(2) Berufsberechtigte sind berechtigt, einen bereits übernommenen Auftrag zu-
rückzulegen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Wichtige Gründe sind insbe-
sondere

1. die sich nachträglich ergebende Unerfüllbarkeit des Auftrages oder



153

Anhang: Österreichisches Bilanzbuchhaltungsgesetz (BiBuG)

2. die Verhinderung durch eine Krankheit oder

3. die sich nachträglich ergebende Feststellung, dass der Auftraggeber bewusst 
unrichtige oder unvollständige Unterlagen zur Verfügung gestellt hat.

(3) Berufsberechtigte sind berechtigt, die ihnen erteilten Auskünfte und übergebe-
nen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig anzusehen.

(4) Berufsberechtigte sind verpflichtet, die übernommenen Angelegenheiten, Auf-
gaben, Vertretungen und Verteidigungen gesetzmäßig zu führen und die Rechte 
des Auftraggebers gegen jedermann mit Treue und Nachdruck zu verfolgen. Sie 
sind im Rahmen ihrer Aufträge befugt, alle ihren Auftraggebern zur Verfügung 
stehenden gesetzmäßigen Angriffs- und Verteidigungsmittel zu gebrauchen.

(5) Beruft sich ein Bilanzbuchhalter im beruflichen Verkehr auf die ihm erteilte 
Bevollmächtigung, so ersetzt diese Berufung den urkundlichen Nachweis.

(6) Vereinbarungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen über einen generellen 
Haftungsausschluss sind unzulässig.

§ 37 Interdisziplinäre Zusammenarbeit – Werkverträge

Berufsberechtigte sind berechtigt, Angehörige anderer selbstständiger Berufe für 
einzelne bestimmte und übliche Aufgaben durch Werkvertrag heranzuziehen.

§ 38 Andere Tätigkeiten

Berufsberechtigte sind berechtigt, auch andere Tätigkeiten selbstständig oder un-
selbstständig auszuüben.

§ 39 Verschwiegenheitspflicht

(1) Berufsberechtigte sind zur Verschwiegenheit über die ihnen anvertrauten An-
gelegenheiten verpflichtet. Für diese Verschwiegenheitspflicht ist es ohne Bedeu-
tung, ob die Kenntnis dieser Umstände und Tatsachen auch anderen Personen 
zugänglich ist oder nicht.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht der Berufsberechtigten erstreckt sich auch auf 
persönliche Umstände und Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen bei 
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Durchführung erteilter Aufträge oder im Zuge eines behördlichen, nicht öffent-
lichen Verfahrens in Ausübung ihres Berufes als solche bekanntgeworden sind.

(3) Hinsichtlich der Befreiung eines Berufsberechtigten zur Ablegung eines 
Zeugnisses, zur Einsichtgewährung in Geschäftspapiere oder zur Erteilung von 
Auskünften im Verwaltungs-, Abgaben-, Zivil- und Strafverfahren sind in An-
sehung dessen, was dem Berufsberechtigten in Ausübung seines Bilanzbuch-
haltungsberufes bekannt geworden ist, die für Wirtschaftstreuhänder geltenden 
Bestimmungen anzuwenden, jedoch mit der Maßgabe, dass im Abgabenverfah-
ren vor den Finanzbehörden einem Berufsberechtigten die gleichen Rechte wie 
einem Rechtsanwalt zustehen.

(4) Die Verschwiegenheitspflicht entfällt, wenn und insoweit

1. Melde- und Auskunftspflichten im Rahmen der Bestimmungen Richtli-
nie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission, 
ABl. Nr. L 141 vom 05.06.2015, S. 73 (im Folgenden: 4. Geldwäsche-RL), 
und den damit im Zusammenhang erlassenen Umsetzungsmaßnahmen be-
stehen oder

2. der Auftraggeber den Berufsberechtigten ausdrücklich von dieser Pflicht 
entbunden hat.

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten sinngemäß für die Erfüllungsgehil-
fen der Berufsberechtigten, Gesellschafter, Aufsichtsräte, Prokuristen.

§ 40 Stellvertretung – Bestellungsverpflichtung

(1) Berufsberechtigte natürliche Personen sind verpflichtet, bei voraussichtlich 
länger dauernder Verhinderung einen Berufsberechtigten zum Stellvertreter zu 
bestellen.

(2) Die Bestellung ist der Behörde unverzüglich bekanntzugeben.

(3) Eine Vertretung ist nur insoweit zulässig, als der Vertreter über die erforder-
lichen Berufsbefugnisse verfügt.
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(4) Überschreitet die Dauer der Vertretung ein Jahr, so hat der Vertretene bei der 
Behörde um Genehmigung anzusuchen. Eine Genehmigung ist dann zu verwei-
gern, wenn die Verhinderung an der persönlichen Berufsausübung nicht mehr ge-
geben ist. Bei Unterlassung der Einholung der Genehmigung hat die Behörde die 
Berufsberechtigung des Vertretenen mit Bescheid zu widerrufen.

(5) Erfolgt die Bestellung des Stellvertreters mit Zustimmung des Auftraggebers, 
so haftet der Vertretene diesem nur nach Maßgabe des § 1010 ABGB zweiter 
Satz. Andernfalls gelten für die Haftung des Vertretenen die Grundsätze des 
Werkvertrages.

(6) Die Behörde hat bei voraussichtlich länger dauernder Verhinderung einen 
Kanzleikurator zu bestellen:

1. auf Antrag des Vertretenen oder

2. von Amtswegen, wenn der Verpflichtung gemäß Abs. 1 nicht nachgekom-
men wird.

(7) Die Bestellung hat durch die Behörde mit Bescheid zu erfolgen.

(8) Der gemäß Abs. 6 bestellte Kanzleikurator hat

1. die Kanzlei des Vertretenen im vollen Umfang unter eigener Verantwortung 
mit dem Hinweis auf seine Funktion als Kanzleikurator und im Namen und 
auf Rechnung des Vertretenen zu betreuen,

2. im Fall des Abs. 6 Z 1 die Weisungen des zu vertretenden Berufsberechtig-
ten und im Fall des Abs. 6 Z 2 die Weisungen der Behörde bei Ausübung 
seiner Funktion als Kanzleikurator einzuhalten,

3. seine eigenen beruflichen Tätigkeiten von den Tätigkeiten für die zu ver-
waltende Kanzlei streng zu trennen und sowohl bei Beginn als auch bei 
Beendigung seiner Tätigkeit eine Vermögensaufstellung zu verfassen und

4. eine Versicherung, welche die Tätigkeit der betreuten Kanzlei umfasst, 
nachzuweisen.

(9) Im Falle der persönlichen Wiederaufnahme der Berufstätigkeit nach mehr als 
sieben Jahre dauernder Verhinderung oder Abwesenheit hat die Behörde die wei-
tere Ausübung der Berufstätigkeit von der neuerlichen Ablegung der mündlichen 
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Fachprüfung abhängig zu machen, wenn der Abwesende in dieser Zeit nicht über-
wiegend beruflich fachlich tätig war.

(10) Der gemäß Abs. 6 bestellte Kanzleikurator hat Anspruch auf Entlohnung. 
Die Höhe der Entlohnung richtet sich

1. nach der Vereinbarung mit dem zu vertretenden Berufsberechtigten oder

2. bei Nichtzustandekommen einer Vereinbarung nach der Festsetzung der Be-
hörde in einem 65% nicht übersteigenden Anteil an der Betriebsleistung der 
betreuten Kanzlei.

§41 Ruhen der Befugnis

(1) Berufsberechtigte sind berechtigt, auf ihre Befugnis zur selbstständigen Aus-
übung ihres Bilanzbuchhaltungsberufes vorübergehend mit der Rechtsfolge zu 
verzichten, dass hierdurch Ruhen der Berufsbefugnis eintritt.

(2) Der Eintritt des Ruhens ist der Behörde unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
Das Ruhen wird mit angegebenem Datum, frühestens jedoch mit dem Datum des 
Einlangens der Ruhenserklärung bei der Behörde wirksam.

(3) Bilanzbuchhalter, Buchhalter und Personalverrechner sind nicht verpflich-
tet, während des Ruhens ihrer Berufsberechtigung die Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung aufrecht zu halten.

(4) Die Beendigung des Ruhens ist der Behörde unverzüglich schriftlich anzu-
zeigen. Der schriftlichen Anzeige auf Beendigung des Ruhens sind die Belege 
zum Nachweis der Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen gemäß § 7 Abs. 1 
anzuschließen.

(5) Die Behörde ist verpflichtet, umgehend den Eintritt und das Ende des Ruhens 
im Register zu veröffentlichen.

(6) Die Behörde hat die Wiederaufnahme der Berufstätigkeit zu untersagen, wenn

1. keine Belege gemäß Abs. 4 vorgelegt werden oder

2. die allgemeinen Voraussetzungen gemäß § 7 Abs. 1 nicht vorliegen oder

3. im Falle der persönlichen Wiederaufnahme der Berufstätigkeit durch eine 
natürliche Person nach mehr als siebenjährigem Ruhen.
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(7) Von einer Untersagung ist im Fall des Abs. 5 Z 3 abzusehen, wenn der Berufs-
berechtigte in dieser Zeit überwiegend beruflich fachlich tätig war.

(8) Im Falle der persönlichen Wiederaufnahme der Berufstätigkeit durch eine 
natürliche Person nach mehr als siebenjährigem Ruhen hat die Behörde diese 
Wiederaufnahme von der Ablegung der mündlichen Fachprüfung abhängig zu 
machen, wenn der Berufsberechtigte in dieser Zeit nicht überwiegend fachein-
schlägig gearbeitet hat.

(9) Über die Untersagung der Wiederaufnahme ist ein schriftlicher Bescheid zu 
erlassen. Dieser Bescheid ist dem Berufsberechtigten zu eigenen Handen zuzu-
stellen.

§ 42 Weitere Meldepflichten

Berufsberechtigte sind verpflichtet, der Behörde binnen einem Monat schriftlich 
sämtliche Änderungen, welche die Voraussetzungen für die öffentliche Bestel-
lung oder die Anerkennung betreffen, zu melden.

2. Abschnitt 
Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinan-

zierung

§ 43 Allgemeines und Begriffsbestimmungen

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes setzen für den Bereich der Bilanzbuch-
haltungsberufe die 4. Geldwäsche-RL um.

(2) Im Sinne dieses Abschnittes bedeutet

1. „Geldwäsche“ die folgenden Handlungen, wenn sie vorsätzlich begangen 
werden:

a) der Umtausch oder Transfer von Vermögensgegenständen in Kenntnis 
der Tatsache, dass diese Vermögensgegenstände aus einer kriminellen 
Tätigkeit stammen, zum Zwecke der Verheimlichung oder Verschleie-
rung des illegalen Ursprungs der Vermögensgegenstände oder der Unter-
stützung von Personen, die an einer solchen Tätigkeit beteiligt sind, da-
mit diese den Rechtsfolgen ihrer Tat entgehen oder
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b) die Verheimlichung oder Verschleierung der wahren Natur, Herkunft, 
Lage, Verfügung oder Bewegung von Vermögensgegenständen oder von 
Rechten oder Eigentum an Vermögensgegenständen in Kenntnis der Tat-
sache, dass diese Vermögensgegenstände aus einer kriminellen Tätigkeit 
oder aus der Teilnahme an einer solchen Tätigkeit stammen oder

c) der Erwerb, der Besitz oder die Verwendung von Vermögensgegenstän-
den, wenn dem Betreffenden bei der Übernahme dieser Vermögensge-
genstände bekannt war, dass sie aus einer kriminellen Tätigkeit oder aus 
der Teilnahme an einer solchen Tätigkeit stammen oder

d) die Beteiligung an einer der unter lit. a, b und c aufgeführten Handlun-
gen, Zusammenschlüsse zur Ausführung einer solchen Handlung, Versu-
che einer solchen Handlung, Beihilfe, Anstiftung oder Beratung zur Aus-
führung einer solchen Handlung oder Erleichterung ihrer Ausführung,

2. „Kriminelle Tätigkeit“ jede Form der strafbaren Beteiligung an der Bege-
hung der folgenden Straftaten, unabhängig davon, ob ihr Tatort gemäß § 67 
Abs. 2 des Strafgesetzbuches (StGB), BGBl. Nr. 60/1974, innerhalb oder 
außerhalb Österreichs liegt:

a) Urkundenfälschung gemäß § 223 StGB mit dem Ziel, eine terroristische 
Straftat gemäß § 278c StGB zu begehen oder sich an einer terroristischen 
Vereinigung gemäß § 278b Abs. 2 StGB zu beteiligen,

b) gerichtlich strafbare Handlungen nach den §§ 27 oder 30 des Suchtmit-
telgesetzes (SMG), BGBl I Nr. 112/1997 und

c) alle Straftaten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr belegt 
werden können, jedoch in die Zuständigkeit der Gerichte fallende Fi-
nanzvergehen im Zusammenhang mit direkten und indirekten Steuern 
nach österreichischem Recht nur nach der Maßgabe, dass eine solche 
Freiheitsstrafe nach den §§ 33, 35 und 37 FinStrG im Fall der gewerbs-
mäßigen Tatbegehung oder bei Begehung als Mitglied einer Bande oder 
unter Gewaltanwendung (§§ 38 und 38a FinStrG) verhängt werden kann, 
sowie Finanzvergehen nach § 39 FinStrG.

3. „Vermögensgegenstand“ Vermögenswerte aller Art, ob körperlich oder 
nichtkörperlich, beweglich oder unbeweglich, materiell oder immateriell, 
und Rechtstitel oder Urkunden in jeder – einschließlich elektronischer oder 
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digitaler – Form, die das Eigentumsrecht oder Rechte an solchen Vermö-
genswerten belegen; dazu zählen auch unkörperliche Spekulationsobjekte 
wie Einheiten virtueller Währungen und die auf diese entfallenden Wertzu-
wächse, nicht aber bloße Ersparnisse wie etwa nicht eingetretene Wertver-
luste, Forderungsverzichte oder ersparte Aus- oder Abgaben,

4. „Stammen“, dass der Täter der strafbaren Handlung den Vermögensgegen-
stand durch die Tat erlangt oder für ihre Begehung empfangen hat oder 
wenn sich in ihm der Wert des ursprünglich erlangten oder empfangenen 
Vermögensgegenstandes verkörpert,

5. „Terrorismusfinanzierung“ die Bereitstellung oder Sammlung finanzieller 
Mittel, gleichviel auf welche Weise, unmittelbar oder mittelbar, mit dem 
Vorsatz, dass sie ganz oder teilweise dazu verwendet werden, eine der fol-
genden Straftaten zu begehen:

a) Terroristische Vereinigung gemäß § 278b StGB,

b) Terroristische Straftaten gemäß § 278c StGB,

c) Terrorismusfinanzierung gemäß § 278d StGB,

d) Ausbildung für terroristische Zwecke gemäß § 278e StGB,

e) Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat gemäß § 278f 
StGB,

f) Schwerer Diebstahl gemäß § 128 StGB mit dem Ziel, eine terroristische 
Straftat gemäß § 278c StGB zu begehen,

g) Erpressung gemäß § 144 StGB oder schwere Erpressung gemäß § 145 
StGB mit dem Ziel, eine terroristische Straftat gemäß § 278c StGB zu 
begehen,

h) Urkundenfälschung gemäß § 223 StGB oder Fälschung besonders ge-
schützter Urkunden gemäß § 224 StGB mit dem Ziel, eine terroristische 
Straftat gemäß § 278c StGB zu begehen oder sich an einer terroristischen 
Vereinigung zu beteiligen gemäß § 278b Abs. 2 StGB,

6. „Finanzielle Mittel“ Bar- und Buchgeld sowie Einheiten virtueller Wäh-
rungen, ungeachtet der Herkunft aus legalen oder illegalen Quellen,
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7. „Verdacht“ einen begründeten Verdacht, die Annahme der Wahrscheinlich-
keit des Vorliegens eines bestimmten Sachverhalts, die sich aufgrund der 
Kenntnis darauf hinweisender Tatsachen ergibt. Diese Annahme hat über 
eine bloße Vermutung hinauszugehen,

8. „Geschäftsbeziehung“ jedes Handeln eines Berufsberechtigten in Aus-
übung seines Berufes für Dritte, wenn über eine kostenlose Erstberatung 
hinaus weitere Dienste oder Aufträge erfolgen und bei Zustandekommen 
des Kontakts davon ausgegangen wird, dass sie von einer gewissen Dauer 
sein soll,

9. „Transaktion“ einen Vorgang, der auf den Übergang von Werten von der 
Einflusssphäre des Auftraggebers in jene einer anderen Person abzielt,

10. „gelegentliche Transaktion“ Transaktion außerhalb einer Geschäftsbezie-
hung, die sich auf 15 000 Euro oder mehr beläuft, und zwar unabhängig 
davon, ob diese Transaktion in einem einzigen Vorgang oder in mehreren 
Vorgängen, zwischen denen eine Verbindung zu bestehen scheint, ausge-
führt wird,

11. „Geldwäschemeldestelle“ die Meldestelle für die Abgabe einer Geldwä-
scheverdachtsmeldung gemäß § 4 Abs. 2 Z 1 und 2 des Bundeskriminal-
amt-Gesetzes (BKA-G) BGBl I Nr. 22/2002,

12. „Auftraggeber“ eine Person, die einen Berufsberechtigten rechtswirksam 
einen Auftrag erteilt hat und dieser Auftrag vom Berufsberechtigten ver-
bindlich angenommen wurde,

13. “Führungsebene“ Führungskräfte oder Mitarbeiter mit ausreichendem Wis-
sen über die Risiken, die für den Berufsberechtigten in Bezug auf Geld-
wäsche oder Terrorismusfinanzierung bestehen, und ausreichendem Dienst-
alter, um Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Risikolage treffen zu 
können, wobei es sich nicht in jedem Fall um ein Mitglied der gesetzlichen 
Vertretung des Berufsberechtigten handeln muss,

14. „Politisch exponierte Person“ eine natürliche Person, die wichtige öffentli-
che Ämter ausübt oder ausgeübt hat; hierzu zählen insbesondere

a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und 
Staatssekretäre,
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b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungs-
organe,

c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,

d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder 
sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außer-
gewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt 
werden kann,

e) Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentral-
banken,

f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte,

g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseige-
ner Unternehmen und

h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungs-
organs oder eine vergleichbare Funktion bei internationalen Organisatio-
nen,

i) Keine der unter lit. a bis h genannten öffentlichen Funktionen umfasst 
Funktionsträger mittleren oder niedrigeren Ranges,

15. „Familienmitglieder“ insbesondere:

a) den Ehepartner einer politisch exponierten Person oder eine dem Ehe-
partner einer politisch exponierten Person gleichgestellte Person,

b) die Kinder einer politisch exponierten Person und deren Ehepartner oder 
dem Ehepartner gleichgestellte Personen und

c) die Eltern einer politisch exponierten Person,

16. „bekanntermaßen nahestehende Personen“

a) natürliche Personen, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch 
exponierten Person wirtschaftliche Eigentümer von juristischen Perso-
nen oder Rechtsvereinbarungen sind oder sonstige enge Geschäftsbezie-
hungen zu einer solchen politisch exponierten Person unterhalten und
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b) natürliche Personen, die alleinige wirtschaftliche Eigentümer einer juris-
tischen Person oder einer Rechtsvereinbarung sind, welche bekannter-
maßen de facto zu Gunsten einer politisch exponierten Person errichtet 
wurde,

17. „Gruppe“ eine Gruppe von Unternehmen, die aus einem Mutterunter-
nehmen, seinen Tochterunternehmen und den Unternehmen, an denen 
das Mutterunternehmen oder seine Tochterunternehmen eine Beteiligung 
halten, besteht, sowie Unternehmen, die untereinander durch eine Be-
ziehung im Sinne von Art. 22 der Richtlinie 2013/34/EU über den Jah-
resabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Be-
richte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung 
der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des 
Rates, ABl. Nr. L 182 vom 29.06.2013 S. 19, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 2013/102/EU, ABl. Nr. L 334 vom 21.11.2014 S. 86, („Kon-
zernaufstellungspflicht“) verbunden sind und

18. „wirtschaftlicher Eigentümer“ ein wirtschaftlicher Eigentümer ge-
mäß § 2 Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG), BGBl. I 
Nr. 136/2017, und natürliche Personen, in deren Auftrag eine Transaktion 
oder Tätigkeit ausgeführt wird.

§ 44 Risikobasierter Ansatz

(1) Berufsberechtigte sind bei Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit verpflichtet, 
die in diesem Abschnitt festgelegten Pflichten risikobasiert zu erfüllen. Risiko 
bedeutet in diesem Abschnitt dabei die Gefahr, dass Dienste eines Berufsberech-
tigten für Geldwäsche oder für Zwecke der Terrorismusfinanzierung missbraucht 
werden. Durch eine risikobasierte Ausgestaltung der innerorganisatorischen 
Maßnahmen, der Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern sowie der Melde-
pflichten ist diese missbräuchliche Inanspruchnahme von Diensten des Berufs-
berechtigten zu verhindern

(2) Die risikobasierte Erfüllung verlangt eine qualitative Risikobeurteilung des 
Berufsberechtigten. Dieser hat dabei vorliegende, für den Wirkungsbereich des 
Berufsberechtigten einschlägige Risikoanalysen der EU und der Republik Ös-
terreich ebenso einzubeziehen wie die in den Anhängen 1 bis 3 der 4. Geldwä-
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sche-RL genannten Risikofaktoren, soweit sie für seine konkrete Tätigkeit ein-
schlägig sind.

(3) Die Dokumentation der im Rahmen der Risikobeurteilung gemäß Abs. 2 ver-
wendeten Strategien, Kontrollen und Verfahren hat dabei Größe und Komplexität 
der Kanzlei, Dauer und Art der erbrachten Dienstleitungen, Person eines Auftrag-
gebers oder wirtschaftlichen Eigentümers, Auftraggeberstruktur und Regionen, in 
denen der Berufsberechtigte seine Dienstleistungen erbringt, zu berücksichtigen.

§ 45 Vereinfachte Sorgfaltspflichten

Auftraggeberbezogene Sorgfaltspflichten sind auf risikobasierter Grundlage ein-
zuhalten bei

1. Begründung einer Geschäftsbeziehung oder

2. Ausführung gelegentlicher Transaktionen oder

3. Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, ungeachtet etwai-
ger Ausnahmeregelungen, Befreiungen oder Schwellenwerte oder

4. Zweifel an der Richtigkeit oder Eignung erhaltener Auftraggeberidentifika-
tionsdaten.

§ 46 Umfang der Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern

Unter Berücksichtigung des risikobasierten Ansatzes umfassen die Sorgfalts-
pflichten gegenüber Auftraggebern:

1. die Feststellung und die Überprüfung der Identität des Auftraggebers auf 
der Grundlage von Dokumenten, Daten oder Informationen, die von einer 
glaubwürdigen und unabhängigen Quelle stammen. Die Überprüfung der 
Auftraggeberidentität hat bei einer natürlichen Person durch die Vorlage 
eines aktuellen amtlichen Lichtbildausweises zu erfolgen. Der Pflicht zur 
Überprüfung der Auftraggeberidentität wird bei einer in einem öffentlichen 
Register eingetragenen juristischen Person oder Personengesellschaft dann 
entsprochen, wenn ein aktueller Auszug aus dem betreffenden Register so-
wie ein aktueller amtlicher Lichtbildausweis der vertretungsbefugten Per-
sonen dieser juristischen Person oder Personengesellschaft in vertretungs-
befugter Zusammensetzung eingeholt worden ist,
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2. die Feststellung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers und die Er-
greifung angemessener Maßnahmen zur Überprüfung seiner Identität. Im 
Falle von juristischen Personen, Trusts, Gesellschaften, Stiftungen und ähn-
lichen Rechtsvereinbarungen schließt dies angemessene Maßnahmen ein, 
um die Eigentums- und Kontrollstruktur des Auftraggebers zu verstehen,

3. die Feststellung und die Überprüfung der Identität des Vertreters eines Auf-
traggebers sowie die Vergewisserung über das Vorliegen einer aufrechten 
Vertretungsbefugnis,

4. die Bewertung – und gegebenenfalls Einholung – von Informationen über 
den Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung,

5. die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung, einschließlich 
einer Überprüfung der im Verlauf der Geschäftsbeziehung ausgeführten 
Transaktionen, um sicherzustellen, dass diese mit den Kenntnissen über den 
Auftraggeber, seine Geschäftstätigkeit und sein Risikoprofil, einschließlich 
erforderlichenfalls der Herkunft der Mittel, übereinstimmen, und die Ge-
währleistung, dass die betreffenden Dokumente, Daten oder Informationen 
auf aktuellem Stand gehalten werden und

6. die Einrichtung und Anwendung angemessener Risikomanagementsyste-
me einschließlich risikobasierter Verfahren, um feststellen zu können, ob 
es sich bei einem Auftraggeber oder einem wirtschaftlichen Eigentümer 
eines Auftraggebers um eine politisch exponierte Person handelt. Im Falle 
von Geschäftsbeziehungen zu politisch exponierten Personen ist die Zu-
stimmung der Führungsebene einzuholen, bevor Geschäftsbeziehungen zu 
diesen Personen aufgenommen oder fortgeführt werden.

§ 47 Zeitliche Maßgaben für Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern

(1) Die Überprüfung der Identität des Auftraggebers und das Ergreifen angemes-
sener Maßnahmen zur Feststellung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers 
gemäß § 46 Z 1 und Z 2 hat vor Begründung einer Geschäftsbeziehung oder Aus-
führung einer Transaktion zu erfolgen.

(2) Sofern ein geringes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung be-
steht, kann abweichend von Abs. 1 die Überprüfung der Identität des Auftragge-
bers und des wirtschaftlichen Eigentümers gemäß § 46 Z 1 und Z 2 erst während 
der Begründung einer Geschäftsbeziehung abgeschlossen werden, wenn dies not-
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wendig ist, um den normalen Geschäftsablauf nicht zu unterbrechen. In diesem 
Fall sind die betreffenden Verfahren so bald wie möglich nach dem ersten Kon-
takt abzuschließen.

(3) Die Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern sind nicht nur auf alle neuen 
Auftraggeber, sondern zu geeigneter Zeit auch auf die bestehenden Auftraggeber 
auf risikobasierter Grundlage anzuwenden. Wenn sich bei einem Auftraggeber 
maßgebliche Umstände ändern, sind die Sorgfaltspflichten umgehend zu erfüllen.

§ 48 Nichterfüllbarkeit von Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern

(1) Kann den Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern gemäß § 46 Z 1, Z 2 
und Z 4 nicht nachgekommen werden, darf eine Geschäftsbeziehung nicht be-
gründet oder eine Transaktion nicht ausgeführt werden. Bestehende Geschäftsbe-
ziehungen sind in diesem Fall zu beenden. Der Berufsberechtigte hat zudem eine 
Verdachtsmeldung gemäß § 52a Abs. 3 an die Geldwäschemeldestelle unter Be-
achtung der Voraussetzungen der Meldeverpflichtungen in Erwägung zu ziehen.

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn die Voraussetzung des § 52a Abs. 9 vorliegt.

§ 49 Vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern

(1) Stellt ein Berufsberechtigter im Rahmen seiner generellen Risikoüberprüfung 
fest, dass in bestimmten Bereichen nur ein geringeres Risiko besteht, so können 
für Geschäftsbeziehungen in diesen Bereichen prinzipiell vereinfachte Sorgfalts-
pflichten gegenüber Auftraggebern angewendet werden. Bevor die Berufsberech-
tigten vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern anwenden, ver-
gewissern sie sich, dass die Geschäftsbeziehung oder die Transaktion tatsächlich 
mit einem geringeren Risiko verbunden ist.

(2) Die Behörde hat im Rahmen der Ausübungsrichtlinie gemäß § 34 auf Grund-
lage folgender Risikoarten mögliche Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko 
festzulegen:

1. Faktoren bezüglich des Auftraggeberrisikos,

2. Faktoren bezüglich des Produkt-, Dienstleistungs-, Transaktions- oder Ver-
triebskanalrisikos und

3. Faktoren bezüglich des geografischen Risikos.
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(3) Die Behörde kann in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde darüber hinaus Ar-
ten von Geschäftsbeziehungen festlegen, die aufgrund des eingeschränkten Tätig-
keitsumfangs und des damit verbundenen Risikos ebenfalls als Tätigkeiten mit 
einem geringen Geldwäscherisiko anzusehen sind.

§ 50 Verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern

(1) In folgenden Fällen müssen die Berufsberechtigten verstärkte Sorgfaltspflich-
ten anwenden, um die Risiken zu verstehen und angemessen beherrschen zu kön-
nen:

1. Bei allen ungewöhnlich großen oder komplexen Transaktionen oder unge-
wöhnlichen Transaktionen ohne offensichtlichen oder rechtmäßigen Zweck,

2. bei natürlichen und juristischen Personen, die in Drittländern mit hohem 
Risiko gemäß § 51 niedergelassen sind,

3. in allen von der Behörde gemäß Abs. 4 festgelegten Fällen und

4. bei Transaktionen mit oder Geschäftsbeziehungen zu politisch exponierten 
Personen, ihren Familienangehörigen und politisch exponierten Personen 
bekanntermaßen nahestehenden Personen.

(2) Derartige Auftraggeberbeziehungen sind jedenfalls einer verstärkten Über-
prüfung zu unterziehen. Bei komplexen oder ungewöhnlich großen Transaktio-
nen sind insbesondere Hintergrund und Zweck mit angemessenen Mitteln zu er-
forschen.

(3) Bei Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen gemäß Abs. 1 Z 4 sind ange-
messene Maßnahmen zu ergreifen, um die Herkunft des Vermögens oder der im 
Rahmen der Transaktion verwendeten finanziellen Mittel zu bestimmen und die 
Geschäftsbeziehung einer verstärkten fortlaufenden Überwachung zu unterzie-
hen. Ist eine politisch exponierte Person nicht mehr mit einem öffentlichen Amt 
in einem Mitgliedstaat oder Drittland oder mit einem wichtigen öffentlichen Amt 
bei einer internationalen Organisation betraut, so haben die Berufsberechtigten 
für mindestens zwölf Monate das von dieser Person weiterhin ausgehende Risiko 
zu berücksichtigen und so lange angemessene und risikobasierte Maßnahmen zu 
treffen, bis davon auszugehen ist, dass von dieser Person kein Risiko mehr aus-
geht, das spezifisch für politisch exponierte Personen ist.
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(4) Die Behörde kann in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde darüber hinaus Ar-
ten von Geschäftsbeziehungen festlegen, die aufgrund des eingeschränkten Tätig-
keitsumfangs und des damit verbundenen Risikos ebenfalls als Tätigkeiten mit 
einem höheren Geldwäscherisiko anzusehen sind. Dabei sind Leitlinien gemäß 
Art. 18 Abs. 4 der 4. Geldwäsche-RL zu beachten. Die Behörde legt im Rahmen 
der Ausübungsrichtlinie gemäß § 34 auf Grundlage folgender Risikoarten mög-
liche Faktoren für ein potenziell höheres Risiko fest:

1. Faktoren bezüglich des Auftraggeberrisikos,

2. Faktoren bezüglich des Produkt-, Dienstleistungs-, Transaktions- oder Ver-
triebskanalrisikos und

3. Faktoren bezüglich des geografischen Risikos.

§ 51 Erhöhtes Risiko – Nicht FATF konforme Länder

Berufsberechtigte sind verpflichtet, auf Geschäftsbeziehungen und Transaktionen 
mit Personen aus und in Ländern, welche die international anerkannten Standards 
zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nur unzureichend 
umgesetzt haben oder bei denen ihrem Wesen nach ein erhöhtes Risiko der Geld-
wäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht, insbesondere im Zusammenhang 
mit Staaten, in denen laut glaubwürdiger Quelle ein erhöhtes Risiko der Geldwä-
sche und der Terrorismusfinanzierung anzunehmen ist, besonderes Augenmerk zu 
legen und jedenfalls die verstärkten Sorgfaltspflichten gemäß § 50 anzuwenden. 
Ist bei solchen Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen kein offensichtlicher 
wirtschaftlicher oder erkennbarer rechtmäßiger Zweck feststellbar, haben die Be-
rufsberechtigten soweit wie möglich den Hintergrund und den Zweck solcher Ge-
schäftsbeziehungen und Transaktionen zu prüfen und die Ergebnisse schriftlich 
aufzuzeichnen. Für diese Aufzeichnungen gilt § 52c.

§ 52 Ausführung durch Dritte

(1) Hinsichtlich der in § 46 Z 1 bis 3 aufgezählten Sorgfaltspflichten kann auf 
die Erfüllung dieser Pflichten durch Dritte zurückgegriffen werden. Die endgül-
tige Verantwortung für die Erfüllung dieser Pflichten verbleibt jedoch bei jenem 
Berufsberechtigten, der auf einen oder mehrere Dritte zurückgreift. Der Berufs-
berechtigte holt die erforderlichen Informationen zur Erfüllung der nach § 46 Z 1 
bis 3 normierten Sorgfaltspflichten ein und sorgt unter Anwendung angemessener 
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Schritte dafür, dass der Dritte umgehend auf Ersuchen maßgebliche Kopien der 
Daten vorlegt.

(2) Um auf eine Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch Dritte zurückgreifen zu 
können, haben diese folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

1. Sie sind Verpflichtete im Sinne des Art. 2 der 4. Geldwäsche-RL und

2. sie unterliegen Sorgfalts- und Aufbewahrungspflichten sowie einer Auf-
sicht, die der 4. Geldwäsche-RL entsprechen.

(3) Bei Dritten, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der EU haben, gelten die Vo-
raussetzungen des Abs. 2 Z 2 als erfüllt. Personen mit Sitz in Ländern mit hohem 
Risiko erfüllen die Voraussetzungen nicht.

§ 52a Meldepflichten

(1) Der Berufsberechtigte hat die Geldwäschemeldestelle von sich aus mittels ei-
ner Meldung umgehend zu informieren, wenn er bei Ausübung seiner beruflichen 
Tätigkeit Kenntnis davon erhält oder den Verdacht hat, dass finanzielle Mittel un-
abhängig vom betreffenden Betrag aus kriminellen Tätigkeiten stammen oder mit 
Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen, und etwaigen Aufforderungen der 
Geldwäschemeldestelle zur Übermittlung zusätzlicher Auskünfte umgehend Fol-
ge leisten. Die Verdachtsmeldung ist in einem geläufigen elektronischen Format 
unter Verwendung der durch die Geldwäschemeldestelle festgelegten, sicheren 
Kommunikationskanäle zu übermitteln.

(2) Der Berufsberechtigte hat der Geldwäschemeldestelle auf schriftliches Ver-
langen unmittelbar oder mittelbar alle erforderlichen Auskünfte zur Verfügung zu 
stellen, soweit dem nicht verfahrens- oder berufsrechtliche Verbote oder Aussage-
verweigerungsrechte entgegenstehen.

(3) Der Berufsberechtigte muss in Erwägung ziehen, eine Verdachtsmeldung 
gemäß Abs. 1 an die Geldwäschemeldestelle zu erstatten, wenn er bei einem 
Auftraggeber seinen Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Feststellung und Über-
prüfung der Identität des Auftraggebers, des wirtschaftlichen Eigentümers oder 
der Bewertung und angemessenen Informationseinholung über Zweck und an-
gestrebte Art der Geschäftsbeziehung nicht nachkommen kann.
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(4) Berufsberechtigte dürfen Transaktionen, von denen sie wissen oder vermuten, 
dass sie mit finanziellen Mitteln aus kriminellen Tätigkeiten oder Terrorismus-
finanzierung in Verbindung stehen, erst dann durchführen, wenn die in Abs. 1 
vorgesehenen Maßnahmen abgeschlossen sind. Darüber sind in geeigneter Weise 
Aufzeichnungen zu erstellen und für die Dauer von fünf Jahren nach Beendigung 
der Geschäftsbeziehung mit den Auftraggebern oder nach dem Zeitpunkt einer 
gelegentlichen Transaktion aufzubewahren und vorbehaltlich anderer gesetzli-
cher Vorschriften dann zu löschen.

(5) Die Abwicklung einer unter Abs. 4 fallenden Transaktion darf unter Beach-
tung anderer, insbesondere strafrechtlicher Rechtsvorschriften fortgeführt wer-
den, wenn die Geldwäschemeldestelle dies ohne weitere Auflage gestattet oder 
die Berufsberechtigten alle besonderen Anweisungen der Geldwäschemeldestelle 
im Einklang mit dem österreichischen Recht befolgt haben. Die Geldwäschemel-
destelle ist nicht berechtigt, Berufsberechtigten Anweisungen zu einem Verhalten 
zu geben, das einem strafrechtlichen Tatbestand entspricht.

(6) Die Berufsberechtigten sind berechtigt, von der Geldwäschemeldestelle zu 
verlangen, dass diese entscheidet, ob gegen die unverzügliche Durchführung von 
Aufträgen oder Transaktionen Bedenken bestehen. Äußert sich die Geldwäsche-
meldestelle bis zum Ende des folgenden Werktages nicht, so darf der Auftrag 
unverzüglich durchgeführt werden.

(7) Falls die Unterlassung der Abwicklung des Auftrages oder der Transaktion 
aber nicht möglich ist oder durch eine solche Unterlassung die Ermittlung des 
Sachverhalts erschwert oder verhindert würde, so hat der Berufsberechtigte der 
Geldwäschemeldestelle unmittelbar nach der Abwicklung die nötige Information 
zu erteilen.

(8) Die Übermittlung aller Informationen nach Abs. 1, 2, 4 und 7 kann durch spe-
ziell vom Berufsberechtigten beauftragte Personen erfolgen.

(9) Die Pflichten nach Abs. 1 bis 7 bleiben allerdings bestehen, wenn die Berufs-
berechtigten wissen, dass der Auftraggeber ihre Rechtsberatung bewusst für den 
Zweck der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in Anspruch nimmt.

(10) Geben Berufsberechtigte, deren Angestellte oder leitendes Personal im guten 
Glauben Informationen gemäß den Abs. 1, 2, 4 oder 7 weiter oder wird in diesem 
Zusammenhang ein Auftrag nicht durchgeführt, so gilt dies nicht als Verletzung 
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einer vertraglich oder durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelten 
Beschränkung der Informationsweitergabe und zieht für den Berufsberechtigten 
oder sein leitendes Personal oder seine Angestellten keinerlei Haftung nach sich, 
und zwar auch nicht in Fällen, in denen ihnen die zugrunde liegende kriminelle 
Tätigkeit oder die in Verbindung stehende Terrorismusfinanzierung nicht genau 
bekannt war, und unabhängig davon, ob tatsächlich eine rechtswidrige Handlung 
begangen wurde.

(11) Berufsberechtigte, ihr leitendes Personal, ihre Angestellten oder Vertreter, 
die innerhalb des Unternehmens des Berufsberechtigten, dessen Netzwerkes oder 
gegenüber der Geldwäschemeldestelle eine Meldung nach Abs. 1, 2, 4 oder 7 
erstatten oder einen Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung mel-
den, haben Anspruch in ihrem Arbeitsverhältnis aufgrund einer Meldung nach 
Abs. 1, 2, 4 oder 7 oder der Meldung eines Verdachts auf Geldwäsche oder Terro-
rismusfinanzierung entsprechend den anzuwendenden arbeitsrechtlichen Bestim-
mungen vor Bedrohungen oder Anfeindungen und insbesondere vor nachteiligen 
oder diskriminierenden Maßnahmen im Beschäftigungsverhältnis geschützt zu 
werden.

(12) Die Geldwäschemeldestelle ist ermächtigt anzuordnen, dass eine laufende 
oder bevorstehende Transaktion, die der Meldepflicht gemäß § 52a unterliegt, 
unterbleibt oder vorläufig aufgeschoben wird und dass Aufträge des Auftragge-
bers über Geldausgänge nur mit Zustimmung der Geldwäschemeldestelle durch-
geführt werden dürfen. Die Geldwäschemeldestelle hat die Staatsanwaltschaft 
ohne unnötigen Aufschub von der Anordnung zu verständigen. Der Auftraggeber 
ist ebenfalls zu verständigen, wobei die Verständigung des Auftraggebers längs-
tens für fünf Werktage aufgeschoben werden kann, wenn diese ansonsten die Ver-
folgung der Begünstigten einer verdächtigen Transaktion behindern könnte. Der 
Berufsberechtigte ist über den Aufschub der Verständigung des Auftraggebers zu 
informieren. Die Verständigung des Auftraggebers hat den Hinweis zu enthalten, 
dass er oder ein sonst Betroffener berechtigt sei, Beschwerde wegen Verletzung 
seiner Rechte an das zuständige Verwaltungsgericht zu erheben.

(13) Die Geldwäschemeldestelle hat die Anordnung nach Abs. 12 aufzuheben, 
sobald die Voraussetzungen für die Erlassung weggefallen sind oder die Staats-
anwaltschaft erklärt, dass die Voraussetzungen für eine Beschlagnahme gemäß 
§ 109 Z 2 und § 115 Abs. 1 Z 3 StPO nicht bestehen. Die Anordnung tritt im 
Übrigen außer Kraft,
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1. wenn seit ihrer Erlassung sechs Monate vergangen sind oder

2. sobald das Gericht über einen Antrag auf Beschlagnahme gemäß § 109 Z 2 
und § 115 Abs. 1 Z 3 StPO rechtskräftig entschieden hat.

§ 52b Verbot der Informationsweitergabe

(1) Berufsberechtigte sowie deren leitendes Personal und deren Angestellte dür-
fen weder den betroffenen Auftraggeber noch Dritte davon in Kenntnis setzen, 
dass eine Übermittlung von Informationen an die Geldwäschemeldestelle gerade 
erfolgt, erfolgen wird oder erfolgt ist oder dass eine Analyse wegen Geldwäsche 
oder Terrorismusfinanzierung gerade stattfindet oder stattfinden könnte.(2) Das 
Verbot nach Abs. 1 bezieht sich nicht auf die Weitergabe von Informationen an 
die Geldwäschemeldestelle und die Aufsichtsbehörde gemäß § 52f Abs. 1 oder 
auf die Weitergabe von Informationen zu Strafverfolgungszwecken.

(3) Das Verbot nach Abs. 1 steht einer Informationsweitergabe zwischen den Be-
rufsberechtigten oder Einrichtungen aus Drittländern, in denen der 4. Geldwä-
sche-RL gleichwertige Anforderungen gelten, nicht entgegen, sofern sie ihre be-
rufliche Tätigkeit, ob als Angestellte oder nicht, in derselben juristischen Person 
oder in einer umfassenderen Struktur ausüben, der die Person angehört und die 
gemeinsame Eigentümer oder eine gemeinsame Leitung hat oder über eine ge-
meinsame Kontrolle in Bezug auf die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften 
verfügt.

(4) Bei den Berufsberechtigten steht das Verbot nach Abs. 1 in Fällen, die sich auf 
denselben Auftraggeber oder dieselbe Transaktion beziehen und an denen zwei 
oder mehr Verpflichtete im Sinne der 4. Geldwäsche-RL beteiligt sind, einer In-
formationsweitergabe zwischen den betreffenden Verpflichteten nicht entgegen, 
sofern es sich bei diesen um Verpflichtete aus einem Mitgliedstaat oder um Ein-
richtungen in einem Drittland, in dem der 4. Geldwäsche-RL gleichwertige An-
forderungen gelten, handelt und sofern sie derselben Berufskategorie im Sinne 
des Art. 2 Abs. 1 Z 3 der 4. Geldwäsche-RL angehören und Verpflichtungen in 
Bezug auf das Berufsgeheimnis und den Schutz personenbezogener Daten unter-
liegen.

(5) Bemühen sich ein Berufsberechtigter, dessen leitendes Personal oder dessen 
Angestellte, einen Auftraggeber davon abzuhalten, eine rechtswidrige Handlung 
zu begehen, gilt dies nicht als Informationsweitergabe im Sinne des Abs. 1.
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(6) Berufsberechtigte haben, wenn sie Kenntnis davon erhalten, den Verdacht 
oder berechtigten Grund zu der Annahme haben, dass ein meldepflichtiger Sach-
verhalt gemäß § 52a vorliegt und sie vernünftigerweise davon ausgehen können, 
dass die Anwendung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden die Verfolgung der 
Begünstigten einer verdächtigen Transaktion behindern könnte, die Anwendung 
der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden auszusetzen und haben stattdessen die 
Geldwäschemeldestelle umgehend mittels Verdachtsmeldung zu informieren.

§ 52c Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten

(1) Berufsberechtigte haben zumindest fünf Jahre nach dem letzten Geschäftsfall 
bzw. nach der Durchführung einer Transaktion aufzubewahren:

1. Unterlagen, die der Erfüllung von Sorgfaltspflichten gegenüber Auftragge-
bern dienen,

2. Belege und Aufzeichnungen von Transaktionen,

3. Unterlagen, die im Zusammenhang mit abgegebenen Verdachtsmeldungen 
erstellt wurden und

4. Unterlagen im Zusammenhang mit der Risikoeinstufung des Auftraggebers.

(2) Die Berufsberechtigten haben alle personenbezogenen Daten, die sie aus-
schließlich für die Zwecke dieses Bundesgesetzes verarbeitet haben, nach Ablauf 
der Aufbewahrungsfristen nach Abs. 1 zu löschen, es sei denn, Vorschriften ande-
rer Bundesgesetze erfordern oder berechtigen zu einer längeren Aufbewahrungs-
frist. Keine Löschung der Daten darf bis zur rechtskräftigen Beendigung eines an-
hängigen Ermittlungs-, Haupt- oder Rechtsmittelverfahrens wegen § 165, § 278a, 
§ 278b, § 278c, § 278d oder § 278e StGB erfolgen, wenn der Berufsberechtigte 
davon nachweislich Kenntnis erlangt hat.

§ 52d Innerorganisatorische Maßnahmen

(1) Berufsberechtigte müssen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terroris-
musfinanzierung geeignete Maßnahmen treffen, die in einem angemessenen Ver-
hältnis zu Art und Umfang ihrer Geschäftstätigkeit stehen. Sie haben auf risiko-
basierter Basis insbesondere

1. angemessene und geeignete Strategien und Verfahren einzuführen für:
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a) Die Einhaltung der Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern, wobei 
auch dies Maßnahmen beinhaltet, in Bezug auf neue Produkte, Praktiken 
und Technologien, zum Ausgleich der damit im Zusammenhang stehenden 
Risiken,

b) Verdachtsmeldungen,

c) die Aufbewahrung von Aufzeichnungen,

d) die Risikobewertung und das Risikomanagement in Bezug auf Ge-
schäftsbeziehungen und Transaktionen und

e) geeignete Kontroll- und Informationssysteme in ihren Kanzleien sowie

2. das in ihrer Kanzlei befasste Personal

a) bereits bei Einstellung einer Überprüfung im Hinblick auf Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung zu unterziehen,

b) mit den Bestimmungen, die der Verhinderung und der Bekämpfung der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung dienen, nachweislich ver-
traut zu machen und

c) in besonderen Fortbildungsprogrammen zu schulen.

(2) Berufsberechtigte haben einen besonderen Beauftragten zur Sicherstellung 
der Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu bestellen, wenn 
dies nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit erforderlich ist. Die Position 
des besonderen Beauftragten ist so einzurichten, dass dieser lediglich dem Lei-
tungsorgan gegenüber verantwortlich ist und dem Leitungsorgan direkt – ohne 
Zwischenebenen – zu berichten hat. Weiters ist ihm freier Zugang zu sämtlichen 
Informationen, Daten, Aufzeichnungen und Systemen, die in irgendeinem mögli-
chen Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stehen könn-
ten, sowie ausreichende Befugnisse zur Durchsetzung der Einhaltung der Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes einzuräumen. Berufsberechtigte haben durch 
entsprechende organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass die Aufgaben 
des besonderen Beauftragten jederzeit vor Ort erfüllt werden können. Berufs-
berechtigte haben sicherzustellen, dass der besondere Beauftragte jederzeit über 
ausreichende Berufsqualifikationen, Kenntnisse und Erfahrungen verfügt (fach-
liche Qualifikation) und zuverlässig und integer ist (persönliche Zuverlässigkeit).
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(3) Berufsberechtigte haben, soweit angebracht, ein Mitglied des Leitungsorgans 
zu bestimmen, das für die Einhaltung der Bestimmungen, die der Verhinderung 
oder der Bekämpfung der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung dienen, 
zuständig ist.

(4) Nähere Details zu den oben angeführten Pflichten kann die Behörde durch 
Verordnung festlegen.

§ 52e Hinweisgebersystem

(1) Bei der Behörde hat ein internetbasiertes Hinweisgebersystem zu bestehen, 
über welches Hinweise auf Verstöße gegen die in §§ 44 bis 52d genannten Pflich-
ten auch anonym gemeldet werden können.

(2) Die Behörde hat durch Verordnung festzulegen,

1. wie Hinweise über das Hinweisgebersystem abgegeben werden können,

2. welches Verfahren an die Abgabe eines solchen Hinweises anschließt,

3. welcher Schutz vor rechtlichen und faktischen Sanktionierungen, Benach-
teiligungen und Diskriminierungen Hinweisgebern zukommt,

4. welche Rechte dem durch einen Hinweis Beschuldigten zukommen,

5. wie den notwendigen Erfordernissen des Datenschutzes in Bezug auf Hin-
weisgeber und Beschuldigte Rechnung zu tragen ist und

6. in welchem Ausmaß aus verfahrensrechtlichen Gründen Ausnahmen von 
der Hinweisgebern ansonsten soweit wie möglich zu gewährenden Vertrau-
lichkeit gegenüber ihren Arbeitgebern bestehen.

(3) Die Behörde hat durch Verordnung festzulegen, in welchem Ausmaß Berufs-
berechtigte unternehmensinterne Hinweisgebersysteme einzurichten haben, über 
die ihre Angestellten oder Personen in einer vergleichbaren Position Verstöße 
gegen die in §§ 44 bis 52a genannten Pflichten anonym melden können.

§ 52f Aufsicht

(1) Die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Abschnittes ob-
liegt der Wirtschaftskammer Österreich. Die Wirtschaftskammer Österreich ist 
zuständige Behörde im Sinne des Art. 48 der 4. Geldwäsche-RL. Die Aufsicht 
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umfasst die risikobasierte Prüfung der Vorkehrungen, die ein Berufsberechtigter 
zur Einhaltung der Bestimmungen dieses Abschnittes in seinem Betrieb getroffen 
hat, einschließlich einer Nachschau beim Berufsberechtigten.

(2) Der Aufsicht nach den Bestimmungen dieses Abschnittes unterliegen alle Be-
rufsberechtigten, die ihren Beruf selbstständig im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung ausüben. Berufsberechtigte, deren Befugnis gemäß § 41 ruht, unter-
liegen nicht der Aufsicht.

(3) Die der Aufsicht unterliegenden Berufsberechtigten haben der Behörde auf 
Verlangen alle Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, die in Hinblick 
auf die Vorkehrungen zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten von Bedeutung sind. 
Die Behörde kann, auch anlassunabhängig, prüfen, ob entsprechende Vorkehrun-
gen zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten nach den Bestimmungen dieses Ab-
schnittes vorgesehen sind und eingehalten werden. Die mit der Prüfung befassten 
Personen sind berechtigt, die Geschäftsräume der Berufsberechtigten zu betreten. 
Innerhalb der üblichen Geschäftszeiten ist diesen für Zwecke einer Nachschau 
Zutritt zu gewähren.

(4) Die Behörde hat die Geldwäschemeldestelle umgehend zu unterrichten, wenn 
sie im Rahmen von Prüfungen von Berufsberechtigten gemäß § 52g oder bei an-
deren Gelegenheiten Tatsachen aufdecken, die mit Geldwäsche oder Terrorismus-
finanzierung zusammenhängen könnten.

§ 52g Prüfungen

(1) Die Behörde kann Prüfungen der Vorkehrungen zur Einhaltung der Bestim-
mungen dieses Abschnittes bei Berufsberechtigten vornehmen:

1. Anlassunabhängig nach einem risikobasierten Ansatz oder

2. anlassbezogen, insbesondere bei Eintritt wichtiger Ereignisse oder Ent-
wicklungen in der Geschäftsleitung und Geschäftstätigkeit der Berufsbe-
rechtigten.

(2) Eine Prüfung der Vorkehrungen kann erfolgen durch:

1. Eine Bewertung anhand von durch den Betrieb des Berufsberechtigten zur 
Verfügung gestellten Unterlagen und
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2. eine Nachschau im Betrieb des Berufsberechtigten einschließlich einer 
stichprobenmäßigen Nachschau in Auftragsunterlagen.

(3) Eine Nachschau im Betrieb eines Berufsberechtigten hat durch Experten ge-
mäß § 52h zu erfolgen. Bei der Auswahl des für eine Nachschau zuständigen Ex-
perten sind die beruflichen Befangenheitsbestimmungen zu beachten. Wechsel-
seitige Nachschauen sind unzulässig. Eine Nachschau ist dem Berufsberechtigten 
zumindest eine Woche im Vorhinein schriftlich anzukündigen. Nach erfolgter 
Nachschau hat der Experte einen Bericht zu erstellen und diesen mit einer ab-
schließenden Beurteilung zu versehen. Der Bericht ist der Behörde zu übermit-
teln.

(4) Die Kosten einer Prüfung gemäß Abs. 1 Z 2, insbesondere die Entlohnung des 
Experten gemäß § 52h Abs. 4, sind vom geprüften Berufsberechtigten zu tragen. 
Die Kosten einer Prüfung gemäß Abs. 1 Z 1 können dem geprüften Berufsberech-
tigten ganz oder teilweise übertragen werden. Nähere Bestimmungen dazu hat die 
Geschäftsordnung zu treffen.

§ 52h Prüfungen

(1) Die Behörde hat eine Liste von Experten zu erstellen. Die Liste hat eine aus-
reichende Zahl an Experten zu enthalten, um die für die Aufsicht erforderlichen 
Nachschauen angemessen durchführen zu können.

(2) Voraussetzung für die Bestellung als Experte ist der Nachweis einer einschlä-
gigen Schulung in angemessenem Umfang auf dem Gebiet der Verhinderung der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung längstens ein Jahr vor der erfolgten 
Bestellung.

(3) Voraussetzung für die Bestellung einer Gesellschaft zum Experten ist die auf-
rechte Bestellung zumindest eines Vorstandsmitgliedes oder eines Geschäftsfüh-
rers oder eines persönlich haftenden Gesellschafters als Experte.

(4) Experten haben einen Anspruch auf Entlohnung. Diese hat sich insbesondere 
an den berufsüblichen Grundsätzen, der Größe des zu überprüfenden Betriebes 
und der dafür aufzuwendenden Zeit zu orientieren.
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§ 52i Risikobasierter Ansatz der Aufsicht

(1) Prüfungen gemäß § 52g haben nach einem risikobasierten Ansatz zu erfolgen. 
Die Häufigkeit und Intensität der Prüfungen hat sich am jeweiligen Risikoprofil 
der Berufsberechtigten sowie an bestehenden Risiken von Geldwäsche und Ter-
rorismusfinanzierung in Österreich zu orientieren. Dabei sind den Berufsberech-
tigten zustehende Ermessensspielräume und die auf diesen basierenden Risiko-
bewertungen zu berücksichtigen.

(2) Der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft sowie die 
Geldwäschemeldestelle sind verpflichtet, der Behörde die erforderlichen Infor-
mationen zu bestehenden Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
in Österreich zur Verfügung zu stellen und ein klares Verständnis über die vor-
handenen Risiken zu vermitteln.

(3) Die der Aufsicht nach diesem Abschnitt unterliegenden Berufsberechtigten 
sind verpflichtet, der Behörde auf Aufforderung die Bewertung ihres Risikos im 
Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß § 44 zu 
übermitteln. Eine neuerliche Bewertung hat in regelmäßigen Abständen und bei 
Eintritt wichtiger Ereignisse zu erfolgen. Als wichtige Ereignisse gelten insbe-
sondere Änderungen in der Zusammensetzung der Geschäftsführung und Ver-
tretung nach außen von Gesellschaften oder in der Geschäftstätigkeit des Berufs-
berechtigten.

(4) Zur Durchführung der risikobasierten Aufsicht hat die Behörde durch Verord-
nung Parameter festzulegen. Die der Aufsicht unterliegenden Berufsberechtigten 
sind verpflichtet, der Behörde die in diesem Zusammenhang erforderlichen Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen. Bei der Durchführung der Aufsicht auf Basis 
des risikobasierten Ansatzes sind von Europäischen Aufsichtsbehörden gemäß 
Art. 48 Abs. 10 der 4. Geldwäsche-RL veröffentlichte Leitlinien zu beachten.

§ 52j Maßnahmen

(1) (Verfassungsbestimmung) Ein Berufsberechtigter, der vorsätzlich gegen die in 
diesem Abschnitt festgelegten Pflichten verstößt, begeht eine Verwaltungsüber-
tretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe von 400 Euro bis zu 20 000 
Euro zu bestrafen.

(2) (Verfassungsbestimmung) Ein Berufsberechtigter, der schwerwiegend, wie-
derholt oder systematisch gegen die in §§ 45 bis 52a sowie §§ 52c und 52d fest-
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gelegten Pflichten vorsätzlich verstößt, kann, von der Behörde mit den folgenden 
Maßnahmen belegt werden:

1. eine Aufforderung an den Berufsberechtigten, die als pflichtwidrig festge-
stellte Verhaltensweise einzustellen und von einer Wiederholung abzuse-
hen,

2. eine öffentliche Bekanntgabe des Berufsberechtigten und der Art des Ver-
stoßes auf der Website der Behörde,

3. eine Geldstrafe in zweifacher Höhe des infolge des Verstoßes erzielten Ge-
winnes, sofern sich dieser beziffern lässt, andernfalls in Höhe von zumin-
dest 400 Euro und bis zu 1 000 000 Euro,

4. ein vorübergehendes Verbot, die Geschäftsführung und Vertretung nach 
außen, einschließlich die Prokura, einer Bilanzbuchhaltungsgesellschaft 
auszuüben oder

5. die Suspendierung der Berufsberechtigung gemäß § 53 Abs. 1 Z 7.

(3) Grundlage für die Bemessung der Verwaltungsstrafe nach Abs. 1 und der Maß-
nahme nach Abs. 2 ist die Schuld des Berufsberechtigten. Bei der Bemessung hat 
die Behörde auch auf die Auswirkungen der Verwaltungsstrafe oder Maßnahme 
und anderer zu erwartender Folgen der Tat auf das künftige Leben des Berufs-
berechtigten Bedacht zu nehmen. Ebenso ist darauf Bedacht zu nehmen, welchen 
Strafmaßes es bedarf, um derartigen Verstößen durch andere Berufsberechtigte 
entgegenzuwirken. Die Behörde hat bei der Festsetzung von Art und Höhe der 
Verwaltungsstrafen oder Maßnahmen alle maßgeblichen Umstände zu berück-
sichtigen, insbesondere:

1. die Schwere und die Dauer des Verstoßes,

2. den Verschuldensgrad der verantwortlich gemachten Person,

3. die Finanzkraft der verantwortlich gemachten Person, wie sie sich beispiels-
weise aus deren Gesamtumsatz oder Jahreseinkünften ableiten lässt,

4. die von der verantwortlichen Person durch den Verstoß erzielten Gewinne, 
sofern sie sich beziffern lassen,
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5. die Verluste, die Dritten durch den Verstoß entstanden sind, sofern sie sich 
beziffern lassen,

6. die Bereitwilligkeit der verantwortlichen Person mit der Behörde zusam-
menzuarbeiten,

7. frühere Verstöße der verantwortlichen Person.

(4) In dem in Abs. 2 genannten Fall können nach Maßgabe der Bemessung im 
Sinne des Abs. 3 die Maßnahmen nach Abs. 2 Z 1, 2 und 3 auch kombiniert wer-
den. Die Maßnahmen nach Abs. 2 Z 4 oder 5 dürfen nur verhängt werden, wenn 
eine Maßnahme nach Abs. 2 Z 1, 2 und 3 oder eine Kombination aus den Maß-
nahmen nach Abs. 2 Z 1, 2 und 3 nicht ausreicht, um den Berufsberechtigten 
von einem weiteren Verstoß gegen die in diesem Abschnitt festgelegten Pflichten 
abzuhalten.

(5) Über die nach dieser Bestimmung verhängten Verwaltungsstrafen oder Maß-
nahmen hat die Behörde einen Bescheid zu erlassen. Die für die Verhängung von 
Disziplinar- und Verwaltungsstrafen anzuwendenden Verfahrensbestimmungen 
bleiben unberührt.

(6) Die Behörde hat alle nach dieser Bestimmung rechtskräftig verhängten Maß-
nahmen auf ihrer Website zu veröffentlichen. Die betroffene Person ist darüber 
vorab zu informieren. Eine Veröffentlichung der Identität oder personenbezoge-
ner Daten darf nicht unverhältnismäßig sein. Insbesondere bei Maßnahmen, die 
als geringfügig angesehen werden, ist bei der Bekanntmachung der Entscheidun-
gen die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Im Zweifel hat eine Veröffentlichung von 
Maßnahmen in anonymisierter Form zu erfolgen. Veröffentlichungen sind auf der 
Website der Behörde zumindest fünf Jahre öffentlich zugänglich zu halten.

§ 52k Strafbarkeit juristischer Personen

(1) (Verfassungsbestimmung) Die Behörde hat Geldstrafen gegen juristische 
Personen zu verhängen, wenn ein Verstoß gemäß § 52j Abs. 1 oder 2 zu ihren 
Gunsten von einer Person begangen wurde, die allein oder als Teil eines Organs 
der juristischen Person gehandelt hat und die aufgrund einer der folgenden Befug-
nisse eine Führungsposition innerhalb der juristischen Person innehat:

1. Befugnis zur Vertretung der juristischen Person,
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2. Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen Person zu treffen oder

3. Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person.

(2) Juristische Personen können wegen Pflichtverletzungen gemäß § 52j Abs. 1 
oder 2 auch dann verantwortlich gemacht werden, wenn mangelnde Überwa-
chung oder Kontrolle durch eine in Abs. 1 genannte Person die Begehung einer 
in § 52j Abs. 1 oder 2 genannten Pflichtverletzungen zugunsten der juristischen 
Person durch eine für sie tätige Person ermöglicht hat.

(3) (Verfassungsbestimmung) Bei einem Verstoß der in Abs. 1 genannten Person 
gegen § 52j Abs. 1 kann gegen die juristische Person eine Geldstrafe von 400 
Euro bis zu 20 000 Euro verhängt werden. Bei einem Verstoß der in Abs. 1 ge-
nannten Person gegen § 52j Abs. 2 kann eine Geldstrafe bis zur zweifachen Höhe 
des infolge des Verstoßes erzielten Gewinnes, sofern sich dieser beziffern lässt, 
andernfalls in Höhe von zumindest 400 Euro und höchstens bis zu 1 000 000 Euro 
festgesetzt werden. Zur Bemessung der Geldstrafe ist die Bestimmung des § 52j 
Abs. 3 sinngemäß heranzuziehen.

(4) Über die nach dieser Bestimmung verhängten Verwaltungsstrafen oder Maß-
nahmen hat die Behörde einen Bescheid zu erlassen. Die für die Verhängung von 
Disziplinar- und Verwaltungsstrafen anzuwendenden Verfahrensbestimmungen 
bleiben unberührt.

(5) Die Behörde kann von der Verhängung einer Geldstrafe gegen eine juristische 
Person absehen, wenn es sich um keinen schwerwiegenden, wiederholten oder 
systematischen Verstoß handelt und keine besonderen Umstände vorliegen, die 
einem Absehen von der Bestrafung entgegenstehen.

5. Hauptstück 
Suspendierung – Endigung – Verwertung

1. Abschnitt 
Suspendierung

§ 53 Voraussetzungen

(1) Die Behörde hat die Ausübung eines Bilanzbuchhaltungsberufes vorläufig zu 
untersagen bei

1. Verlust der vollen Handlungsfähigkeit oder
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2. Vorliegen einer rechtswirksamen Anklageschrift gemäß den §§ 210 bis 215 
der Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631, wegen des Verdachtes

a) einer mit Vorsatz begangenen strafbaren Handlung, die mit mehr als drei-
monatiger Freiheitsstrafe bedroht ist, oder

b) einer mit Bereicherungsvorsatz begangenen gerichtlich strafbaren Hand-
lung oder

c) eines gerichtlich strafbaren Finanzvergehens oder

3. Verhängung der Untersuchungshaft wegen des Verdachtes einer der in Z 2 
lit. a bis c aufgezählten Handlungen oder

4. rechtskräftiger Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder

5. bei Nichteröffnung oder Aufhebung eines Insolvenzverfahrens mangels 
kostendeckenden Vermögens oder

6. fehlender Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung oder

7. wiederholten schwerwiegenden Verstößen gegen die Bestimmungen zur 
Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.

(2) Von einer Suspendierung ist in den Fällen des Abs. 1 Z 2 abzusehen, wenn die 
ordnungsgemäße Berufsausübung nicht gefährdet ist.

(3) Über die Suspendierung ist ein schriftlicher Bescheid zu erlassen. Der Be-
scheid über die Suspendierung ist dem Berufsberechtigten zu eigenen Handen 
zuzustellen. Im Fall des Abs. 1 Z 1 und bei Gesellschaften ist der Bescheid dem 
gesetzlichen Vertreter zuzustellen. Einer Beschwerde gegen einen Bescheid, mit 
dem die Ausübung eines Bilanzbuchhaltungsberufes vorläufig untersagt wurde, 
kommt keine aufschiebende Wirkung zu.

§ 54 Aufhebung der Suspendierung

Die Behörde hat die Suspendierung auf Antrag aufzuheben, wenn der Grund für 
eine Untersagung nicht mehr gegeben ist.
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2. Abschnitt 
Erlöschen der Berechtigung

§ 55 Allgemeines

Die Berechtigung zur selbstständigen Ausübung eines Bilanzbuchhaltungsberu-
fes erlischt durch

1. Verzicht oder

2. Widerruf der öffentlichen Bestellung oder

3. Widerruf der Anerkennung oder

4. Tod oder

5. Auflösung der Gesellschaft.

§ 56 Verzicht

(1) Berufsberechtigte sind berechtigt, auf ihre Berechtigung zur selbstständigen 
Ausübung ihres Bilanzbuchhaltungsberufes zu verzichten.

(2) Der Verzicht auf die Berechtigung zur selbstständigen Ausübung eines Bi-
lanzbuchhaltungsberufes ist der Behörde schriftlich zu erklären.

(3) Der Verzicht wird mit dem Datum wirksam, welches der Berufsberechtigte 
bestimmt hat, frühestens jedoch mit jenem Tag, an dem die Verzichtserklärung 
der Behörde zugekommen ist.

§ 57 Widerruf der öffentlichen Bestellung

(1) Die Behörde hat eine durch öffentliche Bestellung erteilte Berechtigung zur 
selbstständigen Ausübung eines Bilanzbuchhaltungsberufes zu widerrufen, wenn 
eine der allgemeinen Voraussetzungen für die öffentliche Bestellung nicht mehr 
gegeben ist.

(2) Über den Widerruf der Bestellung ist ein schriftlicher Bescheid zu erlassen.

(3) Vom Widerruf der öffentlichen Bestellung ist in den Fällen des § 8 Z 1 lit. d 
abzusehen, wenn eine ordnungsgemäße Berufsausübung nicht gefährdet ist und 
die Folgen des Vergehens unbedeutend sind.
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§ 58 Widerruf der Anerkennung

(1) Die Behörde hat eine durch Anerkennung erteilte Berechtigung zur Ausübung 
eines Bilanzbuchhaltungsberufes zu widerrufen, wenn eine der Anerkennungs-
voraussetzungen nicht mehr gegeben ist.

(2) Vor Widerruf einer Anerkennung hat die Behörde die Gesellschaft aufzufor-
dern, einen den Widerruf begründenden Umstand innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten, in den Fällen des § 54 Abs. 2 unverzüglich, zu beseitigen.

(3) Über den Widerruf ist ein schriftlicher Bescheid zu erlassen.

§ 59 Streichung – Veröffentlichung

Anerkannte Gesellschaften sind von Amts wegen auf Grund des Erlöschens der 
Berechtigung aus dem Register der Behörde zu streichen.

3. Abschnitt 
Verwertung

§ 60 Fortführungsrecht

Zur Fortführung der Kanzlei eines verstorbenen Berufsberechtigten gelten die 
Bestimmungen der §§ 41 bis 45 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, mit 
der Maßgabe, dass anstelle der Bezirksverwaltungsbehörde die Behörde tritt.

6. Hauptstück 
Verwaltungsübertretungen

§ 61 Strafbestimmungen

(1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fal-
lenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine mit einer Geldstrafe von 400 Euro 
bis zu 20 000 Euro zu bestrafende Verwaltungsübertretung, wer

1. eine der in §§ 2 bis 4 angeführten Tätigkeiten selbstständig ausübt oder an-
bietet, ohne die erforderliche Berechtigung zu besitzen, oder

2. der Verpflichtung zur Verschwiegenheit gemäß § 39, ohne davon entbunden 
zu sein, zuwiderhandelt oder
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3. der Verpflichtung zur Führung der Berufsbezeichnung gemäß § 100 Abs. 3 
zuwiderhandelt oder

4. den Informationspflichten gemäß § 100 Abs. 4 nicht oder nicht vollständig 
nachkommt.

(2) Wer es entgegen der Bestimmung des § 79g unterlässt, die Behörde umgehend 
zu informieren oder die erforderlichen Auskünfte zu erteilen oder Unterlagen her-
auszugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine mit einer Geldstrafe von 
400 Euro bis zu 30 000 Euro zu bestrafende Verwaltungsübertretung.

(3) Wer die Verpflichtung zum Nachweis der Fortbildungspflicht gemäß § 33 
Abs. 3 wiederholt verletzt, begeht eine mit einer Geldstrafe bis zu 5 000 Euro zu 
bestrafende Verwaltungsübertretung.

(4) In Angelegenheiten des Abs. 1 und 2 sind die Bezirksverwaltungsbehörden 
Strafbehörden.

2. Teil 
Berufsvergehen – Disziplinarrecht

§ 62 Anwendung der Gewerbeordnung 1994 und des Wirtschaftstreuhand-
berufsgesetzes

Berufsberechtigte unterliegen zusätzlich zu den Bestimmungen der Verordnung 
gemäß § 34 den Ausübungs- und Standesregeln gemäß § 69 der Gewerbeordnung 
1994, BGBl. Nr. 194. Beruft sich ein Bilanzbuchhalter im beruflichen Verkehr 
gegenüber den Abgabenbehörden des Bundes fälschlich auf eine ihm erteilte Be-
vollmächtigung, sind die disziplinarrechtlichen Bestimmungen des 2. Teiles des 
Wirtschaftstreuhandberufsgesetzes, BGBl. I Nr. 158/1999, sinngemäß anzuwen-
den. Zuständig dafür ist die Behörde.

3. Teil 
Vollzug

§ 63 Behörde – Verfahren – Register

(1) Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben sind, sofern nicht anderes be-
stimmt ist, im übertragenen Wirkungsbereich von der Wirtschaftskammer Öster-
reich wahrzunehmen. Bei ihrer Wahrnehmung ist der Präsident der Wirtschafts-
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kammer Österreich Behörde im Sinne dieses Gesetzes und an die Weisungen 
des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft gebunden. Der 
Präsident kann einen oder mehrere Mitarbeiter dazu ermächtigen, behördliche 
Erledigungen für ihn zu fertigen.

(2) Die durch dieses Gesetz den Meisterprüfungsstellen zur Besorgung zugewie-
senen Aufgaben sind solche des übertragenen Wirkungsbereiches der Wirtschafts-
kammern in den Ländern. Die Wirtschaftskammern und Meisterprüfungsstellen 
sind bei der Besorgung dieser Aufgaben an die Weisungen des Bundesministers 
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft gebunden.

(3) Die Behörde hat bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben das Allgemeine Ver-
waltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51, anzuwenden.

(4) Die Behörde hat ein Register zu führen, in das natürliche Personen und ande-
re Rechtsträger als natürliche Personen einzutragen sind. In dieses Register sind 
jene Daten zu erfassen, die nach § 365a und § 365b der Gewerbeordnung 1994, 
BGBl. Nr. 194, in die Gewerberegister einzutragen sind, soweit diese Daten zur 
Erfüllung der nach diesem Bundesgesetz übertragenen Aufgaben erforderlich 
sind. Ebenso sind sämtliche Vorgänge im Zusammenhang mit einer öffentlichen 
Bestellung, Ruhendmeldung, Wiederaufnahme, Suspendierung oder deren Auf-
hebung, Eröffnung und Schließung einer Zweigstelle, sowie jedes Erlöschen der 
Berufsberufsbefugnis oder sonst nach diesem Bundesgesetz geregelten Aufgabe 
einzutragen. .

(5) Die Behörde hat jede öffentliche Bestellung, Ruhendmeldung, Wiederauf-
nahme, Suspendierung oder deren Aufhebung, Eröffnung und Schließung einer 
Zweigstelle, sowie jedes Erlöschen der Berufsberufsbefugnis den Wirtschafts-
kammern sowie der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft einschließ-
lich der mit dieser Mitteilung verbundenen Daten aus dem Register unaufgefor-
dert und umgehend zu übermitteln, soweit dies zur Wahrnehmung der diesen 
Körperschaften gesetzlichen übertragenen Aufgaben eine wesentliche Vorausset-
zung bildet. Die Wirtschaftskammern sowie die Sozialversicherung der gewerb-
lichen Wirtschaft sind befugt, diese Daten automationsunterstützt abzufragen.

(6) Die Behörde hat zur Durchführung der Aufsicht gemäß § 52f einen Ausschuss 
einzurichten. Der Ausschuss hat aus einem Vorsitzenden, einem Stellvertreter so-
wie drei Mitgliedern und Ersatzmitgliedern zu bestehen. Der Ausschuss ist be-
schlussfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und mindestens zwei 
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Mitglieder anwesend sind. Voraussetzungen für die Bestellung der Mitglieder 
dieses Ausschusses sind eine zumindest fünfjährige Tätigkeit in einem Bilanz-
buchhaltungsberuf sowie der Nachweis einer einschlägigen Schulung in ange-
messenem Umfang auf dem Gebiet der Verhinderung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung. Nähere Bestimmungen hat eine Geschäftsordnung zu 
treffen.

(7) Die Kundmachung einer von der Behörde beschlossenen Verordnung ist nur 
mit Zustimmung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirt-
schaft zulässig. Verordnungen der Behörde sind im Internet auf der Website der 
Behörde kundzumachen. Die dort kundgemachten Inhalte müssen jederzeit ohne 
Identitätsnachweis und gebührenfrei zugänglich sein und in ihrer kundgemachten 
Form vollständig und auf Dauer ermittelt werden können. Die jeweiligen Ände-
rungen sind im Internet auf der Website der Behörde mit dem jeweiligen Kund-
machungsdatum ersichtlich zu machen.

§ 64 Verschwiegenheitspflicht

(1) Die Behörde ist verpflichtet, über persönliche Verhältnisse, Einrichtungen und 
Geschäfts- und Betriebsverhältnisse, die ihr in Wahrnehmung ihrer Aufgaben in 
der Behörde zur Kenntnis gelangen, Verschwiegenheit zu bewahren. Jede Ver-
wertung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen ist ihr untersagt.

(2) Von der Verschwiegenheitspflicht kann auf Verlangen eines Gerichtes oder 
einer Behörde der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit entbinden. Gegen-
über dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit bestehen keine Verschwie-
genheitspflichten.

§ 65 Kostentragung

(1) Sämtliche Kosten der Behörde hat die Wirtschaftskammer Österreich zu tra-
gen.

(2) Die Wirtschaftskammer Österreich kann zur Bedeckung der Kosten für die 
Vollziehung der durch dieses Bundesgesetz übertragenen Aufgaben vom Ein-
schreiter einen Kostenersatz einheben. Die Höhe des Kostenersatzes ist nach dem 
tatsächlichen Aufwand zu bemessen und durch die Behörde durch Verordnung 
festzulegen. Diese Verordnung ist durch die Behörde im Internet kundzumachen. 
Die im Internet kundgemachten Inhalte müssen jederzeit ohne Identitätsnachweis 
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und gebührenfrei zugänglich sein und in ihrer kundgemachten Form vollständig 
und auf Dauer ermittelt werden können.

4. Teil 
Pflichtmitgliedschaft

§ 66 Mitgliedschaft

Buchhalter, Buchhaltungsgesellschaften, Personalverrechner und Personalver-
rechnungsgesellschaften und Bilanzbuchhalter und Bilanzbuchhaltergesellschaf-
ten sind Mitglieder der Wirtschaftskammern und der von diesen zur Vertretung 
ihrer fachlichen Interessen eingerichteten Fachorganisationen.

5. Teil 
Schlussbestimmungen

§ 67 In-Kraft-Treten

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

§ 67b

§ 45 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 107/2017 tritt mit 3. 
Jänner 2018 in Kraft.

§ 67c

§ 52a Abs. 14 und § 52e Abs. 4 treten mit Ablauf des 24. Mai 2018 außer Kraft.

§ 68 Außer-Kraft-Treten

Das Bilanzbuchhaltungsgesetz, BGBl. I Nr. 161/2006, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 32/2012, tritt mit 31. Dezember 2013 außer Kraft.

§ 69 Übergangsbestimmungen

(1) Bis 31.12.2013 anhängige Anträge auf öffentliche Bestellung bzw. Anerken-
nung einer Gesellschaft, sind von der Behörde nach den Vorschriften des Bilanz-
buchhaltungsgesetz, BGBl. I Nr. 161/2006, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 32/2012, abzuschließen.
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(2) Im Prüfungsverfahren für Steuerberater stehende Bilanzbuchhalter sind be-
rechtigt, diese unter den vor dem 31. Dezember 2012 geltenden rechtlichen Be-
stimmungen des Wirtschaftstreuhandberufsgesetzes fortzuführen.

(3) Bereits bestandene Teilprüfungen nach dem Bilanzbuchhaltungsgesetz, BGBl. 
I Nr. 161/2006, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 32/2012, 
sind auf die Prüfungsteile der Fachprüfungen anzurechnen. Im Zweifel entschei-
det die Behörde, welche Gegenstände anzurechnen sind.

(4) Bei am 31.12.2013 bestehenden Vertragsbeziehungen der Paritätischen Kom-
mission tritt anstelle der Paritätischen Kommission die Behörde.

§ 70 Verweisungen

Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze ver-
wiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

§ 71 Dienstleistungen

(1) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder eines Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz sind 
berechtigt, vorübergehend und gelegentlich Dienstleistungen, die den Berechti-
gungsumfängen der Bilanzbuchhaltungsberufe gemäß den §§ 2 bis 4 zuzuordnen 
sind, nach Maßgabe des Abs. 2 zu erbringen.

(2) Voraussetzungen für die Erbringung vorübergehender und gelegentlicher 
Dienstleistungen gemäß Abs. 1 sind:

1. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der EU oder eines Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz,

2. eine Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder in einem 
Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes oder in der Schweiz,

3. die aufrechte Berechtigung im Niederlassungsstaat Tätigkeiten auszuüben, 
die den Berechtigungsumfängen der Bilanzbuchhaltungsberufe gemäß den 
§§ 2 bis 4 zuzuordnen sind, und sofern der Beruf im Niederlassungsstaat 
nicht reglementiert ist, eine mindestens einjährige Berufsausübung während 
der vorangehenden zehn Jahre im Niederlassungsstaat, und
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4. bei Ausübung von Tätigkeiten, die ausschließlich dem Bilanzbuchhalter, 
Buchhalter oder Personalverrechner vorbehalten sind, eine Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung im Sinne des § 10 in Verbindung mit § 36 
Abs. 1 zweiter Satz.

(3) Die Dienstleistungen gemäß Abs. 1 sind unter der Berufsbezeichnung des 
Niederlassungsstaates des Dienstleisters zu erbringen. Die Berufsbezeichnung 
ist in der Amtssprache des Niederlassungsstaates so zu führen, dass keine Ver-
wechslungen mit den in diesem Bundesgesetz angeführten Berufsbezeichnungen 
möglich sind.

(4) Der Dienstleister ist verpflichtet, den Dienstleistungsempfänger spätestens bei 
Vertragsabschluss nachweislich zu informieren über:

1. das Register, in dem er eingetragen ist, sowie die Nummer der Eintragung 
oder gleichwertige, der Identifikation dienende Angaben aus diesem Regis-
ter,

2. Namen und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde,

3. die Berufskammern oder vergleichbare Organisationen, denen der Dienst-
leister angehört,

4. die Berufsbezeichnung oder seinen Berufsqualifikationsnachweis,

5. die Umsatzsteueridentifikationsnummer nach Artikel 22 Absatz 1 der Richt-
linie 77/388/EWG zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Umsatzsteuern, ABl. Nr. L 145 vom 13.06.1977, S. 1, 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2004/66/EG, ABl. Nr. L 168 vom 
01.05.2004 S. 35, und

6. Einzelheiten zu seinem Versicherungsschutz in Bezug auf die Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung.

§ 72 Niederlassung

(1) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder eines Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz sind nach 
Maßgabe des Abs. 2 berechtigt, sich auf dem Gebiet der Republik Österreich zur 
Ausübung eines Bilanzbuchhaltungsberufes niederzulassen.
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(2) Voraussetzungen für die Niederlassung gemäß Abs. 1 sind:

1. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der EU oder eines Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz,

2. die aufrechte Berechtigung in ihrem Herkunftsmitgliedsstaat einen Bilanz-
buchhaltungsberuf auszuüben,

3. das Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen gemäß § 7 Abs. 1,

4. das Vorliegen einer gleichwertigen Berufsqualifikation und

5. die öffentliche Bestellung durch die Behörde.

(3) Dem Antrag auf öffentliche Bestellung sind anzuschließen:

1. ein Identitätsnachweis,

2. der Nachweis der Staatsangehörigkeit,

3. der Berufsqualifikationsnachweis, der zur Aufnahme eines Bilanzbuchhal-
tungsberufes berechtigt und

4. Bescheinigungen der zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates 
über das Vorliegen der besonderen Vertrauenswürdigkeit, der geordneten 
wirtschaftlichen Verhältnisse und das Nichtvorliegen schwerwiegender 
standeswidriger Verhalten. Diese Bescheinigungen dürfen bei ihrer Vorlage 
nicht älter als drei Monate sein.

(4) Die öffentliche Bestellung hat zu erfolgen, wenn die allgemeinen Vorausset-
zungen für die öffentliche Bestellung vorliegen und die geltend gemachte Be-
rufsqualifikation dem des angestrebten Bilanzbuchhaltungsberufes gleichwertig 
ist. Die fachliche Befähigung ist nachzuweisen durch die Vorlage eines Nach-
weises im Sinne des Art. 11 lit. c der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom 30.09.2005, S. 22, zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 2006/100/EG zur Anpassung bestimmter Richtli-
nien im Bereich Freizügigkeit anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens, 
ABl. Nr. L 363 vom 20.12.2006,  S. 141 (Richtlinie 2005/36/EG). Diesen Aus-
bildungsnachweisen ist jeder Ausbildungsnachweis und jede Gesamtheit von Be-
rufsqualifikationsnachweisen, die von einer zuständigen Behörde in einem Mit-
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gliedstaat ausgestellt wurden gleichgestellt, sofern sie eine in der Gemeinschaft 
erworbene Ausbildung abschließen und von diesem Mitgliedstaat als gleichwertig 
anerkannt werden und in Bezug auf die Aufnahme oder Ausübung eines Bilanz-
buchhaltungsberufes dieselben Rechte verleihen oder auf die Ausübung dieser 
Berufe vorbereiten.

(5) Die mangelnde Gleichwertigkeit der geltend gemachten Berufsqualifikation 
ist durch die Absolvierung eines höchstens einjährigen Anpassungslehrganges 
oder einer Eignungsprüfung auszugleichen. Unter einem Anpassungslehrgang ist 
ein Lehrgang im Sinne des Art. 3 Abs. 1 lit. g der Richtlinie 2005/36/EG zu ver-
stehen. Unter einer Eignungsprüfung sind Prüfungen im Sinne des Art. 3 Abs. 1 
lit. h der Richtlinie 2005/36/EG zu verstehen.

(6) Die Inhalte und die Dauer des Anpassungslehrganges sind durch die Paritäti-
sche Kommission entsprechend den Erfordernissen im Einzelfall zu bestimmen. 
Der Anpassungslehrgang hat bei einem Berufsberechtigten mit einer der vom 
Niederlassungswerber angestrebten Berufsberechtigung zu erfolgen. Nach Ab-
lauf der festgelegten Dauer des Anpassungslehrganges unterliegen die in diesem 
Zusammenhang erbrachten Leistungen des Niederlassungswerbers der Bewer-
tung durch den Berufsberechtigten.

(7) Die Eignungsprüfung für Bilanzbuchhalter umfasst folgende Sachgebiete im 
Sinne des Art. 3 Abs. 1 lit. h der Richtlinie 2005/36/EG:

1. die schriftliche Ausarbeitung einer Klausurarbeit gemäß § 22 Abs. 4 in Ver-
bindung mit § 22 Abs. 5 und

2. die mündliche Beantwortung von Prüfungsfragen aus den Gegenständen 
gemäß § 16 Z 1, 3, 4 und 8.

(8) Die Eignungsprüfung für Buchhalter umfasst die mündliche Beantwortung 
von Prüfungsfragen aus den Gegenständen gemäß § 27 Z 1, 3 und 4 (Sachgebiete 
im Sinne des Art. 3 Abs. 1 lit. h der Richtlinie 2005/36/EG).

(9) Die Eignungsprüfung für Personalverrechner umfasst folgende Sachgebiete 
im Sinne des Art. 3 Abs. 1 lit. h der Richtlinie 2005/36/EG:

1. die schriftliche Ausarbeitung einer Klausurarbeit gemäß § 30 Abs. 2 in Ver-
bindung mit § 30 Abs. 3 und
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2. die mündliche Beantwortung von Prüfungsfragen aus den Gegenständen 
gemäß § 31 Z 1, 2 und 4.

(10) Für das Prüfungsverfahren betreffend die Ablegung von Eignungsprüfungen 
gelten die Bestimmungen der §§ 16 bis 19 und §§ 33 bis 48.

(11) Die Behörde hat dem Niederlassungswerber binnen eines Monats den Emp-
fang der Unterlagen mitzuteilen und ihm gegebenenfalls einen Verbesserungs-
auftrag zu erteilen. Die Behörde ist verpflichtet, über den Antrag ohne unnöti-
gen Aufschub, spätestens aber drei Monate nach Einreichung der vollständigen 
Unterlagen des Niederlassungswerbers zu entscheiden.

(12) Für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU 
oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder der Schweiz, die das Recht auf Aufenthalt oder das Recht auf Dau-
eraufenthalt in einem Mitgliedstaat genießen, gelten die Abs. 1 bis 11 und die 
Abs. 14 und 15 ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit.

(13) Im Sinne des Abs. 12 bezeichnet der Ausdruck „Familienangehöriger“

1. den Ehegatten,

2. den Lebenspartner, mit dem der Unionsbürger auf der Grundlage der 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats eine eingetragene Partnerschaft 
eingegangen ist, sofern nach den Rechtsvorschriften des Aufnahmemit-
gliedstaats die eingetragene Partnerschaft der Ehe gleichgestellt ist und die 
in den einschlägigen Rechtsvorschriften des Aufnahmemitgliedstaats vor-
gesehenen Bedingungen erfüllt sind,

3. die Verwandten in gerader absteigender Linie des Unionsbürgers und des 
Ehegatten oder des Lebenspartners gemäß Z 2, die das 21. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben oder denen von diesen Unterhalt gewährt wird und

4. die Verwandten in gerader aufsteigender Linie des Unionsbürgers und des 
Ehegatten oder des Lebenspartners gemäß Z 2, denen von diesem Unterhalt 
gewährt wird.

(14) Die Behörde hat auf entsprechenden Antrag im Einzelfall Personen, die in 
einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
einen Qualifikationsnachweis für eine berufliche Tätigkeit im Rahmen der Bi-
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lanzbuchhaltungsberufe erworben haben und in diesem Staat ohne Einschränkung 
zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit qualifiziert sind unter Berücksichtigung, 
ob diese berufliche Tätigkeit im anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft eigenständig ausgeübt werden kann, einen partiellen 
Zugang zur entsprechenden berufliche Tätigkeit im Rahmen der Bilanzbuchhal-
tungsberufe zu gewähren, wenn

1. die Unterschiede zwischen der rechtmäßig ausgeübten Berufstätigkeit im 
Herkunftsmitgliedstaat und dem reglementierten Beruf nach diesem Bun-
desgesetz so groß sind, dass die Anwendung von Ausgleichsmaßnahmen 
der Anforderung an den Antragsteller gleichkäme, das vollständige Ausbil-
dungsprogramm in Österreich zu durchlaufen, um Zugang zum gesamten 
reglementierten Beruf nach diesem Bundesgesetz in Österreich zu erlangen,

2. die von der erworbenen Qualifikation umfassten Tätigkeiten sich objektiv 
von anderen unter den reglementierten Beruf nach diesem Bundesgesetz 
fallenden Tätigkeiten trennen lassen und

3. dem partiellen Zugang keine zwingenden Gründe des Allgemeininteresses 
entgegenstehen.

(15) Personen, denen gemäß Abs. 11 ein partieller Zugang gewährt wurde, haben

1. ihren Beruf unter der Berufsbezeichnung ihres Herkunftsmitgliedstaats so-
wie erforderlichenfalls zusätzlich unter der im Anerkennungsbescheid fest-
gelegten deutschsprachigen Bezeichnung auszuüben und

2. die Empfänger der Dienstleistung eindeutig über den Umfang ihrer beruf-
lichen Tätigkeit zu informieren.

§ 73 Europäische Verwaltungszusammenarbeit

(1) Die Behörde hat mit den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
der EU oder eines Vertragsstaates des EWR oder der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft zur Anwendung folgender Richtlinien eng zusammenzuarbeiten und 
diesen Behörden Amtshilfe zu leisten:

1. der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikatio-
nen (im Folgenden: Berufsqualifikationsanerkennungs-RL), ABl. Nr. L 255 
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vom 30.09.2005 S. 22, zuletzt geändert durch den Delegierten Beschluss 
(EU) 2016/790, ABl. Nr. L 134 vom 24.05.2016 S. 135 und

2. der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. 
Nr. L 376 vom 27.12.2006 S. 36.

(2) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 umfassen insbesondere den Austausch fol-
gender Informationen betreffend diesem Gesetz unterliegende Personen:

1. Informationen über disziplinarische oder strafrechtliche Sanktionen oder 
sonstige schwerwiegende genau bestimmte Sachverhalte, die sich auf die 
ausgeübten Tätigkeiten auswirken könnten, sowie

2. betreffend die Erbringung einer Dienstleistung

a) alle Informationen über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung und die 
gute Führung des Dienstleisters,

b) alle Informationen, die im Falle von Beschwerden eines Dienstleistungs-
empfängers gegen einen Dienstleister für ein ordnungsgemäßes Be-
schwerdeverfahren erforderlich sind, wobei der Dienstleistungsempfän-
ger über das Beschwerdeergebnis zu unterrichten ist und

c) Informationen darüber, dass keine berufsbezogenen disziplinarischen 
oder strafrechtlichen Sanktionen vorliegen.

(3) Die Behörde hat im Rahmen der Europäischen Verwaltungszusammenarbeit 
das Internal Market Information System (IMI) entsprechend der Verordnung 
(EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnen-
markt-Informationssystems und zur Aufhebung der Entscheidung 200/49/EG der 
Kommission („IMI-Verordnung“), ABl. Nr. L 316 vom 14.11.2012 S. 1, zuletzt 
geändert durch die Verordnung (EU) 2016/1628, ABl. Nr. L 252 vom 16.09.2016 
S. 53, zu verwenden.

(4) Die Behörde hat die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten der 
EU und Vertragsstaaten des EWR nach den Bestimmungen des Art. 56a der Be-
rufsqualifikationsanerkennungs-RL im Wege des IMI binnen drei Tagen nach 
Rechtskraft einer entsprechenden gerichtlichen Feststellung über die Identität des 
Niederlassungswerbers zu informieren, sofern dieser im Rahmen eines Verfah-
rens gemäß § 7 gefälschte Berufsqualifikationsnachweise angeschlossen hat. Die 
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Behörde hat den Niederlassungswerber zeitgleich mit der Vorwarnung schriftlich 
über die Vorwarnung zu informieren. Der Niederlassungswerber kann eine Über-
prüfung der Rechtmäßigkeit der Vorwarnung in einem bescheidmäßig zu erledi-
genden Verfahren bei der Behörde beantragen. Die Behörde hat die Vorwarnung 
im Wege des IMI unverzüglich richtig zu stellen oder zurückzuziehen, wenn im 
Rahmen der Überprüfung die Rechtswidrigkeit der Vorwarnung festgestellt wird.

§ 74 Vollziehung

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Wirt-
schaft und Arbeit betraut.

(2) Mit der Vollziehung des § 79g Abs. 5, 3. und 4. Satz ist der Bundesminister 
für Inneres betraut.

(3) (Verfassungsbestimmung) Mit der Vollziehung des § 52j Abs. 1 und § 52k 
Abs. 1 und 3 ist die Bundesregierung betraut.








